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Referentenentwurf

des Bundesministeriums der Finanzen

Entwurf eines Jahressteuergesetzes 2026

A. Problem und Ziel

In verschiedenen Bereichen des deutschen Steuerrechts hat sich fachlich gebotener Ge-
setzgebungsbedarf ergeben. Dies betrifft insbesondere notwendige Anpassungen an EU-
Recht und EuGH-Rechtsprechung sowie Reaktionen auf Rechtsprechung des Bundesfi-
nanzhofs.

Daneben besteht ein Erfordernis zur Regelung von Verfahrens- und Zustandigkeitsfragen,

Folgeanderungen, Anpassungen aufgrund von vorangegangenen Gesetzesanderungen
und Fehlerkorrekturen.

B. Losung

Das vorliegende Gesetz enthalt eine Vielzahl thematisch nicht oder nur partiell miteinander
verbundener EinzelmalRnahmen, die Uberwiegend technischen Charakter haben.

Inhaltlich hervorzuheben sind insbesondere folgende steuerliche Regelungen bzw. Rege-
lungsbereiche:

— Verfahrenserleichterung fiir Quellensteuerentlastung von der Steuer nach § 50a EStG
(Lizenzen) (§ 50c EStG)

— Anhebung der Anmeldeschwelle i. R. d. Forschungszulagengesetzes (§ 4 FZulG)

— Anpassung Zinssatz fur die Vollverzinsung nach § 233a AO (§ 238 AO)

—  KI-Nutzung durch Steuerbehérden (§ 29¢ AO)

— Anderungen am Plattformen-Steuertransparenzgesetz (§ 13 Absatz 1 Satz 2 PStTG)

— Ungekurzte Gewahrung der Freibetrage fur Kinder und des sog. ,Ausbildungsfreibe-
trags” fur Kinder mit Wohnsitz in EU/EWR (§ 32 Absatz 6 Satz 4 EStG und § 33a Ab-
satz 2 Satz 2 EStG)

— Kindergeldanspruch von Staatsangehdérigen der EU- und EWR-Staaten sowie der
Schweizerischen Eidgenossenschaft (§ 62 Absatz 1a EStG)

— Neuregelung der umsatzsteuerrechtlichen Organschaft (§ 2 UStG)

C. Alternativen

Keine. Die im Einzelnen gepriften Alternativen sind aus der Tabelle im Allgemeinen Teil
der Begriindung ersichtlich.
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D. Haushaltsausgaben ohne Erfullungsaufwand

(Steuermehr- und -mindereinnahmen (=) in Mio. Euro)

Gebietskérper- volle Jahreswirkung™

schaft 2027 2028 2029 2030 2031
Insgesamt - 375 - 30 + 60 + 155 + 220
Bund - 181 -16 +14 + 47 + 67
Lander -175 -13 +15 +49 + 68
Gemeinden -19 -1 + 31 +59 +85

Kassenjahr

2027 2028 2029 2030 2031
Insgesamt - 55 - 335 - 65 + 290 + 250
Bund -22 -160 - 47 + 105 + 80
Lander -17 - 158 -45 + 105 + 80
Gemeinden -16 -17 +27 +80 +90

R Wirkung im Veranlagungsjahr

Die Regelungen flihren beim Einzelplan 08 fir die Haushaltsjahre 2026 bis 2029 insgesamt
zu einem Minderbedarf von 2 811 Tsd. Euro.

Im Einzelnen fallen beim BZSt und ITZBund sowie beim Kapitel 0811 folgende Mehrausga-

ben an:

Kapitel HH-Jahr 2026 2027 2028 2029
MaBRnahme in Tsd. Euro

0813 Elektronische Kontenpfandung 680 -3 937
Summe 680 -3 937
0816 Elektronische Kontenpfandung 398 48
Summe 398 48
Summe | Epl. 08 / HH-Jahr 1078 -3 889
Gesamt Jahre Epl. 08 -2 811

Die titelgenaue Aufschlisselung der vorstehend dargestellten Mehrausgaben beim BZSt
und ITZBund ist aus den nachstehenden Darstellungen im Allgemeinen Teil der Begrin-
dung ersichtlich.

E. Erfiillungsaufwand

E.1 Erfiillungsaufwand fiir Blurgerinnen und Blirger
Far die Burgerinnen und Burger reduziert sich der Erfullungsaufwand um 117 868 Stunden.
Der Erfullungsaufwand fur Burgerinnen und Blrger unterliegt der erweiterten ,One in, one

out“-Regel (Beschluss des Staatssekretarsausschusses Staatsmodernisierung und Buro-
kratierickbau vom 26. September 2025.
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E.2 Erfullungsaufwand fur die Wirtschaft

Veranderung des jahrlichen Erfillungsaufwands (in Tsd. Euro): 2 848,2
davon Burokratiekosten aus Informationspflichten (in Tsd. Euro): 25827

Einmaliger Erflllungsaufwand (in Tsd. Euro): 290 882,5
davon durch Einfihrung oder Anpassung digitaler Prozessablaufe (in Tsd. Euro): 290 882,5
davon Sonstiges (in Tsd. Euro): 0

Der Erfallungsaufwand fir die Wirtschaft unterliegt der erweiterten ,One in, one out*-Regel
(Beschluss des Staatssekretarsausschusses Staatsmodernisierung und Burokratiertickbau
vom 26. September 2025).

E.3 Erfullungsaufwand der Verwaltung

Veranderung des jahrlichen Erfullungsaufwands (in Tsd. Euro): -32 865,7
davon auf Bundesebene (in Tsd. Euro): -4 827,60
davon Sozialversicherung (in Tsd. Euro): 56,0
davon auf Landesebene (in Tsd. Euro): -28 0941

Einmaliger Erflllungsaufwand (in Tsd. Euro): 11 014,6
davon auf Bundesebene (in Tsd. Euro): 7 1446
davon Sozialversicherung (in Tsd. Euro): 74,0
davon auf Landesebene (in Tsd. Euro): 3796,0
davon auf kommunaler Ebene (in Tsd. Euro) 0

Hinsichtlich der weiteren Auswirkungen auf den Erfullungsaufwand der Verwaltung wird auf
die ausfuhrlichen Darstellungen im Allgemeinen Teil der Begrindung verwiesen.

Im Ubrigen entsteht durch die Anderungen in den Landern ein einmaliger automationstech-
nischer Umstellungsaufwand. Die Hohe des Aufwands ist von hier aus nicht quantifizierbar.

Der Erfullungsaufwand fur die Verwaltung unterliegt der erweiterten ,One in, one out“-Regel
(Beschluss des Staatssekretarsausschusses Staatsmodernisierung und Blrokratie-riick-
bau vom 26. September 2025).

Es handelt sich im Saldo um ein ,Out” in Hohe von rund 32 866 Tsd. Euro.

F. Weitere Kosten

Der Wirtschaft, einschlieRlich mittelstandischer Unternehmen, entstehen keine direkten
sonstigen Kosten.

Auswirkungen auf Einzelpreise und das Preisniveau, insbesondere auf das Verbraucher-
preisniveau, sind nicht zu erwarten.
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Referentenentwurf des Bundesministeriums der Finanzen

Entwurf eines Jahressteuergesetzes 2026

Vom ...

Der Bundestag hat mit Zustimmung des Bundesrates das folgende Gesetz beschlos-

sen:

Artikel 1

Artikel 2

Artikel 3

Artikel 4

Artikel 5

Artikel 6

Artikel 7

Artikel 8

Artikel 9

Artikel 10

Artikel 11

Artikel 12

Artikel 13

Artikel 14

Artikel 15

Artikel 16

Artikel 17

Artikel 18

Artikel 19

Artikel 20

Artikel 21

Artikel 22

Artikel 23

Inhaltsibersicht
Anderung des Einkommensteuergesetzes [01.01.2020]
Weitere Anderung des Einkommensteuergesetzes [01.01.2026]
Weitere Anderung des Einkommensteuergesetzes [TnV]
Weitere Anderung des Einkommensteuergesetzes [01.01.2027]
Weitere Anderung des Einkommensteuergesetzes [01.01.2028]
Anderung des Kérperschaftsteuergesetzes [TnV]
Anderung des Gewerbesteuergesetzes [TnV]
Anderung des Investmentsteuergesetzes [TnV]
Anderung der Lohnsteuer-Durchfiihrungsverordnung [01.01.2028]
Anderung des Forschungszulagengesetzes [01.01.2026]
Weitere Anderung des Forschungszulagengesetzes [TnV]
Anderung des Umsatzsteuergesetzes [TnV]
Weitere Anderung des Umsatzsteuergesetzes [01.01.2027]
Weitere Anderung des Umsatzsteuergesetzes [01.07.2028]
Weitere Anderung des Umsatzsteuergesetzes [01.07.2029]
Anderung der Umsatzsteuer-Durchfiihrungsverordnung [01.07.2028]
Anderung des Bewertungsgesetzes [01.01.2029]
Anderung der Abgabenordnung [TnV]
Weitere Anderung der Abgabenordnung [01.01.2027]
Anderung des Einflinrungsgesetzes zur Abgabenordnung [TnV]
Anderung des Finanzverwaltungsgesetzes [TnV]
Anderung der Finanzgerichtsordnung [TnV]

Anderung der Zivilprozessordnung [TnV]
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Artikel 24  Anderung des Mindeststeuergesetzes [TnV]

Artikel 25  Anderung des EU-Beitreibungsgesetzes [TnV]

Artikel 26 Anderung des EU-Amtshilfegesetzes [TnV]

Artikel 27  Anderung des Plattformen-Steuertransparenzgesetzes [01.01.2027]
Artikel 28  Anderung des Finanzkonten-Informationsaustauschgesetzes [06.12.2024]

Artikel 29  Anderung des Gesetzes zur weiteren steuerlichen Forderung der Elektromobi-
litdt und zur Anderung weiterer steuerlicher Vorschriften [TnV]

Artikel 30  Anderung des Gesetzes iiber Steuerstatistiken [TnV]
Artikel 31  Neubekanntmachung des Gesetzes Uber Steuerstatistiken [TnV]

Artikel 32 Inkrafttreten

Artikel 1

Anderung des Einkommensteuergesetzes [01.01.2020]

Das Einkommensteuergesetz in der Fassung der Bekanntmachung vom 8. Oktober
2009 (BGBI. | S. 3366, 3862), das zuletzt durch Artikel 29 des Gesetzes vom 4. Februar
2026 (BGBI. 2026 | Nr. 33) gedndert worden ist, wird wie folgt geandert:

1. In der Inhaltstbersicht wird die Angabe zu § 7c durch die folgende Angabe ersetzt:

.8 7¢C (weggefallen)*.

2. §52 Absatz 15b wird gestrichen.

Artikel 2

Weitere Anderung des Einkommensteuergesetzes [01.01.2026]

Das Einkommensteuergesetz das zuletzt durch Artikel 1 dieses Gesetzes geandert
worden ist, wird wie folgt geandert:

§ 33b Absatz 5 Satz 5 wird gestrichen.

Artikel 3

Weitere Anderung des Einkommensteuergesetzes [TnV]

Das Einkommensteuergesetz das zuletzt durch Artikel 2 dieses Gesetzes geandert
worden ist, wird wie folgt geandert:

1. Die Inhaltsiibersicht wird wie folgt geéndert:
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a) Nach der Angabe zu § 6e wird die folgende Angabe eingefugt:

,§ 6f Aufteilung eines Gesamtkaufpreises flr ein bebautes Grundsttick®.

b) Die Angabe zu § 45e durch die folgende Angabe ersetzt:

,.§45e  (weggefallen)”.

In § 3 Nummer 34 wird die Angabe ,der §§ 20 und 20b“ durch die Angabe ,der §§ 20
bis 20c* ersetzt.

Nach § 6e wird der folgende § 6f eingefligt:

,§ 6f
Aufteilung eines Gesamtkaufpreises fur ein bebautes Grundstuck

(1) Eine im Kaufvertrag vorgenommene Aufteilung des Gesamtkaufpreises fir ein
bebautes Grundstiick auf den Grund und Boden einerseits sowie das Gebaude ander-
seits ist der Besteuerung zugrunde zu legen, sofern sie die realen Wertverhaltnisse
nicht in grundsatzlicher Weise verfehlt und wirtschaftlich haltbar erscheint.

(2) Kann der Besteuerung keine vertragliche Kaufpreisaufteilung zugrunde gelegt
werden, sind zur Aufteilung des Gesamtkaufpreises eines bebauten Grundstiicks auf
den Grund und Boden einerseits und das Gebaude andererseits zunachst der Boden-
und Gebaudewert gesondert zu ermitteln und sodann der Gesamtkaufpreis nach dem
Verhaltnis der beiden Wertanteile in Anschaffungskosten fur den Grund- und Boden-
sowie den Gebaudeanteil aufzuteilen. Fur die Schatzung des Werts des Grund- und
Boden- sowie des Gebaudeanteils ist die Immobilienwertermittiungsverordnung vom
14. Juli 2021 (BGBI. | S. 2805) in der jeweils geltenden Fassung einschlieBlich ihrer
Vorgaben zur Wahl des Wertermittlungsverfahrens heranzuziehen. Zur Ermittlung des
Gebaudewertanteils ist methodisch zunachst der marktangepasste vorlaufige Verfah-
renswert im Sinne des § 6 Absatz 3 Satz 1 Nummer 2 der Immobilienwertermittlungs-
verordnung (marktangepasster vorlaufiger Vergleichs-, Ertrags- oder Sachwert) fur das
bebaute Grundstick zu ermitteln und hiervon der nach den §§ 40 bis 43 der Immobili-
enwertermittlungsverordnung ermittelte Bodenwert abzuziehen. Anschliel3end sind im
Sinne des § 6 Absatz 3 Satz 1 Nummer 3 der Immobilienwertermittlungsverordnung
die Werteinflisse von etwaigen besonderen objektspezifischen Grundstlicksmerkma-
len hinsichtlich des Grund und Bodens oder des Gebdudes im Sinne des § 8 Absatz 3
der Immobilienwertermittiungsverordnung bei der Ermittlung des Boden- oder Gebau-
dewertanteils durch marktibliche Zu- oder Abschlage beim Boden- beziehungsweise
Gebaudewertanteil zu berlcksichtigen; der hiernach ermittelte Gebaudewertanteil darf
nicht weniger als 0 Euro betragen.

(3) Das Bundesministerium der Finanzen verdéffentlicht im Einvernehmen mit den
obersten Finanzbehdrden der Lander unter Berucksichtigung der Grundsatze nach Ab-
satz 2 eine Arbeitshilfe zur vereinfachten Aufteilung eines Gesamtkaufpreises fur das
bebaute Grundstick auf den Grund und Boden einerseits sowie das Gebaude ande-
rerseits auf den Internetseiten des Bundesministeriums der Finanzen, deren Auftei-
lungsergebnis der Besteuerung zugrunde gelegt werden kann. Weist der Steuerpflich-
tige unter Berucksichtigung der Vorgaben nach Absatz 2 eine hiervon abweichende
Aufteilung des Gesamtkaufpreises auf den Grund und Boden einerseits sowie das Ge-
baude andererseits nach, so ist diese der Besteuerung zugrunde zu legen. Der Nach-
weis im Sinne des Satzes 2 ist durch Vorlage eines flr diesen Zweck nach persénlicher
Vorortbesichtigung erstellten Gutachtens eines o6ffentlich bestellten und vereidigten
Sachverstandigen flr die Bewertung von bebauten und unbebauten Grundstlicken o-
der von Personen, die von einer nach DIN EN ISO/IEC 17024 akkreditierten Stelle als
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Sachverstandige oder Gutachter fur die Wertermittlung aller Arten von bebauten und
unbebauten Grundstuicken zertifiziert worden sind, zu erbringen.”

§ 9 Absatz 5 Satz 2 wird durch den folgenden Satz ersetzt:

,Die §§ 4k, 6 Absatz 1 Nummer 1a und § 6e gelten entsprechend.”
§ 10 wird wie folgt geandert:

a) Absatz 2b Satz 4 wird durch den folgenden Satz ersetzt:

»2atz 1 gilt nicht, soweit diese Daten mit der elektronischen Lohnsteuerbescheini-
gung (§ 41b Absatz 1 Satz 2) oder der Rentenbezugsmitteilung (§ 22a Absatz 1
Satz 1 Nummer 4) zu Ubermitteln sind; abweichend davon gilt Satz 1 fur die mit
der elektronischen Lohnsteuerbescheinigung Ubermittelten Beitrage zur privaten
Kranken- und privaten Pflege-Pflichtversicherung.”

b) Absatz 2c Satz 1 wird durch den folgenden Satz ersetzt:

.Bei Vorsorgeaufwendungen nach Absatz 1 Nummer 2 Buchstabe a hat der Tra-
ger der gesetzlichen Rentenversicherung, die landwirtschaftliche Alterskasse, die
berufsstandische Versorgungseinrichtung oder die Kuinstlersozialkasse als
mitteilungspflichtige Stelle nach MalRgabe des § 93¢ der Abgabenordung unter
Angabe der Versicherungsdaten die Hohe der im jeweiligen Beitragsjahr geleiste-
ten und erstatteten Beitrdge an die zentrale Stelle (§ 81) zu Ubermitteln.”

§ 32 Absatz 6 Satz 4 wird durch den folgenden Satz 4 ersetzt:

,Fur ein nicht nach § 1 Absatz 1 oder 2 unbeschrankt einkommensteuerpflichtiges Kind
ohne Wohnsitz in einem Mitgliedstaat der Europaischen Union oder in einem Staat, auf
den das Abkommen Uber den Europaischen Wirtschaftsraum Anwendung findet, kdn-
nen die Betrage nach den Satzen 1 bis 3 nur abgezogen werden, soweit sie nach den
Verhaltnissen seines Wohnsitzstaates notwendig und angemessen sind.”

§ 33a Absatz 2 Satz 2 wird durch den folgenden Satz ersetzt:

,FUr ein nicht unbeschrankt einkommensteuerpflichtiges Kind ohne Wohnsitz in einem
Mitgliedstaat der Europaischen Union oder in einem Staat, auf den das Abkommen
Uber den Europaischen Wirtschaftsraum Anwendung findet, mindert sich der vorste-
hende Betrag nach Maligabe des Absatzes 1 Satz 6.

§ 37 Absatz 3 Satz 7 wird durch den folgenden Satz ersetzt:

»2Auller Ansatz bleiben bis zur Anschaffung oder Fertigstellung der Objekte im Sinne
des § 10e Absatz 1 und 2 auch die Aufwendungen, die nach § 10e Absatz 6 wie Son-
derausgaben abgezogen werden.*

In § 39a Absatz 1 Satz 1 Nummer 4 wird durch die folgende Nummer 4 ersetzt:

.4. Pauschbetrage fir Menschen mit Behinderungen, Hinterbliebene und Pflegeper-
sonen (§ 33b Absatz 1 bis 6),".

In § 41 Absatz 1 Satz 4 wird die Angabe ,die nach § 3 Nummer 21 steuerfreien Ein-
nahmen,“ gestrichen.

In § 43 Absatz 1 Satz 6 wird die Angabe ,Die auszahlende Stelle hat in den Fallen des
Satzes 5 folgende Daten dem fur sie zustandigen Betriebsstattenfinanzamt bis zum
31. Mai des jeweiligen Folgejahres nach Mafigabe des § 93c der Abgabenordnung mit-
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zuteilen:* durch die Angabe ,Die auszahlende Stelle hat in den Fallen des Satzes 5
folgende Daten den Finanzbehdrden bis zum 31. Mai des jeweiligen Folgejahres nach
Mafgabe des § 93c der Abgabenordnung nach amtlich vorgeschriebenem Datensatz
Uber die amtlich bestimmte Schnittstelle mitzuteilen:* ersetzt.

In § 44 Absatz 1 Satz 10 wird die Angabe ,dem fur ihn zustandigen Betriebsstattenfi-
nanzamt nach Maligabe des § 93c der Abgabenordnung® durch die Angabe ,den Fi-
nanzbehdrden nach MalRgabe des § 93c der Abgabenordnung nach amtlich vorge-
schriebenem Datensatz Uber die amtlich bestimmte Schnittstelle” ersetzt.

§ 45a wird wie folgt geandert:

a) In Absatz 5 Satz 3 wird die Angabe ,dem flr ihn zustandigen Betriebsstattenfi-
nanzamt unverzuglich nach MalRgabe des § 93c der Abgabenordnung“ durch die
Angabe ,den Finanzbehdrden nach MalRgabe des § 93c der Abgabenordnung
nach amtlich vorgeschriebenem Datensatz Uber die amtlich bestimmte Schnitt-
stelle” ersetzt.

b) Absatz 6 Satz 1 wird durch den folgenden Satz ersetzt:

,Der Aussteller einer Bescheinigung, die den Absatzen 2 bis 4 nicht entspricht,
haftet fUr die auf Grund dessen verkilrzten Steuern oder zu Unrecht gewahrten
Steuervorteile; dies gilt entsprechend fir die die Kapitalertrage auszahlende Stelle
und die Zwischenverwahrstellen nach § 45b Absatz 7 bei der Ubermittlung fehler-
hafter Angaben im Rahmen der Meldepflichten nach § 45b Absatz 2 in Verbindung
mit den Absatzen 4 bis 6 Satz 1 und 2 sowie Absatz 7.

§ 45b Absatz 4 wird durch den folgenden Absatz 4 ersetzt:

»(4) Abweichend von § 93c Absatz 1 Nummer 1 der Abgabenordnung hat die aus-
zahlende Stelle die Angaben nach Absatz 2 Satz 1 bis spatestens zum 31. Marz des
auf den Zufluss des Kapitalertrages folgenden Kalenderjahres an das Bundeszentral-
amt fur Steuern zu Ubermitteln. Sind die Kapitalertrdge nach MalRgabe des § 43a Ab-
satz 3 Satz 2 mit negativen Kapitalertragen auszugleichen, so sind neben den Anga-
ben nach Absatz 2 Satz 1 der Betrag der auf der nach amtlichem Muster erteilten Be-
scheinigung fur den Glaubiger der Kapitalertrage ausgewiesenen Kapitalertragsteuer
und der Betrag der ausgewiesenen Zuschlagsteuern zu tubermitteln.”

§ 45e wird gestrichen.

§ 50b wird durch den folgenden § 50b ersetzt:

,§ 50b
Prufungsrecht

Die Finanzbehdrden sind berechtigt, Verhaltnisse, die fur die Anrechnung oder
Vergltung von Korperschaftsteuer, flr die Anrechnung oder Erstattung von Kapitaler-
tragsteuer, fur die Nichtvornahme des Steuerabzugs oder fiir die Ubermittlung der An-
gaben an das Bundeszentralamt fur Steuern nach § 45b Absatz 4 bis Absatz 7 sowie
§ 45¢ Absatz 1 und Absatz 2 von Bedeutung sind oder der Aufklarung beduirfen, bei
den am Verfahren Beteiligten zu prifen. Die §§ 193 bis 203 der Abgabenordnung gel-
ten sinngeman.”

§ 50c Absatz 2 wird wie folgt geandert:
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In Satz1 Nummer2 wird die Angabe ,10 000 Euro“ durch die Angabe
»,100 000 Euro® ersetzt.

Nach Satz 5 wird der folgende Satz eingefligt:

,Das Freistellungsverfahren ist flir Kapitalertrage im Sinne des § 43 Absatz 1
Satz 1 Nummer 1a ausgeschlossen.”

§ 50e wird wie folgt geandert:

a)

Absatz 1 wird durch den folgenden Absatz 1 ersetzt:

,(1) Ordnungswidrig handelt, wer vorsatzlich oder leichtfertig entgegen § 45d
Absatz 1 Satz 1 eine Mitteilung nicht, nicht richtig, nicht vollstdndig oder nicht
rechtzeitig abgibt.”

Absatz 2 wird durch den folgenden Absatz 2 ersetzt:
»(2) Ordnungswidrig handelt, wer vorsatzlich oder leichtfertig

1. entgegen § 45b Absatz 4 Satz 1 eine Angabe nicht, nicht richtig, nicht voll-
standig oder nicht rechtzeitig Ubermittelt,

2. entgegen § 45b Absatz 5 oder Absatz 6 Satz 1 oder Satz 2, § 45¢c Absatz 1
Satz 1, auch in Verbindung mit Satz 2, oder § 45c Absatz 2 Satz 1, auch in
Verbindung mit Satz 2, eine dort genannte Angabe oder dort genannte Daten
nicht richtig oder nicht vollstandig Ubermittelt oder

3. entgegen § 45b Absatz 7 Satz 1 oder 2 eine Mitteilung nicht richtig oder nicht
vollstandig macht und dadurch ermdglicht, Steuern zu verklrzen oder nicht
gerechtfertigte Steuervorteile zu erlangen.*

§ 52 wird wie folgt geéandert:

a)

Nach Absatz 14a wird der folgende Absatz 14b eingeflgt:

»(14b)  §6finderam ... [einsetzen: Datum des Tages nach der Ver-kiindung
des vorliegenden Anderungsgesetzes] geltenden Fassung ist erstmals fiir bebaute
Grundstlicke anzuwenden, die auf Grund eines nach dem ... [einsetzen: Tag der
Verkiindung des vorliegenden Anderungsgesetzes] rechtswirksam abgeschlosse-
nen obligatorischen Vertrags oder gleichgestellten Rechtsakts angeschafft wur-
den.”

Absatz 18 Satz 5 wird durch den folgenden Satz ersetzt:

,8 10 Absatz 2c ist erstmals auf Vorsorgeaufwendungen anzuwenden, die nach
dem 31. Dezember 2027 an die mitteilungspflichtige Stelle geleistet oder an den
Steuerpflichtigen erstattet werden.”

Nach Absatz 32 Satz 5 wird der folgende Satz eingefugt:

,§ 32 Absatz 6 Satz 4 in der Fassung des Artikels 3 des Gesetzes vom ... (BGBI. |
Nr. ...) [einsetzen: Datum und Fundstelle des vorliegenden Anderungsgesetzes]

ist in allen offenen Fallen anzuwenden.”

Nach Absatz 33c wird der folgende Absatz 33d eingefugt:
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»(33d)  § 33a Absatz 2 Satz 2 in der Fassung des Artikels 3 des Gesetzes
vom ... (BGBI. I Nr. ...) [einsetzen: Datum und Fundstelle des vorliegenden Ande-
rungsgesetzes] ist in allen offenen Fallen anzuwenden.*

e) Absatz 44a Satz 3 wird durch den folgenden Satz ersetzt:

,3 45a Absatz 2a in der Fassung des Artikels 1 des Gesetzes vom 2. Juni 2021
(BGBI. I S. 1259) und Absatz 6 Satz 1 in der Fassung des Artikels 3 des Gesetzes
vom ... (BGBL. I Nr. ...) [einsetzen: Datum und Fundstelle des vorliegenden Ande-
rungsgesetzes] ist erstmals anzuwenden auf Kapitalertrage, die dem Glaubiger
nach dem 31. Dezember 2026 zuflieRen.”

f)  Absatz 44b wird durch den folgenden Absatz 44b ersetzt:

»(44b)  § 45b Absatz 1 und 8 bis 10 in der Fassung des Artikels 1 des Ge-
setzes vom 2. Juni 2021 (BGBI. | S. 1259, § 45b Absatz 2, 3 und 5 bis 7 in der
Fassung des Artikels 3 des Gesetzes vom 2. Dezember 2024 (BGBI. 2024 |
Nr. 387) und § 45b Absatz 4 in der Fassung des Artikels 3 des Gesetzes vom ...
(BGBI. I Nr. ...) [einsetzen: Datum und Fundstelle des vorliegenden Anderungsge-
setzes] sind erstmals anzuwenden auf Kapitalertrage, die dem Glaubiger nach
dem 31. Dezember 2026 zuflieRen.”

g) Nach Absatz 47a Satz 2 werden die folgenden Satze eingeflgt:

»8 50c Absatz 2 Satz 1 Nummer 2 in der Fassung des Artikels 3 des Gesetzes vom
... (BGBL. I Nr. ...) [einsetzen: Datum und Fundstelle des vorliegenden Anderungs-
gesetzes] ist erstmals auf Einklnfte anzuwenden, die dem beschrankt Steuer-
pflichtigen nach dem 31. Dezember 2026 zuflieRen. § 50c Absatz 2 Satz 6 in der
Fassung des Artikels 3 des Gesetzes vom ... (BGBI. | Nr. ...) [einsetzen: Datum
und Fundstelle des vorliegenden Anderungsgesetzes] ist erstmals auf Kapitaler-
trage anzuwenden, die dem beschrankt Steuerpflichtigen nach dem 31. Dezem-
ber 2026 zuflieRen; die Geltung bereits erteilter Freistellungsbescheinigungen fur
Kapitalertrage im Sinne des § 43 Absatz 1 Satz 1 Nummer 1a endet spatestens zu
diesem Zeitpunkt.”

h) Absatz 47c wird durch den folgenden Absatz 47c ersetzt:

.(47c)  § 50e Absatz 1 und 4 bis 6 in der Fassung des Artikels 1 des Geset-
zes vom 2. Juni 2021 (BGBI. | S. 1259) ist ab dem 1. Januar 2022 anzuwenden.
§ 50e Absatz 2 in der Fassung des Artikels 3 des Gesetzes vom ... (BGBI. I Nr. ...)
[einsetzen: Datum und Fundstelle des vorliegenden Anderungsgesetzes] und Ab-
satz 3 in der Fassung des Artikels 1 des Gesetzes vom 2. Juni 2021 (BGBI. |
S. 1259), das zuletzt gedndert worden ist durch Artikel 3 des Gesetzes vom 2. De-
zember 2024 (BGBI. 2024 | Nr. 387) sind erstmals anzuwenden auf Kapitalertrage,
die dem Glaubiger nach dem 31. Dezember 2026 zuflief3en.*

i) Nach Absatz 49a Satz 1 wird der folgende Satz eingefugt:

,§ 62 Absatz 1a in der am ... [einsetzen: Datum des Tages nach der Verkiindung
des vorliegenden Anderungsgesetzes] geltenden Fassung ist fur alle nicht be-
standskraftigen Kindergeldfestsetzungen anzuwenden.”

20. § 62 Absatz 1a wird durch den folgenden Absatz 1a ersetzt:

,(1a) Ein Staatsangehoériger eines anderen Mitgliedstaates der Europaischen
Union, eines Staates, auf den das Abkommen Uber den Europaischen Wirtschaftsraum
Anwendung findet, oder der Schweizerischen Eidgenossenschaft erhalt Kindergeld
nur, wenn er freizligigkeitsberechtigt ist. Hat die Familienkasse begriindete Zweifel an
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der Freizugigkeitsberechtigung, prift sie in eigener Zustandigkeit, ob die Vorausset-
zungen gegeben sind. Lehnt die Familienkasse eine Kindergeldfestsetzung in diesem
Fall ab, hat sie ihre Entscheidung der zustandigen Auslanderbehdrde mitzuteilen.
Wurde das Vorliegen der Anspruchsvoraussetzungen durch die Verwendung gefalsch-
ter oder verfalschter Dokumente oder durch Vorspiegelung falscher Tatsachen vorge-
tauscht, hat die Familienkasse die zustandige Auslanderbehdrde unverziglich zu un-
terrichten.”

Artikel 4

Weitere Anderung des Einkommensteuergesetzes [01.01.2027]

Das Einkommensteuergesetz, das zuletzt durch Artikel 3 dieses Gesetzes geandert

worden ist, wird wie folgt geéndert:

1.

§ 3b Absatz 2 Satz 1 wird durch den folgenden Satz ersetzt:

,Grundlohn ist der steuerpflichtige und nicht nach § 40 pauschal besteuerte laufende
Arbeitslohn, der dem Arbeitnehmer bei der fur ihn malRgebenden regelmafigen Ar-
beitszeit fir den jeweiligen Lohnzahlungszeitraum zusteht, sowie die nach § 3 Num-
mer 56 oder 63 steuerfreien Betrage des Arbeitgebers, wenn sie laufender Arbeitslohn
sind; erist in einen Stundenlohn umzurechnen und mit héchstens 50 Euro anzusetzen.”

§ 9 Absatz 4 Satz 3 wird durch den folgenden Satz ersetzt:

,von einer dauerhaften Zuordnung ist insbesondere auszugehen, wenn der Arbeitneh-
mer unbefristet, fur die Dauer des Dienstverhaltnisses oder Giber einen Zeitraum von
24 Monaten hinaus an einer solchen Tatigkeitsstatte im Inland tatig sein soll; bei einer
Tatigkeitstatte im Ausland gilt daftir ein Zeitraum von 48 Monaten.*

§ 34 Absatz 2 Nummer 1 wird durch die folgende Nummer 1 ersetzt:

»1.  VerauRerungsgewinne im Sinne der §§ 14, 14a Absatz 1, der §§ 16 und 18 Ab-
satz 3 mit Ausnahme des steuerpflichtigen Teils der Verauf3erungsgewinne, die
ganz oder teilweise steuerbefreit sind nach

a) § 3 Nummer 40 Buchstabe b in Verbindung mit § 3¢ Absatz 2 oder

b) § 20 des Investmentsteuergesetzes in Verbindung mit § 21 des Investment-
steuergesetzes oder

c) §49 Absatz 1 des Investmentsteuergesetzes;".
§ 39 Absatz 4a Satz 1 wird durch den folgenden Satz ersetzt:

,Das Versicherungsunternehmen oder die Einrichtung im Sinne des § 10 Absatz 2
Satz 1 Nummer 2 Buchstabe a Satz 2 als jeweils mitteilungspflichtige Stelle hat dem
Bundeszentralamt fur Steuern nach MalRgabe des § 93c der Abgabenordnung die in
Absatz 4 Nummer 4 genannten Beitrage unter Angabe der Vertrags- oder der Versi-
cherungsdaten zu ibermitteln, soweit der Versicherungsnehmer dieser Ubermittlung
nicht gegenuber der mitteilungspflichtigen Stelle widerspricht; das Bundeszentralamt
fur Steuern bildet aus den automatisiert ibermittelten Daten die entsprechenden Lohn-
steuerabzugsmerkmale.”
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Nach § 39a Absatz 1 Satz 1 Nummer 1a und Absatz 4 Satz 1 Nummer 1a wird jeweils
die folgende Nummer 1b eingeflgt:

,1b. Sonderausgaben im Sinne des § 10 Absatz 1 Nummer 3 Satz 1 unter den Vo-
raussetzungen des § 10 Absatz 2, wenn die Beitrage nicht bereits bei der Vorsor-
gepauschale entsprechend § 39b Absatz 2 Satz 5 Nummer 3 Buchstabe b und ¢
zu berucksichtigen sind,".

§ 39b Absatz 2 Satz 5 Nummer 3 wird wie folgt geandert:
a) Die Buchstaben a bis ¢ werden durch die folgenden Buchstaben a bis ¢ ersetzt:

,a) fur die Rentenversicherung bei Arbeithnehmern, die in der gesetzlichen Ren-
tenversicherung pflichtversichert oder von der gesetzlichen Rentenversiche-
rung nach § 6 Absatz 1 Nummer 1 des Sechsten Buches Sozialgesetzbuch
befreit sind, in Hohe der Beitrage, die vom Arbeitgeber fur diese Versicherung
fur den Lohnzahlungszeitraum vom Arbeitslohn einbehalten werden,

b) fir die Krankenversicherung bei Arbeitnehmern, die in der gesetzlichen Kran-
kenversicherung versichert sind, in Hohe der Beitrage, die vom Arbeitgeber
fur diese Versicherung fur den Lohnzahlungszeitraum vom Arbeitslohn ein-
behalten werden, vermindert um 4 Prozent, wenn sich aus den Beitragen ein
Anspruch auf Krankengeld oder ein Anspruch auf eine Leistung, die anstelle
von Krankengeld gewahrt wird, ergeben kann,

c) flr die Pflegeversicherung bei Arbeitnehmern, die in der sozialen Pflegever-
sicherung versichert sind, in Hohe der Beitrage, die vom Arbeitgeber flr diese
Versicherung fur den Lohnzahlungszeitraum vom Arbeitslohn einbehalten
werden,".

b) Buchstabe e wird durch den folgenden Buchstaben e ersetzt:

,e) fur die Versicherung gegen Arbeitslosigkeit bei Arbeitnehmern, die in der Ar-
beitslosenversicherung (Drittes Buch Sozialgesetzbuch) versichert sind, in
Hohe der Beitrage, die vom Arbeitgeber fur diese Versicherung fir den Lohn-
zahlungszeitraum vom Arbeitslohn einbehalten werden; der Teilbetrag ist je-
doch nur anzusetzen, soweit er zusammen mit den Teilbetrdgen nach den
Buchstaben b bis d einen Betrag in Hohe von 1 900 Euro nicht Ubersteigt;".

Nach § 42g Absatz 3 Satz 1 werden die folgenden Satze eingefugt:

~Nurden die in Satz 1 genannten Unterlagen mit Hilfe eines Datenverarbeitungssys-
tems erstellt, kdnnen die mit der Lohnsteuer-Nachschau Beauftragten auf Verlangen
die gespeicherten Daten Uber die der Lohnsteuer-Nachschau unterliegenden Sachver-
halte einsehen und soweit erforderlich hierfir das Datenverarbeitungssystem nutzen.
Dies qilt auch flr elektronische Rechnungen nach § 14 Absatz 1 Satz 3 des Umsatz-
steuergesetzes und sonstige Rechnungen in einem anderen elektronischen Format.*

In § 50a Absatz 2 Satz 3 wird die Angabe ,250 Euro” durch die Angabe ,500 Euro® er-
setzt.

§ 52 wird wie folgt geandert:
a) Absatz 1 wird durch den folgenden Absatz 1 ersetzt:
»(1) Diese Fassung des Gesetzes ist, soweit in den folgenden Absatzen nichts

anderes bestimmt ist, erstmals flr den Veranlagungszeitraum 2027 anzuwenden.
Beim Steuerabzug vom Arbeitslohn gilt Satz 1 mit der Mal3gabe, dass diese Fas-
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sung erstmals auf den laufenden Arbeitslohn anzuwenden ist, der fir einen nach
dem 31. Dezember 2026 endenden Lohnzahlungszeitraum gezahlt wird, und auf
sonstige Bezige, die nach dem 31. Dezember 2026 zuflieRen. Beim Steuerabzug
vom Kapitalertrag gilt Satz 1 mit der Maligabe, dass diese Fassung des Gesetzes
erstmals auf Kapitalertrage anzuwenden ist, die dem Glaubiger nach dem 31. De-
zember 2026 zuflielen.”

b) Absatz 36 Satz 3 und 4 wird durch die folgenden Satze ersetzt:
,8 39a Absatz 1 Satz 1 Nummer 1b und Absatz 4 Satz 1 Nummer 1b ist erstmals
ab dem 1. Januar 2028 anzuwenden. § 39 Absatz 4a Satz 1 und § 39b Absatz 2

Satz 5 Nummer 3 Buchstabe a bis ¢ und e sind erstmals ab dem 1. Januar 2030
anzuwenden.”

Artikel 5

Weitere Anderung des Einkommensteuergesetzes [01.01.2028]

Das Einkommensteuergesetz, das zuletzt durch Artikel 4 dieses Gesetzes geandert
worden ist, wird wie folgt geandert:

1.  § 41b wird wie folgt geandert:
a) Absatz 1 wird wie folgt geandert:

aa) Satz 1 wird durch den folgenden Satz ersetzt:
,Fur jedes Kalenderjahr hat der Arbeitgeber das Lohnkonto des Arbeitneh-
mers spatestens bis zum letzten Tag des Monats Februar des folgenden Ka-
lenderjahres abzuschlief3en.”

bb) Satz 2 wird wie folgt geadndert:
aaa) Nummer 5 wird durch die folgende Nummer 5 ersetzt:

,9. die folgenden Leistungen, jeweils aufgeschlisselt nach Leis-
tungszeitraum und Hohe der gezahlten oder zurtickgezahlten Be-
trage:

a) das Kurzarbeitergeld,

b) den Zuschuss zum Mutterschaftsgeld nach dem Mutter-
schutzgesetz sowie den Zuschuss bei Beschaftigungsverbo-
ten fUr die Zeit vor oder nach einer Entbindung und den Ent-
bindungstag wahrend einer Elternzeit nach beamtenrechtli-

chen Vorschriften,

c) die Entschadigungen fur Verdienstausfall nach dem Infekti-
onsschutzgesetz,

d) die nach § 3 Nummer 28 steuerfreien Aufstockungsbetrage
oder Zuschlage,

e) das Qualifizierungsgeld nach dem Dritten Buch Sozialgesetz-
buch,”.
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Nummer 8 wird durch die folgende Nummer 8 ersetzt:

118-

fur die nach § 3 Nummer 13 oder 16 steuerfrei erstatteten Reise-
kosten bei beruflich veranlassten Auswartstatigkeiten, jeweils flr
das Kalenderjahr, auf das sich die Erstattung bezieht, aufge-
schlusselt nach:

a) Fahrtkosten,

b) Pauschalen fir Verpflegungsmehraufwendungen und Ver-
pflegungszuschisse, einschliel3lich Kiirzungen aufgrund von
Mahlzeitengestellung,

c) Ubernachtungskosten,

d) beruflich veranlasste Reisenebenkosten,”.

Nummer 10 wird durch die folgende Nummer 10 ersetzt:

,10.

fur die nach § 3 Nummer 13 oder 16 steuerfrei erhaltenen Vergu-
tungen bei einer doppelten Haushaltsflihrung, jeweils fir das Ka-
lenderjahr, auf das sich die Erstattung bezieht, aufgeschlisselt
nach:

a) Fahrtkosten fir Familienheimfahrten,
b) Pauschalen fir Verpflegungsmehraufwendungen und Ver-
pflegungszuschisse, einschliel3lich Kiirzungen aufgrund von

Mahlzeitengestellung,

c) Unterkunftskosten flr den doppelten Haushalt, getrennt nach
In- oder Ausland,

d) die sonstigen notwendigen Mehraufwendungen der doppel-
ten Haushaltsfihrung,*.

In Nummer 14 wird die Angabe ,Arbeitslosenversicherung” durch die
Angabe ,Arbeitslosenversicherung,” ersetzt.

Nach Nummer 14 werden die folgenden Nummern 15 bis 18 eingefluigt:

,15.

16.

17.

18.

die nach § 3 Nummer 33 steuerfrei erbrachten Leistungen des Ar-
beitgebers zur Unterbringung und Betreuung von nicht schul-
pflichtigen Kindern der Arbeitnehmer in Kindergarten oder ver-
gleichbaren Einrichtungen ohne den Verpflegungsanteil und je-
weils getrennt nach Kalenderjahren und Kindern,

den nach § 19a Absatz 1 im Kalenderjahr der Ubertragung nicht
besteuerten Vorteil aus der Ubertragung einer Vermdgensbeteili-
gung und die Summe aller bisher nach § 19a Absatz 1 nicht be-
steuerten Vorteile aus dem Dienstverhaltnis,

fir das dem Arbeitnehmer Uberlassene betriebliche Kraftfahrzeug
nach § 8 Absatz 2 Satz 2 bis 5 den Grof3buchstaben D,

die nach § 3 Nummer 21 steuerfreien Einnahmen.*

cc) Die Séatze 3 bis 6 werden durch die folgenden Séatze ersetzt:
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,Der Arbeitgeber ist verpflichtet, unzutreffende oder unvollstandige Daten zu
korrigieren. Die Korrektur hat spatestens bis zum letzten Tag des Monats Feb-
ruar des auf den Abschluss des Lohnkontos folgenden Kalenderjahres flr die
Daten des zurlickliegenden Kalenderjahres zu erfolgen, die Verpflichtungen
aus anderen gesetzlichen Anderungsgriinden bleiben unberiihrt. Der Arbeit-
geber hat dem Arbeitnehmer die elektronische Lohnsteuerbescheinigung bin-
nen angemessener Frist in geeigneter Form auszuhandigen oder elektronisch
bereitzustellen. Soweit der Arbeitgeber nicht zur elektronischen Ubermittlung
nach Satz 2 verpflichtet ist, hat er nach Ablauf des Kalenderjahres oder wenn
das Dienstverhaltnis vor Ablauf des Kalenderjahres beendet wird, eine Lohn-
steuerbescheinigung nach amtlich vorgeschriebenem Muster auszustellen
und an das Betriebsstattenfinanzamt bis zum letzten Tag des Monats Februar
des auf den Abschluss des Lohnkontos folgenden Kalenderjahres zu Gbersen-
den. Er hat dem Arbeitnehmer eine Zweitausfertigung dieser Bescheinigung
auszuhandigen.”

b) Absatz 3 Satz 3 wird gestrichen.
2. §41c wird wie folgt geandert:
a) Absatz 3 wird wie folgt gedndert:
aa) Satz 1 wird durch den folgenden Satz ersetzt:

,Die Anderung des Lohnsteuerabzugs ist nur bis zum letzten Tag des Monats
Februar zulassig.”

bb) Die Satze 4 und 5 werden durch die folgenden Satze ersetzt:

,Eine Minderung der einzubehaltenden und zu Ubernehmenden Lohnsteuer
(§ 41a Absatz 1 Satz 1 Nummer 1) nach § 164 Absatz 2 Satz 1 der Abgaben-
ordnung ist nach dem in Satz 1 genannten Zeitpunkt nur dann zulassig, wenn
sich der Arbeitnehmer ohne vertraglichen Anspruch und gegen den Willen des
Arbeitgebers Betrage verschafft hat, fur die Lohnsteuer einbehalten wurde. In
diesem Fall hat der Arbeitgeber eine bereits Ubermittelte oder ausgestellte
Lohnsteuerbescheinigung zu berichtigen und sie als geandert gekennzeichnet
elektronisch unter Angabe des Rechtsgrundes an die Finanzverwaltung zu
ubermitteln; § 41b Absatz 1 gilt entsprechend.”

b) Absatz 4 Satz 1 Nummer 2 wird durch die folgende Nummer 2 ersetzt:
.2. der Arbeitgeber den Lohnsteuerabzug nach Absatz 3 Satz 4 andert,”.
3. § 52 Absatz 1 wird durch den folgenden Absatz 1 ersetzt:

»(1) Diese Fassung des Gesetzes ist, soweit in den folgenden Abséatzen nichts an-
deres bestimmt ist, erstmals fur den Veranlagungszeitraum 2028 anzuwenden. Beim
Steuerabzug vom Arbeitslohn gilt Satz 1 mit der MaRgabe, dass diese Fassung erst-
mals auf den laufenden Arbeitslohn anzuwenden ist, der fiir einen nach dem 31. De-
zember 2027 endenden Lohnzahlungszeitraum gezahlt wird, und auf sonstige Bezlge,
die nach dem 31. Dezember 2027 zuflieBen. Beim Steuerabzug vom Kapitalertrag gilt
Satz 1 mitder MalRgabe, dass diese Fassung des Gesetzes erstmals auf Kapitalertrage
anzuwenden ist, die dem Glaubiger nach dem 31. Dezember 2027 zuflieRen.*
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Artikel 6

Anderung des Koérperschaftsteuergesetzes [TnV]

Das Korperschaftsteuergesetz in der Fassung der Bekanntmachung vom 15. Oktober
2002 (BGBI. | S. 4144), das zuletzt durch Artikel 30 des Gesetzes vom 4. Februar 2026
(BGBI. 2026 | Nr. 33) geandert worden ist, wird wie folgt geandert:

1. § 8b Absatz 6 Satz 2 wird durch den folgenden Satz ersetzt:

,Die Absatze 1 bis 5 gelten fir Bezlige und Gewinne, die einem Betrieb gewerblicher
Art einer juristischen Person des 6&ffentlichen Rechts oder einer Kapitalgesellschaft, die
auf Grund ihrer Satzung eine am Gemeinwohl orientierte Aufgabenstellung im Kredit-
wesen aufweist und deren Schwerpunkt der Geschaftstatigkeit in dem Wirtschaftsraum
liegt, in dem sie ihren Sitz hat, Gber eine oder mehrere juristische Personen des 6ffent-
lichen Rechts oder eine nach § 5 steuerbefreite juristische Person des privaten Rechts,
die ihre Rechtsfahigkeit durch staatliche Verleihung erlangt hat, zuflief3en, Uber die sie
mittelbar an der leistenden Kdrperschaft, Personenvereinigung oder Vermdégensmasse
beteiligt ist und bei denen die Leistungen nicht im Rahmen eines Betriebs gewerblicher
Art oder steuerpflichtigen wirtschaftlichen Geschaftsbetriebs erfasst werden, und damit
in Zusammenhang stehende Gewinnminderungen entsprechend.”

2. § 34 Absatz 5 Satz 6 und 7 wird durch die folgenden Satze ersetzt:

.8 8b Absatz 6 Satz 2 in der am 10. Februar 2026 geltenden Fassung ist erstmals fur
den Veranlagungszeitraum 2026 und in der am ... [einsetzen: Tag nach der Verkun-
dung] geltenden Fassung erstmals flr den Veranlagungszeitraum 2027 anzuwenden.
Auf Antrag des Steuerpflichtigen ist § 8b Absatz 6 Satz 2 in der am 10. Februar 2026
und in der am ... [einsetzen: Tag nach der Verkiindung] geltenden Fassung auch fur
frhere Veranlagungszeitrdume anzuwenden; der Antrag ist unwiderruflich und gilt far
alle noch nicht bestandskraftig veranlagten Zeitraume.*

Artikel 7

Anderung des Gewerbesteuergesetzes [TnV]

Das Gewerbesteuergesetz in der Fassung der Bekanntmachung vom 15. Oktober 2002
(BGBI. | S. 4167), das zuletzt durch Artikel 4 des Gesetzes vom 28. Februar 2025 (BGBI.
2025 | Nr. 69) geandert worden ist, wird wie folgt gedndert:

In § 29 Absatz 1 Nummer 3 wird die Angabe ,§ 3 Nummer 15d des Energiewirtschaftsge-
setzes” durch die Angabe ,§ 3 Nummer 36 des Energiewirtschaftsgesetzes” ersetzt.

Artikel 8

Anderung des Investmentsteuergesetzes [TnV]

Das Investmentsteuergesetz vom 19. Juli 2016 (BGBI. | S. 1730), das zuletzt durch
Artikel 28 des Gesetzes vom 4. Februar 2026 (BGBI. 2026 | Nr. 33) geandert worden ist,
wird wie folgt geandert:
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§ 3 Absatz 3 wird durch den folgenden Absatz 3 ersetzt:

»(3) Erlischt oder endet das Recht der Kapitalverwaltungsgesellschaft, den inlan-
dischen Investmentfonds zu verwalten, ist wahrend der Abwicklung des Investment-
fonds die inlandische Verwahrstelle oder der an ihrer Stelle bestellte Liquidator gesetz-
licher Vertreter des Investmentfonds.”

§ 17 Absatz 2 wird durch den folgenden Absatz 2 ersetzt:

»(2) Als Beginn der Abwicklung eines inlandischen Investmentfonds gilt der Zeit-
punkt,

1. zu dem die Kapitalverwaltungsgesellschaft die Kindigung der Verwaltung des
Sondervermdgens nach § 99 Absatz 1 Satz 3 des Kapitalanlagegesetzbuchs be-
kannt macht oder im Fall von Spezialsondervermogen die Anleger Uber die Kiindi-
gung unterrichtet, oder

2. zu dem das Recht der Kapitalverwaltungsgesellschaft zur Verwaltung des Invest-
mentfonds nach § 99 Absatz 3 des Kapitalanlagegesetzbuchs erlischt oder nach
§ 99 Absatz 4 des Kapitalanlagegesetzbuchs endet.

Als Beginn der Abwicklung eines auslandischen Investmentfonds gilt der Zeitpunkt, zu
dem die Verwaltungsgesellschaft die Klindigung der Verwaltung des Investmentfonds
bekannt macht oder ihr Recht zur Verwaltung des Investmentfonds erlischt, es sei
denn, der gesetzliche Vertreter des auslandischen Investmentfonds weist einen davon
abweichenden Beginn der Abwicklung nach.”

Nach § 56 Absatz 3a wird der folgende Absatz 3b eingefligt:

»(3b)Werden Alt-Anteile in ein anderes Betriebsvermdgen Uberfiihrt oder Ubertra-
gen, gilt dies flr die Zwecke des Satzes 3 und der Absatze 2 und 3 vorbehaltlich des
Satzes 2 als tatsdchliche VerauBerung. Eine Uberfiihrung oder Ubertragung nach
Satz 1 zum Buchwert gilt nicht als tatsachliche Verauf3erung im Sinne der Absatze 2
und 3. In den Fallen des Satzes 2 ist der Gewinn nach Absatz 3 Satz 1 von dem Uber-
nehmenden Rechtstrager in dem Zeitpunkt zu bertcksichtigen, in dem dieser die Alt-
Anteile tatsachlich verauRert oder die Alt-Anteile nach Absatz 3a als veraulert gelten.
Die Satze 2 und 3 sind nicht anzuwenden, wenn der Ubertragende Rechtstrager fur die
Ubertragung der Alt-Anteile riickwirkend einen Einbringungsgewinn zu versteuern oder
einen hdheren Wert anzusetzen hat.”

§ 57 wird wie folgt geandert:

a) Absatz 11 in der Fassung des Artikels 28 des Gesetzes vom 4. Februar 2026
(BGBI. 2026 | Nr. 33) wird Absatz 12.

b) Nach Absatz 12 wird der folgende Absatz 13 eingefugt:

,(13)§ 3 Absatz 3 und § 17 Absatz 2 in der Fassung des Artikels 8 des Geset-
zes vom ... [einsetzen: Datum und Fundstelle des vorliegenden Anderungsgeset-
zes] sind anzuwenden ab dem ... [einsetzen: Datum des Tages nach der Verkiin-
dung des vorliegenden Anderungsgesetzes]. § 56 Absatz 3b in der Fassung des
Artikel 8 des Gesetzes vom ... [einsetzen: Datum und Fundstelle des vorliegenden
Anderungsgesetzes] ist auf Falle anzuwenden, in denen Alt-Anteile nach dem ...
[einsetzen: Datum des Tages nach der Verkiindung des vorliegenden Anderungs-
gesetzes] in ein anderes Betriebsvermogen Ubertragen oder tatsachlich veraulRert
werden.*
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Artikel 9

Anderung der Lohnsteuer-Durchfiihrungsverordnung [01.01.2028]

Die Lohnsteuer-Durchfihrungsverordnung in der Fassung der Bekanntmachung vom
10. Oktober 1989 (BGBI. | S. 1848), die zuletzt durch Artikel 3 der Verordnung vom 19.
Dezember 2025 (BGBI. 2025 | Nr. 372) geandert worden ist, wird wie folgt geandert:

§ 4 Absatz 3 Satz 1 wird gestrichen.

Artikel 10

Anderung des Forschungszulagengesetzes [01.01.2026]

Das Forschungszulagengesetz vom 14. Dezember 2019 (BGBI. | S. 2763), das zuletzt
durch Artikel 3 des Gesetzes vom 22. Dezember 2025 (BGBI. 2025 | Nr. 363) geandert
worden ist, wird wie folgt geandert:

In § 4 Absatz 3 wird die Angabe ,,15 000 000“ durch die Angabe ,25 000 000“ ersetzt.

Artikel 11

Weitere Anderung des Forschungszulagengesetzes [TnV]

Das Forschungszulagengesetz, das zuletzt durch Artikel 10 dieses Gesetzes geandert
worden ist, wird wie folgt geandert:

1. § 12 wird durch den folgenden § 12 ersetzt:

.S 12
Anwendung der Abgabenordnung

(1) Die fur Steuervergttungen geltenden Vorschriften der Abgabenordnung sind
mit Ausnahme des § 163 der Abgabenordnung entsprechend anzuwenden.

(2) Wird der Antrag auf Erteilung einer Bescheinigung nach § 6 Absatz 1 spates-
tens vier Jahre nach Ablauf des Kalenderjahres gestellt, in dem das nach § 5 Absatz 1
Satz 1 maligebliche Wirtschaftsjahr endet, so lauft die Festsetzungsfrist fir die For-
schungszulage nicht vor Ablauf von zwei Jahren nach Ablauf des Kalenderjahres ab,
in dem unanfechtbar tUber den Antrag entschieden worden ist. Eine weitergehende Ab-
laufhemmung nach anderen Vorschriften bleibt unberihrt.

(3) Abweichend von § 170 Absatz 3 der Abgabenordnung beginnt die Frist fur die
Aufhebung, Anderung oder Berichtigung des Forschungszulagenbescheids nicht vor
Ablauf des zweiten Kalenderjahres, das auf das Kalenderjahr folgt, in dem die For-
schungszulage beantragt worden ist.
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(4) In offentlich-rechtlichen Streitigkeiten Uber die aufgrund dieses Gesetzes er-
gehenden Verwaltungsakte der Finanzbehdrden ist der Finanzrechtsweg gegeben.”

2. Nach § 16 Absatz 3 wird der folgende Absatz 4 eingefligt:
»(4) § 12 Absatz 2 und 3 in der Fassung des Artikels 11 des Gesetzes vom ... [ein-

setzen: Datum und Fundstelle des vorliegenden Anderungsgesetzes] gilt fur alle am
31. Dezember 2026 noch nicht abgelaufenen Festsetzungsfristen.”

Artikel 12

Anderung des Umsatzsteuergesetzes [TnV]

Das Umsatzsteuergesetz in der Fassung der Bekanntmachung vom 21. Februar 2005
(BGBI. | S. 386), das zuletzt durch Artikel 62 Absatz 7 des Gesetzes vom 4. Februar 2026
(BGBI. 2026 | Nr. 33) geéndert worden ist, wird wie folgt geandert:

1. In § 14 Absatz 7 Satz 2 wird die Angabe ,Absatz 2 Satz 2“ durch die Angabe ,Absatz 2
Satz 5“ ersetzt.

N

In § 15 Absatz 5 Nummer 2 wird die Angabe ,(§ 10 Abs. 1 Satz 3)“ durch die Angabe
»(§ 10 Absatz 1 Satz 2)" ersetzt.

3. § 16 wird wie folgt gedndert:

a) In Absatz 1 Satz 4 wird die Angabe ,§ 17 Abs. 1 Satz 6“ durch die Angabe ,§ 17
Absatz 1 Satz 7“ ersetzt.

b) In Absatz 2 Satz 1 wird die Angabe ,§ 18 Absatz 9 Satz 3" durch die Angabe ,§ 18
Absatz 9 Satz 4 ersetzt.

B

In § 22 Absatz 2 Nummer 1 Satz 6 wird die Angabe ,§ 17 Abs. 1 Satz 6* durch die An-
gabe ,§ 17 Absatz 1 Satz 7“ ersetzt.

Artikel 13

Weitere Anderung des Umsatzsteuergesetzes [01.01.2027]

Das Umsatzsteuergesetz, das zuletzt durch Artikel 12 dieses Gesetzes geandert wor-
den ist, wird wie folgt geandert:

1. In der Inhaltstbersicht wird nach der Angabe zu § 3e die folgende Angabe eingeflgt:

.S 3f Ausnahmeregelung fir den Ort bei Telekommunikations-, Rundfunk-, Fernsehdienstleistungen und elektro-
nisch erbrachten sonstigen Leistungen sowie innergemeinschaftlichen Fernverkaufen®.

2. § 3 wird wie folgt geandert:
a) Absatz 1b Satz 1 Nummer 1 wird durch die folgende Nummer 1 ersetzt:
,1. die Entnahme eines Gegenstands durch einen Unternehmer aus seinem Un-

ternehmen fur seinen privaten Bedarf oder allgemein fir unternehmens-
fremde Zwecke;".



b)

c)
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Absatz 3a Satz 1 wird durch den folgenden Satz ersetzt:

»Ein Unternehmer, der mittels seiner elektronischen Schnittstelle die Lieferung ei-
nes Gegenstands, dessen Beforderung oder Versendung im Gemeinschaftsgebiet
beginnt und endet, durch einen nicht im Gemeinschaftsgebiet ansassigen Unter-
nehmer an einen Empfanger nach § 3a Absatz 5 Satz 1 oder eine in § 1a Absatz 3
Nummer 1 genannte Person unterstutzt, wird behandelt, als ob er diesen Gegen-
stand fur sein Unternehmen selbst erhalten und geliefert hatte.*

Absatz 9a wird durch den folgenden Absatz 9a ersetzt:
»(9a) Einer sonstigen Leistung gegen Entgelt werden gleichgestellt

1. die Verwendung eines dem Unternehmen zugeordneten Gegenstands, der
zum vollen oder teilweisen Vorsteuerabzug berechtigt hat, durch einen Unter-
nehmer allgemein fur unternehmensfremde Zwecke oder fur den privaten Be-
darf seines Personals, sofern keine Aufmerksamkeiten vorliegen; dies gilt
nicht, wenn der Vorsteuerabzug nach § 15 Absatz 1b ausgeschlossen oder
wenn eine Vorsteuerberichtigung nach § 15a Absatz 6a durchzufihren ist;

2. die unentgeltliche Erbringung einer anderen sonstigen Leistung durch den Un-
ternehmer allgemein flr unternehmensfremde Zwecke oder flr den privaten
Bedarf seines Personals, sofern keine Aufmerksamkeiten vorliegen.*

3. § 3a Absatz 5 wird wie folgt geandert:

a)

b)
4.

a)

b)
5,

Satz 1 wird durch den folgenden Satz ersetzt:

,Vorbehaltlich des § 3f wird eine der in Satz 2 bezeichneten sonstigen Leistungen
an dem Ort ausgefihrt, an dem der Leistungsempfanger seinen Wohnsitz, seinen
gewodhnlichen Aufenthaltsort oder seinen Sitz hat, soweit der Empfanger

1. kein Unternehmer ist, fur dessen Unternehmen die Leistung bezogen wird,

2. keine ausschliellich nicht unternehmerisch tatige juristische Person ist, der
eine Umsatzsteuer-ldentifikationsnummer erteilt worden ist,

3. keine juristische Person ist, die sowohl unternehmerisch als auch nicht unter-
nehmerisch tatig ist, bei der die Leistung nicht ausschliellich fur den privaten
Bedarf des Personals oder eines Gesellschafters bestimmt ist.”

Die Satze 3 bis 5 werden gestrichen.

§ 3c wird wie folgt geandert:

Absatz 1 Satz 1 wird durch den folgenden Satz ersetzt:

,<Vorbehaltlich des § 3f gilt als Ort der Lieferung eines innergemeinschaftlichen
Fernverkaufs der Ort, an dem sich der Gegenstand bei Beendigung der Beforde-
rung oder Versendung an den Erwerber befindet.”

Absatz 4 wird gestrichen.

Nach § 3e wird der folgende § 3f eingefigt:
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Ausnahmeregelung fir den Ort bei Telekommunikations-, Rundfunk-, Fernsehdienst-
leistungen und elektronisch erbrachten sonstigen Leistungen sowie innergemein-
schaftlichen Fernverkaufen.

§ 3a Absatz 5 Satz 1 und § 3c Absatz 1 sind nicht anzuwenden, wenn

1. derleistende Unternehmer seinen Sitz, seine Geschéftsleitung, eine Betriebsstatte
oder in Ermangelung eines Sitzes, einer Geschaftsleitung oder einer Betriebsstatte
seinen Wohnsitz oder gewohnlichen Aufenthalt in nur einem Mitgliedstaat hat,

2. die sonstige Leistung nach § 3a Absatz 5 Satz 2 an einen Leistungsempfanger er-
bracht wird, der seinen Wohnsitz, seinen gewdhnlichen Aufenthaltsort oder seinen
Sitz in einem anderen als dem in Nummer 1 bezeichneten Mitgliedstaat hat, oder
der Gegenstand der Lieferung nach § 3c Absatz 1 aus dem Gebiet des in Num-
mer 1 bezeichneten Mitgliedstaats in das Gebiet eines anderen Mitgliedstaats ver-
sandt oder befordert wird und

3. der Gesamtbetrag der Entgelte der in Nummer 2 bezeichneten Umsatze insge-
samt 10 000 Euro im vorangegangenen Kalenderjahr nicht Gberschritten hat und
im laufenden Kalenderjahr nicht tGberschreitet.

Der leistende Unternehmer kann dem Finanzamt erklaren, dass er auf die Anwendung
des Satzes 1 verzichtet. Die Erklarung bindet den Unternehmer mindestens fir zwei
Kalenderjahre. Der Verzicht gilt auch als ausgelbt, wenn der leistende Unternehmer
fur die Teilnahme an dem besonderen Besteuerungsverfahren nach § 18j registriert
ist.”

6. § 4 Nummer 11b wird durch die folgende Nummer 11b ersetzt:

,11b. Universaldienstleistungen nach Artikel 3 der Richtlinie 97/67/EG in der je-
weils geltenden Fassung. Die Steuerbefreiung setzt voraus, dass der Unterneh-
mer nach § 15 Absatz 2 des Postgesetzes vom 15. Juli 2024 (BGBI. 2024 |
Nr. 236) in der jeweils geltenden Fassung gegenulber der Bundesnetzagentur ver-
pflichtet ist, flachendeckend im gesamten Gebiet der Bundesrepublik Deutschland
die Gesamtheit der Universaldienstleistungen oder einen Teilbereich der Univer-
saldienstleistungen nach § 16 Absatz 1 des Postgesetzes anzubieten. Die Steu-
erbefreiung gilt nicht fir Leistungen,

a) die der Unternehmer auf Grund individuell ausgehandelter Vereinbarungen
erbringt oder

b) die der Unternehmer auf Grund allgemeiner Geschaftsbedingungen zu ab-
weichenden Qualitatsbedingungen oder zu glnstigeren Preisen als den nach
den allgemein fur jedermann zuganglichen Tarifen oder als den nach § 40
Absatz 1 des Postgesetzes genehmigten Entgelten oder zu anderen, gunsti-
geren Bedingungen, als denjenigen, die durch die Bundesnetzagentur geneh-
migt worden sind, erbringt;*.

7. § 6 Absatz 3a Satz 2 wird gestrichen.
8. § 6b wird wie folgt geandert:
a) Absatz 1 wird wie folgt geadndert:

aa) Im Satzteil vor Nummer 1 wird die Angabe ,gilt eine Besteuerung® durch die
Angabe ,gilt bis zum 30. Juni 2029 eine Besteuerung® ersetzt.
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bb) Nummer 1 wird durch die folgende Nummer 1 ersetzt:

,1.  Der Unternehmer oder ein vom Unternehmer beauftragter Dritter befor-
dert oder versendet einen Gegenstand des Unternehmens aus dem Ge-
biet eines Mitgliedstaates (Abgangsmitgliedstaat) in das Gebiet eines an-
deren Mitgliedstaates (Bestimmungsmitgliedstaat) vor dem 1. Juli 2028
zu dem Zweck, dass nach dem Ende dieser Beforderung oder Versen-
dung die Lieferung (§ 3 Absatz 1) gemaR einer bestehenden Vereinba-
rung an einen Erwerber bewirkt werden soll, dessen vollstandiger Name
und dessen vollstandige Anschrift dem Unternehmer zum Zeitpunkt des
Beginns der Beférderung oder Versendung des Gegenstands bekannt ist
und der Gegenstand im Bestimmungsland verbleibt.*

b) Nach Absatz 6 wird der folgende Absatz 7 eingeflgt:

»(7) Diein den Absatzen 2 bis 6 genannte Zwoélfmonatsfrist endet jeweils spa-
testens am 30. Juni 2029.°

In § 13 Absatz 1 Nummer 1 Buchstabe f und g wird jeweils die Angabe ,Buchstabe b
bleibt unberuhrt,” durch die Angabe ,Buchstabe b findet keine Anwendung,” ersetzt.

Nach § 18k Absatz 1 Satz 3 wird der folgende Satz eingefiigt:

,Unternehmer, deren Umsatze in einem Mitgliedstaat der Europaischen Union der Son-
derregelung entsprechend Titel Xl Kapitel 1 Abschnitt 2 der Richtlinie 2006/112/EG
des Rates vom 28. November 2026 Uber das gemeinsame Mehrwertsteuersystem
(ABI. L 347 vom 11.12.2006, S. 1) in der jeweils geltenden Fassung unterliegen, sind
von der Teilnahme an dem besonderen Besteuerungsverfahren ausgeschlossen.”

Nach § 28 Absatz 6 wird der folgende Absatz 7 eingefligt:

»(7) § 18j Absatz 1 Satz 1 Nummer 1 ist vom 1. Januar 2027 bis zum 30. Juni 2028
mit der MalRgabe anzuwenden, dass die in § 3g Absatz 2 Satz 1 bezeichneten Liefe-
rungen durch einen Unternehmer, der nicht in dem Mitgliedstaat ansassig ist, in dem

die Lieferung als ausgeflhrt gilt, an einen Erwerber im Sinne des § 3c Absatz 1 Satz 3
als innergemeinschaftliche Fernverkaufe gelten.*

Artikel 14

Weitere Anderung des Umsatzsteuergesetzes [01.07.2028]

Das Umsatzsteuergesetz, das zuletzt durch Artikel 13 dieses Gesetzes geandert wor-
ist, wird wie folgt geandert:

In der Inhaltsubersicht wird nach der Angabe zu § 2b die folgende Angabe eingeflgt:
.8 2¢ Organschaft".
§ 2 Absatz 2 wird wie folgt geandert:

a) In Nummer 1 wird die Angabe ,verpflichtet sind,” durch die Angabe ,verpflichtet
sind.“ ersetzt.

b) Nummer 2 wird gestrichen.
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Nach § 2b wird der folgende § 2c eingeflgt:

.3 2C
Organschaft

(1) Eine juristische Person oder Personengesellschaft gilt nicht als Unternehmer
im Sinne des § 2, wenn sie nach dem Gesamtbild der tatsachlichen Verhaltnisse finan-
ziell, wirtschaftlich und organisatorisch in das Unternehmen des Organtragers einge-
gliedert ist (Organschaft). Die Wirkungen der Organschaft sind auf Innenleistungen zwi-
schen den im Inland gelegenen Unternehmensteilen beschrankt. Diese Unterneh-
mensteile sind als ein Unternehmen zu behandeln. Hat der Organtrager seine Ge-
schaftsleitung im Ausland, gilt der wirtschaftlich bedeutendste Unternehmensteil im In-
land als der Unternehmer. Die Rechtsfolgen der Satze 1 bis 4 treten nur durch Erkla-
rung des Organtragers gegenlber der zustandigen Finanzbehoérde fir diesen und in
der Erklarung genannten Organgesellschaften mit Wirkung fur die Zukunft ein. Soweit
die Voraussetzungen nach Satz 1 nicht mehr vorliegen, ist dies durch den in der Erkla-
rung nach Satz 5 benannten Organtrager unverziglich zu erklaren. Die Einzelheiten
des Verfahrens bestimmt das Bundesministerium der Finanzen mit Zustimmung des
Bundesrates durch Rechtsverordnung.

(2) Wourde eine Erklarung nach Absatz 1 Satz 5 abgegeben, obwohl die Voraus-
setzungen des Absatzes 1 Satz 1 nicht vorgelegen haben, oder nicht mehr vorliegen
und wird deshalb die Steuerfestsetzung durch die Finanzbehoérde aufgehoben, gean-
dert oder erstmalig eine Steuer festgesetzt, so sind aus diesem Sachverhalt gegenuber
den in dieser Erklarung als Organtrager und Organgesellschaften benannten Personen
durch Erlass eines Steuerbescheids oder Aufhebung oder Anderung eines rechtswid-
rigen Steuerbescheids die richtigen steuerrechtlichen Folgerungen zu ziehen (Rickab-
wicklung einer fehlerhaft angenommenen Organschaft). § 176 der Abgabenordnung
steht dem nicht entgegen. Der Ablauf der Festsetzungsfrist ist insoweit unbeachtlich,
wenn die steuerlichen Folgerungen innerhalb eines Jahres gezogen werden, nachdem
der Steuerbescheid nach Satz 1 erster Halbsatz erlassen, aufgehoben oder geandert
worden ist.

(3) Aufgemeinsamen und unwiderruflichen Antrag aller in der Erklarung nach Ab-
satz 1 Satz 5 als Organtrager und Organgesellschaften benannten Personen kann auf
die Riuckabwicklung einer fehlerhaft angenommenen Organschaft verzichtet werden,
wenn dadurch keine Steuerausfalle drohen. Der Antrag ist zur Entscheidung an die fur
den in der Erklarung nach Absatz 1 Satz 5 benannten Organtrager zustandige Finanz-
behoérde zu richten.

(4) Soweit eine Steuerfestsetzung nach Absatz 2 Satz 1 erlassen, aufgehoben o-
der geandert wird, ist § 233a Absatz 2a der Abgabenordnung entsprechend anzuwen-
den. Der Zinslauf beginnt 15 Monate nach Ablauf des Kalenderjahres, in dem der je-
weilige Bescheid nach Absatz 2 Satz 1 erlassen, aufgehoben oder geadndert worden
ist.

(5) Im Falle der Ruckabwicklung einer fehlerhaft angenommenen Organschaft
haftet

1. der in der Erklarung nach Absatz 1 Satz 5 benannte Organtrager fir die Steuern,
die sich dadurch gegenuber allen in der Erklarung nach Absatz 1 Satz 5 benannten
Organgesellschaften ergeben;

2. eineinder Erklarung nach Absatz 1 Satz 5 benannte Organgesellschaft infolge der
vorsatzlichen oder fahrlassigen Verletzung der ihr auferlegten Pflichten fir die
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Steuern, die sich dadurch gegenliber dem in der Erklarung nach Absatz 1 Satz 5
benannten Organtrager ergeben, soweit die fehlerhaft angenommene Organschaft
zwischen ihnen steuerlich von Bedeutung gewesen ist.”
4. Nach § 27 Absatz 41 wird folgender Absatz 42 eingefiigt:
»(42)§ 2 Absatz 2 Nummer 2 in der am 30. Juni 2028 geltenden Fassung ist bis
zum 31. Dezember 2028 weiterhin anzuwenden. § 2c in der am 1. Juli 2028 geltenden
Fassung ist erstmals ab dem 1. Januar 2029 anzuwenden. Die Erklarung nach § 2c

Absatz 1 Satz 5 kann bereits ab dem 1. Juli 2028 bei der zustandigen Finanzbehdrde
mit Wirkung ab dem 1. Januar 2029 abgegeben werden.*

Artikel 15

Weitere Anderung des Umsatzsteuergesetzes [01.07.2029]

Das Umsatzsteuergesetz, das zuletzt durch Artikel 14 dieses Gesetzes geandert wor-
den ist, wird wie folgt geandert:

1. In der Inhaltstbersicht wird die Angabe zu § 6b durch die folgende Angabe ersetzt:

,§6b  (weggefallen)”.
2. § 1a Absatz 2a wird gestrichen.
3. § 3 Absatz 1a Satz 3 wird gestrichen.
4. § 6b wird gestrichen.
5. § 18a wird wie folgt geandert:

a) Absatz 6 wird wie folgt gedndert:

aa) In Nummer 2 wird die Angabe ,§ 6 Absatz 2;“ durch die Angabe ,§ 6 Absatz 2.°
ersetzt.

bb) Nummer 3 wird gestrichen.
b) Absatz 7 Nummer 2a wird gestrichen.

6. § 22 Absatz 4f und 4g wird gestrichen.

Artikel 16

Anderung der Umsatzsteuer-Durchfiihrungsverordnung
[01.07.2028]

Die Umsatzsteuer-Durchfiihrungsverordnung in der Fassung der Bekanntmachung
vom 21. Februar 2005 (BGBI. | S. 434), die zuletzt durch Artikel 7 der Verordnung vom 19.
Dezember 2025 (BGBI. 2025 | Nr. 372) geandert worden ist, wird wie folgt geandert:

1. Die Inhaltstbersicht wird wie folgt geandert:
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a) Die Uberschrift ,Zu § 3a des Gesetzes* wird durch die Uberschrift ,Zu § 2¢c des
Gesetzes" ersetzt.

b) Nach der Uberschrift ,Zu § 2c des Gesetzes* wird die folgende Angabe eingefiigt:

.81 Erklarung der Organschaft”.

Die Uberschrift ,Zu § 3a des Gesetzes* wird durch die Uberschrift ,Zu § 2c des Geset-
zes" ersetzt.

Nach der Uberschrift ,Zu § 2c des Gesetzes* wird der folgende § 1 eingefiigt:

81
Erklarung der Organschaft

(1) Die Erklarung nach § 2c Absatz 1 Satz 5 des Gesetzes ist an die fur den Or-
gantrager zustandige Finanzbehoérde zu Ubermitteln. Die Erklarung muss folgende An-
gaben fir den Organtrager und die Organgesellschaften enthalten:

1. Name, Wohnsitz, Sitz oder, falls kein inlandischer Sitz vorhanden ist, Ort der Be-
triebsstatte,

2. Steuernummer und Wirtschafts-Identifikationsnummer (§ 139¢c der Abgabenord-
nung) — soweit vergeben —,

3. Umsatzsteuer-ldentifikationsnummer — soweit vergeben —,
4. Zeitpunkt fur den Eintritt der Wirkung der Organschaft,

5. im Falle des § 2c Absatz 1 Satz 4 UStG, den wirtschaftlich bedeutendsten Unter-
nehmensteil im Inland.

(2) Fur die Aufnahme einzelner Organgesellschaften in eine bestehende Organ-
schaft gelten die Voraussetzungen des Absatzes 1 entsprechend.

(3) Die Erklarung kann durch den Organtrager gegenuber der fur ihn zustandigen
Finanzbehdrde sowohl hinsichtlich der gesamten Organschaft als auch hinsichtlich ein-
zelner Organgesellschaften mit Wirkung fur die Zukunft widerrufen werden.

(4) Soweit die Voraussetzungen nach § 2c Absatz 1 Satz 1 des Gesetzes nicht
mehr vorliegen, sind diese Anderungen durch den in Absatz 1 benannten Organtrager
gegenuber der fUr ihn zustandigen Finanzbehdrde unverziglich zu erklaren.

(5) Erklarungen nach den Absatzen 1 bis 4 sind nach amtlich vorgeschriebenem
Datensatz Uber die amtlich bestimmte Schnittstelle elektronisch zu Gbermitteln.

(6) In den Fallen des § 2c Absatz 1 Satz 4 des Gesetzes gelten die Regelungen
der Absatze 1 bis 5 mit der MaRgabe, dass an die Stelle der fur den Organtrager zu-
standigen Finanzbehorde die fir den wirtschaftlich bedeutendsten Unternehmensteil
im Inland zustandige Finanzbehdrde tritt.”
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Artikel 17

Anderung des Bewertungsgesetzes [01.01.2029]

Das Bewertungsgesetz in der Fassung der Bekanntmachung vom 1. Februar 1991

(BGBI. I S. 230), das zuletzt durch Artikel 36 des Gesetzes vom 2. Dezember 2024 (BGBI.
2024 | Nr. 387) geandert worden ist, wird wie folgt geandert:

1.

In der Inhaltstibersicht wird nach der Angabe zu Anlage 27 die folgende Angabe ein-
geflugt:

JAnlage 27a
(zu § 238 Absatz 1 Nummer 1) Zuschlag fur verstarkte Tierhaltung®.

§ 232 Absatz 4 Nummer 2 wird durch die folgende Nummer 2 ersetzt:

.2. Tierbestande oder Zweige des Tierbestands und die hiermit zusammenhangen-
den Wirtschaftsgiter (zum Beispiel Gebaude und abgrenzbare Gebaudeteile mit
den dazugehoérenden Flachen, stehende und umlaufende Betriebsmittel), wenn
die Tiere weder nach § 241 zur landwirtschaftlichen Nutzung noch nach § 242 zu
den Ubrigen land- und forstwirtschaftlichen Nutzungen gehdren; die Zugehdrigkeit
der landwirtschaftlich genutzten Flachen zum land- und forstwirtschaftlichen Ver-
maogen wird hierdurch nicht berihrt,”.

§ 238 Absatz 1 Nummer 1 wird durch die folgende Nummer 1 ersetzt:

»1. bei der landwirtschaftlichen Nutzung, den Nutzungen Hopfen und Spargel gemafn
Anlage 27a, wenn der tatsachliche Tierbestand am mafigeblichen Bewertungs-
stichtag (§ 235) die in Anlage 27a genannte Grenze nachhaltig Uberschreitet,.

§ 241 wird wie folgt geandert:

a) Absatz 1 Satz 1 wird durch folgenden Satz 1 ersetzt:

»Tierbestande gehoren in vollem Umfang zum land- und forstwirtschaftlichen Ver-
mogen, wenn im Wirtschaftsjahr fur die ersten

20 Hektar nicht mehr als 10 Vieheinheiten,
fur die nachsten 10 Hektar nicht mehr als 7 Vieheinheiten,
fur die nachsten 20 Hektar nicht mehr als 6 Vieheinheiten,
fur die nachsten 50 Hektar nicht mehr als 3 Vieheinheiten,
und fur die weitere Flache nicht mehr als 1,5 Vieheinheiten

je Hektar der vom Inhaber des Betriebs selbst bewirtschafteten Flachen der land-
wirtschaftlichen Nutzung, der Nutzungen Hopfen und Spargel erzeugt oder gehal-
ten werden. Zu den selbst bewirtschafteten Flachen gehoéren die Eigentumsflachen
und die zur Nutzung Uberlassenen Flachen. Die Tierbestande sind nach dem Fut-
terbedarf in Vieheinheiten umzurechnen.*

b) Absatz 2 wird wie folgt geadndert:

aa) In Satz 1 wird die Angabe ,zur landwirtschaftlichen Nutzung“ durch die An-
gabe ,zum land- und forstwirtschaftlichen Vermogen® ersetzt.
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bb) In Satz 2 wird die Angabe ,zur landwirtschaftlichen Nutzung zu rechnen® durch
die Angabe ,dem land- und forstwirtschaftlichen Vermogen zuzurechnen® er-
setzt.

c) In Absatz 4 wird die Angabe ,zur landwirtschaftlichen Nutzung“ durch die Angabe
,zum land- und forstwirtschaftlichen Vermégen“ ersetzt.

5. Die Anlage 27 zum Bewertungsgesetz wird durch die folgende Anlage 27 zum Bewer-
tungsgesetz ersetzt:

.Bewertungsgesetz (BewG)
Anlage 27 (zu § 237 Absatz 2)
Landwirtschaftliche Nutzung

Bewertungsfaktoren Bezugseinheit in EUR
Grundbetrag pro Ar 2,52
Ertragsmesszahl pro Ertragsmesszahl (Produkt aus Acker- 0,041%

/Grinlandzahl und Ar)

6. Nach der Anlage 27 wird folgende Anlage 27a zum Bewertungsgesetz eingeflugt:

.Bewertungsgesetz (BewG)
Anlage 27a (zu § 238 Absatz 1 Nummer 1)
Zuschlag fur verstarkte Tierhaltung

Zuschlag fir Bezugseinheit in EUR
Verstarkte Tierhaltung je Vieheinheit Uber einem Besatz von 2,0 Vie- 79,00
heinheiten je Hektar selbst bewirtschafteter

Flache der landwirtschaftlichen Nutzung, der
Nutzungen Hopfen und Spargel

Artikel 18

Anderung der Abgabenordnung [TnV]

Die Abgabenordnung in der Fassung der Bekanntmachung vom 23. Januar 2025
(BGBI. 2025 | Nr. 24), die zuletzt durch Artikel 3 des Gesetzes vom 16. April 2026 (BGBI.
2026 | Nr. 106) geandert worden ist, wird wie folgt geandert:

1. In der Inhaltstibersicht wird nach der Angabe zu § 309 die folgende Angabe eingefligt:

,§309a  Elektronische Pfandung bei einem Kreditinstitut*.
2. § 1 Absatz 2 Nummer 7 wird durch die folgende Nummer 7 ersetzt:

.7. die §§ 351 und 361 Absatz 1 Satz 2, Absatz 2 Satz 4 und Absatz 3,".
3. § 26 Satz 3 wird wie folgt geandert:

a) In Nummer 2 wird die Angabe ,wurde oder“ durch die Angabe ,wurde,” ersetzt.
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b) Nummer 3 wird durch die folgenden Nummern 3 und 4 ersetzt:

»3. sich eine rechtsfahige Personenvereinigung oder eine juristische Person in
Liquidation befindet, oder

4. Anhaltspunkte dafir bestehen, dass sich eine rechtsfahige Personenvereini-
gung oder eine juristische Person in der wirtschaftlichen Abwicklung befindet
(faktische Liquidation).*

§ 28 wird wie folgt geandert:
a) Nach Absatz 1 Satz 1 wird der folgende Satz eingeflgt:

,Bis zur abschlieRenden Entscheidung bleibt die bisher zustadndige Finanzbehoérde
weiterhin zustandig.*

b) Absatz 2 wird gestrichen.
§ 29c Absatz 1 wird wie folgt geandert:
a) Satz 1 Nummer 4 wird durch die folgende Nummer 4 ersetzt:

4. sie fur die Entwicklung, die Uberpriifung oder die Anderung automatisierter
Verfahren der Finanzbehdrden erforderlich ist, weil

a) unveranderte Daten bendtigt werden oder

b) eine Anonymisierung oder Pseudonymisierung der Daten nicht oder nur
mit unverhaltnismaRigem Aufwand mdglich ist.

Satz 1 qilt fur KI-Systeme der Finanzbehoérden im Sinne des Artikels 3 Num-
mer 1 der Verordnung (EU) 2024/1689 einschlieRlich fur deren fortlaufenden
Betrieb entsprechend. Die Nutzung personenbezogener Daten ist dabei ins-
besondere erforderlich, wenn personenbezogene Daten aus mehreren ver-
schiedenen Dateisystemen eindeutig miteinander verknupft werden sollen
und die Schaffung geeigneter Testfalle nicht oder nur mit unverhaltnismafi-
gem Aufwand moglich ist, oder wenn ein KlI-System im Sinne des Artikels 3
Nummer 1 der Verordnung (EU) 2024/1689 ohne Nutzung solcher Daten
seine Funktionsfahigkeit verliert,”.

b) Satz 2 wird durch folgenden Satz ersetzt:

.In den Fallen von Satz 1 Nummer 4 sind die personenbezogenen Daten innerhalb
eines Jahres nach Beendigung der dort genannten Mal3nahmen zu I6schen.”

§ 30 wird wie folgt geandert:
a) Absatz 4 Nummer 3 wird durch die folgende Nummer 3 ersetzt:
»3. die betroffene Person zustimmt; die Finanzbehdrden sind nicht verpflichtet,
die betroffene Person um Zustimmung zu einer Offenbarung der sie betref-
fenden geschutzten Daten gegentber Dritten zu ersuchen,*.

b) Absatz 6 wird wie folgt geandert:

aa) Satz 1 wird durch den folgenden Satz ersetzt:
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,Der Abruf geschutzter Daten, die fir eines der in Absatz 2 Nummer 1 genann-
ten Verfahren in einem automationsgestutzten Dateisystem gespeichert sind,
ist nur zulassig, soweit er der Durchfihrung eines Verfahrens im Sinne des
Absatzes 2 Nummer 1 Buchstabe a und b oder § 29¢c Absatz 1 Nummer 4 bis
6 oder der zulassigen Ubermittlung geschiitzter Daten durch eine Finanzbe-
hérde an die betroffene Person oder Dritte dient.”

bb) Nach Satz 1 wird der folgende Satz eingeflgt:

,Im Rahmen einer zuldssigen Offenbarung von geschitzten Daten ist ein di-
rekter Abruf der Daten durch Dritte zuldssig sofern dies durch Bundesgesetz
ausdricklich zugelassen oder durch Recht der Europaischen Union vorge-
schrieben oder zugelassen ist.*

§ 31b wird wie folgt geandert:

a) In Absatz 2 Satz 4 wird die Angabe ,Absatz 3 und 4“ durch die Angabe ,Absatz 3
und 5“ ersetzt.

b) In Absatz 2a und 2b Satz 1 wird jeweils die Angabe ,§ 28 Absatz 1 Satz 2 Num-
mer 2 des Geldwaschegesetzes” durch die Angabe ,§ 28 Absatz 1 Satz 3 Num-
mer 2 des Geldwaschegesetzes” ersetzt.

§ 89b Absatz 4 Satz 3 wird durch den folgenden Satz ersetzt:

»An einem kooperativen Verhalten im Sinne des Satzes 2 Nummer 1 fehlt es insbeson-
dere, wenn steuerliche Mitwirkungspflichten schuldhaft nicht, nicht hinreichend oder
nicht fristgerecht erflillt wurden.®

§ 93a Absatz 1 Satz 1 Nummer 1 Buchstabe e wird durch den folgenden Buchstaben e
ersetzt:

,.e) die Hohe von im Verfahren nach § 335 des Handelsgesetzbuchs festgesetzten
Ordnungsgeldern sowie die Daten zur Identifizierung des betroffenen publizitats-
verpflichtenden Unternehmens;*.

§ 117 Absatz 4 Satz 3 wird durch folgenden Satz ersetzt:

,Bei der Ubermittlung von Auskiinften und Unterlagen gilt fiir inlandische Beteiligte § 91
entsprechend; soweit die Rechts- und Amtshilfe Steuern betrifft, die von den Landesfi-
nanzbehorden verwaltet werden, hat eine Anhdérung des inlandischen Beteiligten ab-
weichend von § 91 Absatz 1 stets stattzufinden, es sei denn, die Umsatzsteuer ist be-
troffen, es findet ein Informationsaustausch auf Grund des EU-Amtshilfegesetzes oder
des EU-Beitreibungsgesetzes statt oder es liegt eine Ausnahme nach § 91 Absatz 2
oder 3 vor.*

§ 122 wird wie folgt geandert:
a) Absatz 5 wird wie folgt gedndert:

aa) In Satz 2 wird die Angabe ,Satze 3 bis 4“ durch die Angabe ,Satze 3 bis 5°
ersetzt.

bb) Nach Satz 4 wird der folgende Satz eingeflgt:

.Bei einer elektronischen Pfandung nach § 309a richtet sich abweichend von
§ 5 des Verwaltungszustellungsgesetzes die Zustellung der elektronischen
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Pfandungsverfiigung nach § 309a Absatz 1 bis 4; § 5 Absatz 3 Satz 1 bis 3
des Verwaltungszustellungsgesetzes gilt entsprechend.”

b) Absatz 7 Satz 2 wird durch den folgenden Satz ersetzt:

.Betreffen Verwaltungsakte Ehegatten oder Lebenspartner mit gemeinsamer An-
schrift, so reicht es fur die Bekanntgabe durch Bereitstellung zum Datenabruf nach
§ 122a an alle Beteiligten aus, wenn einem der Beteiligten eine Ausfertigung zum
Datenabruf nach § 122a bereitgestellt wird, sofern nicht einer der Beteiligten einen
Antrag nach § 122a Absatz 2 gestellt hat.”

§ 122a wird wie folgt geandert:

a) Absatz 1 Satz 2 wird durch die folgenden Satze ersetzt:
.Mittels Bereitstellung zum Datenabruf soll insbesondere bekannt gegeben wer-
den, wenn ein Steuerbescheid, Steuermessbescheid oder Feststellungsbescheid

auf einer nach § 87a Absatz 6 elektronisch Ubermittelten Steuererklarung oder
Feststellungserklarung beruht und sie

1. vom Beteiligten selbst Gber ein von der Finanzverwaltung bereitgestelltes Nut-
zerkonto oder

2. durch eine bevollmachtigte Person im Sinne des § 80 Absatz 1 oder 2

Ubermittelt wurde. Eine Bereitstellung zum Datenabruf an eine Person im Sinne
des § 80 Absatz 1 oder 2 ist nur moglich, wenn deren Empfangsbevollmachtigung
elektronisch nach amtlich vorgeschriebenem Datensatz Gber die amtlich bestimm-
ten Schnittstellen angezeigt worden ist. Mittels Bereitstellung zum Datenabruf soll
auch bekannt gegeben werden, wenn der Beteiligte Uber ein von der Finanzver-
waltung bereitgestelltes Nutzerkonto verfligt.”

b) Absatz 2 Satz 1 wird durch den folgenden Satz ersetzt:
»<Absatz 1 ist nicht anzuwenden, wenn eine postalische Bekanntgabe nach § 122
Absatz 2 elektronisch nach amtlich vorgeschriebenem Datensatz Uber die amtlich
bestimmten Schnittstellen beantragt wurde.”

Nach § 124 Absatz 1 Satz 2 wird der folgende Satz eingeflgt:

.Einer wirksamen Bekanntgabe steht es nicht entgegen, dass der Verwaltungsakt

1. abweichend von § 122a Absatz 1 Satz 2 oder 4 postalisch oder

2. abweichend von einem Antrag nach § 122a Absatz 2 Satz 1 mittels Bereitstellung
zum Datenabruf durch Datenferntibertragung

bekannt gegeben wird.*
Nach § 138a Absatz 7 wird der folgende Absatz 8 eingefugt:

»(8) Erkennt ein Unternehmen nachtraglich, dass ein abgebener landerbezogener
Bericht unrichtig oder unvollstandig ist, so ist es verpflichtet, unverztglich sowohl die
Unrichtigkeit oder Unvollstandigkeit anzuzeigen als auch die erforderliche Richtigstel-

lung vorzunehmen.®

§ 152 Absatz 4 wird durch den folgenden Absatz 4 ersetzt:
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,(4) Sind mehrere Personen zur Abgabe einer Steuererklarung verpflichtet, kann
die Finanzbehorde nach ihrem Ermessen entscheiden, ob sie den Verspatungszu-
schlag gegen eine der erklarungspflichtigen Personen, gegen mehrere der erklarungs-
pflichtigen Personen oder gegen alle erklarungspflichtigen Personen festsetzt. In die-
sen Fallen ist der Verspatungszuschlag vorrangig gegenuber der Person oder Perso-
nenvereinigung festzusetzen,

1. gegen die die Steuer oder der Steuermessbetrag festgesetzt wird oder

2. die die Steuer als Steuer- oder Entrichtungsschuldner anzumelden und zu entrich-
ten hat;

dies gilt bei Zerlegung eines Steuermessbetrags entsprechend. In Fallen des § 180
Absatz 1 Satz 1 Nummer 2 Buchstabe a ist der Verspatungszuschlag festzusetzen

1. bei rechtsfahigen Personenvereinigungen vorrangig gegen die Personenvereini-
gung und

2. bei nicht rechtsfahigen Personenvereinigungen vorrangig gegen die nach § 181
Absatz 2 Satz 2 Nummer 4 erklarungspflichtigen Personen.

In den Fallen der Zusammenveranlagung ist der Verspatungszuschlag gegen alle er-
klarungspflichtigen Personen festzusetzen. Wird der Verspatungszuschlag gegen
mehrere oder gegen alle erklarungspflichtigen Personen festgesetzt, sind diese Perso-
nen Gesamtschuldner des Verspatungszuschlags.®

§ 154 wird wie folgt geandert:

a) Nach Absatz 2b Satz 3 wird der folgende Satz eingeflgt:

,Die Satze 1 bis 3 gelten fur Institute im Sinne des Zahlungsdiensteaufsichtsgesetz
entsprechend.”

b) Absatz 2c Satz 2 wird gestrichen.
§ 238 Absatz 1a wird durch den folgenden Absatz 1a ersetzt:

,(1a)In den Fallen des § 233a betragen die Zinsen abweichend von Absatz 1 Satz 1
fur jeden Monat

1. bis zum 31. Dezember 2018 0,5 Prozent,
2. abdem 1. Januar 2019 bis zum 31. Dezember 2026 0,15 Prozent,
3. abdem 1. Januar 2027 0,3 Prozent.”

Nach § 309 wird folgender § 309a eingefugt:

,§ 309a
Elektronische Pfandung bei einem Kreditinstitut

(1) Abweichend von § 309 Absatz 1 kdnnen bei einem Kreditinstitut Forderungen,
Anspriiche und andere Vermdgensrechte aus den bestehenden bankmaRigen Ge-
schaftsbeziehungen elektronisch nach amtlich vorgeschriebenem Datensatz Uber ein
sicheres Verfahren nach § 87a Absatz 7 Satz 1 oder Absatz 8 Satz 1 gepfandet wer-
den. Sichere Verfahren nach Satz 1 sind auch die Verfahren gemaR § 130a Absatz 4
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der Zivilprozessordnung, wobei die Finanzbehérde an die Stelle des Gerichts tritt. Die
Satze 1 und 2 gelten auch flr das Gebot an den Vollstreckungsschuldner nach § 309
Absatz 1 Satz 1.

(2) Kreditinstitute haben fur die Zustellung der elektronischen Pfandungsverfi-
gung eines der folgenden Postfacher nach Maligabe der genannten Bestimmungen zu
eroffnen:

1. ein besonderes elektronisches Blirger- und Organisationenpostfach nach § 10 der
Elektronischer-Rechtsverkehr-Verordnung,

2. ein besonderes elektronisches Behordenpostfach nach § 6 der Elektronischer-
Rechtsverkehr-Verordnung oder

3. ein Postfach in einem Organisationskonto nach § 2 Absatz 5 Satz 4 des Onlinezu-
gangsgesetzes.

(3) Bei elektronischen Postfachern nach Absatz 2 Nummer 1 und 2 ist die Zustel-
lung einer elektronischen Pfandungsverfligung in dem Zeitpunkt des Eingangs in die-
sem Postfach bewirkt; zum Nachweis genugt die automatisierte Eingangsbestatigung.

(4) Beieinem elektronischen Postfach nach Absatz 2 Nummer 3 ist die Zustellung
einer elektronischen Pfandungsverfigung in dem Zeitpunkt der Bereitstellung der elekt-
ronischen Pfandungsverfigung zum Datenabruf in diesem Postfach bewirkt; zum
Nachweis gentigt die automatisierte Bestatigung tber die Bereitstellung. Das Kreditin-
stitut ist am Tag der Bereitstellung elektronisch Gber die Abrufmdéglichkeit und den Zeit-
punkt der Zustellung zu benachrichtigen.

(5) In den Fallen des Absatzes 1 hat die Ubermittlung der Erklarung nach § 316
durch das Kreditinstitut und die weitere Abwicklung des Pfandungsverfahrens grund-
satzlich elektronisch Uber die sicheren Verfahren im Sinne des Absatzes 1 zu erfolgen.
Der elektronische Austausch gemaf Satz 1 erfolgt nach amtlich vorgeschriebenem Da-
tensatz.

(6) Das Bundesministerium der Finanzen bestimmt im Einvernehmen mit dem
Bundesministerium der Justiz und fiir Verbraucherschutz und den obersten Finanzbe-
horden der Lander die Datensatze nach den Absatzen 1 und 5 und macht die Datens-
atze durch ein im Bundessteuerblatt zu veroffentlichenden Schreiben bekannt.”

§ 314 Absatz 1 Satz 2 wird durch den folgenden Satz ersetzt:
»8 309 Absatz 2 und § 309a gelten entsprechend.”
§ 352 Absatz 1 wird durch den folgenden Absatz 1 ersetzt:

.(1) Gegen alle Verwaltungsakte, die nach diesem Gesetz und den Steuergeset-
zen mit der gesonderten und einheitlichen Feststellung zusammenhangen, kénnen Ein-
spruch einlegen:

1. bei rechtsfahigen Personenvereinigungen:

a) die Personenvereinigung,

b) wenn die rechtsfahige Personenvereinigung nicht mehr besteht, jeder Gesell-
schafter oder Gemeinschafter, gegen den der Verwaltungsakt ergangen ist
oder zu ergehen hatte;

2. bei nicht rechtsfahigen Personenvereinigungen und in sonstigen Fallen:

a) der Einspruchsbefugte nach Absatz 2,
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b) wenn Personen nach Buchstabe a nicht vorhanden sind, jeder Gesellschafter,
Gemeinschafter oder Mitberechtigte, gegen den der Verwaltungsakt ergangen
ist oder zu ergehen hatte;

in den Fallen des § 183 Absatz 2 Satz 1 Nummer 2 oder des § 183a Absatz 2
Satz 1 Nummer 2 jeder Gesellschafter, Gemeinschafter oder Mitberechtigte, ge-
gen den der Verwaltungsakt ergangen ist oder zu ergehen hatte;

soweit es sich darum handelt, wer an dem festgestellten Betrag beteiligt ist und
wie dieser sich auf die einzelnen Beteiligten verteilt, jeder, der durch die Feststel-
lungen hierzu beruhrt wird;

soweit es sich um eine Frage handelt, die einen Beteiligten persdnlich angeht, je-
der, der durch die Feststellungen Uber die Frage beruhrt wird.*

21. § 379 Absatz 2 Nummer 1c¢ wird durch die folgende Nummer 1c ersetzt:

,1c. entgegen § 138a Absatz 1, 3 oder 4 den landerbezogenen Bericht nicht, nicht

rechtzeitig, unrichtig oder unvollstandig Ubermittelt, entgegen § 138a Absatz 4
Satz 3 eine Mitteilung nicht, nicht rechtzeitig, unrichtig oder unvollstandig macht
oder die Anzeige oder die Richtigstellung nach § 138a Absatz 8 nicht unverziglich
vornimmt,“.

Artikel 19

Weitere Anderung der Abgabenordnung [01.01.2027]

Die Abgabenordnung, die zuletzt durch Artikel 18 dieses Gesetzes geandert worden

ist, wird wie folgt geandert:

1.

In § 52 Absatz 2 Satz 1 Nummer 9 wird die Angabe ,(§ 23 der Umsatzsteuer-Durch-
fUhrungsverordnung)“ gestrichen.

In § 53 Nummer 2 Satz 5 wird die Angabe ,, bei Empfangern von Leistungen nach
§ 27a des Bundesversorgungsgesetzes* gestrichen.

Artikel 20

Anderung des Einfithrungsgesetzes zur Abgabenordnung [TnV]

Das Einfihrungsgesetz zur Abgabenordnung vom 14. Dezember 1976 (BGBI. |

S. 3341; 1977 | S. 667), das zuletzt durch Artikel 4 des Gesetzes vom 10. Februar 2026
(BGBI. 2026 | Nr. 39) geandert worden ist, wird wie folgt geandert:

Artikel 97 wird wie folgt geandert:

1.

Nach § 15 Absatz 19 wird der folgende Absatz 20 eingeflgt:

»(20)§ 238 Absatz 1a der Abgabenordnung in der Fassung des Artikels 18 des Ge-

setzes vom ... (BGBL. I Nr. ...) [einsetzen: Datum und Fundstelle des vorliegenden An-
derungsgesetzes] gilt in allen Fallen, in denen Zinsen nach dem 31. Dezember 2026
entstehen. Soweit Zinsen, die nach dem 31. Dezember 2026 entstanden sind, auf
Grundlage des § 238 Absatz 1a der Abgabenordnung in der Fassung des Artikels 1
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des Gesetzes vom 12. Juli 2022 (BGBI. | S. 1142) festgesetzt oder nicht festgesetzt
wurden, sind diese Zinsbescheide zu erlassen, aufzuheben oder zu andern.”

2. Nach § 17e wird der folgende § 17f eingefligt:

,S17f
Elektronische Pfandung bei einem Kreditinstitut

§ 309a der Abgabenordnung in der Fassung des Artikels 18 des Gesetzes vom ...
(BGBI. | Nr. ...) [einsetzen: Datum und Fundstelle des vorliegenden Anderungsgeset-
zes] ist erstmalig ab dem Tag anzuwenden, an dem das Bundesministerium der Finan-
zen im Bundesgesetzblatt Teil | bekannt gibt, dass die technischen Voraussetzungen
fur die elektronischen Pfandung bei einem Kreditinstitut nach § 309a der Abgabenord-
nung vorliegen.”

3. Nach § 26 Absatz 5 werden die folgenden Absatze 6 und 7 eingeflugt:

»(6) § 154 Absatz 2b Satz 4 der Abgabenordnung in der Fassung des Artikels 18
des Gesetzes vom ... (BGBI. | Nr. ...) [einsetzen: Datum und Fundstelle des vorliegen-
den Anderungsgesetzes] ist erstmals auf Geschaftsbeziehungen zu Instituten des Zah-
lungsdiensteaufsichtsgesetz anzuwenden, die nach dem 31. Dezember 2026 begrin-
det werden. Auf Geschaftsbeziehungen die vor dem 1. Januar 2027 begriindet worden
sind und am 1. Januar 2027 noch bestehen, ist § 154 Absatz 2b Satz 4 der Abgaben-
ordnung mit der Mal’gabe anzuwenden, dass die nach § 154 Absatz 2a Satz 1 der Ab-
gabenordnung zu erfassende ldentifikationsnummer bis zum 31. Juli 2027 in einem
maschinellen Verfahren beim Bundeszentralamt fir Steuern zu erfragen ist, sofern der
Vertragspartner oder gegebenenfalls fur ihn handelnde Personen dem Institut die Iden-
tifikationsnummer bei Begriindung dieser Geschaftsbeziehung nicht mitgeteilt hat und
das Institut die Identifikationsnummer dieser Person auch nicht aus anderem Anlass
rechtmallig erfasst hat.

(7) § 154 Absatz 2c Satz 2 der Abgabenordnung in der am ... [einsetzen: Tag der
Verkiindung des Gesetzes] geltenden Fassung ist letztmals auf im Kalenderjahr 2024
begrindete Geschaftsbeziehungen anzuwenden.”

4. Nach § 31 Satz 3 werden die folgenden Satze eingefligt:

,8 138a Absatz 8 der Abgabenordnung in der Fassung des Artikels 18 des Gesetzes
vom ... (BGBI. I Nr. ...) [einsetzen: Datum und Fundstelle des vorliegenden Anderungs-
gesetzes] ist erstmals fur Wirtschaftsjahre anzuwenden, die nach dem 31. Dezember
2023 beginnen. § 379 Absatz 2 Nummer 1c in der Fassung des Artikels 18 des Geset-
zes vom ... (BGBI. | Nr. ...) [einsetzen: Datum und Fundstelle des vorliegenden Ande-
rungsgesetzes] ist ab dem 1. Juli 2027 anzuwenden.”

Artikel 21

Anderung des Finanzverwaltungsgesetzes [TnV]

Das Finanzverwaltungsgesetz in der Fassung der Bekanntmachung vom 4. April 2006
(BGBI. I S. 846, 1202), das zuletzt durch Artikel 7 des Gesetzes vom 10. Februar 2026
(BGBI. 2026 | Nr. 39) gedndert worden ist, wird wie folgt gedndert:
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§ 5 wird wie folgt geandert:
1. Absatz 1 Satz 1 Nummer 7 wird gestrichen.

2. In Absatz 1a Satz 2 wird die Angabe ,7," gestrichen.

Artikel 22

Anderung der Finanzgerichtsordnung [TnV]

Die Finanzgerichtsordnung in der Fassung der Bekanntmachung vom 28. Marz 2001
(BGBI. | S. 442, 2262; 2002 | S. 679), die zuletzt durch Artikel 18 des Gesetzes vom 22.
Dezember 2025 (BGBI. 2025 | Nr. 349) geandert worden ist, wird wie folgt geandert:

§ 48 Absatz 1 wird durch den folgenden Absatz 1 ersetzt:

»(1) Gegen alle Verwaltungsakte, die nach der Abgabenordnung und den Steuergeset-
zen mit der gesonderten und einheitlichen Feststellung zusammenhangen, kénnen Klage
erheben:

1. bei rechtsfahigen Personenvereinigungen:

a) die Personenvereinigung,

b) wenn die rechtsfahige Personenvereinigung nicht mehr besteht, jeder Gesellschaf-
ter oder Gemeinschafter, gegen den der Verwaltungsakt ergangen ist oder zu er-
gehen hatte;

2. Dbei nicht rechtsfahigen Personenvereinigungen und in sonstigen Fallen:
a) der Klagebefugte nach Absatz 2,

b) wenn Personen nach Buchstabe a nicht vorhanden sind, jeder Gesellschafter, Ge-
meinschafter oder Mitberechtigte, gegen den der Verwaltungsakt ergangen ist o-
der zu ergehen hatte;

3. in den Fallen des § 183 Absatz 2 Satz 1 Nummer 2 oder des § 183a Absatz 2 Satz 1
Nummer 2 der Abgabenordnung jeder Gesellschafter, Gemeinschafter oder Mitberech-
tigte, gegen den der Verwaltungsakt ergangen ist oder zu ergehen hatte;

4. soweit es sich darum handelt, wer an dem festgestellten Betrag beteiligt ist und wie
dieser sich auf die einzelnen Beteiligten verteilt, jeder, der durch die Feststellungen
hierzu beruhrt wird;

5. soweit es sich um eine Frage handelt, die einen Beteiligten personlich angeht, jeder,
der durch die Feststellungen Uber die Frage berGhrt wird.”

Artikel 23

Anderung der Zivilprozessordnung [TnV]

Die Zivilprozessordnung in der Fassung der Bekanntmachung vom 5. Dezember 2005
(BGBI. | S. 3202; 2006 | S. 431; 2007 | S. 1781), die zuletzt durch Artikel 2 des Gesetzes
vom 22. Dezember 2025 (BGBI. 2025 | Nr. 349) geandert worden ist, wird wie folgt gean-
dert:
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In § 173 Absatz 2 Nummer 1 wird die Angabe ,Steuerberater durch die Angabe ,Steuer-
berater, Kreditinstitute® ersetzt.

Artikel 24

Anderung des Mindeststeuergesetzes [TnV]

Das Mindeststeuergesetz vom 21. Dezember 2023 (BGBI. 2023 | Nr. 397), das zuletzt

durch Artikel 1 des Gesetzes vom 22. Dezember 2025 (BGBI. 2025 | Nr. 353) geandert
worden ist, wird wie folgt geandert:

1.

In der Inhaltstubersicht wird nach Teil 8 Abschnitt 3 Unterabschnitt 3 der folgende Un-
terabschnitt 4 eingefiigt:

L,Unterabschnitt 4

Besondere Safe-Harbour-Regelungen

§ 81a  Side-by-Side-Safe-Harbour

§ 81b  UPE-Safe-Harbour*.

In § 7 Absatz 33b Satz 2 wird die Angabe ,keine® durch die Angabe ,nur dann eine*
ersetzt.

In § 51 Absatz 4 wird die Angabe ,§§ 84 bis 87 durch die Angabe ,§§ 84 bis 87b"
ersetzt.

In § 78 Absatz 1 wird die Angabe ,84 bis 87“ durch die Angabe ,84 bis 87b* ersetzt.
§ 81 Absatz 1 wird durch den folgenden Absatz 1 ersetzt:

»(1) Auf Antrag der berichtspflichtigen Geschaftseinheit wird der Steuererhéhungs-
betrag bezogen auf einen Teil der Unternehmensgruppe fir Zwecke des § 54 auf null
reduziert, wenn in dem Steuerhoheitsgebiet fur das betreffende Geschéaftsjahr eine an-
erkannte nationale Erganzungssteuer (§ 7 Absatz 2) in Ubereinstimmung mit dem Er-
ganzungssteuer-Rechnungslegungsstandard, dem Erganzungssteuer-Konsistenz-
standard und dem Erganzungssteuer-Administrationsstandard erhoben wird. Der An-
trag nach Satz 1 ist fir jeden Teil der Unternehmensgruppe, fir den eine separate Er-
mittlung des effektiven Steuersatzes vorzunehmen ist, gesondert zu stellen. Der Antrag
nach Satz 1 ist nicht zulassig, wenn:

1. nach dem Recht des jeweiligen Steuerhoheitsgebiets gegriindete transparente
Einheiten fir Zwecke der anerkannten nationalen Erganzungssteuer keiner mit § 1
in Verbindung mit § 90 vergleichbaren Steuerpflicht unterliegen oder die aner-
kannte nationale Ergénzungssteuer von diesen Einheiten nicht unmittelbar erho-
ben wird; letztgenanntes gilt nicht, wenn in einem solchen Fall nach dem Recht
des Steuerhoheitsgebiets eine mit § 3 Absatz 6 vergleichbare Ausgleichsverpflich-
tung besteht,

2. in dem jeweiligen Steuerhoheitsgebiet belegene Investmenteinheiten keiner mit
§ 1 in Verbindung mit § 90 vergleichbaren Steuerpflicht unterliegen,
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fur die Unternehmensgruppe in dem jeweiligen Steuerhoheitsgebiet eine mit § 83
vergleichbare Steuerbefreiung flr die anerkannte nationale Ergdnzungssteuer be-
steht,

die anerkannte nationale Erganzungssteuer fir Joint Ventures, Joint-Venture-
Tochtergesellschaften oder Betriebsstatten eines Joint Venture oder einer Joint-
Venture-Tochtergesellschaft nicht unmittelbar von diesen erhoben wird; dies gilt
nicht, wenn in einem solchen Fall nach dem Recht des Steuerhoheitsgebiets eine
mit § 3 Absatz 6 vergleichbare Ausgleichsverpflichtung besteht,

fur die Unternehmensgruppe die anerkannte nationale Erganzungssteuer ganz o-
der teilweise nicht nach § 54 Absatz 2 Satz 2 zu berlcksichtigen ware,

in dem jeweiligen Steuerhoheitsgebiet Verbriefungszweckeinheiten keiner mit § 1
in Verbindung mit § 90 vergleichbaren Steuerpflicht unterliegen,

in dem jeweiligen Steuerhoheitsgebiet aktive latente Steuern sowie der aus deren
Umkehrung resultierende latente Steueraufwand, der

a) im Zusammenhang mit einer staatlichen MalRnahme im Sinne des § 82a Ab-
satz 3 steht, die nach dem 30. November 2021 beschlossen oder erweitert
worden ist,

b) im Zusammenhang mit einem Wahlrecht einer Geschaftseinheit steht, das
rickwirkend die steuerliche Behandlung eines Vorgangs fir einen Besteue-
rungszeitraum andert, fir den bereits eine Steuerfestsetzung erfolgt oder eine
Steuererklarung eingereicht worden ist, sofern das Wahlrecht nach dem 30.
November 2021 ausgelbt oder geandert worden ist, oder

c) auf Unterschieden zwischen der steuerlichen und handelsrechtlichen Bewer-
tung beruht, wenn diese Unterschiede auf einem Korperschaftsteuerregime im
Sinne des § 82a Absatz 2 Satz 2 beruhen, das nach dem 30. November 2021
verabschiedet worden ist,

bei der Berechnung des effektiven Steuersatzes oder der vereinfacht erfassten
Steuern zu berlcksichtigen ist, weil in dem jeweiligen Steuerhoheitsgebiet keine
mit den §§ 82a und 87 Absatz 3 vergleichbare Regelung Anwendung findet,

in dem jeweiligen Steuerhoheitsgebiet eine Wahlmaoglichkeit zu einer mit § 1 in
Verbindung mit § 90 vergleichbaren Steuerpflicht besteht, die nicht unwiderruflich
ausgeibt worden ist.

Der Ausschluss von dem Safe-Harbour nach Satz 3 gilt im Fall der

1.

Nummer 1 fUr das jeweilige Steuerhoheitsgebiet, wenn eine nach dem Recht des
Steuerhoheitsgebiets gegriindete transparente Einheit oberste Muttergesellschaft
oder eine transparente Einheit ist, die einer Primarerganzungssteuerregelung un-
terliegt; andernfalls betrifft der Ausschluss nur die jeweiligen transparenten Einhei-
ten,

Nummer 2 fir die jeweiligen Investmenteinheiten,
Nummer 3 flr das jeweilige Steuerhoheitsgebiet,
Nummer 4 fur die jeweiligen Joint Ventures, Joint-Venture-Tochtergesellschaften

oder Betriebsstatten eines Joint Venture oder einer Joint-Venture-Tochtergesell-
schaft und



5. Nummern 5 bis 8 fur das jeweilige Steuerhoheitsgebiet.
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6. Nach § 81 wird folgender Unterabschnitt eingefugt:

,Unterabschnitt 4

Besondere Safe Harbour

§ 81a
Side-by-Side-Safe-Harbour

(1) Auf Antrag der berichtspflichtigen Geschéaftseinheit wird fir die Berechnung

der Primarerganzungssteuer und der Sekundarergdnzungssteuer der Steuererho-
hungsbetrag fur ein Geschaftsjahr fur Zwecke des § 54 auf Null reduziert, wenn die
oberste Muttergesellschaft wahrend des gesamten Geschaftsjahres ununterbrochen in
einem Steuerhoheitsgebiet belegen ist, das fur dieses Geschéaftsjahr Uber ein aner-
kanntes Side-by-Side-Besteuerungsregime verflgt. Dies gilt nicht, soweit ein zusatzli-
cher Steuererh6hungsbetrag entsteht.

(2) Ein Steuerhoheitsgebiet verfligt Uber ein anerkanntes Side-by-Side-Besteue-

rungsregime, wenn es

1.

Uber ein geeignetes nationales und internationales Besteuerungsregime verflgt,
das spatestens vor dem 1. Januar 2029 in Kraft getreten und

anerkannte nationale Erganzungssteuern in gleicher Weise anrechnet wie bei an-
deren Steuern auf auslandische Einkinfte.

(3) Ein geeignetes nationales Besteuerungsregime liegt vor, wenn es

einen nominalen Kérperschaftsteuersatz von mindestens 20 Prozent, angepasst
um steuerliche Vorzugsregelungen und regionalen Kérperschaftsteuern, aufweist,

eine
a) anerkannte nationale Erganzungssteuer oder
b) alternative Mindeststeuer ist, die
aa) einen nominalen Steuersatz von mindestens 15 Prozent, angepasst um
angemessene Korrekturen im Einklang mit den Zielen der globalen effek-

tiven Mindestbesteuerung, vorsieht und

bb) auf den hauptsachlichen Teil des Gesamteinkommens der im Steuerho-
heitsgebiet tatigen Unternehmensgruppen anwendbar ist, und

kein wesentliches Risiko birgt, dass Unternehmensgruppen, deren oberste Mutter-
gesellschaften in diesem Steuerhoheitsgebiet belegen sind, einer effektiven Steu-
erbelastung von weniger als 15 Prozent der Gewinne aus ihren inlandischen Ge-
schaftstatigkeiten unterliegen.

(4) Ein geeignetes internationales Besteuerungsregime liegt vor, wenn es



10.
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1. eine breite Bemessungsgrundlage und die Besteuerung samtlicher auslandischer
Einklnfte vorsieht, die auf alle ansassigen Steuerpflichtigen gleichermalien An-
wendung findet, und

a) aktive und passive Einklnfte auslandischer Betriebsstatten und von be-
herrschten auslandischen Gesellschaften unabhangig davon in die Bemes-
sungsgrundlage einbezieht, ob die Einklnfte ausgeschuttet werden und

b) nur begrenzte Ausnahmen von der Bemessungsgrundlage vorsieht, die mit
den Zielen der globalen effektiven Mindestbesteuerung vereinbar sind,

2. Mechanismen vorsieht, die in geeigneter Weise die Aushdhlung der Bemessungs-
grundlage und Gewinnverlagerungen verhindern, und

3. kein wesentliches Risiko birgt, dass Unternehmensgruppen, deren oberste Mutter-
gesellschaften in diesem Steuerhoheitsgebiet belegen sind, einer effektiven Steu-
erbelastung von weniger als 15 Prozent der Gewinne aus ihren auslandischen Ge-
schaftstatigkeiten unterliegen.

§ 81b
UPE-Safe-Harbour

(1) Auf Antrag der berichtspflichtigen Geschéaftseinheit wird fur die Berechnung
der Sekundarerganzungssteuer der Steuererhdhungsbetrag flur ein Geschaftsjahr fur
Zwecke des § 54 flr den Belegenheitsstaat der obersten Muttergesellschaft auf null
reduziert, wenn die oberste Muttergesellschaft wahrend des gesamten Geschaftsjahrs
ununterbrochen in einem Steuerhoheitsgebiet belegen ist, das fir dieses Geschaftsjahr
Uber ein anerkanntes UPE-Besteuerungsregime verfugt. Dies gilt nicht, soweit ein zu-
satzlicher Steuererhéhungsbetrag entsteht.

(2) Ein Steuerhoheitsgebiet verfigt Uber ein anerkanntes UPE-Besteuerungsre-
gime, wenn es Uber ein geeignetes nationales Besteuerungsregime im Sinne des § 81a
Absatz 3 verfugt, das zum 1. Januar 2026 in Kraft und anwendbar war.*

In § 82c wird die Angabe ,8§§ 84 bis 87“ durch die Angabe ,§§ 84 bis 87b" ersetzt.

In § 84 Absatz 1 wird die Angabe ,31. Dezember 2026“ durch die Angabe ,31. Dezem-
ber 2027“ und die Angabe ,1. Juli 2028 durch die Angabe ,1. Juli 2029“ ersetzt.

In § 85 Absatz 1 Satz 4 wird die Angabe ,qualifizierten Rechnungslegungsinformatio-
nen“ durch die Angabe ,qualifizierten Rechnungslegungsdaten® ersetzt.

§ 87 wird wie folgt geandert:
a) Absatz 2 Satz 3 Nummer 1 wird durch die folgende Nummer 1 ersetzt:

,1.  fur alle Geschéaftseinheiten eines getesteten Steuerhoheitsgebiets einheitlich
nur die Rechnungslegungsdaten nach Satz 2 Nummer 1 oder 2 verwendet
werden. Fir die in Satz 2 Nummer 3 und 4 genannten Geschéftseinheiten
durfen davon abweichend die anderen nach Satz 2 Nummer 2 bis 4 zugelas-
senen Rechnungslegungsdaten verwendet werden;".

b) Absatz 10 wird durch den folgenden Absatz 10 ersetzt:
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»(10) Qualifizierte Gesellschafter einer obersten Muttergesellschaft, die eine
transparente Einheit ist, sind die in § 69 Absatz 1 Satz 1 Nummer 1 bis 3 genann-
ten Gesellschafter. Bei einer obersten Muttergesellschaft, die einem Dividenden-
abzugsregime unterliegt, sind qualifizierte Gesellschafter die in § 70 Absatz 1
Satz 1 Nummer 2 bis 4 genannten Gesellschafter.”

11. In § 88 Absatz 4 Nummer 1 wird die Angabe ,8§§ 84 bis 87“ durch die Angabe ,§§ 84
bis 87b* ersetzt.

12. § 99 wird wie folgt geandert:

a)

Absatz 4 Satz 1 wird durch den folgenden Satz ersetzt:

,Der Steuererhdhungsbetrag einer Unternehmensgruppe oder eines Teils der Un-
ternehmensgruppe wird fur Zwecke des § 54 auf bis zu Null gemindert, wenn flr
das betreffende Geschaftsjahr und das betreffende Steuerhoheitsgebiet die Vo-
raussetzungen des Artikels 32 der Richtlinie (EU) 2022/2523 erflllt sind und die
berichtspflichtige Geschaftseinheit flr einen Safe Harbour optiert hat.”

Absatz 5 wird durch den folgenden Absatz 5 ersetzt:
,(5) Zur Sicherstellung einer einheitlichen Rechtsanwendung bestimmt das
Bundesministerium der Finanzen mit Zustimmung des Bundesrates durch Rechts-

verordnung die Steuerhoheitsgebiete,

1. die eine anerkannte nationale Erganzungssteuer (§ 7 Absatz 2) eingefihrt ha-
ben,

2. die eine anerkannte Primarerganzungssteuerregelung (§ 7 Absatz 3) einge-
fuhrt haben,

3. die eine anerkannte Sekundarerganzungssteuerregelung (§ 7 Absatz 5) ein-
geflihrt haben,

4. in welchen die Voraussetzungen des § 81 Absatz 1 Satz 1 erflllt sind,

5. die Uber ein anerkanntes Side-by-Side-Besteuerungsregime (§ 81a Absatz 2)
verfligen und

6. die Uber ein anerkanntes UPE-Besteuerungsregime (§ 81b Absatz 2) verfu-

gen.

13. § 101 wird wie folgt geandert:

a)

Absatz 3 wird durch den folgenden Absatz 3 ersetzt:

»(3) FUr Geschéaftsjahre, die am oder vor dem 31. Dezember 2026 beginnen
und vor dem 1. Juli 2028 enden, findet § 98 Absatz 1 keine Anwendung, wenn
nachgewiesen wird, dass angemessene MaRnahmen ergriffen wurden, die eine
nicht rechtzeitige oder nicht in vorgeschriebener Weise oder eine nicht richtige o-
der nicht vollstéandige (§ 98 Absatz 1) Ubermittlung rechtfertigen.*

Nach Absatz 4 wird der folgende Absatz 5 eingeflgt:

»(5) Die §§ 81a und 81b in der Fassung des Artikels 24 des Gesetzes vom ...
(BGBI. I Nr. ...) [einsetzen: Datum und Fundstelle des vorliegenden Anderungsge-
setzes] sind erstmals fur Geschaftsjahre anzuwenden, die nach dem 31. Dezem-
ber 2025 beginnen.*
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Artikel 25

Anderung des EU-Beitreibungsgesetzes [TnV]

Das EU-Beitreibungsgesetz vom 7. Dezember 2011 (BGBI. | S. 2592), das durch Arti-
kel 21 des Gesetzes vom 26. Juni 2013 (BGBI. | S. 1809) geandert worden ist, wird wie
folgt geandert:

Nach § 5 Absatz 4 wird der folgende Absatz 5 eingeflgt:

»(D) § 93 Absatz 9 der Abgabenordnung findet mit der Maligabe Anwendung, dass ein
Hinweis nach § 93 Absatz 9 Satz 1 erster Halbsatz der Abgabenordnung und eine Benach-
richtigung nach § 93 Absatz 9 Satz 2 der Abgabenordnung unterbleiben, wenn eine Anho-
rung Beteiligter nach § 117 Absatz 4 Satz 3 zweiter Halbsatz der Abgabenordnung nicht
erfolgt. Satz 1 findet sinngemaR fur die Steuern Anwendung, die von der Zollverwaltung
verwaltet werden. § 93b Absatz 2 Satz 2 der Abgabenordnung findet mit der Maligabe An-
wendung, dass als Finanzbehorde auch die zustandige Behdrde eines anderen Mitglied-
staats gilt.”

Artikel 26

Anderung des EU-Amtshilfegesetzes [TnV]

Das EU-Amtshilfegesetz vom 26. Juni 2013 (BGBI. | S. 1809), das zuletzt durch Arti-
kel 3 des Gesetzes vom 22. Dezember 2025 (BGBI. 2025 | Nr. 353) geandert worden ist,
wird wie folgt geandert:

1. Nach § 3a Absatz 2 Satz 1 wird der folgende Satz eingefigt:

»oatz 1 findet sinngemal fur die Steuern Anwendung, die von der Zollverwaltung ver-
waltet werden.”

2. In §7 Absatz 15 Satz 1 wird die Angabe ,14b“ durch die Angabe ,14c* ersetzt.

3. In § 20 Absatz 2 Satz 1 Nummer 1 Buchstabe a wird die Angabe ,14a“ durch die An-
gabe ,14a, 14c” ersetzt.

Artikel 27

Anderung des Plattformen-Steuertransparenzgesetzes
[01.01.2027]

Das Plattformen-Steuertransparenzgesetz vom 20. Dezember 2022 (BGBI. | S. 2730),
das zuletzt durch Artikel 5 des Gesetzes vom 22. Dezember 2025 (BGBI. 2025 | Nr. 352)
geandert worden ist wird wie folgt geandert:

1. § 1 Absatz 1 wird durch den folgenden Absatz 1 ersetzt:

.(1) Dieses Gesetz regelt die Meldepflicht von Plattformbetreibern und den auto-
matischen Informationsaustausch mit
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Mitgliedstaaten der Europaischen Union aufgrund der Richtlinie 2011/16/EU und

Drittstaaten, die Vertragsparteien der von der Bundesrepublik Deutschland in
Asuncion unterzeichneten Mehrseitigen Vereinbarung zwischen den zustandigen
Behorden Uber den automatischen Austausch von Informationen Uber Einkiinfte,
die mittels digitaler Plattformen erzielt wurden, sind, die nach § 7 Absatz 1 dieser
Mehrseitigen Vereinbarung notwendigen Notifikationen abgegeben haben und in
der Notifikation der Bundesrepublik Deutschland gemaf § 7 Absatz 1 Satz 1 Buch-
stabe i dieser Mehrseitigen Vereinbarung aufgefuhrt sind.*

§ 3 Absatz 3 Nummer 2 wird durch die folgende Nummer 2 ersetzt:

b2.

im Einklang mit den dort geltenden Rechtsvorschriften gegeniber der zustandi-
gen Behorde eines anderen Mitgliedstaats der Europaischen Union oder eines
Drittstaates im Sinne von § 1 Absatz 1 Nummer 2°

§ 4 Absatz 6 wird wie folgt geandert:

a)

e)

Satz 1 wird durch den folgenden Satz ersetzt:

,Ein meldepflichtiger Anbieter ist ein aktiver Anbieter, bei dem es sich nicht um
einen freigestellten Anbieter handelt und der

1. im Inland ansassig ist oder relevante Tatigkeiten nach § 5 Absatz 1 Satz 1
Nummer 1 in Bezug auf unbewegliches Vermdgen erbracht hat, das im Inland
belegen ist,

2. in einem anderen Mitgliedstaat der Europaischen Union ansassig ist oder re-
levante Tatigkeiten nach § 5 Absatz 1 Satz 1 Nummer 1 in Bezug auf unbe-
wegliches Vermdgen erbracht hat, das in einem anderen Mitgliedstaat der Eu-
ropaischen Union belegen ist, oder

3. in einem Drittstaat im Sinne von § 1 Absatz 1 Nummer 2 ansassig ist oder
relevante Tatigkeiten nach § 5 Absatz 1 Satz 1 Nummer 1 in Bezug auf unbe-
wegliches Vermdgen erbracht hat, das in einem Drittstaat im Sinne von § 1
Absatz 1 Nummer 2 belegen ist.”

In Satz 2 wird nach der Angabe ,Mitgliedstaat der Europaischen Union“ die An-
gabe ,oder Drittstaat” eingefuigt.

Satz 3 wird wie folgt geandert:

aa) Nach der Angabe ,von einem Mitgliedstaat der Europaischen Union“ wird die
Angabe ,oder einem Drittstaat” eingefligt.

bb) Nach der Angabe ,auch in dem Mitgliedstaat der Europaischen Union* wird
die Angabe ,oder dem Drittstaat” eingefugt.

In Satz 4 wird nach der Angabe ,Mitgliedstaat der Europaischen Union“ die An-
gabe ,oder dem Drittstaat” eingefigt.

In Satz 5 wird nach der Angabe ,Mitgliedstaat der Europaischen Union“ die An-
gabe ,oder Drittstaat® eingefugt.

§ 6 wird wie folgt geandert:

a)

In Absatz4 Nummer 1 wird nach der Angabe ,Mitgliedstaat der Europaischen
Union“ die Angabe ,oder einem Drittstaat” eingefugt.



b)
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In Absatz 9 wird die Angabe ,,oder die Europaische Union® durch die Angabe ,, die
Europaische Union oder ein Drittstaat® ersetzt.

§ 9 wird wie folgt geandert:

a)

Absatz 1 wird durch den folgenden Absatz 1 ersetzt:

»(1) Das Bundeszentralamt fir Steuern nimmt Informationen entgegen, die
ihm von meldenden Plattformbetreibern nach § 13, von den zustéandigen Behorden
der anderen Mitgliedstaaten der Europaischen Union nach Artikel 8ac Absatz 2 der
Amtshilferichtlinie und von den zustandigen Behdrden von Drittstaaten im Sinne
von § 1 Absatz 1 Nummer 2 Ubermittelt werden, und speichert diese Informatio-

nen.
Absatz 3 Satz 1 wird durch den folgenden Satz ersetzt:

,Das Bundeszentralamt fir Steuern Ubermittelt entgegengenommene Informatio-
nen zu meldepflichtigen Anbietern nach § 4 Absatz 6 Satz 1 Nummer 2 und 3 an

1. die zustandigen Behorden aller Mitgliedstaaten der Europaischen Union und
aller Drittstaaten im Sinne von § 1 Absatz 1 Nummer 2, in denen der jeweilige
meldepflichtige Anbieter als ansassig gilt, und

2. die zustandigen Behorden aller Mitgliedstaaten der Europaischen Union und
aller Drittstaaten im Sinne von § 1 Absatz 1 Nummer 2, in denen das unbe-
wegliche Vermdgen belegen ist, wenn der meldepflichtige Anbieter relevante
Tatigkeiten nach § 5 Absatz 1 Satz 1 Nummer 1 erbracht hat.*

Absatz 6 wird durch den folgenden Absatz 6 ersetzt:
,(6) Das Bundeszentralamt fur Steuern veroffentlicht auf seiner Internetseite

1. Mitteilungen der zustandigen Behorden anderer Mitgliedstaaten der Europai-
schen Union, die nach Artikel 8ac Absatz 2 Buchstabe h der Amtshilferichtlinie
gemacht wurden, sowie Notifikationen der zustandigen Behdrden von Dritt-
staaten, die nach § 7 Absatz 1 Satz 1 Buchstabe j der von der Bundesrepublik
Deutschland in Asuncién unterzeichneten Mehrseitigen Vereinbarung zwi-
schen den zustandigen Behdrden Uber den automatischen Austausch von In-
formationen Uber Einklnfte, die mittels digitaler Plattformen erzielt wurden,
gemacht wurden. Das Bundesministerium der Finanzen teilt den zustandigen
Behdrden aller anderen Mitgliedstaaten der Europaischen Union und aller
Drittstaaten im Sinne von § 1 Absatz 1 Nummer 2 mit, dass die zustandige
Behdrde der Bundesrepublik Deutschland die Kennung des Finanzkontos
nicht zu verwenden beabsichtigt;

2. Feststellungen der Europaischen Kommission nach § 7 Absatz 3 Satz 2;

3. eine Liste der ldentifizierungsdienste, die von Mitgliedstaaten der Europai-
schen Union, der Europaischen Union oder Drittstaaten bereitgestellt sind,
und

4. eine Liste der von Mitgliedstaaten der Europaischen Union, der Europaischen
Union und von Drittstaaten kostenlos zur Verfigung gestellten elektronischen
Schnittstellen zur Uberpriifung der Gliltigkeit der Steueridentifikationsnummer
oder der |dentifikationsnummer fur Umsatzsteuerzwecke.”
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6. In§ 12 Absatz 2 Satz 1 Nummer 6 wird nach der Angabe ,Mitgliedstaaten der Europa-
ischen Union“ die Angabe ,und Drittstaaten im Sinne von § 1 Absatz 1 Nummer 2“ ein-
geflgt.

7. § 13 Absatz 1 Satz 2 wird durch den folgenden Satz ersetzt:

~Wird einem meldenden Plattformbetreiber bekannt, dass eine Meldung entgegen des
Satzes 1 innerhalb der dort genannten Frist nicht, nicht richtig oder nicht vollstandig
Ubermittelt worden ist, ist die Meldung spatestens zum Ende des Kalenderhalbjahres,
in dem der meldende Plattformbetreiber von einer unterbliebenen, unrichtigen oder un-
vollstandigen Meldung Kenntnis erlangt, durch den meldenden Plattformbetreiber
nachzuholen, zu korrigieren oder zu vervollstandigen; dies gilt auch, wenn der mel-
dende Plattformbetreiber den Anbieter pflichtwidrig nicht oder nicht rechtzeitig als mel-
depflichtigen Anbieter identifiziert hat.”

8. § 14 wird wie folgt geandert:
a) Absatz 2 wird wie folgt geandert:

aa) In Nummer 3 wird nach der Angabe ,Mitgliedstaat der Europaischen Union*
die Angabe ,oder Drittstaat im Sinne von § 1 Absatz 1 Nummer 2“ eingeflgt.

bb) In Nummer 8 wird nach der Angabe ,Mitgliedstaat der Europaischen Union*
die Angabe ,und jeden Drittstaat im Sinne von § 1 Absatz 1 Nummer 2“ ein-
geflgt.

b) Absatz 3 wird wie folgt geandert:

aa) In Nummer 3 wird nach der Angabe ,Mitgliedstaat der Europaischen Union*
die Angabe ,oder Drittstaat im Sinne von § 1 Absatz 1 Nummer 2“ eingeflgt.

bb) In Nummer 6 wird nach der Angabe ,Mitgliedstaat der Europaischen Union*
die Angabe ,oder Drittstaat im Sinne von § 1 Absatz 1 Nummer 2 eingefligt.

c) InAbsatz 4 Nummer 6 wird nach der Angabe ,des Mitgliedstaats der Europaischen
Union“ die Angabe ,oder des Drittstaats im Sinne von §1 Absatz 1 Nummer 2° ein-
gefugt.

9. § 15 Absatz 2 wird durch den folgenden Absatz 2 ersetzt:

»(2) Die Informationen Uber die Vergutung sind in der Wahrung zu melden, in der
die Vergutung gezahlt oder gutgeschrieben wurde. Wurde die Vergutung nicht in Fiat-
Geld gezahlt oder gutgeschrieben, ist die Vergutung in einer von dem meldenden Platt-
formbetreiber einheitlich ausgetibten Weise zu bewerten oder umzurechnen und in der
Landeswahrung des Mitgliedstaats der Europaischen Union oder des Drittstaates im
Sinne von § 1 Absatz 1 Nummer 2, in dem der meldepflichtige Anbieter als ansassig
gilt, zu melden. Gilt der meldepflichtige Anbieter in mehreren Mitgliedstaaten der Euro-
paischen Union oder Drittstaaten im Sinne von § 1 Absatz 1 Nummer 2 als ansassig
und ist in einem der Mitgliedstaaten der Europaischen Union, in denen der meldepflich-
tige Anbieter als ansassig gilt, der Euro die Landeswahrung, ist die Vergutung in Euro
zu melden. Ist im Fall des Satzes 2 in keinem der Mitgliedstaaten der Europaischen
Union, in denen der meldepflichtige Anbieter als ansassig gilt, der Euro die Landes-
wahrung, steht es dem meldenden Plattformbetreiber frei, in welcher Landeswahrung
er die Vergutung meldet.”

10. § 17 Absatz 4 wird wie folgt gedndert:
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a) In Nummer 1 wird nach der Angabe ,Mitgliedstaat der Europaischen Union“ die
Angabe ,oder der Drittstaat im Sinne von § 1 Absatz 1 Nummer 2“ eingefugt.

b) In Nummer 2 wird nach der Angabe ,Mitgliedstaat der Europaischen Union® die
Angabe ,oder der Drittstaat im Sinne von § 1 Absatz 1 Nummer 2“ eingefligt.

11. § 18 Absatz 1 Satz 2 wird durch den folgenden Satz ersetzt:

~otellt ein Mitgliedstaat der Europaischen Union, die Europaische Union oder ein Diritt-
staat im Sinne von § 1 Absatz 1 Nummer 2 kostenlos eine elektronische Schnittstelle
zur Uberpriifung der Giiltigkeit einer Steueridentifikationsnummer oder einer Identifika-
tionsnummer fir Umsatzsteuerzwecke zur Verfigung, ist diese Schnittstelle von mel-
denden Plattformbetreibern zur Uberprifung der Gliltigkeit der Steueridentifikations-
nummer oder der Identifikationsnummer fur Umsatzsteuerzwecke zu nutzen.*

12. In § 22 Absatz 1 Nummer 1 wird nach der Angabe ,Mitgliedstaaten der Europaischen
Union“ die Angabe ,und Drittstaaten im Sinne von § 1 Absatz 1 Nummer 2“ eingefligt.

13. Nach § 29 Satz 3 wird der folgende Satz eingefligt:

.3 1 Absatz 1, § 3 Absatz 3, § 4 Absatz 6, § 6 Absatz 4 und 9, § 9 Absatz 1, 3 und 6,
§ 12 Absatz 2 Satz 1 Nummer 6, § 14 Absatz 2 bis 4, § 15 Absatz 2, § 17 Absatz 4,
§ 18 Absatz 1 Satz 2 und § 22 Absatz 1 Nummer 1 in der Fassung des Artikels 27 des
Gesetzes vom ... (BGBI. | Nr. ...) [einsetzen: Datum und Fundstelle des vorliegenden
Anderungsgesetzes] sind auf Meldezeitraume anzuwenden, die am oder nach dem
1. Januar 2027 beginnen.®

Artikel 28

Anderung des Finanzkonten-Informationsaustauschgesetzes
[06.12.2024]

Das Finanzkonten-Informationsaustauschgesetz vom 21. Dezember 2015 (BGBI. |
S. 2531), das zuletzt durch Artikel 3 des Gesetzes vom 22. Dezember 2025 (BGBI. 2025 |
Nr. 352) geandert worden ist, wird wie folgt geéndert:

In § 8 Absatz 2 Satz 4 wird die Angabe ,und danach im Falle der Nichterlangung der nach
Satz 2 zu beschaffenden Informationen bis zum Ende eines jeden Folgejahres® gestrichen.

Artikel 29

Anderung des Gesetzes zur weiteren steuerlichen Forderung der
Elektromobilitat und zur Anderung weiterer steuerlicher Vor-
schriften [TnV]

Das Gesetz zur weiteren steuerlichen Férderung der Elektromobilitat und zur Anderung
weiterer steuerlicher Vorschriften vom 12. Dezember 2019 (BGBI. | S. 2451; 2020 | S. 597;
2021, 97), das durch Artikel 39 des Gesetzes vom 21. Dezember 2020 (BGBI. | S. 3096)
geandert worden ist, wird wie folgt geandert:

Artikel 2 Nummer 5 und Artikel 39 Absatz 7 werden gestrichen.
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Artikel 30

Anderung des Gesetzes liber Steuerstatistiken [TnV]

Das Gesetz Uber Steuerstatistiken vom 11. Oktober 1995 (BGBI. | S. 1250, 1409), das
zuletzt durch Artikel 46 des Gesetzes vom 2. Dezember 2024 (BGBI. 2024 | Nr. 387) gean-
dert worden ist, wird wie folgt geandert:

Nach § 7 Absatz 8 wird folgender Absatz 9 eingeflgt:
.(9) Das Statistische Bundesamt erstellt nach erfolgreicher fachlicher und technischer
Eignungsprufung Forschungsdatensatze aus den Einzelangaben zu den Steuerstatistiken

nach § 1 Absatz 1 und stellt diese fur die Durchfiihrung wissenschaftlicher Vorhaben ge-
maf § 16 Absatz 6 des Bundestatistikgesetzes zur Verfiigung.©

Artikel 31

Neubekanntmachung des Gesetzes uber Steuerstatistiken [TnV]

Das Bundesministerium der Finanzen kann den Wortlaut des Gesetzes Uber Steuer-
statistiken in der am ... [einsetzen: Datum des Tages nach der Verkiindung des vorliegen-
den Anderungsgesetzes] geltenden Fassung im Bundesgesetzblatt bekannt machen.

Artikel 32

Inkrafttreten

(1) Dieses Gesetz tritt vorbehaltlich der Absatze 2 bis 9 am Tag nach Verkiindung in
Kraft.

(2) Artikel 1 tritt mit Wirkung zum 1. Januar 2020 in Kraft.

(3) Artikel 28 tritt mit Wirkung zum 6. Dezember 2024 in Kraft.

(4) Die Artikel 2 und 10 treten mit Wirkung zum 1. Januar 2026 in Kraft.
(5) Die Artikel 4, 13, 19 und 27 treten am 1. Januar 2027 in Kraft.

(6) Die Artikel 5 und 9 treten am 1. Januar 2028 in Kraft.

(7) Die Artikel 14 und 16 treten am 1. Juli 2028 in Kraft.

(8) Artikel 17 tritt am 1. Januar 2029 in Kraft.

(9) Artikel 15 tritt am 1. Juli 2029 in Kraft.

EU-Rechtsakte:

1.  Richtlinie 97/67/EG des Europaischen Parlaments und des Rates vom 15. Dezember 1997 uber gemein-
same Vorschriften fir die Entwicklung des Binnenmarktes der Postdienste der Gemeinschaft und die Ver-


https://www.juris.de/r3/document/jcg-31997L0067/format/xsl?oi=UsUB5YXguT&sourceP=%7B%22source%22%3A%22Link%22%7D
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besserung der Dienstequalitat (ABI. L 15 vom 21.1.1998, S. 14, L 23 vom 30.1.1998, S. 39), die zuletzt
durch die Richtlinie 2008/6/EG (ABI. L 52 vom 27.2.2008, S. 3) geandert worden ist

Verordnung (EU) 2024/1689 des Europaischen Parlaments und des Rates vom 13. Juni 2024 zur Festle-
gung harmonisierter Vorschriften fiir kiinstliche Intelligenz und zur Anderung der Verordnungen (EG)
Nr. 300/2008, (EU) Nr. 167/2013, (EU) Nr. 168/2013, (EU) 2018/858, (EU) 2018/1139 und (EU) 2019/2144
sowie der Richtlinien 2014/90/EU, (EU) 2016/797 und (EU) 2020/1828 (Verordnung Uber kunstliche Intel-
ligenz) (ABI. L, 2024/1689 vom 12.7.2024)


https://www.juris.de/r3/document/jcg-32008L0006/format/xsl?oi=UsUB5YXguT&sourceP=%7B%22source%22%3A%22Link%22%7D
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Begrindung

A. Allgemeiner Teil

. Zielsetzung und Notwendigkeit der Regelungen

In verschiedenen Bereichen des deutschen Steuerrechts hat sich fachlich gebotener Ge-
setzgebungsbedarf ergeben. Dies betrifft insbesondere notwendige Anpassungen an EU-
Recht und EuGH-Rechtsprechung sowie Reaktionen auf Rechtsprechung des Bundesfi-
nanzhofs.

Es sind aulierdem MalRnahmen zum Burokratieriickbau, zur Digitalisierung und zur Verhin-
derung von Steuergestaltungen vorgesehen.

Daneben besteht ein Erfordernis zur Regelung von Verfahrens- und Zustandigkeitsfragen,
Folgeanderungen, Anpassungen aufgrund von vorangegangenen Gesetzesanderungen
und Fehlerkorrekturen.

1. Wesentlicher Inhalt des Entwurfs

Das vorliegende Gesetz enthalt eine Vielzahl thematisch nicht oder nur partiell miteinander
verbundener EinzelmalRnahmen, die Uberwiegend technischen Charakter haben.

Inhaltlich hervorzuheben sind insbesondere folgende steuerliche Regelungen bzw. Rege-
lungsbereiche:

— Verfahrenserleichterung fur Quellensteuerentlastung von der Steuer nach § 50a EStG
(Lizenzen) (§ 50c EStG)

— Anhebung der Anmeldeschwelle i. R. d. Forschungszulagengesetzes (§ 4 FZulG)

— Anpassung Zinssatz fur die Vollverzinsung nach § 233a AO (§ 238 AO)

—  KI-Nutzung durch Steuerbehdrden (§ 29¢ AO)

— Anderungen am Plattformen-Steuertransparenzgesetz (§ 13 Absatz 1 Satz 2 PStTG)

— Ungekirzte Gewahrung der Freibetrage fir Kinder und des sog. ,,Ausbildungsfreibe-
trags” fur Kinder mit Wohnsitz in EU/EWR (§ 32 Absatz 6 Satz 4 EStG und § 33a Ab-
satz 2 Satz 2 EStG)

— Kindergeldanspruch von Staatsangehdérigen der EU- und EWR-Staaten sowie der
Schweizerischen Eidgenossenschaft (§ 62 Absatz 1a EStG)

— Neuregelung der umsatzsteuerrechtlichen Organschaft (§ 2 UStG)

1. Exekutiver FuBabdruck

Interessenvertreterinnen und Interessenvertreter sowie beauftragte Dritte haben nicht we-
sentlich zum Inhalt des Gesetzentwurfs beigetragen (§ 43 Absatz 1 Nummer 13 GGO).
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V. Alternativen
Keine. Die im Einzelnen gepruften Alternativen sind aus der nachstehenden Tabelle ersicht-
lich:
Vorschriften Gepriifte Alternativen Begriindung
§ 3b Absatz 2 | Klarstellung durch Anpassung der | Durch eine gesetzliche Klarstellung wird ein hdhe-

Satz 1 Halbsatz 1
EStG

Lohnsteuer-Richtlinien.

res Maf} an Rechtssicherheit gewahrleistet.

§ 6f EStG

Keine konkrete gesetzliche Rege-
lung zur Kaufpreisaufteilung.

Die Schaffung von Rechtssicherheit und eine bun-
desweit einheitliche Vorgehensweise bei der Kauf-
preisaufteilung sind zur Wahrung der GleichmaRig-
keit der Besteuerung geboten und damit vorzugs-
wirdig.

§ 7c und §52 Ab-
satz 15b EStG

Die Regelung wird nicht aufgeho-
ben und tragt damit zur Rechtsun-
sicherheit bei.

Die Schaffung von Rechtsklarheit ist vorzugswirdig.

§ 10 Absatz 2b
Satz 4 EStG

Ubernahme der im Lohnsteuerab-
zugsverfahren berlcksichtigten o.
g. Beitrage, die mit der elektroni-
schen Lohnsteuerbescheinigung
Ubermittelt werden. Da sich diese
als uber den Korrekturzeitraum im
Lohnsteuerabzugsverfahren hin-
ausgehend zu melden oder als zu
korrigieren herausstellen kénnen
und im Rahmen des Lohnsteuer-
abzugsverfahrens in Teilen ei-
gene Zuordnungsentscheidungen
getroffen wurden, ist die Fortfiih-
rung der bereits langjahrig etab-
lierten Datenlibermittlung erfor-
derlich, um unzutreffende Veran-
lagungen zu vermeiden.

— Die Beitrdge werden bei der Einkommensteuer-
veranlagung zutreffend beriicksichtigt.

— Keine Korrektur/ Nachweis durch die Birgerin-
nen und Burger notwendig.

— Bereits bestehendes Verfahren wird mit der Re-
gelung schlicht fortgefiihrt.

§ 10 Absatz 2¢
Satz 1 EStG

Beibehaltung des bestehenden
Verfahrens (Papierbescheinigung
und eigeninitiative Geltendma-
chung in der Einkommensteuerer-
klarung). Dies beinhaltet aller-
dings das Potenzial einer hohen
Fehlerquote und ist in Hinsicht auf
die fortschreitende Digitalisierung
nicht mehr zeitgemafR. Darlber
hinaus ergabe sich eine Schlech-
terstellung gegentiber Versicher-
ten in der gesetzlichen Rentenver-
sicherung, der landwirtschaftli-
chen Alterskasse oder den berufs-
stédndischen Versorgungseinrich-
tungen, die von der bisherigen
Regelung des § 10 Absatz 2c
Satz 1 EStG bereits umfasst sind.

Die Regelung entlastet sowohl betroffene Blirgerin-
nen und Birger als auch die Finanzverwaltung.

§ 32 Absatz 6
Satz 4 EStG, § 33a

Keine Alternativen

Anderung dient der Umsetzung der EuGH-Recht-
sprechung.

Absatz 2 Satz 2

EStG

§ 34 EStG Keine alternativen Regelungs- | Beseitigung einer nicht gerechtfertigten Doppelbe-
moglichkeiten glinstigung fir teilfreigestellte Investmentertrage

§ 41b EStG Keine alternativen Regelungs- | Die Erweiterung dient der Sicherstellung der gesetz-
moglichkeiten vorhanden. mafigen und gleichmalligen Besteuerung.

§43 Absatz 1 | Beibehaltung der bisherigen For- | Die neue Formulierung vereinheitlicht im Gesetzes-

Satz6, §44 Ab-
satz 1 Satz 10 und

mulierung

text die technischen Verfahrensablaufe.
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Vorschriften Gepriifte Alternativen Begriindung
§ 45a Absatz 5
Satz 3 EStG
§ 50b EStG 1. Keine 1. Bereinigung von nicht mehr benétigten Vorschrif-
2. Verzicht auf Priffungsméglich-| "
keit 2. Schaffung von Kontrollméglichkeiten eingehen-
der Mitteilungen beim BZSt.
§ 62 Absatz 1a | 1. Ausgehend von der Begriin- | Die Anderung von § 62 Absatz 1a EStG ist aufgrund
EStG dung des EuGH-Urteils kdnnte | der Rechtsprechung des EuGH zwingend vorzuneh-

in Betracht gezogen werden,
einen Kindergeldausschluss fiir
deutsche  Staatsangehorige,
die von einem Auslandsaufent-
halt zurickkehren und in
Deutschland nicht erwerbstatig
sind, in den ersten drei Mona-
ten einzufihren.

2. Einflhrung zuséatzlicher Krite-
rien fur den Kindergeldan-
spruch von Staatsangehdrigen
der EU/EWR/Schweiz

men. Die Alternative eines Kindergeldausschlusses
fur deutsche Staatsangehdrige wurde nicht weiter-
verfolgt, da sie fir die Familienkassen mit zusatzli-
chem Verwaltungs- und Prifaufwand verbunden
ware. Die Einflihrung zuséatzlicher Kriterien fir den
Kindergeldanspruch scheitert an der Uberpriifbar-
keit oder der Vereinbarkeit mit dem Unionsrecht.

§ 2 Absatz 2 Num-
mer 2, §§2c und
27 UStG, §1
UStbDV

— Gruppenbesteuerung in Anleh-
nung an Artikel 11 MwStSys-
tRL auf der Basis gesamt-
schuldnerisch Haftung fir die
Umsatzsteuer

— Antragsverfahren

Die alternativen Regelungsansatze stehen entwe-
der unionsrechtlichen Vorgaben entgegen oder er-
zielen nicht den gewiinschten Regelungszweck/ die
gewunschte Entlastungswirkung.

§ 3 Absatz 1b und
9a UStG

Untergesetzliche Regelung

Eine gesetzliche Regelung ist klarer und damit vor-
zugswurdig gegenuber untergesetzlicher Regelung

§6 Absatz 3a
Satz 2 UStG

Die Etablierung einer hoheren
Wertgrenze (bis 175 Euro), wird
nicht vorgenommen, da dies er-
hebliche wirtschaftliche Auswir-
kungen - inbs. auf den Einzelhan-
del in der Schweizer Grenzregion
- hatte.

—  Wertgrenze von 50 Euro besteht gegenwartig;
diese und dahingehende Prozesse sind bei den
Stake-Holdern (Einkaufendem/Unterneh-
men/Verwaltung) bereits etabliert.

—  Weniger negative wirtschaftliche Auswirkungen
im Vergleich zu einer héheren Wertgrenze

§ 6b UStG und Fol-
geregelungen

Keine, da Umsetzung unions-
rechtlicher Vorgaben

Umsetzung unionsrechtlicher Vorgaben

§ 1 Absatz 2 Num-

Beibehaltung der bisherigen Re-

Durch die Umsetzung der MaRnahme werden haus-

mer 7 AO gelung. halterische Risiken der Gemeinden reduziert. Es fin-
det eine betragsmafige Begrenzung der AdV auch
bei Realsteuern statt.

§ 30 Absatz 4 | Keine Alternative Verwaltungsvereinfachung

Nummer 3 AO

§ 31b AO Keine Alternative da redaktionelle | redaktionelle Anderung aufgrund fehlerhafter Ver-

Anderung aufgrund fehlerhafter
Verweise

weise

§ 152 Absatz 4 AO

Die Alternative ware keine gesetz-
liche Anderung oder der gesetzli-
che Ausschluss der Festsetzung
von Verspatungszuschlagen ggu.
nachrangig erklarungsméachtigen
Personen.

Gesetzliche Regelung fihrt zur Verfahrenserleichte-
rung und zum Burokratieabbau.

§ 154 AO

Keine Anderung der aktuellen Re-
gelung

Fir Kontenabrufersuchen sind Zahlungsdienstleis-
ter bereits nach aktueller Rechtslage verpflichtet,
die Identifikationsnummer des Kontoinhabers, jeden
Verfiigungsberechtigten und jeden wirtschaftlich
Berechtigten zu speichern. Bisher missen sie diese
personell erheben. Mit der Anderung kénnen Zah-
lungsdienstleister die Identifikationsnummer in ei-
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Vorschriften Gepriifte Alternativen Begriindung

nem maschinellen Verfahren beim BZSt abfragen.
Der Gesetzgeber kommt mit der Anpassung einer
Forderung der Zahlungsdienstleister nach.

§ 1564  Absatz 2c | Beibehalten der Regelung Zweck der Regelung ist erfullt. Die Regelung ist

AO nicht mehr erforderlich und kann abgeschafft wer-
den. Erfillungsaufwand wird reduziert.

§ 238  Absatz 1a | Keine Anpassung des Zinssatzes | Sicherstellung der Angemessenheit des Zinssatzes

AO

§ 309a AO Keine Alternative Birokratieabbau, Verwaltungsvereinfachung, Digi-

talisierung

§352 AO, §48
FGO

Beibehaltung der bisherigen For-
mulierung, Folgen: Einspruchs-
/Klagebefugnis nach § 352 AO;
§ 48 FGO konnte — je nach Ausle-
gung — eingeschrankt werden.

Aus Grinden der Rechtssicherheit sollten § 352 AO
und § 48 FGO an die Formulierungen in §§ 183,
183a AO angepasst werden.

§ 117 AO, § 5 EU-

Keine alternativen Regelungs-

Umsetzung europarechtlicher Vorgaben (Artikel 5

BeitrG und § 3a | mdglichkeiten vorhanden der Richtlinie 2010/24/EU des Rates vom 16. Marz

EUAHIG 2010 Uber die Amtshilfe bei der Beitreibung von For-
derungen in Bezug auf bestimmte Steuern, Abga-
ben und sonstige Malnahmen (Beitreibungsrichtli-
nie))

§7 Absatz 15 | Keine alternativen Regelungs- | Ermdglichen der Datenauswertung durch BZSt, Sta-

Satz1, §20 Ab-|mdglichkeiten vorhanden tistikibermittlung von BZSt an die EU-KOM (Auf-

satz 2 Satz 1 Num-
mer 1 Buchstabe a
EUAHIG

greifen der Anderung an Artikel 8b der Amtshilfe-
richtlinie)

§§1,3, 4,6, 912
14, 15, 17, 18, und
22 PStTG

Keine alternativen Regelungs-
mdglichkeiten vorhanden

Schaffung der Voraussetzungen fiir den automati-
schen Austausch der nach diesem Gesetz erhobe-
nen Informationen mit Drittstaaten

§13 Absatz 1
Satz 2 PStTG

Keine alternativen Regelungs-
moglichkeiten vorhanden

operative Erleichterung fiir Plattformenbetreiber

§ 8 Absatz 2 Satz 4
FKAustG

Nichtregelung — Gesetzesvorgabe
wirde in bisheriger Fassung fort-
bestehen und so in bestimmten
Fallgestaltungen zu Pflichten flih-
ren, die Uber die eigentliche Inten-
tion der Regelung hinausgehen.

Gleichbehandlung der Fallgestaltungen nach § 8
Absatz 2 Satz 2 Nummer 1 und § 8 Absatz 2 Satz 4
FKAustG.

§7 Absatz 9

StStatG

Alternativ ware es, keine Rege-

lung zu treffen.
Unter dieser Alternative ware der
Zugang der Wissenschaft zu

Steuerstatistiken nicht dauerhaft,
verlasslich und planbar abgesi-
chert. Zwar darf das Statistische
Bundesamt bereits heute For-
schungsdatensatze auf Grund-
lage des Steuerstatistikgesetzes
fur die Wissenschaft bereitstellen.
Jedoch handelt es sich dabei nicht
um eine gesetzlich verpflichtende
Aufgabe, die somit derzeit nach
MaRgabe der verfugbaren Kapa-
zitaten in den zustandigen Fach-
bereichen des Statistischen Bun-
desamtes sowie des Forschungs-
datenzentrums wahrgenommen
wird. Dies fuhrt zu Unsicherheiten
fur die Wissenschaft und er-
schwert insbesondere die Pla-
nung langfristiger Forschungsvor-
haben und die institutionell ange-

vgl. gepriifte Alternative




-52 - Bearbeitungsstand: 19.05.2026 10:22

Vorschriften Gepriifte Alternativen Begriindung

legte Verbesserung der Steuerda-
teninfrastruktur, die fir For-
schungszwecke genutzt werden
kann, in Deutschland.

V. Gesetzgebungskompetenz

Fur die Anderung des Einkommensteuergesetzes (Artikel 1 bis 5 und 29), des Kérper-
schaftsteuergesetzes (Artikel 6), des Investmentsteuergesetzes (Artikel 8), des For-
schungszulagengesetzes  (Artikel 10 und 11), des  Umsatzsteuergesetzes  (Arti-
kel 12 bis 15) und des Mindeststeuergesetzes (Artikel 24) ergibt sich die Gesetzgebungs-
kompetenz des Bundes aus Artikel 105 Absatz 2 Satz 2 erste Alternative des Grundgeset-
zes (GG), da das Steueraufkommen diesbeziglich dem Bund ganz oder teilweise zusteht.

Fur die Anderung des Gewerbesteuergesetzes (Artikel 7) ergibt sich die Gesetzgebungs-
kompetenz des Bundes aus Artikel 105 Absatz 2 Satz 2 zweite Alternative i. V. mit Arti-
kel 72 Absatz 2 GG. Danach hat der Bund das Gesetzgebungsrecht, wenn und soweit die
Herstellung gleichwertiger Lebensverhaltnisse im Bundesgebiet oder die Wahrung der
Rechts- oder Wirtschaftseinheit im gesamtstaatlichen Interesse eine bundesgesetzliche
Regelung erforderlich macht.

Fur die Anderung des Bewertungsgesetzes (Artikel 17), der Abgabenordnung (Arti-
kel 18 und 19), des Einfliihrungsgesetzes zur Abgabenordnung (Artikel 20), der Finanzge-
richtsordnung (Artikel 22) sowie des Plattformen-Steuertransparenzgesetzes (Artikel 27)
ergibt sich die Gesetzgebungskompetenz des Bundes aus Artikel 108 Absatz 5 GG.

Fur die Anderung des Finanzverwaltungsgesetzes (Artikel 21) ergibt sich die Gesetzge-
bungskompetenz des Bundes aus Artikel 108 Absatz 4 Satz 1 GG.

Fur die Anderung der Zivilprozessordnung (Artikel 23) ergibt sich die Gesetzgebungskom-
petenz des Bundes aus Artikel 74 Absatz 1 Nummer 1 GG.

Fir die Anderung des EU-Beitreibungsgesetzes (Artikel 25) sowie des EU-Amtshilfegeset-
zes (Artikel 26) ergibt sich die Gesetzgebungskompetenz des Bundes aus Artikel 108 Ab-
satz 5 GG.

Fir die Anderung des Finanzkonten-Informationsaustauschgesetzes (Artikel 28) ergibt sich
die Gesetzgebungskompetenz des Bundes aus Artikel 74 Absatz 1 Nummer 11 in Verbin-
dung mit Artikel 72 Absatz 2 GG. Eine bundesgesetzliche Regelung ist erforderlich, da eine
einheitliche Anwendung der Melde- und Sorgfaltspflichten nach diesem Gesetz durch die
Finanzinstitute zur Wahrung der Rechts- und Wirtschaftseinheit sicherzustellen ist.

Fur die Anderung des Gesetzes Uiber Steuerstatistiken (Artikel 30) ergibt sich die Gesetz-
gebungskompetenz des Bundes aus Artikel 74 Absatz 1 Nummer 11 GG in Verbindung mit
Artikel 72 Absatz 2 GG. Eine bundeseinheitliche Regelung ist zur Wahrung der Rechts- und
Wirtschaftseinheit im gesamtstaatlichen Interesse erforderlich, weil sonst die konkrete Ge-
fahr besteht, dass diese Zielvorgaben ohne eine bundeseinheitliche Regelung beeintrach-
tigt wirden.

VL. Vereinbarkeit mit dem Recht der Europdischen Union und vélkerrechtlichen
Vertragen

Unvereinbarkeiten mit héherrangigem Recht sind nicht zu erkennen.
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VII. Gesetzesfolgen
1. Rechts- und Verwaltungsvereinfachung

Einzelne Mallnahmen dienen der Rechts- und Verwaltungsvereinfachung. Vgl. hierzu im
Einzelnen die nachstehenden Ausfiihrungen unter 6. Weitere Gesetzesfolgen — weiterer
Nutzen.

2. Nachhaltigkeitsaspekte

Der Entwurf steht im Einklang mit der Deutsche Nachhaltigkeitsstrategie, indem er das
Steueraufkommen des Gesamtstaats sichert und die Indikatorenbereiche 8.2 (Staatsver-
schuldung — Staatsfinanzen konsolidieren, Generationengerechtigkeit schaffen), 8.3 (Wirt-
schaftliche Zukunftsvorsorge — Investitionsklima) und 8.4 (Wirtschaftliche Leistungsfahig-
keit — Wirtschaftswachstum) unterstitzt. Dies gilt insbesondere flir die entsprechende An-
wendung des § 361 Absatz 2 Satz 4 AO zur Berechnung der auszusetzenden Steuern fir
die von Gemeinden verwalteten Realsteuern nach § 1 Absatz 2 Nummer 7 AO.

Die ungekirzte Gewahrung der Freibetrage nach § 32 Absatz 6 EStG fir Kinder mit Wohn-
sitz in EU/EWR sowie die Identifizierung eines Kindes bei Ubertragung des Behinderten-
/Hinterbliebenen-Pauschbetrags (§ 33b Absatz 5 EStG) eréffnen Perspektiven flir Familien
(Vereinbarkeit Familie und Beruf) — Indikatorenbereich 4.2.
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(Steuermehr- / -mindereinnahmen (-) in Mio. Euro)

Steuerart /

> Volle Jahreswirkung’ Kassenjahr
Ifd. Gebiets-
MaBRnahme ~
Nr. korper-
schaft 2027 2028 2029 2030 2031 2027 2028 2029 2030 2031
1 § 32 Abs. 6 Satz 4 EStG Insg. -20 -20 -20 -20 -20 -15 -20 -20 -20
Ungekirzte Gewahrung der Freibetrage ESt -20 -20 -20 -20 -20 -15 -20 -20 -20
fur Kinder und des sog. ,Ausbildungsfrei- SolZ
betrags® fiir Kinder mit Wohnsitz in °
EU/EWR
Bund -9 -9 -9 -9 -9 -6 -9 -9 -9
ESt -9 -9 -9 -9 -9 -6 -9 -9 -9
SolZz
Lander -8 -8 -8 -8 -8 -7 -8 -8 -8
ESt -8 -8 -8 -8 -8 -7 -8 -8 -8
Gem. -3 -3 -3 -3 -3 -2 -3 -3 -3
ESt -3 -3 -3 -3 -3 -2 -3 -3 -3
2 §39a Abs.1 Satz1 Nr.1b (neu) und Insg. - -110 -25
Abs. 4 Satz 1 Nr. 1 (new) ESIG ESt - #1120 +120  +120  +120 +95  +120  +120
Eroffnung des Freibetragsverfahrens im LSt - -120 -120 -120 -120 -110 -120 -120 -120
Lohnsteuerabzugsverfahren fur freiwillig SolZ
gesetzlich kranken-/pflegeversicherte Ar- ° B
beithnehmer ab 2028
Bund - - 47 -1
ESt - + 51 + 51 + 51 + 51 +40 + 51 + 51
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Steuerart / Volle Jahreswirkung® Kassenjahr
Ifd. Gebiets-
MaRBnahme -
Nr. korper-
schaft 2027 2028 2029 2030 2031 2027 2028 2029 2030 2031
LSt - - 51 - 51 - 51 - 51 - - 47 - 51 -51 - 51
Solz - . . . . -
Lander - . . . . - -46 -10
ESt - + 51 + 51 + 51 + 51 - . +41 + 51 + 51
LSt - - 51 -51 - 51 -51 - -46 - 51 -51 - 51
Gem. - . . . . - -17 -4
ESt - +18 +18 +18 +18 - . +14 +18 +18
LSt - -18 -18 -18 -18 - -17 -18 -18 -18
3 § 39b Abs. 2 Satz 5 Nr. 3 EStG Insg. - - - +15 +15 - - - +150 +45
Berlicksichtigung der tatsachlich vom Ar- ESt - - - -150 - 150 - - - . -120
beitgeber vom Arbeitslohn einzubehalten-
den Sozialversicherungsbeitrage bei der LSt B B ) +165 +165 B B ) +150 +165
Ermittlung der Vorsorgepauschale im S|z - - - ) . - - -
Lohnsteuerabzugsverfahren
Bund - - - +6 +6 - - - + 64 +19
ESt - - - - 64 - 64 - - - . - 51
LSt - - - +70 +70 - - - + 64 +70
Solz - - - . . - - -
Lander - - - +7 +7 - - - + 63 +19
ESt - - - - 63 -63 - - - . - 51
LSt - - - +70 +70 - - - + 63 +70
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Ifd.
Nr.

5

Steuerart / Volle Jahreswirkung® Kassenjahr
Gebiets-
MaRBnahme -
korper-
schaft
2027 2028 2029 2030 2031 2027 2028 2029 2030 2031
Gem. - - - +2 +2 - - - +23 +7
ESt - - - -23 -23 - - - -18
LSt - - - +25 + 25 - - - +23 +25
§ 3 Abs. 1b und 9a UStG Insg. -5 -5 -5 -5 -5 -5 -5 -5 -5 -5
Beschrankung unentgeltlicher Wertabga- USt -5 -5 -5 -5 -5 -5 -5 -5 -5 -5
ben auf den unternehmensfremden Be-
reich ab 1.1.2027
Bund -3 -3 -3 -3 -3 -3 -3 -3 -3 -3
USt -3 -3 -3 -3 -3 -3 -3 -3 -3 -3
Lander -2 -2 -2 -2 -2 -2 -2 -2 -2 -2
USt -2 -2 -2 -2 -2 -2 -2 -2 -2 -2
Gem.
USt
§ 4 Nr. 11b UStG? Insg.
Umsatzsteuerbefreiung fiir Post-Univer-
. ; USt
saldienstleistungen
Bund
USt
Lander

USt
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Steuerart / Volle Jahreswirkung® Kassenjahr
Ifd. Gebiets-
MaRBnahme -
Nr. korper-
schaft 2027 2028 2029 2030 2031 2027 2028 2029 2030 2031
Gem.
USt
6 § 6 Abs. 3a UStG Insg. +10 +10 +10 +10 +10 +10 +10 +10 +10 +10
Fortflhrung der Wertgrenze i.H.v. USt +10 +10 +10 +10 +10 +10 +10 +10 +10 +10
50 Euro fir die Befreiung von der Umsatz-
steuer bei Ausfuhrlieferungen im nicht-
kommerziellen Reiseverkehr Bund +5 +5 +5 +5 +5 +5 +5 +5 +5 +5
USt +5 +5 +5 +5 +5 +5 +5 +5 +5 +5
Lander +5 +5 +5 +5 +5 +5 +5 +5 +5 +5
uUSt +5 +5 +5 +5 +5 +5 +5 +5 +5 +5
Gem.
USt
7 § 238 Abs. 1a AO Insg. - 60 -15 +75 + 155 + 220 - 60 -15 +75 + 155 + 220
Anpassung Zinssatz fir die Vollverzin- GewSt -15 +30 + 55 + 80 -15 + 30 + 55 + 80
sung nach § 233a AO von 0,15% auf 0,3%
pro Monat fiir Verzinsungszeitrdume ESt -5 +20 *+50 *75 +90 -5 +20 +50 *75 +90
ab 2027 KSt -15 +30 + 60 +85 -15 +30 +60 +85
Solz +5 +5 +5 +5 +5 +5
uUSt -25 -35 -40 -40 -40 -25 -35 -40 -40 -40
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el Sg:ﬁ::_/ Volle Jahreswirkung® Kassenjahr
Nr. MaRBnahme kérper-
schaft 2027 2028 2029 2030 2031 2027 2028 2029 2030 2031

Bund -24 -9 +21 +48 + 68 -24 -9 + 21 +48 + 68
GewsSt -1 . +1 +2 +3 -1 . +1 +2 +3
ESt -2 +9 +21 + 32 + 38 -2 +9 +21 +32 + 38
KSt -8 : +15 +30 +43 -8 : +15 +30 +43
SolZ . . +5 +5 +5 . . +5 +5 +5
USt -13 -18 -21 -21 -21 -13 -18 -21 -21 -21
Lander -20 -8 +20 +47 + 66 -20 -8 + 20 +47 + 66
GewsSt . . +2 +3 +4 . . +2 +3 +4
ESt -2 +8 +21 +32 + 38 -2 +8 +21 +32 + 38
KSt -7 . +15 +30 +42 -7 . +15 + 30 +42
USt -1 -16 -18 -18 -18 -1 -16 -18 -18 -18
Gem. -16 +2 +34 +60 + 86 -16 +2 +34 + 60 + 86
GewSt -14 . +27 +50 +73 -14 . +27 + 50 +73
ESt -1 +3 +8 + 11 +14 -1 +3 +8 + 11 +14
UsSt -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1

8 § 81a MinStG?® Insg. - 300 . . . . . -200 -100

Side-by-Side-Safe-Harbour ab 2026 MinSt - 300 : . : . : - 200 -100

Bund -150 . . . . . -100 -50
MinSt -150 . . . . . -100 -50
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Steuerart / Volle Jahreswirkung® Kassenjahr
Ifd. Gebiets-
MaRBnahme -
Nr. korper-
schaft 2027 2028 2029 2030 2031 2027 2028 2029 2030 2031
Lander -150 . . . . . -100 -50
MinSt - 150 . . . . . -100 -50
Gem.
9 §§ 81b und 84 MinStG* Insg.
Ultimate-Parent-Entity-Safe-Harbour ab MinSt
2026 und Verlangerung CbCR-Safe-Har-
bour
Bund
MinSt
Lander
MinSt
Gem.
10  Finanzielle Auswirkungen insgesamt Insg. -375 -30 + 60 + 155 + 220 - 55 -335 - 65 + 290 + 250
GewsSt -15 . +30 +55 + 80 -15 . +30 + 55 +80
ESt -25 +120 + 150 +25 +40 -5 +5 +125 +175 +70
LSt . -120 -120 +45 +45 . -110 -120 + 30 +45
KSt -15 . + 30 + 60 + 85 -15 . +30 + 60 +85
Solz . . +5 +5 +5 . . +5 +5 +5
USt -20 -30 -35 -35 -35 -20 -30 -35 -35 -35
MinSt - 300 . . . . . - 200 - 100
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Ifd.
Nr.

MaRnahme

Steuerart / Volle Jahreswirkung® Kassenjahr

Gebiets-

korper-

schaft 2027 2028 2029 2030 2031 2027 2028 2029 2030 2031
Bund -181 -16 +14 + 47 + 67 -22 -160 - 47 +105 + 80
GewsSt -1 . +1 +2 +3 -1 +1 +2 +3
ESt -1 + 51 +63 +10 +16 -2 +3 +52 +74 +29
LSt - 51 -51 +19 +19 - 47 - 51 +13 +19
KSt -8 : +15 +30 +43 -8 +15 +30 +43
SolZ +5 +5 +5 +5 +5 +5
USt -1 -16 -19 -19 -19 -1 -16 -19 -19 -19
MinSt -150 -100 - 50
Lander -175 -13 +15 +49 + 68 -17 -158 -45 +105 + 80
GewsSt +2 +3 +4 +2 +3 +4
ESt -10 + 51 + 64 +12 +18 -2 +1 + 54 +75 +30
LSt - 51 - 51 +19 +19 -46 - 51 +12 +19
KSt -7 . +15 +30 +42 -7 +15 + 30 +42
USt -8 -13 -15 -15 -15 -8 -13 -15 -15 -15
MinSt -150 -100 -50
Gem. -19 -1 + 31 + 59 + 85 -16 -17 + 27 + 80 +90
GewsSt -14 . +27 +50 +73 -14 +27 + 50 +73
ESt -4 +18 +23 +3 +6 -1 +1 +19 + 26 + 11
LSt -18 -18 +7 +7 -17 -18 +5 +7
USt -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1

Anmerkungen:
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Wirkung fur einen vollen (Veranlagungs-)Zeitraum von 12 Monaten.
Die finanziellen Auswirkungen sind mangels Daten nicht bezifferbar.
Die volle Jahreswirkung des Jahres 2027 beinhaltet auch die Wirkungen des vorhergehenden Zeitraums 2026.

Mangels Datengrundlage nicht bezifferbare Mindereinnahmen.
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Die Regelungen fuhren beim Epl. 08 fur die Haushaltsjahre 2026 bis 2029 insgesamt zu einem Minderbedarf von 2 811 Tsd. Euro.
Die entstehenden Ausgaben konnen durch den erwarteten Wegfall von Porto- und Druckkosten erwirtschaftet werden.
Im Einzelnen fallen bei GZD Zoll und ITZB die folgenden Minderausgaben an:

— Elektronische Kontenpfandung

HH-Jahr 2026 2027 2028 2029
Kapitel
Titel in TE
Tit. 511 01 -4212
0813
Tit. 532 01 680 275
Summe 680 -3 937
Tit. 511 01 48 48
0816 Tit. 532 01 110
Tit. 812 02 240
Summe 398 48
Summe Epl. 08 / HH-Jahr 1078 -3 889
anteiliger Umstellungsaufwand 1030 275
anteiliger laufender Aufwand 48 -4 164
Gesamtsumme Epl. 08 -2 811
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-63-

4.1. Erfiillungsaufwand fiir Biirgerinnen und Biirger
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Artikel Regelungsentwurf;
Norm (§8); Bezeichnung der
Vorgabe

Ifd. Nr.

1.1 Artikel 3 Nummer 5 Buchstabe b
(§ 10 Absatz 2c Satz 1 EStG)

Wegfall der eigeninitiativen Gel-
tendmachung von Altersvorsor-
geaufwendungeni. S.d. § 10
Absatz 2¢ Satz 1 EStG fur die
dem Kuinstlersozialversiche-
rungsgesetz unterfallenden Ver-
sicherten

1.2 Artikel 5 Nummer 1

(§ 41b Absatz 1 EStG i.V.m.
§ 56 Satz 1 EStDV)

Erweiterung des Ubermittlungs-
katalogs

1.3 Artikel 13 Nummer 7
(§ 6 Absatz 3a Satz 2 UStG)

Fortflhrung der derzeitigen
Wertgrenze flr Ausfuhrlieferun-
gen im nichtkommerziellen Rei-
severkehr

1.4 Artikel 17 Nummer 3

(§ 238 Absatz 1 Nummer 1
BewG)

Zuschlag zur verstarkten Tier-
haltung auch bei den Nutzungen
Hopfen und Spargel

Jahrlicher Auf-

Jéahrliche Fall- wand pro Fall (in
zahl und Ein- : "
X Minuten bzw.
heit
Euro)
186 592 -17 Min.
3900 000 -1 Min.

Jahrlicher Erfiil-
lungsaufwand (in
Stunden bzw.
Tsd. Euro) oder
»geringfiigig“
(Begriindung)

-52 868 Std.

- 65 000 Std.

Einmalige Fall-
zahl und Ein-
heit

Einmaliger Auf-
wand pro Fall (in
Minuten bzw.
Euro)

Einmaliger Erfiil-
lungsaufwand (in
Stunden bzw.
Tsd. Euro) oder
»geringfiigig“
(Begriindung)
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Jahrlicher Erfiil- Einmaliger Erfiil-
. . T } Jahrlicher Auf- lungsaufwand (in . . _ Einmaliger Auf- lungsaufwand (in
Ifd. N il R(_agelun_gsentwurf, LA F:':\II wand pro Fall (in Stunden bzw. EIENED F_aII wand pro Fall (in Stunden bzw.
. Nr. Norm (§8); Bezeichnung der zahl und Ein- Minuten b Tsd. E d zahl und Ein- Minuten b Tsd. E d
Vorgabe heit inuten bzw. sd. E uro") oder heit inuten bzw. sd. .uro") oder
Euro) E,gerlngfuglg‘; Euro) Z,gerlngfuglg‘;
Begriindung Begriindung
(?;Jrr]r;me Zeitaufwand (in Stun- 117 868 Std.
Summe Sachaufwand (in Tsd.
Euro)

Zu Nummer 1.1 (§ 10 Absatz 2c Satz 1 EStG)

Der Zeitaufwand von -17 Minuten wurde in Ubereinstimmung mit der Zeitwerttabelle fiir Vorgaben der Biirgerinnen und Biirger des Leitfadens
zur Ermittlung und Darstellung des Erflillungsaufwands des Statistischen Bundesamtes (Anhang 3) wie folgt ermittelt: Sich mit der gesetzlichen
Verpflichtung vertraut machen: -2 Minuten; Informationen oder Daten sammeln und zusammenstellen: -2 Minuten; Informationen oder Daten
aufbereiten: -10 Minuten; Formulare ausflillen: -3 Minuten. Die Fallzahl entspricht der von der Kiinstlersozialkasse in der Rubrik ,KSK in
Zahlen* ausgewiesenen letztverfiigbaren Versichertenzahl zum 1. Januar 2025.

Zu Nummer 1.2 (§ 41 Absatz 1 EStGi. V. m. § 56 Satz 1 EStDV)

Durch strukturiertere/umfassendere Arbeitgeberdaten (Lohnsteuerbescheinigung) kann sich der manuelle Eingabe- und Prufaufwand in der
Einkommensteuererklarung (insb. Anlage N) reduzieren. Statistisch wird von 3 900.000 Fallen ausgegangen in denen -1 Minute je Erklarung
als reiner Eingabe-/Abgleichvorteil resultiert.

Zu Nummer 1.3 (§ 6 Absatz 3a Satz 2 UStG)

Die Wertgrenze in derselben Hohe besteht gesetzlich bereits seit 1. Januar 2020. Die EinfUhrung hat keine Erfullungsaufwande hervorgerufen
(vgl. BT-Drs. 19/13436).

Zu Nummer 1.4 (§ 238 Absatz 1 Nummer 1 BewG)

Die Fallzahlen, Zeitaufwand, etc. werden sich durch die Anpassung nicht andern, da die koordinierten Landererlasse die Rechtslage bereits
abbilden und umsetzen.
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4.2. Erfiillungsaufwand fiir die Wirtschaft
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Nr.

21

22

23

24

Ifd.

Artikel Regelungsent-
wurf; Norm (§§); Bezeich- IP
nung der Vorgabe

Artikel 3 Nummer 3
(§ 6f EStG)

Einheitliche Vorgehens-
weise zur Aufteilung eines
Gesamtkaufpreises bei be-
bauten Grundstiicken

Artikel 3 Nummer 17 Buchs IP
tabe a

(§ 50c Absatz 2 Satz 1
Nummer 2 EStG)

Antragsloses Freistellungs-
verfahren bei Zahlungen
bis zu 100 000 Euro

Artikel 3 Nummer 17 Buchs
tabe b

(§ 50c Absatz 2
Satz 6 - neu - EStG)

Ausschluss von Schachtel-
beteiligungen bei sammel-
und sonderverwahrten Ak-
tien vom Freistellungsver-
fahren nach § 50c Ab-
satz 2 Nummer 1 EStG

Artikel 5 Nummer 1
(§ 41b Absatz 1 EStG)

Abschluss des Lohnkontos
des Arbeitnehmers; Uber-
mittlung der Lohnsteuer-
bescheinigung

Jahrliche
Fallzahl
Einheit

und

-5 813

83

1946 044

Jahrlicher Aufwand pro
Fall (Minuten * Lohn-
kosten pro Stunde
(Wirtschaftszweig) +
Sachkosten in Euro)

185,50 Euro (300 Min. *

37,10 Euro/h (WZ: A-S

ohne O)) + Sachkosten
20,00 Euro

70,80 Euro (70 Min. *
60,70 Euro/h (WZ: A-S
ohne O)) + Sachkosten

0,00 Euro

0,32 Euro (0,5 Min. *
38,60 Euro/h (WZ: A-S
ohne O) + Sachkosten

0,00 Euro)

Jahrlicher  Erfiil-
lungsaufwand (in
Tsd. Euro) oder
»geringfiigig” (Be-
grindung)

-1194,3

6,0

626,0

Einma-
lige Fall-
zahl und
Einheit

2906

1905 595

Einmaliger  Auf-
wand pro Fall (Mi-
nuten * Lohnkos-
ten pro Stunde
(Wirtschafts-
zweig) + Sachkos-
ten in Euro)

49,50 Euro (80
Min. * 37,10 Euro/h
(WZ: A-S ohne QO))

+ Sachkosten

30,00 Euro

22,50 Euro (35
Min. * 38,60 Euro/h
(WZ: A-S ohne O)
+ Sachkosten 0,00

Euro)

Einmaliger Erfiil-
lungsaufwand (in
Tsd. Euro) oder
»geringfiigig” (Be-
grindung)

231,0

42 907,6




- 66 -

Bearbeitungsstand:

19.05.2026 10:22

Ifd.

Nr.

2.5

2.6

2.7

2.8

2.9

Artikel Regelungsent-
wurf; Norm (§8); Bezeich-
nung der Vorgabe

Artikel 5 Nummer 7
(§ 429 Absatz 3 EStG)

Gewahrung der Mdéglich-
keit des Datenzugriffs bei
der Lohnsteuer-Nachschau

Artikel 6 Nummer 1

(§ 41b Absatz 1 Satz 6
EStG)

Einreichung nicht ausge-
handigter Lohnsteuerbe-
scheinigungen ans Be-
triebsstattenfinanzamt

Artikel 9

(§ 4 Absatz 3 Satz 1
LStDV)

Wegfall Aufzeichnungser-
leichterung

Artikel 9

(§ 4 Absatz 3 Satz 1
LStDV)

Wegfall Aufzeichnungser-
leichterung

Artikel 9

(§ 4 Absatz 3 Satz 1
LStDV)

Wegfall Aufzeichnungser-
leichterung

IP

Jahrliche
Fallzahl
Einheit

und

1915

9 747,51

Jahrlicher Aufwand pro
Fall (Minuten * Lohn-
kosten pro Stunde
(Wirtschaftszweig) +
Sachkosten in Euro)

31,20 Euro (30 Min. *
62,40 Euro/h (WZ: A-S
ohne 0))

-3,29 Euro (-2 Min. *
38,60 Euro/h (WZ: A-S
ohne O) + Sachkos-
ten -2 Euro)

Jahrlicher Erfiil-
lungsaufwand (in
Tsd. Euro) oder
»geringfiigig“ (Be-
griindung)

60,0

-32,5

Einma-
lige Fall-
zahl und
Einheit

11 891,5

81152

772028

Einmaliger  Auf-
wand pro Fall (Mi-
nuten * Lohnkos-
ten pro Stunde
(Wirtschafts-
zweig) + Sachkos-
ten in Euro)

2 783,20 Euro

= (240 Min * 45,80
Euro/h; WZ: A-S
ohne O) +Sachkos-
ten 2 600,00 Euro)

290,40 Euro

= (480 Min. * 36,30
Euro/h; WZ: A-S
ohne O) + Sach-
kosten 0,00 Euro)

242,40 Euro

= (480 Min. * 30,30
Euro/h; WZ: A-S
ohne O) + Sach-
kosten 0,00 Euro

Einmaliger Erfiil-
lungsaufwand (in
Tsd. Euro) oder
»geringfiigig*“ (Be-
griindung)

33 096,4

23 566,5

187 139,6
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Ifd.
Nr.

2.10

2.1

2.12

213

2.14

Artikel Regelungsent-
wurf; Norm (§§); Bezeich- IP
nung der Vorgabe

Artikel 13 Nummer 2 Buchs
tabe aund c

(§ 3 Absatz 1b und 9a
UStG)

Begrenzung einer uWA auf
den unternehmensfremden
Bereich

Artikel 13 Nummer 7

(§ 6 Absatz 3a Satz 2
UStG)

Fortfiihrung der derzeitigen
Wertgrenze fur Ausfuhrlie-

ferungen im nichtkommer-

ziellen Reiseverkehr

Artikel 13 Nummer 9 IP

(§ 13 Absatz 1 Nummer 1
Buchstabe f und g UStG)

Ausschluss der Ist-Besteu-
erung in OSS-Fallen

Artikel 13 Nummer 11
(§ 28 Absatz 7 UStG)

Umsatzsteuerrechtliche

Behandlung von innerge-
meinschaftlichen Energie-
verkaufen als OSS (Neu)

Artikel 14 Nummer 3 IP
(§ 2c Absatz 1 UStG)

Qrganschaft - Erklarung,
Anderung oder Anzeige-
pflicht

Jahrliche
Fallzahl
Einheit

und

1300 000

2000

Jahrlicher Aufwand pro
Fall (Minuten * Lohn-
kosten pro Stunde
(Wirtschaftszweig) +
Sachkosten in Euro)

2,90 Euro (4,5 Min. *
38,60 Euro/h; Gesamt-
wirtschaft (A-S ohne O))
+ Sachkosten 0,00 Euro

496,12 Euro (515 Min. *

57,80 Euro/h; D Energie-

versorgung) + Sachkos-
ten 0,00 Euro

6,43 Euro (10 Min. *
38,60 Euro/h; WZ A-S
ohne O) + Sachkosten

0,00 Euro)

Jahrlicher Erfiil-
lungsaufwand (in
Tsd. Euro) oder
»geringfiigig“ (Be-
griindung)

3764,0

-21,0

13,0

Einma-
lige Fall-
zahl und
Einheit

8 850

100 000

Einmaliger  Auf-
wand pro Fall (Mi-
nuten * Lohnkos-
ten pro Stunde
(Wirtschafts-
zweig) + Sachkos-
ten in Euro)

141,50 Euro (220
min * 38,60 Euro/h;
WZ A-S ohne O) +

Sachkosten 0,00

Euro

28,90 Euro (30 min
* 57,80 Euro/h; D
Energieversor-
gung) + Sachkos-
ten 0,00 Euro

6,40 Euro (10 min *
38,60 Euro /h; WZ
A-S ohne O) +
Sachkosten 0,00
Euro

Einmaliger Erfiil-
lungsaufwand (in
Tsd. Euro) oder
»geringfiigig*“ (Be-
griindung)

1252,6

0,2

643,3
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Ifd.
Nr.

2.15

2.16

217

2.18

Artikel Regelungsent-
wurf; Norm (§8); Bezeich-
nung der Vorgabe

Artikel 15

(§ 6b, § 1a Absatz 2a, § 3
Absatz 1a Satz 3, § 18a
Absatz 6 Nummer 3 und
Absatz 7 Nummer 2a so-
wie § 22 Absatz 4f und 4g
UStG)

Aufhebung der Regelun-
gen

Artikel 17 Nummer 3

(§ 238 Absatz 1 Nummer 1
BewG)

Zuschlag zur verstarkten
Tierhaltung auch bei den
Nutzungen Hopfen und
Spargel

Artikel 18 Nummer 16 Buc
hstabe a
(§ 154 Absatz 2b AO)

Maoglichkeit des automati-
sierten Abrufs des Identifi-
kationsmerkmal von Konto-
inhabern beim BZSt

Artikel 18 Nummer 16 Buc
hstabe b

(§ 154 Absatz 2c Satz 2
AO)

Summe (in Tsd. Euro)

davon aus Informations-
pflichten (IP)

Jahrlicher Aufwand pro

Jahrliche Fall (Minuten * Lohn-
Fallzahl und kosten pro Stunde
Einheit (Wirtschaftszweig) +
Sachkosten in Euro)
unverandert 0,00 Euro (Min. *

0,00 Euro/h; A Land- und
Forstwirtschaft, Fische-
rei) + Sachkosten
0,00 Euro

Jahrlicher

Erfiil-

lungsaufwand (in
Tsd. Euro) oder

»geringfiigi
griindung)

0,0

-373

gu (Be'

28482

25827

Einma-
lige Fall-
zahl und
Einheit

98

Einmaliger  Auf-
wand pro Fall (Mi-
nuten * Lohnkos-
ten pro Stunde
(Wirtschafts-
zweig) + Sachkos-
ten in Euro)

85,0 (Personalauf-
wand) + 1 960,0
Euro (Sachauf-
wand)

Einmaliger Erfiil-
lungsaufwand (in
Tsd. Euro) oder
»geringfiigig*“ (Be-
griindung)

20453

290 883,1

41722
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Zu Nummer 2.1 (§ 6f EStG)

Es ist nicht von nennenswerten Auswirkungen auf den Erfullungsaufwand auszugehen. Es handelt sich nicht um neue Aufgaben, sondern
lediglich um eine Vereinheitlichung einer bereits praktizierten Vorgehensweise. Unter der Pramisse der Privatautonomie ist grundsatzlich be-
reits eine im Kaufvertrag vereinbarte Kaufpreisaufteilung der Besteuerung zugrunde zu legen.

Zu Nummer 2.2 (§ 50c Absatz 2 Satz 1 Nummer 2 EStG)

Es werden jahrlich 5 813 weniger Antrage gestellt. Pro Unternehmen werden im Mittel 2 Antréage gestellt, so dass fur die Halfte der Antrage
einmaliger Aufwand entsteht durch die Anpassung bestehender Prozesse.

Zu Nummer 2.4 (§ 41b Absatz 1 EStG)

Der Zeitaufwand entsteht dadurch, dass zusatzliche bzw. detaillierter strukturierte Angaben in der Lohnsteuerbescheinigung tbermittelt werden
mussen.

Zu Nummer 2.5 (§ 42q Absatz 3 EStG)

Die Anzahl der Lohnsteuer-Nachschauen betrug im Jahr 2024 1 823. Es ist zu erwarten, dass sich die Fallzahlen um 5 Prozent erhdéhen
werden. Die Bereitstellung der Daten durch das Datenzugriffsrecht wird in etwa 30 Min. in Anspruch nehmen.

Zu Nummer 2.6 (§ 41b Absatz 1 Satz 6 EStG)

Wegfall eines kurzen administrativen Schritts (Zusammenstellung/Ubermittlung an das Finanzamt).

Zu den Nummern 2.7 — 2.9 (§ 4 Absatz 3 Satz 1 LStDV)

Der Wegfall der Aufzeichnungserleichterung fiihrt dazu, dass Daten aus bislang getrennten Verfahren (insbesondere Reisekosten und dop-
pelte Haushaltsfihrung) einmalig technisch und prozessual an die lohnkontenfliihrende Stelle angebunden und fir die Lohnsteuerbescheini-
gung zusammengefihrt werden missen (Schnittstellen-/Mapping-/Testaufwand).

Die unterschiedlichen Fallzahlen in den jew. Nummern resultiert aus den unterschiedlichen GréRenklassen der Arbeitgeber.

Zu Nummer 2.10 (§ 3 Absatz 1b und 9a UStG)

Die Anderungen bewegen sich im Bagatellbereich und daher erfolgt keine Bezifferung.

Zu Nummer 2.11 (§ 6 Absatz 3a Satz 2 UStG)
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Die Wertgrenze in derselben Hohe besteht gesetzlich bereits seit 1. Januar 2020. Die Einfuhrung hat keine Erfullungsaufwande hervorgerufen
(vgl. BT-Drs. 19/13436).

Zu Nummer 2.13 (§ 28 Absatz 7 UStG)

Fur die Wirtschaft reduziert sich der jahrliche Erfullungsaufwand um 21 000 Euro. Davon entfallen 21 000 Euro auf Burokratiekosten aus In-
formationspflichten.

Jahrlicher Aufwand pro Fall: 496,1 Euro = (515 /60 * 57,80 Euro/h (WZ: D))

Zu Nummer 2.15 (§ 6b, § 1a Absatz 2a, § 3 Absatz 1a Satz 3, § 18a Absatz 6 Nummer 3 und Absatz 7 Nummer 2a sowie § 22 Absatz 4f und
49 UStG)

Da bei der Einfihrung der Konsignationslagerregelung kein Erfillungsaufwand entstanden ist, entsteht korrespondierend auch kein Aufwand
bei der Abschaffung der Regelung.

Zu Nummer 2.16 (§ 238 Absatz 1 Nummer 1 BewG)

Die Fallzahlen, Zeitaufwand, etc. werden sich durch die Anpassung nicht dndern, da die koordinierten Landererlasse die Rechtslage bereits
abbilden und umsetzen.

Zu Nummer 2.17 (§ 154 Absatz 2b Satz 2 AO)

Auf 98 Zahlungsdienstleister wird Software ausgerollt, die bei den angebundenen Rechenzentren bereits vorhanden ist. Der Aufwand besteht
in der Anschaffung der Softwarelizenz (Annahme: 20 000 Euro je Lizenz) und Einbindung der Software in die Firmensoftware (2 Personentage
bei einem Lohnsatz von 54,40 Euro je Stunde).

Zu Nummer 2.18 (§ 154 Absatz 2c Satz 2 AO)

Der Wert wurde von DESTATIS ermittelt.
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4.3. Erfiillungsaufwand der Verwaltung

Bearbeitungsstand: 19.05.2026 10:22

Nr.

3.1

3.2

3.3

3.4

Ifd.

Artikel Regelungsentwurf;
Norm (§8); Bezeichnung der
Vorgabe

Artikel 3 Nummer 3
(§ 6f EStG)

Einheitliche Vorgehensweise
zur Aufteilung eines Gesamt-
kaufpreises bei bebauten
Grundstuicken

Artikel 3 Nummer 5 Buchstabe
b

(§ 10 Absatz 2c Satz 1 EStG)

Bearbeitung der Anlage Vorsor-
geaufwand einschlieBlich Anfor-
derung von Belegen, Pflege der
Wiedervorlage und Belegriick-
sendung nach durchgefiihrter
Veranlagung

Artikel 3 Nummer 5 Buchstabe
b

(§ 10 Absatz 2c Satz 1 EStG)

Minimierung von Einspruchs-
verfahren

Artikel 3 Nummer 5 Buchstabe
b

(§ 10 Absatz 2c Satz 1 EStG)

Betreuung (jahrlich) bzw. Pro-
grammierung (einmalig) des
Bescheinigungsverfahrens bei
der Kinstlersozialkasse

Bund/
Land

Lander

Lander

Lander

Sozialversiche-
rung

Jahrliche Fall-
zahl und Einheit

186 592

37 318

Jahrlicher
Aufwand pro
Fall (Minuten *
Lohnkosten
pro Stunde
(Hierarchie-
ebene) +
Sachkosten in
Euro)

-5,93 Euro (-10
Min. *
35,58 Euro/h;
(Durchschnitt))
+ Sachkosten
0,00 Euro

-28,80 Euro (-
40 Min. *
43,20 Euro/h;
(gD)) + Sach-
kosten
0,00 Euro

Jahrlicher Er-
fiillungsauf-
wand (in Tsd.
Euro) oder ,,ge-
ringfiigig” (Be-
griindung)

-1106,5

-1074,8

56,0

Einma-
lige
Fallzahl
und
Einheit

Einmaliger
Aufwand pro
Fall (Minuten *
Lohnkosten
pro Stunde
(Hierarchie-
ebene) +
Sachkosten in
Euro)

Einmaliger Er-
fiillungsauf-
wand (in Tsd.
Euro) oder ,,ge-
ringfiigig” (Be-
griindung)

74,0
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Ifd.

Nr.

3.5

3.6

3.7

3.8

3.9

Artikel Regelungsentwurf;
Norm (§8§); Bezeichnung der
Vorgabe

Artikel 3 Nummer 16
(§ 50b EStG)

Anpassung des Prifungsrechts
nach § 50b EStG

Artikel 3 Nummer 17 Buchstabe
a

(§ 50c Absatz 2 Satz 1 Num-
mer 2 EStG)

Antragsloses Freistellungsver-
fahren bei Zahlungen bis zu
100 000 Euro

Artikel 3 Nummer 17 Buchstabe
b

(§ 50c Absatz 2 Satz 6 - neu —
EStG)

Ausschluss von Schachtelbetei-
ligungen bei sammel- und son-
derverwahrten Aktien vom Frei-
stellungsverfahren nach § 50c
Absatz 2 Nummer 1 EStG

Artikel 4 Nummer 4
(§ 39 Absatz 4a EStG)
Datenaustausch KV/PV

Artikel 4 Nummer 5

Bund/
Land

Bund

Bund

Bund

Bund

Bund

Jahrliche

geringe Fallzahl
(10)

-5 813

83

Fall-
zahl und Einheit

Jahrlicher
Aufwand pro
Fall (Minuten *
Lohnkosten
pro Stunde
(Hierarchie-
ebene) +
Sachkosten in
Euro)

-35120,0 Euro
(-48 000 Min. *
43,90 Euro/h;
(gD)) + Sach-
kosten
0,00 Euro

101,4 Euro
(180 Min. *
33,80 Euro/h)
+ Sachkosten
0 Euro

141,4 Euro
(210 Min. *
40,40 Euro/h)
+ Sachkosten
0 Euro

Jahrlicher Er-
fiillungsauf-
wand (in Tsd.
Euro) oder ,,ge-
ringfiigig” (Be-
griindung)

-351,2

-589,4

Einma-
lige
Fallzahl
und
Einheit

Einmaliger
Aufwand pro
Fall (Minuten *
Lohnkosten
pro Stunde
(Hierarchie-
ebene) +
Sachkosten in
Euro)

10 022,40 Eur
0 (29 Perso-
nentage a 8 h
=13 920 Min. *
43,20 Euro/h;
..) + Sachkos-
ten 0,00 Euro

20 044,80 Eur
o (58 Perso-

Einmaliger Er-
fiillungsauf-
wand (in Tsd.
Euro) oder ,,ge-
ringfligig” (Be-
griindung)

10,0

20,0
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Ifd.
Nr.

3.10

3.1

3.12

3.13

Artikel Regelungsentwurf;
Norm (§8§); Bezeichnung der
Vorgabe

(§ 39a Absatz 1 Satz 1 Num-
mer 1b - neu - und Absatz 4
Satz 1 Nummer 1b - neu -
EStG)

Lohnsteuer-ErmaRigung
Artikel 4 Nummer 8
(§ 50a Absatz 2 Satz 3 EStG

Erhéhung der Freigrenze)

Artikel 6 Nummer 1
(§ 41b Absatz 1 EStG)

Erweiterung des Ubermittlungs-
katalog

Artikel 13 Nummer 2 Buchstabe
aundc

(§ 3 Absatz 1b und 9a UStG)

Begrenzung einer uWA auf den
unternehmensfremden Bereich

Artikel 13 Nummer 7
(§ 6 Absatz 3a Satz 2 UStG)

Fortfihrung der derzeitigen
Wertgrenze fur Ausfuhrlieferun-
gen im nichtkommerziellen Rei-
severkehr

Bund/
Land

Bund

Land

Lander

Jahrliche Fall-
zahl und Einheit

Jahrlicher
Aufwand pro
Fall (Minuten *
Lohnkosten
pro Stunde
(Hierarchie-
ebene) +
Sachkosten in
Euro)

-5,20 Euro (-10
Min. * 31,77
Euro/h (100%
mD))

3 000 000

Jahrlicher Er-
fiillungsauf-
wand (in Tsd.
Euro) oder ,,ge-
ringfiigig” (Be-
griindung)

-15 885,0

Einma-
lige
Fallzahl
und
Einheit

Einmaliger
Aufwand pro
Fall (Minuten *
Lohnkosten
pro Stunde
(Hierarchie-
ebene) +
Sachkosten in
Euro)

nentage a 8 h
=27 840 Min. *
43,20 Euro/h;
Durchschnitt) +
Sachkosten
0,00 Euro

978,00 Euro
(2 Personen-
tagea8,2h=
984 Min. *
59,52 Euro/h;
Durchschnitt) +
Sachkosten
0,00 Euro

Einmaliger Er-
fiillungsauf-
wand (in Tsd.
Euro) oder ,,ge-
ringfligig” (Be-
griindung)

1,0
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Ifd.
Nr.

3.14

3.15

3.16

3.17

3.18

Artikel Regelungsentwurf;
Norm (§8§); Bezeichnung der
Vorgabe

Artikel 13 Nummer 10
(§ 18k UStG)

Ausschluss steuerbefreiter KU
im IOSS

Artikel 13 Nummer 11
(§ 28 Absatz 7 UStG)

Umsatzsteuerrechtliche Be-
handlung von innergemein-
schaftlichen Energieverkaufen
als OSS (Neu)

Artikel 14 Nummer 3
(§ 2c Absatz 1 UStG)

Organschaft - Erklarung, Ande-
rung oder Anzeigepflicht prifen

Artikel 14 Nummer 3
(§ 2c Absatz 1 UStG)
Organschaft - IT-Umsetzung

Artikel 15

(§ 6b, § 1a Absatz 2a, § 3 Ab-
satz 1a Satz 3, § 18a Absatz 6
Nummer 3 und Absatz 7 Num-
mer 2a sowie § 22 Absatz 4f
und 4g UStG)

Aufhebung der Regelungen

Bund/
Land

Bund

Lander

Lander

Lander

Lander

Jahrlicher
Aufwand pro
Fall (Minuten *
Lohnkosten
pro Stunde
(Hierarchie-
ebene) +
Sachkosten in
Euro)

23 250 Euro
(30 000 Min. *
46,50 Euro/h;
(.1.)) + Sach-
kosten
0,00 Euro

Jahrliche Fall-
zahl und Einheit

499,69 Euro
(642 Min. *
46,70 Euro/h;
(.1.)) + Sach-
kosten
0,00 Euro

-120

27,95 Euro (44
Min. *
38,12 Euro/h;
(.1.)) + Sach-
kosten
0,00 Euro

400

Jahrlicher Er-
fiillungsauf-
wand (in Tsd.
Euro) oder ,,ge-
ringfiigig” (Be-
griindung)

23,3

-60,0

Einma-
lige
Fallzahl
und
Einheit

20 000

Einmaliger
Aufwand pro
Fall (Minuten *
Lohnkosten
pro Stunde
(Hierarchie-
ebene) +
Sachkosten in
Euro)

476 625,00 Eu
ro (615 000
Min. *
46,50 Euro/h;
.l.) + Sachkos-
ten 0,00 Euro

27,95 Euro (44
Min. *
38,12 Euro/h;
.l.) + Sachkos-
ten 0,00 Euro

0,00 Euro
(Min. *
0,00 Euro/h;
.l.) + Sachkos-
ten 0,00 Euro

Einmaliger Er-
fiillungsauf-
wand (in Tsd.
Euro) oder ,,ge-
ringfligig” (Be-
griindung)

476,6

559,0

251,0
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Ifd.
Nr.

3.19

3.20

3.21

3.22

3.23

Artikel Regelungsentwurf;
Norm (§8§); Bezeichnung der
Vorgabe

Artikel 18 Nummer 2
(§ 1 Absatz 2 Nummer 7 AO)

betragsmaRige Begrenzung der
AdV bei Realsteuern

Artikel 18 Nummer 15
(§ 152 Absatz 4 AO)

Verspatungszuschlag in Fallen
der Zusammenveranlagung und
in Fallen rechtsfahiger Gesell-
schaften; Ausiibung des Aus-
wahlermessens gemaf § 152
Absatz 4 AO

Artikel 18 Nummer 16 Buchstab
ea

(§ 154 Absatz 2b AO)

Moglichkeit des automatisierten
Abrufs des Identifikationsmerk-
mal von Kontoinhabern beim
BZSt

Artikel 18 Nummer 16 Buchstab
eb

(§ 154 Absatz 2¢ AO)
Streichung der Regelung
Artikel 18 Nummer 17
(§ 238 Absatz 1a AO)

Bund/
Land

Kommunen

Bund

Bund

Jahrlicher
Aufwand pro

Fall (Minuten * Jahrlicher Er-

fiillungsauf-

Jihrliche  Fall- L:’:"k°sstt3: 4o Wand (in Tsd.
zahl und Einheit pre¢ p Euro) oder ,,ge-
(Hierarchie- inafiigia® (B
ebene) + Ny :glg B
Sachkosten in  9™" ung)
Euro)
14,07 Euro (20
Min. *
42,20 Euro/h;
7 000 (gD)) + Sach- 98,5
kosten
0,00 Euro
grofRe Fallzahl
aber kein Perso-
nalaufwand, da
gesetzliche An-
derung keinen
personellen
Mehrauf-
wand/Minderauf-
wand zur Folge
hat
98 0,0
-2 400,0

Einma-
lige
Fallzahl
und
Einheit

98

Einmaliger
Aufwand pro
Fall (Minuten *
Lohnkosten
pro Stunde
(Hierarchie-
ebene) +
Sachkosten in
Euro)

50,70 Euro (90
Min. *
33,80 Euro/h;
mD) + Sach-
kosten keine

Einmaliger Er-
fiillungsauf-
wand (in Tsd.
Euro) oder ,,ge-
ringfligig” (Be-
griindung)

5,0
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Ifd.
Nr.

3.24

3.25

3.26

3.27

3.28

Artikel Regelungsentwurf;
Norm (§8§); Bezeichnung der
Vorgabe

Anpassung Zinssatz fur Verzin-
sung nach § 233a AO

Artikel 18 Nummer 18
(§ 309a AO)

Elektronische Pfandung bei ei-
nem Kreditinstitut

Artikel 18 Nummer 18
(§ 309a AO)

Elektronische Pfandung bei ei-
nem Kreditinstitut - Zollverwal-
tung

Artikel 18 Nummer 18
(§ 309a AO)

Elektronische Kontenpfandung -
ITZBund

Artikel 18 Nummer 18
(§ 309a AO)

Elektronische Kontopfandung -
IT Aufwand KONSENS

Artikel 27 Nummer 1 bis 6 und
8 bis 13

(§ 1 Absatz 1, § 3 Absatz 3
Nummer 2, § 4 Absatz 6, § 6
Absatz 4 und 9, § 9 Absatz 1, 3
und 6, § 12 Absatz 2 Satz 1
Nummer 6, § 14 Absatz 2 und
3, § 15 Absatz 2, § 17 Absatz 4,

Bund/
Land

Lander

Bund

Bund

Lander

Bund

Jahrliche Fall-
zahl und Einheit

1 500 000

Jahrlicher
Aufwand pro
Fall (Minuten *
Lohnkosten
pro Stunde
(Hierarchie-
ebene) +
Sachkosten in
Euro)

-8 578 Euro
(10 Min.
*34,31 Euro/h,
+ Sachkos-
ten -1 500,00
Euro

Sachkosten -
4 212 000,00 €

517 120 Euro
(1 600 Perso-
nentage a 8h *
40,40 Euro/h)
+ Sachkosten
940 000 Euro

Jahrlicher Er-
fiillungsauf-
wand (in Tsd.
Euro) oder ,,ge-
ringfiigig” (Be-
griindung)

-10 077,5

-4 212,0

14571

Einma-
lige
Fallzahl
und
Einheit

Einmaliger
Aufwand pro
Fall (Minuten *
Lohnkosten
pro Stunde
(Hierarchie-
ebene) +
Sachkosten in
Euro)

Sachkosten
955.000,00 €

Sachkosten
350.000,00 €

Sachkosten
2986 000,00 €

Sachkosten
5327
Tsd. Euro

Einmaliger Er-
fiillungsauf-
wand (in Tsd.
Euro) oder ,,ge-
ringfligig” (Be-
griindung)

955,0

350,0

2986,0

5327,0
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Jahrlicher Einmaliger
Aufwand pro ., . Aufwand pro : .
Fall (Minuten * ;‘ji?l?glr:;zzzf-a- Einma-  Fall (Minuten * Ednrna;fale_Er'
g, ~ Artikel Regelungsentwurf, g Jahrliche Fall- -oMnkosten g (in Tsd. | 19° Lohnkosten =~ \yand (in Tsd.
Norm (§8§); Bezeichnung der . - pro Stunde Fallzahl pro Stunde
Nr. Land zahl und Einheit . p Euro) oder ,,ge- . . Euro) oder ,,ge-
Vorgabe (Hierarchie- inafiicia® (B und (Hierarchie- inafiicia® (B
ebene) + Ny :glg (Be- | Einheit ebene) + Ny :glg B
Sachkosten in  9"™" ung) Sachkosten in  9"™" ung)
Euro) Euro)
§ 18 Absatz 1 Satz 2, § 22 Ab- 54 080 Euro 54,1
satz 1 Nummer 1 und § 29 (200 Perso-
Satz 4 PStTG) nentage ash*
Schaffung der Voraussetzun- 33,80 Euro/h)
gen fur den automatischen Aus- + Sachkosten
tausch der nach diesem Gesetz 0,00 Euro
erhobenen Informationen mit
Drittstaaten
Summe (in Tsd. Euro) -32 865,7 11 014,6
davon Bund -4 827,6 7 1446
davon Land (inklusive Kommu-
nen) -28 094,1 3796,0
davon Sozialversicherung 56,0 74,0

Zu Nummer 3.1 (§ 6f EStG)

Es ist nicht von nennenswerten Auswirkungen auf den Erfullungsaufwand auszugehen. Es handelt sich nicht um neue Aufgaben, sondern
lediglich um eine Vereinheitlichung einer bereits praktizierten Vorgehensweise. Unter der Pramisse der Privatautonomie ist grundsatzlich be-
reits eine im Kaufvertrag vereinbarte Kaufpreisaufteilung der Besteuerung zugrunde zu legen.

Zu Nummer 3.2 (§ 10 Absatz 2c Satz 1 EStG)

Bei der Bearbeitung der Anlage Vorsorgeaufwand ergeben sich Erleichterungen, da diese Falle i. d. R. nicht mehr zur personellen Prifung
ausgesteuert werden dirften, sodass hier anteilig flr diese Fallgestaltung -3 Minuten angesetzt wurden. Au3erdem entfallt die Anforderung
von Belegen, die Belegriicksendung nach durchgefihrter Veranlagung (-2:29 Minuten) und Pflege der Wiedervorlagen (-3:26 Minuten), sodass
inklusive Intendanz ein Zeitwert von -10 Minuten angesetzt wurde. Bei einer angenommenen Bearbeitung von 60 Prozent durch den mittleren
Dienst der Lander und 40 Prozent durch den gehobenen Dienst der Lander wurde in Ubereinstimmung mit den in der Lohnkostentabelle
Verwaltung des Leitfadens zur Ermittlung und Darstellung des Erfullungsaufwands des Statistischen Bundesamtes (Anhang 8) von 37,78 Euro
pro Stunde ausgegangen.
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Zu Nummer 3.3 (§ 10 Absatz 2c Satz 1 EStG)

Da die eigeninitiative Geltendmachung von Altersvorsorgeaufwendungen fehleranfallig ist (z. B. Eintragungen vergessen oder versehentlich
in falscher Hohe getatigt), wurde in Bezug auf die ermittelte Fallzahl von 186 592 (Herleitung siehe oben) eine Einspruchsquote von 20 Prozent
angenommen, die zu geschatzten 37 318 Fallen fihrt.

Fur die gesamte Einspruchsbearbeitung wurde ein Zeitaufwand von 40 Minuten inklusive Intendanz taxiert, der infolge der Regelung entfallen
wirde. Als Lohnsatz pro Stunde wurde in Ubereinstimmung mit der Lohnkostentabelle Verwaltung des Leitfadens zur Ermittlung und Darstel-
lung des Erflllungsaufwands des Statistischen Bundesamtes (Anhang 8) von 43,20 Euro pro Stunde (gehobener Dienst in den Landern)
ausgegangen.

Zu Nummer 3.4 (§ 10 Absatz 2c Satz 1 EStG)

Die ausgewiesenen Werte i.H.v. 56 000 Euro (jahrlicher Erflllungsaufwand) bzw. 74 000 Euro (einmaliger Erfillungsaufwand) beruhen auf
einer von BMAS vorgenommenen Aufwandsermittlung.

Zu Nummer 3.8 (§ 39 Absatz 4a EStG)

Der Dialog auf die Inhalte der ELStAM-Datenbank muss erweitert werden, so dass die neuen mitteilungspflichtigen Stellen betreut werden
konnen.

Hierfur sind Aufwande in Hohe von 23 PT externer Unterstitzung und 6 PT aus ITZBund-internen Kraften anzusetzen.

Zu Nummer 3.9 (§ 39a Absatz 1 Satz 1 Nummer 1b - neu - und Absatz 4 Satz 1 Nummer 1b - neu - EStG)

Das Dialogsystem der ELStAM-Datenbank muss um ein Datenfeld erweitert werden, so dass der neue Freibetrag angezeigt wird und fir
manuelle Bearbeitungen im BZSt genutzt werden kann. Hierfir sind Aufwande in Hohe von 35 PT an externen Kraften und 23 PT an ITZBund-
internen Kraften anzusetzen.

Zu Nummer 3.10 (§ 50a Absatz 2 Satz 3 EStG)

Fir die Anpassung des IT-Verfahrens werden zwei Arbeitstage (8,2h pro Tag) angesetzt mit insgesamt 984 Minuten.

Zu Nummer 3.11 (§ 41b Absatz 1 EStG)

Durch die Erweiterung des bisherigen Bescheinigungskatalogs des § 41b Absatz 1 EStG ermdglichen die beim Arbeitgeber bereits im Lohn-
konto vorhandenen und zu Ubermittelnden Daten es der Finanzverwaltung, diese Daten auf Plausibilitat zu Gberprifen und zeitaufwendige



-79- Bearbeitungsstand: 19.05.2026 10:22

Ruckfragen bei der Bearbeitung der Steuererklarung zu vermeiden. Der personelle Erfullungsaufwand mindert sich in den Finanzamtern, da
Arbeitsschritte zukunftig entfallen konnen.

Zu Nummer 3.12 (§ 3 Absatz 1b und 9a EStG)

Unternehmer mussen zuklnftig statt einer unentgeltlichen Wertabgabe den Vorsteuerabzug aus entsprechenden Leistungsbeziigen prifen
und ggf. berichtigen. Es ist nicht von nennenswerten Auswirkungen auf den Erfullungsaufwand auszugehen.

Zu Nummer 3.13 (§ 6 Absatz 3a Satz 2 UStG)

Die Wertgrenze in derselben Hohe besteht gesetzlich bereits seit 1. Januar 2020. Die Einfihrung hat keine Erfullungsaufwande hervorgerufen
(vgl. BT-Drs. 19/13436).

Zu Nummer 3.14 (§ 18k UStG)

Fur den laufenden Betrieb und die Pflege des IT-Verfahrens beim BZSt wurden 500 Arbeitsstunden zu einem Satz von durchschnittlich
46,50 Euro angesetzt.

Einmalig:

Die Schatzung des IT-Dienstleisters fir Entwicklung und Umsetzung des IT-Verfahrens beruht auf folgenden Annahmen: 10 150 Arbeitsstun-
den zu einem Satz von durchschnittlich 46,50 Euro.

Zu Nummer 3.15 (§ 28 Absatz 7 UStG)

Berechnung: -120 Prifungen von Umsatzsteuererklarungen (jahrlicher Aufwand pro Fall; 499,70 Euro = (642 Min. * 46,70 Euro/h (100 Prozent
durchschnitt))) -60

Zu Nummer 3.16 (§ 2c Absatz 1 UStG)

Von der jahrlichen Fallzahl von 2 000 umsatzsteuerlichen Organschaften wird erwartet, dass durch das elektronische Verfahren lediglich
20 Prozent personell zu bearbeiten sein werden. Fir das formelle Prifen und Sichten der Erklarungen werden durchschnittlich 44 Minuten
bendtigt. Als Lohnsatz wird ein durchschnittlicher Lohnsatz von 38,12 Euro pro Stunde zugrunde gelegt, da in den KSt-Stellen der Finanzamter,
in denen die meisten umsatzsteuerlichen Organschaften bearbeitet werden, die Aufgaben zu 60 Prozent durch den gehobenen Dienst und zu
40 Prozent vom mittleren Dienst erledigt werden.

Von der bestehenden Fallzahl von 100 000 umsatzsteuerlichen Organschaften wird erwartet, dass durch das elektronische Verfahren lediglich
20 Prozent personell zu bearbeiten sein werden. Fur das formelle Prifen und Sichten der Erklarungen werden durchschnittlich 44 Minuten
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bendtigt. Als Lohnsatz wird ein durchschnittlicher Lohnsatz von 38,12 Euro pro Stunde zugrunde gelegt, da in den KSt-Stellen der Finanzamter
die Aufgaben zu 60 Prozent durch den gehobenen Dienst und zu 40 Prozent vom mittleren Dienst erledigt werden. Die Neuregelung fuhrt zu
einem einmaligen Vollzugsaufwand in den Finanzbehérden der Lander, der jedoch nicht bezifferbar ist, da nicht abgeschatzt werden kann, wie
viele Organtrager eine Erklarung abgeben werden.

Zu Nummer 3.17 (§ 2c Absatz 1 UStG)

Der Erfullungsaufwand fir die IT-Umsetzung auf Landerseite wurde vorlaufig auf rd. 251 000 Euro geschatzt. Diese Schatzung ist noch nicht
abgeschlossen.

Zu Nummer 3.18 (§ 6b, § 1a Absatz 2a, § 3 Ab-satz 1a Satz 3,§ 18a Absatz 6 Nummer 3 und Absatz 7 Nummer 2a sowie § 22 Absatz 4f und
49 UStG)

Da bei der Einfihrung der Konsignationslagerregelung kein Erfillungsaufwand entstanden ist, entsteht korrespondierend auch kein Aufwand
bei der Abschaffung der Regelung.

Einmalig:

Da bei der Einfuhrung der Konsignationslagerregelung kein Erfullungsaufwand entstanden ist, entsteht korrespondierend auch kein Aufwand
bei der Abschaffung der Regelung.

Zu Nummer 3.19 (§ 1 Absatz 2 Nummer 7 AO)

Aus den vorliegenden Daten wurde eine Hochrechnung vorgenommen: Es wird jahrlich von 7 000 Fallzahlen (Einspriche mit AdV) ausgegan-
gen, pro Fall ist mit etwa 20 Minuten Zeitaufwand zu rechnen und fur den gD (Kommune) ergeben sich Lohnkosten pro Stunde i. H. v.
42,20 Euro.

Zu Nummer 3.20 (§ 152 Absatz 4 AQO)

Durch die gesetzliche Anderung entsteht in den Landern ggf. ein einmaliger automationstechnischer Umstellungsaufwand im Rahmen der
Pflege. Die Hohe des Aufwands ist nicht quantifizierbar.

Zu Nummer 3.21 (§ 154 Absatz 2b AO)

Es gibt 98 Zahlungsdienstleister, die nicht zugleich Kreditinstitut sind. Fur Kreditinstitute gibt es bereits die Moglichkeit eines maschinellen
Abfrageverfahrens der Identifikationsnummer. Da eine Anbindung Uber das Verfahren KISTA/Kontenwahrheit erfolgt, in dem ca. 80 000 Ver-
fahrensteilnehmende betreut werden, ist der zusatzlich Aufwand fr die Betreuung der 98 Zahlungsdienstleister nicht weiter zu bericksichtigen.
Die zusatzlichen Kosten daflr kdnnen nicht beziffert werden.
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Einmalig:

Es gibt in Deutschland 98 Zahlungsdienstleister, die nicht zugleich Kreditinstitut sind. Fur Kreditinstitute gibt es bereits die Moglichkeit eines
maschinellen Abfrageverfahrens der Identifikationsnummer

Zu Nummer 3.22 (§ 154 Absatz 2c AQO)

Durch die Abschaffung der Vergeblichkeitsmeldung ergeben beim ITZ Bund Ersparnisse von ca. 2,4 Millionen Euro.

Die Auswirkungen fur des BZSt lassen sich nicht beziffern. Die Aufwande, die mit der Einfuhrung des automatisierten Verfahrens entstanden
sind, wurden durch das BZSt erwirtschaftet. Eine Zuweisung von Planstellen erfolgte nicht. Da es sich um ein Automationsverfahren handelt,
entstehen keine manuellen Aufwande im bezifferbaren Umfang fur die Annahmen/Handling eingehenender elektronischer Meldungen.

Zu Nummer 3.23 (§ 238 Absatz 1a AO)

Durch die Anderung entsteht in den Landern ein einmaliger geringfiigiger automationstechnischer Umstellungsaufwand im Rahmen der Pflege.

Zu Nummer 3.25 (§ 309a AO)

Jéhrlicher Aufwand:

Entfall von Druck- und Portokosten (4 Seiten a 0,03 €/Seite und 4,16 € PZU) fir jahrlich 809 338 Pfandungs-und Einziehungsverfigun-
gen (3 464 Tsd €) sowie Entfall von Portokosten fir jahrlich 712 217 Auhebungen/Minderungen, 16 186 Mahnungen Zahlung Drittschuldner,
48 560 Erinnerungen Abgabe Drittschuldnererklarung, 8 093 Androhungen Zwangsgeld, 1 618 Festsetzungen Zwangsgeld, 728 Aufhebungen
Zwangsgeld (748 Tsd €)

Einmaliger Aufwand:

Anpassung IT-Verfahren Zoll-Portal (insb. Anpassungen bei der Kommunikation/ Schnittstellen zu eVS und ELSTER) sowie einmalige Ausga-
ben fur Dienstleistungsauftrage im Bereich IT 2028 und 2029

Zu Nummer 3.26 (§ 309a AO)

Dienstleistungsauftrage im Bereich IT ITZBund (110.000 €) sowie einmalige Sachausgaben fur den Erwerb von Anlagen, Geraten im Bereich
IT ITZBund (240.000 €)

Zu Nummer 3.27 (§ 309a AO)
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Grob geschatzter IT-Erfullungsaufwand der Lander (KONSENS-Verfahren)

Zu Nummer 3.28 (§ 1 Absatz 1, § 3 Absatz 3 Nummer 2, § 4 Absatz 6, § 6 Absatz4 und 9, § 9 Absatz 1, 3 und 6, § 12 Absatz 2 Satz 1 Num-
mer 6, § 14 Absatz2 und 3, § 15 Absatz 2, § 17 Absatz 4, § 18 Absatz 1 Satz 2, § 22 Absatz 1 Nummer 1 und § 29 Satz 4 PStTG)

Fur die Schaffung der Voraussetzungen flr den automatischen Austausch der nach diesem Gesetz erhobenen Informationen mit Drittstaaten
entstehen Kosten fur die Pflege und Wartung des IT-Verfahrens (inkl. QS).



5. Weitere Kosten
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Der Wirtschaft, einschlielBlich mittelstandischer Unternehmen, entstehen keine direkten

sonstigen Kosten.

Auswirkungen auf Einzelpreise und das Preisniveau, insbesondere auf das Verbraucher-
preisniveau, sind nicht zu erwarten.

6. Weitere Gesetzesfolgen

Vorschriften

Weiterer Nutzen

§ 3b Absatz 2 Satz 1
Halbsatz 1, § 39a Ab-
satz 1 Satz 1 und Ab-

EStG

satz 4 Satz 1, § 39b Ab-
satz 2 Satz 5 Nummer 3

Gesetzliche Klarstellung zur Verwaltungspraxis bei der Ermittlung des maRgeben-
den Grundlohns fur die Berechnung der Sonntags-, Feiertags-, und Nachtzu-
schlage. Die Regelung tragt somit zur Sicherung des Steueraufkommens bei.

§ 6f ESIG

Normierung einer rechtssicheren und einheitlichen Vorgehensweise bei der Auftei-
lung eines Gesamtkaufpreises fiir ein bebautes Grundstlick nach dem Verhaltnis
der Verkehrswerte auf den Grund und Boden sowie das Gebaude unter Beriick-
sichtigung der hdchstrichterlichen Rechtsprechung und den aner-kannten Grunds-
atzen der Verkehrswertermittlung von Grundstiicken

§ 7cund § 52 Ab-
satz 15b EStG

Rechtsbereinigung und damit Schaffung von Rechtsklarheit/-sicherheit

§ 10 Absatz 2b Satz 4
EStG

Beibehaltung der Verfahrensvereinfachung fiir Birgerinnen und Blrger, dass die
retrospektiv tatsachlich getragenen Beitrage zur privaten Basiskranken- und Pfle-
gepflichtversicherung von den Versicherungsunternehmen an die Finanzverwal-
tung Ubermittelt werden.

§ 10 Absatz 2c Satz 1
EStG

Verfahrensvereinfachung durch Digitalisierung. Auch die dem Geltungsbereich des
Kunstlersozialversicherungsgesetzes unterfallenden Birgerinnen und Burger mus-
sen entsprechende Altersvorsorgeaufwendungen zukiinftig nicht mehr eigeninitiativ
in ihrer Einkommensteuererklarung geltend machen.

§ 34 EStG

Beseitigung einer nicht gerechtfertigten Doppelbegtinstigung fiir teilfreigestellte In-
vestmentertrage; Steuergerechtigkeit und Steuervereinfachung

§§ 39, 39a, 39b EStG

Folgerichtige Erweiterung des Datenaustauschs KV/PV, Vermeidung eines zu ho-
hen Lohnsteuerabzugs bei freiwillig gesetzlich kranken-/pflegeversicherten Beam-
ten und Empfangern von Versorgungsbeziligen, praxistaugliche Berechnung der
Vorsorgepauschale

§ 41b EStG

Der bisherige Bescheinigungskatalog des § 41b Absatz 1 EStG wird erweitert. Die
Lohnsteuerbescheinigung in Papierform wird abgeschafft, dem Arbeitgeber wird die
Form der Information fir den Arbeitnehmer freigestellt.

§ 43 Absatz 1 Satz 6,
§ 44 Absatz 1 Satz 10
und § 45a Absatz 5
Satz 3 EStG

Vereinheitlichung der Gesetzestexte zur Prazisierung der IT-technischen Ablaufe.

§45a Absatz 6 EStG

In der Formulierung zu § 45a Absatz 7 im JStG 2024 wurde die durch die Aufhe-
bung von § 45a Absatz 5 erfolgte Anderung der Reihenfolge der nachfolgenden
Absatze im parallel laufenden Birokratieentlastungsgesetz IV nicht beriicksichtigt.
Die Korrektur ist erforderlich, um in § 52 EStG den Zeitpunkt fir den "neuen” § 45a
Absatz 6 richtig zu bestimmen.

§ 45b Absatz 4 und
§ 50e Absatz 2 EStG

Klarstellende Fassung des § 45b Absatz 4 und § 50e Absatz 2 EStG

§ 50b EStG

— Streichung der Ermachtigungsnorm zur Zinsinformationsverordnung und Folge-
anderungen in § 50b und § 50e Absatz 1 EStG.

— EinflGhrung neuer Prifungsmdglichkeiten des BZSt fur Mitteilungen nach §§ 45b
und 45¢ EStG.

§ 50c Absatz 2 Satz 1
Nummer 2 EStG

Verfahrensvereinfachung durch Erhéhung der Freigrenzen
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Vorschriften

Weiterer Nutzen

§ 50c Absatz 2 Satz 6
EStG

Verhinderung von missbrauchlichen Steuergestaltungen und Gleichbehandlung
von unbeschrankt als auch beschrankt steuerpflichtigen Glaubigern, die Kapitaler-
trage aus Schachtelbeteiligungen mit sammel- oder sonderverwahrten Aktien er-
zielen

§ 62 Absatz 1a EStG

Der EuGH hat mit seinem Urteil vom 1. August 2022 in der Rechtssache C-411/20
entschieden, dass die Regelung des § 62 Absatz 1a Satze 1 und 2 EStG nicht uni-
onsrechtskonform ist. Demzufolge ist § 62 Absatz 1a EStG anzupassen. Die Neu-
regelung soll méglichst die Fachkraftegewinnung aus der EU férdern und anderer-
seits die unangemessene Inanspruchnahme von Kindergeld verhindern. Durch den
Wegfall des Nachweiserfordernisses von eigenen Einkinften innerhalb der ersten
drei Monate nach Wohnsitzbegriindung, verringert sich der Erfullungsaufwand fiir
die Verwaltung geringfligig.

§ 8b Absatz 6 Satz 2
KStG

Erhéhung der Rechtssicherheit durch gesetzliche Festschreibung der bisherigen
Verwaltungspraxis.

§ 4 Absatz 3 FZulG

Mit der Neuregelung soll das nationale Recht an beihilferechtlichen Méglichkeiten
der Allgemeinen Gruppenfreistellungsverordnung (AGVO) — insbesondere Artikel 4
Nummer 1 Buchstabe i) iii) AGVO angeglichen werden. Dadurch wird auch die At-
traktivitat der Forschungszulage zusatzlich erhdht.

§ 12 FZulG

Die Neuregelung soll verhindern, dass Steuerpflichtige an der erfolgreichen Bean-
tragung der Forschungszulage gehindert sind, wenn die Bescheinigung der Be-
scheinigungsstelle Forschungszulage (BSFZ) erst nach Ablauf der fir die For-
schungszulage geltenden vierjahrigen Festsetzungsfrist ausgestellt wird. Solche
Falle kdnnen in der Praxis vorkommen, weil der Antrag auf Bescheinigung an keine
eigene Frist gebunden ist und bis zum Ablauf der fur den Forschungszulagenbe-
scheid mafigeblichen Festsetzungsfrist gestellt werden kann.

§ 2 Absatz 2 Num-
mer 2, §§ 2c und 27
UStG, § 1 UStDV

— Rechtssicherheit beziiglich nicht beabsichtigter Organschaftsverhaltnisse durch
Einfihrung eines Erklarungsverfahren

— Sicherung des Steueraufkommens durch Schaffung spezifischer Korrektur und
Haftungsvorschriften

— Verfahrensvereinfachung durch die kinftig voll automatisierte Erklarungsab-
gabe

§ 3 Absatz 1b und 9a
UStG

Anpassung des Gesetzes an die Entwicklung der Rechtsprechung und damit Her-
stellen von Rechtssicherheit

§ 3f UStG

Rechtsvereinfachung, Konsolidierung zweier paralleler Regelungen, dadurch Ver-
einfachung des geltenden Rechts

§ 232 Absatz 4 Num-
mer 2, § 238 Absatz 1
Nummer 1, § 241
BewG, Anlage 27 und
Anlage 27a zum BewG

Rechtsangleichung an die koordinierten Landererlasse vom 30. April 2025 zur An-
wendung des Siebenten Abschnitts des Zweiten Teils des Bewertungsgesetzes zur
Bewertung des Grundbesitzes (land- und forstwirtschaftliches Vermogen) fur die
Grundsteuer ab 1. Januar 2022

§ 30 Absatz 4 Num-
mer 3, § 309 Absatz 1
Satz 2 und § 309a AO

Verwaltungsvereinfachung

§ 52 Absatz 2 Satz 1
Nummer 9 AO

Vereinfachung des Gesetzes, Richtigstellung

§ 53 Nummer 2 Satz 5
AO

Vereinfachung des Gesetzes, Richtigstellung

§ 122 Absatz 5, § 309
Absatz 1 Satz 2 und
§ 309a AO

Verfahrensvereinfachung durch Digitalisierung

§ 152 Absatz 4 AO

Verfahrensvereinfachung durch Wegfall personeller Begriindungen des Auswahler-
messens

§ 154 AO

Verfahrensvereinfachung durch Digitalisierung fiir Zahlungsdienstleister nach dem
Zahlungsdienstleisteraufsichtsgesetz

§ 154 Absatz 2c AO

Verringerung Erfullungsaufwand

§ 238 Absatz 1a AO

Bericksichtigung der Entwicklung der Zinssatze am Kapitalmarkt
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Vorschriften Weiterer Nutzen

§§ 7, 51,78, 81, 82c, Uberwiegend redaktionelle Anpassungen sowie Umsetzung von internationalen
84, 87, 88 und 90a, Vereinfachungen

MinStG

§ 117 AO, § 5 EUBeitrG | Umsetzung europarechtlicher Vorgaben (Artikel 5 der Richtlinie 2010/24/EU des
und § 3a EUAHIG Rates vom 16. Marz 2010 Uber die Amtshilfe bei der Beitreibung von Forderungen

in Bezug auf bestimmte Steuern, Abgaben und sonstige MalRnahmen (Beitrei-
bungsrichtlinie))

§ 7 Absatz 15 Satz 1 Ermdglichen der Datenauswertung durch BZSt, Statistikibermittlung von BZSt an
und § 20 Absatz 2 die EU-KOM (Aufgreifen der Anderung an Artikel 8b der Amtshilferichtlinie)
Satz 1 Nummer 1 Buch-
stabe a EUAHIG

§81,3,4,6,9,12,14, | Schaffung der Voraussetzungen fiir den automatischen Austausch der nach die-

15,17, 18 und 22 sem Gesetz erhobenen Informationen mit Drittstaaten

PStTG

§ 13 Absatz 1 Satz 2 Operative Erleichterung fur Plattformenbetreiber

PStTG

§ 8 Absatz 2 Satz 4 Korrektur (Riicknahme einer versehentlich GiberschieRenden Regelung)
FKAustG

§ 7 Absatz 9 StStatG Die Regelung tragt dazu bei, die bereits vorhandenen im Steuerstatistikgesetz ge-
regelten Steuerstatistiken fir die Wissenschaft umfassender zugénglich zu ma-
chen, die Wettbewerbsfahigkeit der Forschung mit deutschen Daten zu starken und
dem deutschen Forschungsstandort auch mit zusatzlichen deutschen Steuerdaten
hochwertige Forschung zu ermdglichen. Dies kommt einer wissenschaftsgestitzten
Gesetzgebung und evidenzbasierten Politikberatung zu Gute.

Unter Berticksichtigung der unterschiedlichen Lebenssituation von Frauen und Mannern
sind keine Auswirkungen erkennbar, die gleichstellungspolitischen Zielen gemaf § 2 der
Gemeinsamen Geschéaftsordnung der Bundesministerien zuwiderlaufen.

VIIl. Befristung; Evaluierung

Eine Befristung enthalt die Ubergangsregelung vom 1. Januar 2027 bis 30. Juni 2028 fir
die umsatzsteuerrechtliche Behandlung der Lieferungen von Gas, Elektrizitat und Warme /
Kalte fir Zwecke des OSS als innergemeinschaftlicher Fernverkauf von Gegenstanden (vgl.
Artikel 13 Nummer 11 des vorliegenden Gesetzentwurfs). Die weiteren Regelungen sollen

dauerhaft wirken, sodass eine Befristung nicht in Betracht kommt.

Eine Evaluierung ist fir keine Regelung vorgesehen. Wegen der nicht signifikanten Auswir-
kungen auf den Erflllungsaufwand ist eine Evaluation der Regelungen nicht erforderlich.

B. Besonderer Teil

Zu Artikel 1 (Anderung des Einkommensteuergesetzes [01.01.2020])

Zu Nummer 1 und Nummer 2 (Inhaltsiibersicht und § 52 Absatz 15b — gestrichen -)
Es handelt sich um Folgednderungen, die sich aufgrund der Streichung der Anderungsbe-
fehle zur Einfuhrung der Sonderabschreibung nach § 7c EStG im Gesetz zur weiteren steu-
erlichen Forderung der Elektromobilitat und zur Anderung weiterer steuerlicher Vorschriften
(vgl. Artikel 29 des vorliegenden Anderungsgesetzes) ergeben.

Zu Artikel 2 (Weitere Anderung des Einkommensteuergesetzes [01.01.2026])

§ 33b Absatz 5 Satz 5 — gestrichen —
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Gemal § 33b Absatz 5 EStG kann der Behinderten-Pauschbetrag eines Kindes mit Behin-
derung auf die Eltern (ibertragen werden. Die Ubertragung setzt u. a. voraus, dass es sich
um ein Kind handelt, fiir das die Eltern Anspruch auf einen Freibetrag nach § 32 Absatz 6
EStG oder Kindergeld haben. In der Einkommensteuererklarung der Eltern ist die Identifi-
kationsnummer des Kindes anzugeben (§ 33b Absatz 5 Satz 5 EStG). Diese Vorausset-
zung ist ab dem Jahr 2023 durch das Jahressteuergesetz 2022 vom 16. Dezember 2022
(BGBI. | S. 2294) obsolet geworden, da die Identifizierung eines Kindes nun generell in § 32
Absatz 6 Satz 12 bis 14 EStG geregelt ist. Mit der Streichung des Satzes 5 gelten die Re-
gelungen des § 32 Absatz 6 EStG zur Identifizierung eines Kindes einheitlich auch bei der
Ubertragung des Behinderten-Pauschbetrags. Gleiches gilt fiir die Ubertragung des Hinter-
bliebenen-Pauschbetrages und der behinderungsbedingten Fahrtkostenpauschale (§ 33
Absatz 2a Satz 9 EStG) eines Kindes auf die Eltern.

Zu Artikel 3 (Weitere Anderung des Einkommensteuergesetzes [TnV])
Zu Nummer 1 (Inhaltsiibersicht)
Zu Buchstabe a (zu § 6f)

Es handelt sich um eine redaktionelle Folgeanderung zur Einfugung des neuen § 6f EStG
im vorliegenden Anderungsgesetz.

Zu Buchstabe b (zu § 45¢)

Es handelt sich um eine redaktionelle Folgeanderung zur Streichung des § 45e EStG im
vorliegenden Anderungsgesetz.

Zu Nummer 2 (§ 3 Nummer 34)

Es handelt sich um eine redaktionelle Anpassung an die zwischenzeitlich geadnderten Vor-
schriften des Flinften Buches Sozialgesetzbuch.

Zu Nummer 3 (§ 6f — neu -)
Zu § 6f (Aufteilung eines Gesamtkaufpreises fur ein bebautes Grundstuck)
Zu Absatz 1

Wurde ein bebautes Grundstlck fir einen Gesamtkaufpreis angeschafft, ist der Gesamt-
kaufpreis insbesondere zur Ermittlung der Bemessungsgrundlage fir die Absetzung fur Ab-
nutzung des Gebaudes aufzuteilen.

Haben die Vertragsparteien bereits im Kaufvertrag Vereinbarungen Gber die Aufteilung des
Gesamtkaufpreises in einen Grund- und Boden- sowie Gebaudeanteil getroffen, sind diese
grundsatzlich auch der Besteuerung zugrunde zu legen. Derartige Vereinbarungen binden
allerdings nicht, wenn Anhaltspunkte dafir bestehen, dass der jeweilige Kaufpreis nur zum
Schein bestimmt wurde oder die Voraussetzungen eines Gestaltungsmissbrauchs im Sinne
des § 42 AO vorliegen. Eine Korrektur der von den Vertragsparteien getroffenen Kaufpreis-
aufteilung ist zudem geboten, wenn sie die realen Wertverhaltnisse in grundsatzlicher
Weise verfehlt und wirtschaftlich nicht haltbar erscheint (vgl. BFH-Urteil vom 16. September
2015 IX R 12/14, BStBI 11 2016 S. 397, m. w. N.).

Fehlt eine vertragliche Kaufpreisaufteilung oder kann eine vorliegende vertragliche Kauf-
preisaufteilung aus den vorgenannten Grinden nicht der Besteuerung zugrunde gelegt wer-
den, ist zur Wahrung der GleichmaRigkeit der Besteuerung der Kaufpreis nach einer ein-
heitlichen Vorgehensweise aufzuteilen.
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Zu Absatz 2

Nach der hochstrichterlichen Rechtsprechung ist ein Gesamtkaufpreis fir ein bebautes
Grundsttick nicht nach der sogenannten Restwertmethode, bei der der Gebaudewertanteil
durch Abzug des Bodenwerts vom Kaufpreis des bebauten Grundstlicks ermittelt wird, son-
dern nach dem Verhaltnis der Verkehrswerte oder Teilwerte auf den Grund und Boden ei-
nerseits sowie das Gebdude andererseits aufzuteilen (vgl. BFH-Urteil vom 10. Oktober
2000 IX R 86/97, BStBI 11 2001 S. 183).

Fur die Schatzung des Werts des Grund- und Boden- sowie des Gebaudeanteils kann die
Immobilienwertermittiungsverordnung (ImmoWertV) vom 14. Juli 2021 (BGBI. | S. 2805) in
der jeweils geltenden Fassung herangezogen werden, denn sie enthalt anerkannte Grunds-
atze fur die Ermittlung von Verkehrswerten von Grundstiicken. Nach deren Bestimmungen
ist der Verkehrswert mit Hilfe des Vergleichswertverfahrens (einschliel3lich des Verfahrens
zur Bodenwertermittlung), des Ertragswertverfahrens, des Sachwertverfahrens oder meh-
rerer dieser Verfahren zu ermitteln. Diese Verfahren sind nach der Art des Wertermittlungs-
objekts unter Beriicksichtigung der im gewdhnlichen Geschéaftsverkehr bestehenden Ge-
pflogenheiten und der sonstigen Umstande des Einzelfalls, insbesondere der zur Verfligung
stehenden Daten, begriindet zu wahlen. Dabei stehen die — nach den tatsachlichen Gege-
benheiten des jeweiligen Einzelfalls zu wahlenden — Wertermittlungsverfahren einander
gleichwertig gegeniber (vgl. BFH-Urteil vom 20. September 2022 IX R 12/21, BStBI || 2024
S. 61, m.w. N.).

Mit der Neuregelung in § 6f EStG wird die Vorgehensweise zur Aufteilung eines Gesamt-
kaufpreises fur ein bebautes Grundstick nach dem Verhaltnis der Verkehrswerte auf den
Grund und Boden einerseits sowie das Gebaude andererseits unter Bertcksichtigung der
héchstrichterlichen Rechtsprechung und den anerkannten Grundsatzen der Verkehrswer-
termittlung von Grundsticken zur Wahrung der GleichmaRigkeit der Besteuerung und im
Sinne der Rechtsklarheit und Rechtssicherheit flr steuerliche Zwecke praxisgerecht kon-
kretisiert.

Nach den Regelungen in § 6f Absatz 2 — neu — EStG ermittelt sich der Wertanteil der bau-
lichen Anlagen (Gebaudewertanteil) grundsatzlich nach folgender Formel:

Wertanteil der bauli- - 100 marktangep. vorl. VIW - BW +/- boGgepzude
chen Anlagen in % marktangep. vorl. VIW +/- boGgggen +/- b0Ggebzude
wobei:

marktangep. vorl. VW marktangepasster vorlaufiger Verfahrenswert fir das bebaute Grund-

stlick im Sinne des § 6 Absatz 3 Satz 1 Nummer 2 ImmoWertV
BW = Bodenwert im Sinne der §§ 40 bis 43 ImmoWertV

boGaebaude = besondere objektspezifische Grundstiicksmerkmale im Sinne des § 8
Absatz 3 ImmoWertV, die sich auf den Gebaudewert auswirken

boGgoden = besondere objektspezifische Grundstiicksmerkmale im Sinne des § 8
Absatz 3 ImmoWertV, die sich auf den Bodenwert auswirken

Durch eine Mindestwertregelung wird vorsorglich ausgeschlossen, dass z. B. bei einem
Grundstuck mit einem Liquidationsobjekt im Sinne des § 8 Absatz 3 Satz 2 Nummer 3 Im-
mobilienwertermittlungsverordnung ein negativer Gebaudewertanteil ermittelt wird.

Zu Absatz 3

Zur Vereinfachung des Besteuerungsverfahrens wird entsprechend der bisherigen Verwal-
tungspraxis festgeschrieben, dass das Bundesministerium der Finanzen im Einvernehmen
mit den obersten Finanzbehdrden der Lander unter Berlicksichtigung der Grundsatze nach
Absatz 2 eine Arbeitshilfe zur vereinfachten Aufteilung eines Gesamtkaufpreises fur das
bebaute Grundstick auf den Grund und Boden einerseits sowie das Gebaude andererseits
auf den Internetseiten des Bundesministeriums der Finanzen zur Verfligung stellt, deren
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Ergebnis der Besteuerung zugrunde gelegt werden kann. Es handelt sich dabei um eine
qualifizierte Schatzung, die allerdings sachverstandig begriindet widerlegt werden kann.

Der Nachweis flr eine von der Arbeitshilfe abweichenden Kaufpreisaufteilung ist unter Be-
ricksichtigung der Vorgaben nach Absatz 2 durch Vorlage eines flr diesen Zweck nach
persodnlicher Vorortbesichtigung erstellten Gutachtens eines 6ffentlich bestellten und verei-
digten Sachverstandigen fur die Bewertung von bebauten und unbebauten Grundsticken
oder von Personen, die von einer nach DIN EN ISO/IEC 17024 akkreditierten Stelle als
Sachverstandige oder Gutachter fur die Wertermittlung aller Arten von bebauten und unbe-
bauten Grundstlcken zertifiziert worden sind, zu erbringen. Gutachten von solchen Sach-
verstandigen bieten eine erhdhte Wahrscheinlichkeit dafir, dass Gutachtenstandards ein-
gehalten worden und weitere Nachweise im Rahmen der Kaufpreisaufteilung entbehrlich
sind. Die zu den Kernaufgaben mit Wertungsspielraum eines Sachverstandigen gehérende
personliche Vorortbesichtigung (Objektbesichtigung) wird zwingend vorgeschrieben.

Zu Nummer 4 (§ 9 Absatz 5 Satz 2)

Es handelt sich um eine redaktionelle Korrektur infolge der Anderung des § 9 Absatz 5
Satz 2 EStG durch Artikel 4 Nummer 2 des Gesetzes zur Anpassung des Mindeststeuer-
gesetzes und zur Umsetzung weiterer Malinahmen vom 22. Dezember 2025 (BGBI. 2025
I Nr. 353), mit der falschlicherweise die Angabe ,§" vor der Angabe ,§ 4k“ gestrichen wurde.

Zu Nummer 5 (§ 10)
Zu Buchstabe a (§ 10 Absatz 2b Satz 4)

Nach gegenwartiger Rechtslage haben die in § 10 Absatz 2b Satz 1 EStG genannten mit-
teilungspflichtige Stellen nach MalRRgabe des § 93¢ AO unter Angabe u. a. der Vertrags-
oder der Versicherungsdaten die Hohe der im jeweiligen Beitragsjahr geleisteten und er-
statteten Beitrage zur Basiskranken- und gesetzlichen Pflegeversicherung an die zentrale
Stelle (§ 81 EStG) zu Ubermitteln. Das gilt nicht, soweit diese Daten bereits mit der elektro-
nischen Lohnsteuerbescheinigung (§ 41b Absatz 1 Satz 2 EStG) oder der Rentenbezugs-
mitteilung (§ 22a Absatz 1 Satz 1 Nummer 4 EStG) zu Ubermitteln sind.

Zum 1. Januar 2026 wurde im Rahmen des Lohnsteuerabzugsverfahrens ein umfassender
elektronischer Datenaustausch zwischen den inlandischen Unternehmen der privaten
Krankenversicherung und der privaten Pflege-Pflichtversicherung, dem Bundeszentralamt
fur Steuern (BZSt) und den Arbeitgebern eingefihrt. Die Hohe der monatlichen Beitrage fur
eine private Krankenversicherung und fir eine private Pflege-Pflichtversicherung, wenn die
Voraussetzungen fir die Gewahrung eines nach § 3 Nummer 62 EStG steuerfreien Zu-
schusses fur diese Beitrage vorliegen, sowie fur eine private Krankenversicherung und fir
eine private Pflege-Pflichtversicherung im Sinne des § 10 Absatz 1 Nummer 3 Satz 1 EStG
sind durch das Versicherungsunternehmen an das BZSt zu Gbermitteln, soweit der Versi-
cherungsnehmer dieser Ubermittlung nicht gegeniiber dem Versicherungsunternehmen wi-
dersprochen hat. Das BZSt bildet aus den automatisiert Gbermittelten Daten die entspre-
chenden Lohnsteuerabzugsmerkmale (§ 39 Absatz 4a EStG) und stellt diese dem Arbeit-
geber zum Abruf bereit. Mit der elektronischen Lohnsteuerbescheinigung sind diese wiede-
rum vom Arbeitgeber an die Finanzverwaltung zu Gbermitteln (§ 41b Absatz 1 Satz 2 Num-
mer 1 EStG).

In diesen Fallen wirde nach dem bisherigen Wortlaut von § 10 Absatz 2b Satz 4 EStG
keine Datenubermittlung im Sinne des § 10 Absatz 2b Satz 1 EStG des Versicherungsun-
ternehmens als mitteilungspflichtige Stelle mehr erfolgen.

Die Lohnsteuerabzugsmerkmale nach § 39 Absatz 4 Nummer 4 EStG sind zukunftsgerich-
tet; die Ubermittlung der Beitrage des Jahres muss bis zum Ablauf des 20. November des
Vorjahres erfolgt sein (§ 39 Absatz 4a Satz 2 EStG). Bei Anderungen in der Beitragszah-
lung ist in der Regel zwar eine Korrektur oder eine Stornierung durchzufuhren. Die Korrektur
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muss dabei fur die betreffenden Monate des aktuellen Beitragsjahres und ggf. des Folge-
jahres durchgefihrt werden.

Da sich — beispielsweise als Folge eigener Feststellungen der mitteilungspflichtigen Stellen,
gezahlter Beitragsriickerstattungen oder einer Prifung durch das BZSt nach § 93c Absatz 4
Satz 1 AOi. V. m. § 10 Absatz 2b Satz 6 EStG — die im Rahmen einer Einkommensteuer-
veranlagung steuerlich zu berlcksichtigenden privaten Kranken- und privaten Pflege-
Pflichtversicherungsbeitrage als Uber den Korrekturzeitraum im Lohnsteuerabzugsverfah-
ren hinausgehend zu melden oder als zu korrigieren herausstellen kdnnen und im Rahmen
des Lohnsteuerabzugsverfahrens in Teilen eigene Zuordnungsentscheidungen getroffen
wurden, ist die Fortflihrung der bereits langjahrig etablierten retrospektiven Datenlibermitt-
lung der im Veranlagungszeitraum tatsachlich geleisteten und erstatteten Beitrage nach
§ 10 Absatz 2b EStG auch in den Fallen einer Berucksichtigung dieser voraussichtlich zu
zahlenden Beitrage im Lohnsteuerabzugsverfahren erforderlich. So kann sichergestellt
werden, dass eine mitteilungspflichtige Stelle weiterhin bis zum Ablauf des siebten auf den
Besteuerungszeitraum oder Besteuerungszeitpunkt folgenden Kalenderjahres unzutreffend
oder ohne das Vorliegen der Voraussetzungen ibermittelte Daten unverziiglich durch Uber-
mittlung eines (weiteren) Datensatzes zu melden bzw. zu korrigieren oder zu stornieren hat,
sodass im Rahmen einer etwaigen Einkommensteuerveranlagung sodann die zutreffenden
Beitrage berticksichtigt werden kénnen.

Aus diesem Grund wird durch die Einfugung eines Halbsatzes in § 10 Absatz 2b Satz 4
EStG geregelt, dass die bereits bisher bestehende und etablierte Ubermittlungsverpflich-
tung nach § 10 Absatz 2b Satz 1 EStG fortbesteht.

Zu Buchstabe b (§ 10 Absatz 2c Satz 1)

Mit dem Jahressteuergesetz 2024 vom 2. Dezember 2024 (BGBI. | Nr. 387) wurde in § 10
Absatz 2c EStG ein elektronisches Bescheinigungsverfahren eingefuhrt, wonach die ge-
setzlichen Rentenversicherungen, die landwirtschaftliche Alterskasse sowie die berufsstan-
dischen Versorgungseinrichtungen, die den gesetzlichen Rentenversicherungen vergleich-
bare Leistungen erbringen, die von den Versicherten geleisteten und an diese erstatteten
Beitrdge im Sinne des § 10 Absatz 1 Nummer 2 Buchstabe a EStG elektronisch an die Fi-
nanzverwaltung zu Ubermitteln haben, soweit diese nicht bereits im Rahmen der elektroni-
schen Lohnsteuerbescheinigung ubermittelt werden.

Mit der Anderung wird die Kiinstlersozialkasse in den Kreis der mitteilungspflichtigen Stellen
aufgenommen. Das ist insbesondere deswegen geboten, da die Kinstlersozialkasse die
Rentenversicherungsbeitrage bestehend aus dem Anteil des Versicherten sowie dem Anteil
der Kinstlersozialkasse fur nach dem Kinstlersozialversicherungsgesetz versicherte
Klnstlerinnen und Kiinstler sowie Publizistinnen und Publizisten ohne personenbezogene
Daten als Gesamtsumme an die Deutsche Rentenversicherung Bund als zustandigen Tra-
ger der gesetzlichen Rentenversicherung abfihrt. Eine auf die einzelne Person bezogene
Ubermittlung von Daten zu geleisteten und erstatteten Beitrdgen zur gesetzlichen Renten-
versicherung von der Kinstlersozialkasse zur Deutschen Rentenversicherung Bund findet
nicht statt, was einer Datentbermittiung durch die Deutsche Rentenversicherung Bund als
zustandigem Trager der gesetzlichen Rentenversicherung entgegensteht. Auch eine eigen-
standige Einordnung der Klnstlersozialkasse als Trager der gesetzlichen Rentenversiche-
rung ist nicht moglich. Zwar ist die Kuinstlersozialkasse zum 1. Januar 2025 in das Verbund-
system der Deutschen Rentenversicherung Knappschaft-Bahn-See Ubergegangen, diese
fuhrt die Aufgaben des Kiinstlersozialversicherungsgesetzes aber im Auftrag des Bundes
als Fremdaufgabe (§ 30 Absatz 2 SGB |V) ohne Selbstverwaltung durch.

Die Anderung stellt damit sicher, dass auch fir den bei der Klinstlersozialkasse versicher-
ten Personenkreis Altersvorsorgeaufwendungen im Sinne des § 10 Absatz 1 Nummer 2
Buchstabe a EStG entsprechend der Anwendungsregelung in § 52 Absatz 18 Satz 5 EStG
zukunftig elektronisch an die Finanzverwaltung Ubermittelt werden und so als Sonderaus-
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gaben ohne eigeninitiative und fehleranfallige Geltendmachung vollautomatisch und in zu-
treffender Hohe bei der Veranlagung zur Einkommensteuer berticksichtigt werden kénnen.

Zu Nummer 6 (§ 32 Absatz 6 Satz 4)

Der Gerichtshof der Europaischen Union (EuGH) hat mit Urteil vom 16. Juni 2022 in der
Rechtssache C-328/20 entschieden, dass die Klrzung der Familienbeihilfe und der steuer-
lichen Verginstigungen, die Osterreich Arbeitnehmern gewéhrt, deren Kinder sich in einem
anderen Mitgliedstaat aufhalten, gegen Unionsrecht versto3t. Das Sekundarrecht der Eu-
ropaischen Union gebiete, dass Familienleistungen, die ein Mitgliedstaat Erwerbstatigen
gewahrt, deren Familienangehdrige in diesem Mitgliedstaat wohnen, exakt jenen entspre-
chen, die er Erwerbstatigen gewahrt, deren Familienangehorige in einem anderen Mitglied-
staat wohnen. Zudem stelle die Kiirzung der Familienbeihilfe und der steuerlichen Verglns-
tigungen eine nicht gerechtfertigte mittelbare Diskriminierung aufgrund der Staatsangeho-
rigkeit dar. Nach den Wertungen des EuGHs verstoft diese sog. Indexierung nach der
Kaufkraft im Wohnsitz-Mitgliedstaat des Kindes gegen die Vorgaben der Verordnung (EG)
Nr. 883/2004 und der Verordnung (EU) Nr. 492/2011.

Das EuGH-Urteil zeigt, dass Kurzungsregeln zu Familienleistungen und steuerlichen Ver-
gunstigungen wie die Osterreichischen Regelungen, die fir Kinder anzuwenden sind mit
Wohnsitz in einem anderen Mitgliedstaat der Europaischen Union oder in einem Staat, auf
den das Abkommen Uber den Europaischen Wirtschaftsraum Anwendung findet, und diese
Familienleistungen/Verglinstigungen in pauschalierter Hohe gewahrt werden, ohne dass
der Begunstigte die tatsachlich gemachten Aufwendungen nachweisen muss, als unions-
rechtswidrig eingestuft werden kdnnen. Bei den Freibetragen fur Kinder nach § 32 Absatz 6
EStG handelt sich um fir jedes Kind gleich hohe Leistungen ohne Bedurftigkeitspriifung,
die unabhangig davon gewahrt werden, ob Aufwendungen tatsachlich entstanden sind. Die
vom EuGH vorgenommenen Wertungen sind folglich auf die Regelungen in § 32 Absatz 6
Satz 4 EStG Ubertragbar.

Mit der vorliegenden Anderung wird erreicht, dass fir Kinder mit Wohnsitz in einem anderen
Mitgliedstaat der Europaischen Union oder in einem Staat, auf den das Abkommen Gber
den Europaischen Wirtschaftsraum Anwendung findet, die ungekuirzten Freibetrage fur Kin-
der bei der Besteuerung der Eltern gewahrt werden.

Zu Nummer 7 (§ 33a Absatz 2 Satz 2)

Es handelt sich um eine Folgednderung zu Nummer 6 (vgl. Begrindung zu
Artikel 3 Nummer 6 — § 32 Absatz 6 Satz 4 EStG), da die Inanspruchnahme des Freibe-
trags nach § 33a Absatz 2 Satz 1 EStG (sog. ,Ausbildungsfreibetrag®) voraussetzt, dass fur
das Kind Anspruch auf einen Freibetrag nach § 32 Absatz 6 EStG oder Kindergeld besteht.
Durch die Anderung wird kiinftig auch der sog. ,Ausbildungsfreibetrag“ ungekuirzt beriick-
sichtigt, wenn das Kind seinen Wohnsitz in einem anderen Mitgliedstaat der Europaischen
Union oder in einem Staat, auf den das Abkommen Uber den Europaischen Wirtschafts-
raum Anwendung findet, hat.

Zu Nummer 8 (§ 37 Absatz 3 Satz 7)

Die Rechtsnormen § 10h EStG und § 10i EStG wurden durch Artikel 4 Nummer 6 und 7
des Gesetz zur Modernisierung des Besteuerungsverfahrens vom 18. Juli 2016 (BGBI |
2016, 1696) aufgehoben. Dem lag die Beschlussempfehlung und der Bericht des Finanz-
ausschusses zum Gesetzesentwurf der Bundesregierung — BT-Drs. 18/8434 — zugrunde.
Diese Anderung wird nunmehr in § 37 EStG nachvollzogen.

Zu Nummer 9 (§ 39a Absatz 1 Satz 1 Nummer 4)

Es handelt sich um eine redaktionelle Anpassung des § 39a Absatz 1 Satz 1 Nummer 4
EStG an die geltende Fassung des § 33b EStG
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Zu Nummer 10 (§ 41 Absatz 1 Satz 4)

Gemal § 41 Absatz 1 Satz 4 EStG sind im Lohnkonto bestimmte steuerfreie Bezlge, die
dem Progressionsvorbehalt unterliegen, einzutragen. Die Nennung von nach § 3 Num-
mer 21 EStG steuerfreien Einnahmen (Aktivrente) ist hier jedoch nicht erforderlich, da die
Aufzeichnungspflicht im Lohnkonto fir die steuerfreien Einnahmen sich bereits allgemein
aus § 41 Absatz 1 Satz 3 EStG ergibt. In § 41 Absatz 1 Satz 4 EStG kann folglich die An-
gabe zur Aktivrente gestrichen werden.

Zu Nummer 11 (§ 43 Absatz 1 Satz 6)

Die Datenubermittiung im Konsensmitteilungsverfahren erfolgt nicht an ein bestimmtes Fi-
nanzamt. Die Datensatze werden nach Bundeslandern gebiindelt und dann an das Verfah-
ren (Risikomanagement-Mitteilungsverfahren (RMS-KMV) Ubermittelt. Die Schnittstelle ist
fur alle Bundeslander identisch. Die anschlielRende Verarbeitungsprozess im Verfahren
weisen die Datensatze ber die Mitteilungsinhalte den entsprechenden Fallen und Finanz-
amtern zu. Aus Sicht des Verfahrens RMS-KMV ist fur die Datenannahme und anschlie-
Rende Verarbeitung und Verteilung an die betroffenen Finanzamter keine detaillierte ge-
setzliche Vorgabe erforderlich. Die Formulierung ,Betriebsstattenfinanzamt® wird in Anleh-
nung an § 8 Absatz 1 Satz 1 der Mitteilungsverordnung geandert.

Zu Nummer 12 (§ 44 Absatz 1 Satz 10)

Vgl. die vorstehende Begriindung zu Artikel 3 Nummer 11 zur Anderung des § 43 Absatz 1
Satz 6 EStG.

Zu Nummer 13 (§ 45a)
Zu Buchstabe a (§ 45a Absatz 5 Satz 3)

Vgl. die vorstehende Begriindung zu Artikel 3 Nummer 11 zur Anderung des § 43 Absatz 1
Satz 6 EStG.

Zusatzlich wird das Wort ,unverziglich® gestrichen, da es im BMF-Schreiben ,Ausstellung
von Steuerbescheinigungen nach § 45a Absatz 2 und 3 EStG* vom 16. Mai 2025 definiert
wurde.

Zu Buchstabe b (§ 45a Absatz 6 Satz 1)

Mit der Regelung wird berticksichtigt, dass § 45a Absatz 7 EStG nach der Aufhebung des
Absatzes 6 im Vierten Burokratieentlastungsgesetz vom 23. Oktober 2024 (BGBI. 2024 |
Nr. 323) durch Artikel 33 Nummer 2 Buchstabe ¢ mit Inkrafttreten 30. Oktober 2024 zu Ab-
satz 6 wurde. Diese Anderung wurde im Jahressteuergesetz 2024 versehentlich nicht be-
riicksichtigt. Der am 6. Dezember 2024 in Kraft getretene Anderungsbefehl in Artikel 3
Nummer 18 Buchstabe b des Jahressteuergesetzes 2024 (BGBI. 2024 | Nr. 387) hatte noch
§ 45a Absatz 7 EStG vor den Anderungen durch das Vierte Birokratieentlastungsgesetz
zum Gegenstand. Da die mit dem Jahressteuergesetz 2024 vorgesehene Anderung nicht
zutreffend umsetzbar war, wird die Anderung nunmehr mit diesem Gesetz nachgeholt.

Zu Nummer 14 (§ 45b Absatz 4 EStG)

Mit der Anderung des § 45b Absatz 4 Satz 1 EStG wird der Tatsache Rechnung getragen,
dass die Pflicht zur Ubermittlung der in Absatz 2 Satz 1 enthaltenen Angaben nunmehr
auch die Grundlage und den Anknlpfungspunkt fur die buRgeldrechtliche Bewehrung in der
Sanktionsnorm des § 50e Absatz 1 Nummer 1 EStG bildet. Eine inhaltliche Anderung des
Meldeverfahrens ist mit der Anpassung nicht verbunden.
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Zu Nummer 15 (§ 45e — gestrichen -)

§ 45e EStG ist eine reine Ermachtigungsnorm, mit deren Hilfe die Zinsrichtlinie in nationales
Recht umgesetzt wird. Als Umsetzung der Zinsrichtlinie ist sie nicht mehr erforderlich, da
die Zinsrichtlinie durch den gemeinsamen Meldestandard (Common Reporting Standard)
abgeldst wurde.

Mit dem Jahressteuergesetz 2024 vom 5. Dezember 2024 (BGBI. | Nr. 387) wurden bereits
die Strukturen zur Entgegennahme und Verteilung von EU-Quellensteuer im Finanzverwal-
tungsgesetz § 5 Absatz 1 Nummer 26 und Absatz 6 FVG aufgehoben. Mit diesem Gesetz
soll nunmehr auch die Ermachtigung fur die Zinsinformationsverordnung gestrichen wer-
den.

Zu Nummer 16 (§ 50b)

Durch die Erganzung der Norm wird den Finanzbehdrden, insbesondere dem Bundeszent-
ralamt fur Steuern, die Befugnis Ubertragen, die nach Mal3gabe von § 45b EStG und § 45¢
EStG an das Bundeszentralamts flir Steuern zu tGbermittelnden Angaben dem Grunde und
der Héhe nach bei den an der Ubermittlung der Angaben beteiligten Verwahr- und Zwi-
schenverwahrstellen zu prifen. Die Mitteilungen sind fur Kapitalertrage im Sinne des § 43
Absatz 1 Satz 1 Nummer 1a und 2 Satz 4 EStG zu Ubermitteln, die nach dem 31. Dezember
2026 zuflieien und beinhalten die in § 45b Absatz 2 Satz 1 EStG sowie § 45¢ Absatz 1 und
Absatz 2 EStG genannten Angaben. Die Mitteilungen sind nach MalRgabe von § 45b Ab-
satz 4 bis Absatz 7 EStG und § 45c Absatz 1 und Absatz 2 EStG an das Bundeszentralamt
fur Steuern zu Ubermitteln.

Bei der Streichung der Ausfihrungen zu § 45e EStG in § 50b EStG handelt es sich um eine
Folgeanpassung zur Streichung des § 45e EStG.

Zu Nummer 17 (§ 50c Absatz 2)
Zu Buchstabe a (§ 50c Absatz 2 Satz 1 Nummer 2)

Mit dem Gesetz zur Modernisierung der Entlastung von Abzugsteuern und der Bescheini-
gung der Kapitalertragsteuer vom 2. Juni 2021 (BGBI. | S. 1259) wurde eine Freigrenze in
Hohe von 5 000 Euro in § 50c Absatz 2 Satz 1 Nummer. 2 EStG eingefiihrt. Diese wurde
mit dem Gesetz zur Starkung von Wachstumschancen, Investitionen und Innovation sowie
Steuervereinfachung und Steuerfairness vom 27. Marz 2024 (BGBI. 2024 | Nr. 108) auf
10 000 Euro erhoht.

Die Einfuhrung dieser Vorschrift zielte insbesondere auf Verglitungsschuldner mit wech-
selnden, gering verglteten Glaubigern, etwa Zahlungen von Verlagen oder von Rundfunk-
sendern fur Bildrechtetuberlassung ab. Der mit dem Erstattungs- oder Freistellungsverfah-
ren verbundene administrativen Aufwand insbesondere fir die Vergutungsglaubiger wurde
reduziert, indem in diesen Fallen mit geringem steuerlichem Risiko auf eine Vorabprifung
durch die Finanzverwaltung verzichtet wurde. Da in der Praxis die urspringliche Grenze
von 5 000 Euro nur in geringem Umfang Anwendung fand und die rickwirkende Verpflich-
tung zum Steuerabzug beim Uberschreiten zusétzlichen Aufwand verursachte, erfolgte die
Erhéhung auf 10 000 Euro sowie der Wegfall der Nacherhebungspflicht.

Die Vorschrift eréffnet dem Vergltungsschuldner die Mdglichkeit, unter bestimmten Voraus-
setzungen vom Steuerabzug abzusehen, ohne dass vorher ein Entlastungsantrag beim
Bundeszentralamt fur Steuern zu stellen ist. Diese kumulativ zu erfillenden Voraussetzun-
gen sind:

— Vorliegen von Einkinfteni. S. des § 50a Absatz 1 Nummer 3 EStG (Einkiinfte im Sinne
des § 49 Absatz 1 Ngmmer 2, 3, 6 und 9 EStG, soweit von Nummer 3 erfasst; bspw.
Vergutungen fur die Uberlassung der Nutzung von Rechten).
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— Der Besteuerung dieser Einkiinfte entgegenstehende abkommensrechtliche Vorschrif-
ten —in vielen DBA mit Industriestaaten verzichtet Deutschland entsprechend Artikel 12
der deutschen Verhandlungsgrundlage fur DBA 2013 auf die Besteuerung inlandischer
Einklnfte auslandischer Lizenzgeber.

— Kein Uberschreiten des Betrags von 10 000 Euro (Betrag inkl. der abzufiihrenden
Steuer nach § 50a EStG) der dem jeweiligen beschrankt Steuerpflichtigen in demsel-
ben Kalenderjahr vom Verglitungsschuldner zugeflossenen Vergitungen.

Mit der Anhebung der bisherigen Grenze von 10 000 Euro auf 100 000 Euro soll es deutlich
mehr Vergltungsschuldnern als bisher ermdglich werden, die vereinfachende Regelung zu
nutzen. Somit reduziert sich der Veraltungsaufwand fir die Vergutungsglaubiger und die
Finanzverwaltung mit beherrschbaren Ausfallrisiko.

Nach praktischen Erfahrungen hatte die erstmalige Erh6hung der Freigrenze zu keiner nen-
nenswerten Entlastung fiir die urspriingliche Zielgruppe geflihrt. Durch die Erhéhung auf
100 000 Euro kann eine deutlich héhere Anzahl von Vertragsverhaltnissen von der biro-
kratiearmen, antragslosen (teilweisen) Freistellung vom Steuerabzug bei Zahlung profitie-
ren.

Dadurch wird die Wettbewerbsfahigkeit inlandischer Verglitungsschuldner, die auslandi-
sche Rechte nutzen, gestarkt, da andere europaische Steuerverwaltungen bereits ein prag-
matisches, antragsloses Freistellungsverfahren fur Lizenzzahlungen verfolgen.

Das Ausfallrisiko ist beherrschbar (max. 100 000 Euro x 15 Prozent Steuersatz =
15 000 Euro/jahrlich pro Glaubiger-Schuldner-Verhaltnis) und mit Blick auf eine effiziente
Verwaltung, die sich auf Falle konzentriert, bei denen mit einem betrachtlichen Steuerauf-
kommen zu rechnen ist, vertretbar.

Nach vielen DBA steht Deutschland regelmafig kein Besteuerungsrecht fur ins Ausland
gezahlte Lizenzen zu, so dass eine Entlastung von der Steuer nach § 50a EStG entweder
durch eine Freistellungsbescheinigung (Antrag auf Freistellungsbescheinigung, § 50c Ab-
satz 2 Nummer 1 EStG) oder einen Freistellungsbescheid (Antrag auf Erstattung, § 50c Ab-
satz 3 EStG) erfolgt.

Missbrauchliche Gestaltungen, wie die ungerechtfertigte Inanspruchnahme von DBA-Ent-
lastungsansprichen durch die Zwischenschaltung von substanzlosen Gesellschaften, sind
besonders lohnenswert bei einem hohen Steuerumgehungspotential, d. h. bei gro3en Zah-
lungen. Deshalb ist flr eine Entlastung von Vergltungen (ber der Freigrenze von
100 000 Euro weiterhin ein Antrag notwendig.

Des Weiteren bleibt die Pflicht des Verglitungsschuldners zur Abgabe einer Steueranmel-
dung bestehen und somit auch die Moéglichkeit, das Vorliegen der Tatbestandsvorausset-
zungen im Einzelfall nachzuprifen und die Steuer nachzufordern. Die Erhebung der Steuer
nach § 50a EStG kann beim inlandischen Vergutungsschuldner auch im Rahmen einer Au-
Renprufung Uberpruft werden.

Aus diesen Grinden ist es statthaft, die Prifung der Entlastungsvoraussetzungen dem in-
landischen Vergutungsschuldner zu Gbertragen, zumal dieser nach § 50a Absatz 5 Satz 5
EStG in Haftung genommen werden kann.

Durch die Anhebung der Freigrenze wird sowohl fir die Verwaltung als auch fur die Wirt-
schaft unverhaltnismaRige Burokratie abgebaut, aber eine angemessene Kontrolimdglich-
keit gewahrleistet.
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Zu Buchstabe b (§ 50c Absatz 2 Satz 6 — neu -)

Nach derzeitiger Rechtslage besteht bei unbeschrankt steuerpflichtigen Grofltaktionaren mit
inlandischen Beteiligungen von mindestens 10 Prozent in Form von sammel- oder sonder-
verwahrten Aktien die Pflicht zum Kapitalertragsteuereinbehalt, obwohl § 8b Absatz 1 KStG
dazu fuhrt, dass die Kapitalertragsteuer nachtraglich wieder zu erstatten ware, wenn sie
hdher ist als die festzusetzende Koérperschaftsteuer.

Mit dem Abzugsteuerentlastungsmodernisierungsgesetz vom 2. Juni 2021 wurde § 44a Ab-
satz 10 Satz 1 Nummer 2 EStG a. F. aufgehoben, so dass eine Dauertberzahlerbeschei-
nigung in diesen Fallkonstellationen nicht mehr zur Abstandnahme vom Steuerabzug be-
rechtigt.

Hintergrund fir diese Gesetzesanderung war die Erkenntnis, dass Inhaber von Dauertber-
zahlerbescheinigungen in Cum/Cum-Gestaltungen eingebunden waren.

Beschrankt steuerpflichtigen GroRaktionaren mit inlandischen Beteiligungen von mindes-
tens 10 Prozent in Form von sammel- oder sonderverwahrten Aktien ist es bei Erteilung
einer Freistellungsbescheinigung gemal § 50c Absatz 2 Nummer 1 EStG jedoch weiterhin
mdglich, Kapitalertrdge ohne bzw. mit Steuerabzug nur in Héhe des Steuersatzes des je-
weiligen Doppelbesteuerungsabkommens zu beziehen.

Um auch bei diesen Fallkonstellationen ein bestehendes Missbrauchspotential in Form der
Umgehung der Dividendenbesteuerung, muss ein Gleichlauf von beschrankten und unbe-
schrankten GroRaktionaren hergestellt werden. Unbeschrankt steuerpflichtige Aktionare o-
der beschrankt steuerpflichtige Kleinaktionare, die selbst keinen entsprechenden Kapitaler-
tragsteuerentlastungsanspruch haben, kdnnten Aktien kurz vor dem Dividendenstichtag auf
beschrankt steuerpflichtige Inhaber einer Freistellungsbescheinigung tbertragen. Nach Be-
zug der Dividende mit entsprechend reduzierten Kapitalertragsteuereinbehalt konnten die
Aktien wieder riicklibertragen werden, sowie die Bruttodividende nach Abzug eines Entgelts
weitergeleitet.

Die Aufklarung dieser Transaktionen ist schwierig, weshalb auch eine Antimissbrauchsvor-
schrift fur kiinstliche Gestaltungen durch Transaktionen mit girosammelverwahrten Anteilen
um den Dividendenstichtag, wie sie im Erstattungsverfahren fur Streubesitzdividenden
durch § 50j EStG besteht, nicht zielfihrend ist. Das Freistellungsverfahren ist ein in die
Zukunft gerichtetes Verfahren mit einer Geltungsdauer von bis zu funf Jahren. Innerhalb
dieses Zeitraums findet keine Missbrauchskontrolle seitens der Verwaltung statt. Die Nut-
zungsberechtigung der Dividendenertrdge aus der Beteiligung und das wirtschaftliche Ei-
gentum an den zugrundeliegenden Aktien innerhalb des Freistellungszeitraums lieRe sich
nur im Nachhinein aufwendig Uberprifen. Es sind zudem Informationen Uber die Verwah-
rung der Aktien der inlandischen Emittentin notwendig, die den beschrankt steuerpflichtigen
Glaubigern, die den Antrag auf Freistellung beim Bundeszentralamt flr Steuern stellt, re-
gelmafig nicht vorliegen.

Im Erstattungsverfahren nach § 50c Absatz 3 EStG lassen sich die Aktientransaktionen und
ihre Begleitumstande hingegen zwecks einer notwendigen Missbrauchskontrolle eintraglich
prufen, zumal wenn fur nach dem 31. Dezember 2026 zuflieRende Kapitalertrage im Sinne
des § 43 Absatz Satz 1 Nummer 1a EStG die Angaben des § 45b Absatz 2 EStG an die
Finanzverwaltung zu tbermitteln sind. Im Hinblick auf den Prifungsvollzug ist das Freistel-
lungsverfahren in erster Linie fur langfristig bestehende konventionelle (durch notarielle Be-
urkundung vollzogene) Unternehmensbeteiligungen geeignet, die nicht anfallig sind fur Ge-
staltungen am Kapitalmarkt.

Unabhangig vom Gestaltungspotential hat sich das Freistellungsverfahren fur sammel- o-
der sonderverwahrte Aktien in der praktischen Anwendung durch die beteiligten Banken oft
als fehleranfallig erwiesen. So wurden Falle aufgedeckt, in denen trotz Freistellungsbe-
scheinigung keine Absetzung der Besténde i. S. d. BMF-Schreiben vom 5. Juni 2013 (IV C
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1-S 2411/0:001) bei der Verwahrstelle vorgenommen wurde und die Depotbank Kapitaler-
tragsteuer einbehielt und wieder erstattete, obwohl eine Freistellungsbescheinigung nur
Wirkung entfaltet, wenn der zum Steuerabzug Verpflichtete auch Schuldner der Kapitaler-
trage ist. Der durch die Korrektur dieser Falle entstandene Verwaltungsaufwand auf Seiten
der Unternehmen sowie der Finanzverwaltung wird somit durch die geschaffene Regelung
gemindert.

Im Hinblick von Fallkonstellationen, die sich auf § 43b EStG (Umsetzung Richtlinie
2011/96/EU des Rates vom 30. November 2011 Uber das gemeinsame Steuersystem der
Mutter- und Tochtergesellschaften verschiedener Mitgliedstaaten = MTRL) als Entlastungs-
vorschrift berufen, bestehen keine Bedenken hinsichtlich einer Beschrankung auf das Er-
stattungsverfahren. Denn im Hinblick auf den allgemeinen unionsrechtlichen Missbrauchs-
grundsatz und die in 2015 eingeflgte deutliche Missbrauchsbekampfungsvorschrift (Richt-
linie 2015/121/EU des Rates vom 27. Januar 2015 zur Anderung der Richtlinie 2011/96/EU
Uber das gemeinsame Steuersystem der Mutter- und Tochtergesellschaften verschiedener
Mitgliedstatten; Artikel 1 Absatz 2 bis 4 MTRL) steht den Mitgliedstaaten ein weiter Spiel-
raum zur EinfUhrung eines Erstattungsverfahrens anstelle eine Freistellungsverfahrens fir
bestimmte missbrauchsanfallige Fallkonstellationen zu. Laut BFH-Urteil v. 20. Dezem-
ber 2006, | R 13/06 ist die Zweistufigkeit des Steuerabzugs- und Haftungsverfahrens mit
der Moglichkeit einer anschlieRenden Erstattung im Hinblick auf Artikel 5 Absatz 1 MTRL
unionsrechtlich nicht zu beanstanden (Rn. 20f.).

Mit den zusatzlichen Voraussetzungen fir die Erteilung einer Freistellungsbescheinigung,
dass die den Kapitalertrdgen zugrunde liegenden Aktien nicht sammel- oder sonderver-
wahrt sein durfen, entfallt zuklnftig die Moglichkeit, dass Inhaber von Freistellungsbeschei-
nigungen als Vehikel fir die Umgehung der Dividendenbesteuerung genutzt werden kon-
nen. Zudem werden Falle mit Schachtelbeteiligungen bei sammel- oder sonderverwahrten
Aktien sowohl bei unbeschrankt als auch beschrankt steuerpflichtigen Glaubigern von Ka-
pitalertragen zukulnftig gleichbehandelt, um Aktienverlagerungen ins Ausland zu verhin-
dern. In beiden Fallen erfolgt in einem ersten Schritt ein Kapitalertragsteuereinbehalt in
Hohe von 25 Prozent. Vor Anrechnung oder Erstattung der Kapitalertragsteuer bei der Ver-
anlagung bzw. nach DBA oder EU-Recht gemal § 50c Absatz 3 EStG kann die Finanzver-
waltung die Begleitumstande von Aktientransaktionen um den Dividendenstichtag prifen.

Zu Nummer 18 (§ 50e)

Zu Buchstabe a (§ 50e Absatz 1)

Es handelt sich um eine Folgeanpassung der Streichung von § 45e EStG.
Zu Buchstabe b (§ 50e Absatz 2)

Die Uberarbeitungsbedirftige Bulgeldnorm des § 50e Absatz 2 Nummer 1 EStG wird kor-
rigiert indem die Buldgeldbewehrung nunmehr unmittelbar an das an bestimmtheitsrechtli-
che Anforderungen angepasste Handlungsgebot zur Ubermittlung der Angaben zu Dividen-
denertragen nach § 45b Absatz 4 Satz 1 EStG anknupft.

Zu Nummer 19 (§ 52)
Zu Buchstabe a (§ 52 Absatz 14b — neu -)

Die Regelungen zur Aufteilung eines Gesamtkaufpreises fiir ein bebautes Grundstiick in
§ 6f — neu — EStG sind geman der Anwendungsregelung in § 52 Absatz 14b EStG erstmals
fur bebaute Grundstlicke anzuwenden, die auf Grund eines nach dem Tag der Verkindung
dieses Gesetzes rechtswirksam abgeschlossenen obligatorischen Vertrags oder gleichge-
stellten Rechtsakts angeschafft wurden.
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Zu Buchstabe b (§ 52 Absatz 18 Satz 5)

Es handelt sich um eine Folgeanpassung durch die Aufnahme der Kinstlersozialkasse in
den Kreis der mitteilungspflichtigen Stellen nach § 10 Absatz 2c EStG durch dieses Gesetz.

Zu Buchstabe c (§ 52 Absatz 32 Satz 6 — neu -)

Die Anderung des § 32 Absatz 6 Satz 4 EStG ist in allen offenen Fallen anzuwenden.
Zu Buchstabe d (§ 52 Absatz 33b — neu -)

Die Anderung des § 33a Absatz 2 Satz 2 EStG ist in allen offenen Fallen anzuwenden.
Zu Buchstabe e (§ 52 Absatz 44a Satz 3)

Mit dem neuen § 52 Absatz 44a Satz 3 EStG wird die Anwendungsregelung zu § 45a Ab-
satz 2a und Absatz 6 Satz 1 EStG, entsprechend der redaktionellen Korrektur der Ande-
rung von § 45a Absatz 6 Satz 1 EStG mit diesem Gesetz, redaktionell entsprechend ange-
passt.

Zu Buchstabe f (§ 52 Absatz 44b EStG)

Die Anwendungsregelung zu § 45b EStG wird in Folge der redaktionellen Anderung in
§ 45b Absatz 4 Satz 1 EStG mit diesem Gesetz entsprechend angepasst.

Zu Buchstabe g (§ 52 Absatz 47a Satz 3 und 4 — neu -)
Satz 3 - neu —

Die Anderung des § 50c Absatz 2 Satz 1 Nummer 2 EStG ist erstmals auf Vergiitungen an-
zuwenden, die nach dem 31. Dezember 2026 zufliel3en.

Satz 4 — neu —

Die Anderung des § 50c Absatz 2 Satz 6 EStG ist erstmals auf Kapitalertrage anzuwenden,
die nach dem 31. Dezember 2026 zufliel3en. Die Geltung bereits erteilter Freistellungsbe-
scheinigungen fur Kapitalertrage i. S. d. § 43 Absatz 1 Nummer 1a EStG endet spatestens
am Ende des Jahres 2026. Dem Glaubiger der Kapitalertrage steht das Erstattungsverfah-
ren offen.

Zu Buchstabe h (§ 52 Absatz 47¢c EStG)

Die Anwendungsregelung zu § 50e EStG wird in Folge der Anderung in § 50e Absatz 2
Nummer 1 EStG mit diesem Gesetz, entsprechend angepasst. Der Anwendungszeitpunkt
bleibt unverandert und gilt flir Kapitalertrage, die nach dem 31. Dezember 2026 zuflieRRen.

Zu Buchstabe i (§ 52 Absatz 49a Satz 2 — neu -)

Durch die Regelung in § 52 Absatz 49a Satz 2 — neu — wird der Zeitpunkt festgelegt, ab
dem die Anderungen des § 62 Absatz 1a EStG anzuwenden sind.

§ 62 Absatz 1a EStG wurde durch Artikel 9 Nummer 6 des Gesetzes gegen illegale Be-
schaftigung und Sozialleistungsmissbrauch vom 11. Juli 2019 (BGBI | S. 1066) in das EStG
eingeflgt.

Nach der Entscheidung des Gerichtshofs der Europaischen Union vom 1. August 2022 in
der Rechtssache C-411/20 ist die Regelung des § 62 Absatz 1a EStG nicht unionsrechts-
konform, soweit nicht erwerbstatige Staatsangehdrige eines anderen Mitgliedstaates der
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Europaischen Union oder eines Staates, auf den das Abkommen Uber den Europaischen
Wirtschaftsraum Anwendung findet, in den ersten drei Monaten vom Kindergeldbezug aus-
geschlossen werden.

Die Neufassung des § 62 Absatz 1a EStG ist in allen Kindergeldfallen anzuwenden, in de-
nen die Kindergeldfestsetzung noch nicht bestandskraftig geworden ist.

Zu Nummer 20 (§ 62 Absatz 1a)

Mit der vorliegenden Anderung wird die Regelung des § 62 Absatz 1a EStG unionsrechts-
konform angepasst.

Durch Artikel 9 Nummer 6 des Gesetzes gegen illegale Beschaftigung und Sozialleistungs-
missbrauch vom 11. Juli 2019 (BGBI | S. 1066) wurde § 62 Absatz 1a EStG in das EStG
eingefiigt. Die Regelung sah eine starkere Verknipfung des Kindergeldanspruchs mit dem
Freizlgigkeitsrecht, eine eigene diesbezlgliche Prifungskompetenz der Familienkasse
und einen Leistungsausschluss flir neu zugezogene, wirtschaftlich nicht aktive Unionsbr-
ger in den ersten drei Monaten vor.

Der EuGH hat mit seinem Urteil vom 1. August 2022 in der Rechtssache C-411/20 jedoch
entschieden, dass die Regelung des § 62 Absatz 1a EStG nicht unionsrechtskonform ist,
soweit sie den Kindergeldausschluss von wirtschaftlich nicht aktiven Unionsbuirgern in den
ersten drei Monaten ihres Aufenthalts in Deutschland betrifft.

Demzufolge ist § 62 Absatz 1a EStG anzupassen. Kunftig ist der Kindergeldanspruch von
Staatsangehérigen eines anderen Mitgliedstaates der Europaischen Union, eines Staates,
auf den das Abkommen Uber den Europaischen Wirtschaftsraum Anwendung findet, oder
der Schweizerischen Eidgenossenschaft nicht mehr an die Erzielung inlandischer Ein-
kiinfte, sondern nur noch an den rechtmaRigen Aufenthalt in Deutschland aufgrund der
Freizigigkeitsberechtigung sowie die Voraussetzungen des § 62 Absatz 1 EStG geknupft.
Durch die Anknupfung an den Wohnsitz bzw. gewdhnlichen Aufenthalt in Deutschland wer-
den die Vorgaben des EuGH eingehalten, einen Leistungsanspruch fur Familien vorzuse-
hen, die sich hinreichend dauerhaft in Deutschland aufhalten. Die tatsachliche und nachge-
wiesene Verlegung des Wohnsitzes bzw. gewdhnlichen Aufenthalts nach Deutschland im-
pliziert, dass die betreffende Person den Willen zum Ausdruck gebracht hat, hier den ge-
wohnlichen Mittelpunkt ihrer Lebensinteressen zu errichten, und, dass ihre Anwesenheit im
Bundesgebiet hinreichend dauerhaft ist. Ein nur voribergehender Aufenthalt genlgt diesen
Anforderungen nicht.

Daneben soll die im Jahr 2019 eingefihrte eigene Prifungskompetenz der Familienkasse
hinsichtlich der Freizlgigkeitsberechtigung weiter bestehen bleiben.

Wie sich bereits aus der Begrindung zum Gesetz gegen illegale Beschaftigung und Sozi-
alleistungsmissbrauch (BT-Drs. 19/8691 Seite 63) entnehmen lasst, ist die Prifungskom-
petenz der Familienkassen erforderlich, weil den Familienkassen die Berufung auf die feh-
lende Freizugigkeitsberechtigung im Rahmen der Entscheidung Uber den Kindergeldan-
spruch nach der Rechtsprechung des Bundesfinanzhofes verwehrt war, wenn die fehlende
Freizugigkeitsberechtigung nicht durch die Auslanderbehdrden oder die Verwaltungsge-
richte formlich festgestellt worden war (vgl. Urteil des Bundesfinanzhofes vom 15. Marz
2017, 1l R 32/15, BStBI 2017 Il, S. 963). Diese Einschrankung bei der Prifungskompetenz
der Familienkassen hatte sich als ineffektiv erwiesen. Denn die Familienkassen waren auf
die Feststellungen der Auslanderbehorde angewiesen, bevor Kindergeldzahlungen in Fal-
len, in denen kein Freizligigkeitsrecht besteht, eingestellt werden durften. In vielen Fallen
verflgt die Familienkasse jedoch aufgrund der Erkenntnisse aus der Kindergeldbearbeitung
friher als die Auslanderbehdrden tUber malRgebliche Sachverhaltsinformationen zur Beur-
teilung des Freizugigkeitsrechts.
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Folglich fuhrt die Familienkasse weiterhin in eigener Zustandigkeit eine Prifung der Vo-
raussetzungen des Freizugigkeitsgesetzes/EU durch und trifft gegebenenfalls eine ableh-
nende Entscheidung Uber den Kindergeldanspruch. Dies gilt jedoch nicht allgemein, son-
dern nur in den Fallen, in denen sich aus den Erkenntnissen bei der Kindergeldbearbeitung
begrindete Zweifel an der Freizlgigkeitsberechtigung ergeben. Zweifelsfalle kdnnen bei-
spielsweise vorliegen, wenn der Berechtigte kein Daueraufenthaltsrecht hat und er seinen
Lebensunterhalt allein durch Leistungen nach dem SGB Il oder dem SGB XII sichert oder
wenn er bereits zusammenhangend l&nger als sechs Monate arbeitslos ist. Zur Beurteilung
der Frage, ob bestimmte Sozialleistungen bezogen werden oder eine Erwerbstatigkeit aus-
geubt wird, berticksichtigt die Familienkasse im Rahmen der gesetzlichen Zulassigkeit auch
Informationen aus der behérdenibergreifenden — auch grenziberschreitenden — Zusam-
menarbeit (z. B. mit der Deutschen Rentenversicherung, den Jobcentern, der Finanzkon-
trolle Schwarzarbeit, den Tragern der Sozialversicherung in den Mitgliedstaaten der Euro-
paischen Union, des Europaischen Wirtschaftsraums oder der Schweizerischen Eidgenos-
senschaft).

Durch die Aufrechterhaltung der Prifungskompetenz der Familienkassen wird sicherge-
stellt, dass Kindergeld nicht unberechtigt festgesetzt wird.

Die Pflicht der Familienkasse zur unverziglichen Unterrichtung der zustandigen Auslander-
behdrde in Fallen, in denen das Vorliegen der Anspruchsvoraussetzungen durch die Ver-
wendung gefalschter oder verfalschter Dokumente oder durch Vorspiegelung falscher Tat-
sachen vorgetauscht wurde, wird ebenfalls unverandert beibehalten. Die genannten An-
spruchsvoraussetzungen beziehen sich unverandert auf den Kindergeldanspruch insge-
samt und beinhalten auch die Freizugigkeitsberechtigung. Die Auslanderbehdrde ist in den
genannten Fallen unabhangig davon, ob z. B. ein Arbeitsverhaltnis vorgetauscht oder ein
Personaldokument oder eine Schulbescheinigung gefalscht wurde, unverziglich zu unter-
richten.

Zu Artikel 4 (Weitere Anderung des Einkommensteuergesetzes [01.01.2027])
Zu Nummer 1 (§ 3b Absatz 2 Satz 1)

Die Anderung entspricht inhaltlich einem Petitum des Bundesrats. Durch die Ergdnzung der
Worter ,steuerpflichtige und nicht nach § 40 EStG pauschal besteuerte” vor den Woértern
slaufende Arbeitslohn“ wird die bisherige Verwaltungspraxis zur Ermittlung des maf3geben-
den Grundlohns fiir die Berechnung der Sonntags-, Feiertags-, und Nachtzuschlage ge-
setzlich festgeschrieben. Die gesetzliche Klarstellung ist eine Reaktion auf die Rechtspre-
chung des BFH, wonach fir die Zuschlagsberechnung auf den laufenden Arbeitslohn ab-
zustellen sei, der dem Arbeitnehmer arbeitsvertraglich zustehe (BFH-Urteil vom 10. August
2023, Aktenzeichen VI R 11/21, BStBI 2024 11 S. 202). Entsprechend den bisherigen Aus-
fihrungen in den Lohnsteuer-Richtlinien werden fur die Ermittlung des Grundlohns neben
dem steuerpflichtigen Arbeitslohn lediglich steuerfreie Beitrage des Arbeitgebers zur be-
trieblichen Altersversorgung einbezogen, wenn sie laufender Arbeitslohn sind. Darlber hin-
aus ist es nicht sachgerecht, steuerfreien oder ausgehend von der zitierten Rechtsprechung
des BFH sogar nicht steuerbaren Arbeitslohn bei der Zuschlagsberechnung zu bertcksich-
tigen. Dies gilt auch fur nach § 40 EStG pauschal besteuerte Bezlge.

Zu Nummer 2 (§ 9 Absatz 4 Satz 3)

In Bezug auf eine erste Tatigkeitsstatte setzt § 9 Absatz 4 EStG eine dauerhafte Zuordnung
des Arbeitnehmenden zu dieser Tatigkeitsstatte durch entsprechende dienst- oder arbeits-
rechtliche Bestimmungen voraus. Der mafigebliche Zeitraum in § 9 Absatz 4 Satz 3 EStG,
nach dem von einer dauerhaften Zuordnung auszugehen ist und damit eine erste Tatig-
keitsstatte vorliegen kann, wird fur das Inland von 48 Monaten auf 24 Monate herabgesetzt.
Fur das Ausland gilt weiterhin ein Zeitraum von 48 Monaten, da bei einem beruflich veran-
lassten Auslandseinsatz in der Regel das Arbeitsverhaltnis nicht ohne Weiteres beendet
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oder an bestimmte Rahmenbedingungen angepasst werden kann. Im Inland kann sich der
Arbeitnehmende schneller und einfacher auf sich andernde Verhéltnisse einstellen und
seine privaten und beruflichen Interessen dahingehend anpassen.

Durch die Anderung soll die Abgrenzung zwischen erster Tatigkeitsstatte und beruflicher
Auswartstatigkeit im Inland weiter vereinfacht sowie der Aufzeichnungs- und Prifungsauf-
wand und eine Minderung der ggf. manuell zu bearbeitenden Steuerfélle erreicht werden.
Das fuhrt insgesamt zu einer Vereinfachung fir die Verwaltung und die Blrgerinnen und
Barger.

Zu Nummer 3 (§ 34 Absatz 2 Nummer 1)

§ 34 EStG gewahrt eine Tarifermafligung fur auf’erordentliche Einklnfte. Zu den aulleror-
dentlichen Einklnften gehdren nach § 34 Absatz 2 Nummer 1 EStG die Veraulierungsge-
winne im Sinne der §§ 14 und 14a Absatz 1 EStG sowie der §§ 16 und 18 Absatz 3 EStG
(Gewinne aus der Veraulierung eines land- und forstwirtschaftlichen Betriebs, eines — nicht
land- und forstwirtschaftlichen — Betriebs oder aus der Verauf3erung von Vermoégen, das
der selbstandigen Arbeit dient). Um eine Doppelbegunstigung zu vermeiden, nimmt § 34
Absatz 2 Nummer 1 EStG solche VeraulRerungsgewinne von der Tarifermaldigung aus, die
bereits teilweise steuerbefreit sind (vgl. BT-Drs. 14/2683, 116). Dies betrifft — nach der der-
zeitigen Fassung der Norm — die VerauflRerungsgewinne, die nach § 3 Nummer 40 Buch-
stabe b in Verbindung mit § 3c Absatz 2 EStG teilweise steuerbefreit sind (Teileinklnftever-
fahren).

In den VerauRerungsgewinnen im Sinne der §§ 14, 14a Absatz 1 EStG sowie der §§ 16
und 18 Absatz 3 EStG kdnnen auch Gewinne aus der Veraufierung von Investmentanteilen
und Spezial-Investmentanteilen enthalten sein, flr die eine Steuerbefreiung nach den §§ 20
und 49 Absatz 1 des Investmentsteuergesetzes (InvStG) in Betracht kommt. Wenn fiir diese
VeraulRerungsgewinne eine Steuerbefreiung gewahrt wird, dann ist es gleichermalien
sachgerecht die TarifermaRigung nach § 34 EStG in diesen Fallen auszuschlieRen, damit
eine Doppelbeglinstigung vermieden wird. Aus diesem Grund wird § 34 Absatz 2 Num-
mer 1 EStG um die Falle erganzt, in denen ein Veraullerungsgewinn aus einem Investmen-
tanteil der Teilfreistellung nach § 20 InvStG und der darauf aufbauenden Abzugsbeschran-
kung in § 21 InvStG unterliegt. Dartber hinaus werden die Tatbestande des § 49 Absatz 1
InvStG hinzugeflgt. Dies betrifft Falle, in denen der Veraulierungsgewinn aus einem Spe-
zial-Investmentanteil einen der folgenden ganz oder teilweise steuerbefreiten Gewinnbe-
standteile enthalt:

— Anleger-Aktiengewinne nach § 49 Absatz 1 Nummer 1 InvStG in Verbindung mit § 3
Nummer 40 EStG,

— Anleger-Abkommensgewinne im Sinne des § 49 Absatz 1 Nummer 2 InvStG oder

— Anleger-Teilfreistellungsgewinne nach § 49 Absatz 1 Nummer 3 InvStG in Verbindung
mit den §§ 44, 20 und 21 InvStG.

Die Anderung des § 34 EStG ist nach der allgemeinen Anwendungsregelung in § 52 Ab-
satz 1 EStG in der am 1. Januar 2027 geltenden Fassung erstmals fur den Veranlagungs-
zeitraum 2027 anzuwenden.

Zu Nummer 4 (§ 39 Absatz 4a Satz 1)
Allgemeines
Um den burokratischen Aufwand bei der steuerlichen Behandlung der Beitrage fur eine

private Krankenversicherung und eine private Pflege-Pflichtversicherung zu reduzieren,
wurde ab dem 1. Januar 2026 ein umfassender elektronischer Datenaustausch zwischen
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— den inlandischen Unternehmen der privaten Krankenversicherung und der privaten
Pflege-Pflichtversicherung,

— dem Bundeszentralamt fir Steuern (BZSt) und

— den Arbeitgebern

eingefihrt.

Die Versicherungsunternehmen liefern die Daten der privaten Kranken- und Pflegeversi-
cherung an das BZSt. Das BZSt bildet daraus entsprechende ELStAM (elektronische Lohn-
steuerabzugsmerkmale). Die Arbeitgeber rufen diese im Rahmen der ELStAM-Abfrage

nach § 39e EStG ab und verwenden sie beim Lohnsteuerabzug.

§ 39 Absatz 4a Satz 1

Mit einer Anpassung von § 39 Absatz 4a Satz 1 EStG wird nunmehr der bisher auf Versi-
cherungsunternehmen beschrankte Kreis der mitteilungspflichtigen Stellen folgerichtig um
Einrichtungen erweitert, die eine anderweitige Absicherung im Krankheitsfall im Sinne des
§ 5 Absatz 1 Nummer 13 des Flinften Buches Sozialgesetzbuch oder eine der Beihilfe oder
freien Heilfirsorge vergleichbare Absicherung im Sinne des § 193 Absatz 3 Satz 2 Num-
mer 2 des Versicherungsvertragsgesetzes gewahren (§ 10 Absatz 2 Satz 1 Nummer 2
Buchstabe a Satz 2 EStG). Damit wird sichergestellt, dass auch Beitrage von Arbeitneh-
mern an Trager, die keine Versicherungsunternehmen sind, bereits beim Lohnsteuerabzug
berlcksichtigt werden, wenn flr diese Beitrage der Sonderausgabenabzug moglich ist, z. B.
fur Versicherte der Postbeamtenkrankenkasse und der Krankenversorgung der Bundes-
bahnbeamten.

Bisher wird den oben genannten Einrichtungen verwaltungsseitig eine freiwillige Teilnahme
am Verfahren ermdglicht (Regelung im BMF-Schreiben vom 3. Juni 2025, BStBI |
Seite 1454, Rn. 10). Das bisherige Papierverfahren fir diese Falle wird damit klinftig obso-
let.

Zur Anwendung ab 1. Januar 2030 siehe § 52 Absatz 36 Satz 4 EStG in der Fassung die-
ses Anderungsgesetzes einschliel3lich der entsprechenden Einzelbegriindung.

Zu Nummer 5 (§ 39a Absatz 1 Satz 1 Nummer 1a und Absatz 4 Satz 1 Nummer 1a)

Bei freiwillig gesetzlich kranken-/pflegeversicherten Beamten und Empfangern von Versor-
gungsbeziigen (Beamtenversorgung und betriebliche Altersversorgung in den Durchfih-
rungswegen Direkt-/Pensionszusage und Unterstutzungskasse) wird bei der Berechnung
der Lohnsteuer in der Regel eine zu niedrige Vorsorgepauschale berlcksichtigt, soweit der
Dienstherr bzw. die die Versorgungsbeziige zahlende Stelle keine nach § 3 Nummer 62
EStG steuerfreien Zuschlsse zu den Beitragen gewahrt. Bei den entsprechenden Steuer-
pflichtigen wird nach den mafRgeblichen Regelungen in § 39b EStG grds. nur der halbe
Beitrag zur Kranken-/Pflegeversicherung berticksichtigt, obgleich sie bei Nichtgewahrung
eines steuerfreien Zuschusses den vollen Beitrag allein tragen missen. Auch wenn dies
gegenwartig Uber eine Veranlagung zur Einkommensteuer korrigiert werden und der be-
ricksichtigungsfahige Beitrag steuerlich abgezogen werden kann, erscheint es geboten,
hier eine einfachere Losung anzubieten. Bereits im Lohnsteuerabzugsverfahren sollte ein
zu hoher Lohnsteuerabzug vermieden werden.

Diesbeziiglich wird mit einer gesetzlichen Anderung die Option angeboten, dass fir die
voraussichtlich anfallenden Sonderausgaben im Sinne des § 10 Absatz 1 Nummer 3 Satz 1
EStG unter den Voraussetzungen des § 10 Absatz 2 EStG das Freibetragsverfahren eroff-
net wird, wenn die entsprechenden Beitrage nicht bereits bei der Vorsorgepauschale nach
§ 39b Absatz 2 Satz 5 Nummer 3 Buchstabe b und ¢ EStG zu beriicksichtigen sind. Bei der
Vorsorgepauschale werden bei gesetzlich versicherten Arbeitnehmern - kiinftig - nur die
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tatsachlich vom Arbeitgeber vom Arbeitslohn einzubehaltenden Beitrage berucksichtigt
(Pflichtversicherung und freiwillige Versicherung wegen héherer Einkommen [hier: Firmen-
zahler]), wenn vom Arbeitgeber fiir diese Versicherung flr den Lohnzahlungszeitraum vom
Arbeitslohn entsprechende Beitrage einbehalten werden (s. § 39b Absatz 2 Satz 5 Num-
mer 3 Buchstabe b bis ¢ EStG in der Fassung dieses Anderungsgesetzes). Das ist aber bei
freiwillig gesetzlich kranken-/pflegeversicherten Beamten, Empfangern von Versorgungs-
bezligen und freiwillig gesetzlich kranken-/pflegeversicherten Arbeitnehmer wegen héherer
Einkommen (Selbstzahler) nicht der Fall.

Bei Ermittlung des Freibetrags ist insbesondere § 10 Absatz 2 Satz 1 Nummer 1 EStG zu
beachten, d. h. die vom Arbeitnehmer gezahlten Beitrage zur freiwilligen gesetzlichen Kran-
ken- und Pflegeversicherung sind um die nach § 3 Nummer 62 EStG steuerfreien Zu-
schiisse zu kirzen. Im Ubrigen ist beim Freibetragsverfahren auch die Antragsgrenze von
600 Euro (s. § 39a Absatz 2 Satz 4 und Absatz 3 Satz 2 EStG) flir unbeschrankt einkom-
mensteuerpflichtige Arbeitnehmer anzuwenden. Die Finanzamter werden dadurch von Fal-
len ohne nennenswerte steuerliche Auswirkung entlastet.

Die Ermittlung eines Freibetrags fiir entsprechende Beitragsleistungen fiihrt im Ubrigen
Uber § 46 Absatz 2 Nummer 4 EStG (fir unbeschrankt steuerpflichtige Arbeitnehmer) und
§ 50 Absatz 2 Satz 2 Nummer 4 Buchstabe a EStG (flr beschrankt steuerpflichtige Arbeit-
nehmer) grundsatzlich zu einer Pflichtveranlagung.

Zur Anwendung ab 1. Januar 2028 siehe § 52 Absatz 36 Satz 3 EStG in der Fassung die-
ses Anderungsgesetzes einschlie8lich der entsprechenden Einzelbegriindung.

Zu Nummer 6 (§ 39b Absatz 2 Satz 5 Nummer 3)

Zu den Buchstabe a undBuchstabe b (§ 39b Absatz 2 Satz 5 Nummer 3 Buchstabe a
bis c und e)

Im Lohnsteuerabzugsverfahren werden bei der Berechnung der Lohnsteuer bei gesetzlich
versicherten Arbeitnehmern Uber die Vorsorgepauschale bisher pauschale Beitradge zur
Renten-/Kranken-/Pflege- und Arbeitslosenversicherung berticksichtigt (§ 39b Absatz 2
Satz 5 Nummer 3 Buchstabe a bis ¢ und e EStG). Ein mdglicher Sonderausgabenabzug fur
entsprechende Beitragsleistungen wird damit faktisch vorgezogen. Sinn und Zweck der be-
stehenden gesetzlichen Regelung in § 39b EStG ist es, die tatsachlichen Sozialversiche-
rungsbeitrage nachzubilden. Allerdings bestehen in der Praxis regelmafig Abweichungen
zwischen dem pauschalen Ansatz der Sozialversicherungsbeitrage bei der Vorsorgepau-
schale und den tatsachlichen Sozialversicherungsbeitragen, wie sie vom Arbeitgeber vom
Arbeitslohn einbehalten und abgefiihrt werden (z. B. fiir sog. Midijobs im Ubergangsbereich
der Sozialversicherung bei Arbeitsldhnen zwischen 633 Euro [Betrag fir 2027] bis
2 000 Euro oder wegen anderer sozialversicherungsrechtlicher Besonderheiten).

Um hier eine Angleichung zwischen Sozialversicherung und Lohnsteuer zu erreichen, wer-
den klnftig an Stelle von pauschalen die tatsachlich vom Arbeitgeber vom Arbeitslohn ein-
zubehaltenden Sozialversicherungsbeitrdage bei der Vorsorgepauschale berlcksichtigt.
Dies vermeidet zum einen Korrekturen Uber die Veranlagung zur Einkommensteuer, denn
die Lohnsteuer nahert sich der tatsachlichen Einkommensteuer entsprechend an. Zum an-
deren dient die Neuregelung dem Burokratieabbau, da die Programmablaufplane fur den
Lohnsteuerabzug und damit die Lohnsteuerberechnung insgesamt vereinfacht werden.

Die Neuregelung gilt fur die Rentenversicherung, die Pflichtversicherung in der gesetzlichen
Krankenversicherung bzw. sozialen Pflegeversicherung, fir eine freiwillige gesetzliche
Kranken-/Pflegeversicherung, wenn der Arbeitgeber in die Beitragsabflihrung eingebunden
ist (Firmenzahler), und auch fir die Arbeitslosenversicherung.

Die Anderungen erfordern einmalige strukturelle Anpassungen der Programmablaufplane
fur den Lohnsteuerabzug und der Programme der Arbeitgeber zur Lohnsteuerberechnung
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bzw. zur Lohn-/Gehalts- und Beziigeabrechnung. Der Gesetzgeber raumt deshalb allen
Beteiligten einen grof3ziigigen zeitlichen Umsetzungsrahmen bis zum 1. Januar 2030 ein
(s. § 52 Absatz 36 Satz 4 EStG in der Fassung dieses Anderungsgesetzes einschlieRlich
der entsprechenden Einzelbegriindung).

Zu Nummer 7 (§ 42g Absatz 3 Satz 2 und 3 — neu -)
Die Anderung greift ein Petitum des Bundesrechnungshofs auf.

Durch die zunehmende Digitalisierung u. a. der (Lohn-) Buchhaltung, werden die fir die
Durchfuhrung einer Lohnsteuer-Nachschau relevanten Unterlagen zunehmend in elektro-
nischer Form vorgehalten. Vor diesem Hintergrund soll das Datenzugriffsrecht auf elektro-
nische (Lohn-) Buchhaltungsunterlagen erweitert werden. Die Ausgestaltung erfolgt in An-
lehnung an die bestehende Regelung zur Umsatzsteuer-Nachschau gemaR § 27b Absatz 2
UStG.

Mit der Anderung wird sichergestellt, dass im Rahmen einer Lohnsteuer-Nachschau auf
Verlangen des zustandigen Amtstragers auch elektronisch gespeicherte Lohn- und Ge-
haltsunterlagen, Aufzeichnungen, Blcher, Geschaftspapiere und andere Urkunden einge-
sehen werden kdnnen. Soweit dies zur Aufklarung der fur die Lohnsteuer-Nachschau maf}-
geblichen Sachverhalte erforderlich ist, umfasst das Datenzugriffsrecht auch die Nutzung
der eingesetzten Datenverarbeitungssysteme.

Zu Nummer 8 (§ 50 Absatz 2 Satz 3)

Die in § 50a Absatz 2 Satz 3 EStG geregelte Freigrenze wurde mit dem Steueranderungs-
gesetz 2001 vom 20. Dezember 2001 (BStBI | 2002 S. 4) zunachst im Rahmen eines ge-
staffelten Steuertarifs eingeflihrt und auch bei der Umstellung auf einen einheitlichen Steu-
erabzug in Hohe von 15 Prozent beibehalten.

Ziel war eine Begunstigung relativ kleiner Einzelhonorare und eine Entlastung fir ,kleinere*
Veranstaltungen (vgl. BT-Drs. 14/7341 S. 12). Die Hohe des Betrags, bis zu dem keine
Steuer einzubehalten und abzuflhren ist, ist seit Einflhrung der Regelung unverandert ge-
blieben. Aufgrund der gestiegenen Vergutungen ist eine Erhdhung der Freigrenze auf
500 Euro angemessen.

Zu Nummer 9 (§ 52)
Zu Buchstabe a (§ 52 Absatz 1)

Mit der Neufassung wird die allgemeine Anwendungsregelung in § 52 Absatz 1 EStG mit
Inkrafttreten 1. Januar 2027 auf den Veranlagungszeitraum 2027 bzw. auf den Lohnsteu-
erabzug 2027 fortgeschrieben. Die ab dem 1. Januar 2027 in Kraft tretenden Anderungen
des Einkommensteuergesetzes sind damit grundsatzlich erstmals ab dem Veranlagungs-
zeitraum 2027 bzw. fir den Lohnsteuerabzug 2027 anzuwenden.

Zu Buchstabe b (§ 52 Absatz 36 Satz 3 und 4)
Allgemeines

Die Regelungen in § 52 Absatz 36 Satz 3 und 4 EStG in der aktuellen Gesetzesfassung
betreffen die erstmalige Anwendung des Datenaustauschs zwischen den Unternehmen der
privaten Krankenversicherung und der privaten Pflege-Pflichtversicherung, der Finanzver-
waltung und den Arbeitgebern im Rahmen des Lohnsteuerabzugsverfahrens ab 2026 und
haben aktuell keine Bedeutung mehr. Sie kénnen folglich mit diesem Anderungsgesetz
uberschrieben bzw. aufgehoben werden.

§ 52 Absatz 36 Satz 3 EStG
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Die Regelung im neuen § 39a Absatz 1 Satz 1 Nummer 1b und Absatz 4 Satz 1 Num-
mer 1b EStG (Eréffnung des Freibetragsverfahrens fur freiwillig gesetzlich kranken-/pflege-
versicherte Arbeitnehmer) treten am 1. Januar 2027 in Kraft. Der neue § 52 Absatz 36
Satz 3 EStG regelt hier jedoch eine erstmalige Anwendung zum 1. Januar 2028. So kénnen
die erforderlichen programmtechnischen Anderungen ohne zeitlichen Druck vorgenommen
werden.

§ 52 Absatz 36 Satz 4 EStG

Die Anderung von § 39 Absatz 4a Satz 1 EStG (Datenaustausch private Kranken-/Pflege-
versicherung fur weitere Einrichtungen, die Versicherungsleistungen anbieten) und §39b
Absatz 2 Satz 5 Nummer 3 Buchstabe a bis ¢ und e EStG (Ansatz der tatsachlichen Sozi-
alversicherungsbeitrage bei der Vorsorgepauschale) treten am 1. Januar 2027 in Kraft. § 52
Absatz 36 Satz 4 EStG regelt hier jedoch eine erstmalige Anwendung zum 1. Januar 2030.
Der Gesetzgeber raumt damit allen Beteiligten (weitere Einrichtungen, die Versicherungs-
leistungen anbieten, Arbeitgeber, Softwareanbieter, Finanzverwaltung etc.) einen grof3zu-
gigen zeitlichen Umsetzungsrahmen ein.

Zu Artikel 5 (Weitere Anderung des Einkommensteuergesetzes [01.01.2028])
Zu Nummer 1 (§ 41b)

Zu Buchstabe a (§ 41b Absatz 1)

Zu Doppelbuchstabe aa (§ 41b Absatz 1 Satz 1)

Die Anderung der Lohnsteuerbescheinigung ist bis zum letzten Tag des Monats Februar
des Folgejahres moglich. Hierdurch wird eine burokratiearme Regelung fiur die Wirtschaft
geschaffen, da bis Ende Februar des Folgejahres noch Korrekturen der Lohnsteuerbeschei-
nigung erfolgen kénnen und nicht angezeigt werden mussen.

Zu Doppelbuchstabe bb (§ 41b Absatz 1 Satz 2)

Nach Ablauf eines Kalenderjahres muss der Arbeitgeber der Finanzverwaltung die in § 41b
Absatz 1 EStG i.V.m. § 93c Absatz 1 AO naher definierten Angaben aus den Lohnkonten
seiner Arbeitnehmer elektronisch Ubermitteln (elektronische Lohnsteuerbescheinigung).
Die elektronische Lohnsteuerbescheinigung enthalt wesentliche Angaben des Arbeitge-
bers, die fur die Besteuerung des Arbeitnehmers von Bedeutung sind. Die Finanzverwal-
tung verfugt mit der elektronischen Bereitstellung durch den Arbeitgeber tUber die Lohnda-
ten der Arbeitnehmer und kann sie automatisch fir die Durchfihrung der Einkommensteu-
erveranlagung beisteuern. Erfassungsfehler und aufwendige Nacharbeitungen werden ver-
mieden. Die Ubermittlung hat sich in der Vergangenheit als bedeutender Beitrag zur biir-
gerfreundlicheren Abgabe und weniger verwaltungsaufwendigen Bearbeitung von Steuer-
erklarungen in der Praxis bewahrt.

Die beim Arbeitgeber bereits im Lohnkonto vorhandenen und tbermittelten Daten ermdgli-
chen es der Finanzverwaltung auf3erdem, diese auf Plausibilitdt zu Gberprifen. Der bishe-
rige Bescheinigungskatalog des § 41b Absatz 1 EStG ist nicht abschlie3end und soll hiermit
erweitert werden, um einen weiteren Beitrag zur burgerfreundlichen Bearbeitung der Steu-
ererklarung zu leisten, indem zeitaufwendige Ruckfragen vermieden werden. Zudem dient
die Erweiterung der Sicherstellung der gesetzmafigen und gleichmafRigen Besteuerung.

Arbeitnehmerinnen und Arbeithehmer darfen von ihren Einnahmen als Werbungskosten
diejenigen Aufwendungen abziehen, die durch den Beruf veranlasst sind. Ein solcher Ver-
anlassungszusammenhang ist allerdings dann nicht gegeben, wenn der Arbeitnehmer fir
seine Aufwendungen steuerfreie Lohnersatzleistungen, wie insbesondere Kurzarbeitergeld,
von seinem Arbeitgeber erhalt. Der Werbungskostenabzug ist gleichfalls ausgeschlossen,
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wenn dem Arbeitnehmer berufliche Aufwendungen durch den Arbeitgeber oder von dritter
Seite steuerfrei erstattet werden oder der Arbeithehmer wirtschaftlich nicht belastet wird.

Gleiches gilt sinngemal fir Aufwendungen, die als Sonderausgaben abziehbar sein kon-
nen.

Macht daher ein Arbeitnehmer entsprechende Aufwendungen geltend, flhrt dies nicht nur
zu unnotigen Ruckfragen, sondern kann auch mit fehlerhaften Einkommensteuerfestset-
zungen, verbunden mit Steuerausfallen in nicht bezifferbarer Hohe, einhergehen. Um dies
kanftig zu vermeiden, werden weitere Arbeitgeberleistungen in den nicht abschlieenden
Katalog der an die zustandigen Finanzbehdérden zu Gbermitteinden Angaben normiert.

Die Erweiterung des Ubermittlungsumfangs macht die Fortentwicklung des bisherigen amt-
lichen Vordrucks des Ausdrucks der elektronischen Lohnsteuerbescheinigung zu einem
amtlichen elektronischen Datensatz erforderlich. Zudem soll der vornehmliche Wunsch der
Arbeitgeberseite umgesetzt werden, korrigierte und geanderte Lohnsteuerbescheinigungen
ohne Angabe von Griinden bis Ende Februar des Folgejahres zu tbermitteln.

Zu Dreifachbuchstabe aaa (§ 41b Absatz 1 Satz 2 Nummer 5)

Bisher wurden das Kurzarbeitergeld, der Zuschuss zum Mutterschaftsgeld nach dem Mut-
terschutzgesetz, die Entschadigungen fir Verdienstausfall nach dem Infektionsschutzge-
setz sowie die nach § 3 Nummer 28 EStG steuerfreien Aufstockungsbetrage oder Zu-
schlage und die nach § 3 Nummer 28a EStG steuerfreien Zuschisse in einer Summe als
Jahresbetrag tUbermittelt. Um zukiinftig Rickfragen hinsichtlich der zeitlichen und betrags-
mafigen Zuordnung zu vermeiden, sind die genannten Lohnersatzleistungen des Arbeitge-
bers klnftig unterteilt nach dem Leistungszeitraum und der in diesem Zeitraum jeweils aus-
gezahlten Hohe zu Ubermitteln.

Zu Dreifachbuchstabe bbb (§ 41b Absatz 1 Satz 2 Nummer 8)

Mit der gednderten Nummer 8 sollen kiinftig flr alle Reisekosten, die Arbeitnehmern flr
eine berufliche Auswartstatigkeit nach den § 3 Nummer 13 oder 16 EStG steuerfrei erstattet
worden sind, getrennt nach den jeweiligen Kostenarten und Kalenderjahren der steuerfreien
Erstattung mit dem Datensatz Gbermittelt werden:

a) die Fahrtkosten,

b) die Pauschalen fur Verpflegungsmehraufwendungen; dabei sind Kirzungen der
Pauschalen aufgrund der Gestellung von Mahlzeiten auch als Erstattungen der Pau-
schalen zu bescheinigen,

c) die Ubernachtungskosten,

d) die sonstigen beruflich veranlassten Reisenebenkosten.

Zu Dreifachbuchstabe ccc (§ 41b Absatz 1 Satz 2 Nummer 10)

Mit der neuen Nummer 10 sind kunftig fur die dem Arbeitnehmer vom Arbeitgeber steuerfrei
nach § 3 Nummer 13 oder 16 EStG erstatteten Aufwendungen einer doppelten Haushalts-
fihrung, getrennt nach den jeweiligen Kostenarten und Kalenderjahren der steuerfreien Er-
stattung mit dem Datensatz zu Gbermitteln:

a) Fahrtkosten flr Familienheimfahrten,

b) die Pauschalen fir Verpflegungsmehraufwendungen oder Verpflegungszuschisse;

dabei sind Kiirzungen der Pauschalen aufgrund der Gestellung von Mahlzeiten auch
als Erstattungen der Pauschalen zu bescheinigen,
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c) die Unterkunftskosten des doppelten Haushalts, getrennt nach In- oder Ausland,
d) die sonstigen notwendigen Mehraufwendungen der doppelten Haushaltsflihrung.
Zu Dreifachbuchstabe ddd (§ 41b Absatz 1 Satz 2 Nummer 14)

Es handelt sich um eine redaktionelle Folgeanderung aus der Anfligung der neuen Num-
mern 15 bis 18.

Zu Dreifachbuchstabe eee (§ 41b Absatz 1 Satz 2 Nummer 15 bis 18 — neu -)

Zu Nummer 15 — neu —

Mit der neuen Nummer 15 sind die nach § 3 Nummer 33 EStG steuerfrei erbrachten Leis-
tungen des Arbeitgebers zur Unterbringung und Betreuung von nicht schulpflichtigen Kin-
dern der Arbeitnehmer in Kindergarten oder vergleichbaren Einrichtungen ohne den Ver-
pflegungsanteil und jeweils getrennt nach Kalenderjahren und Kindern mit dem Datensatz
zu Ubermitteln.

Zu Nummer 16 — neu —

Nach der neuen Nummer 17 hat der Arbeitgeber mit dem Datensatz den nach § 19a Ab-
satz 1 EStG im Kalenderjahr der Ubertragung nicht besteuerten Vorteil aus der Ubertragung
einer Vermdgensbeteiligung und zusatzlich die Summe aller bisher nach § 19a Absatz 1
EStG nicht besteuerten Vorteile aus dem Dienstverhaltnis zu Gbermitteln. Diese beiden Er-
ganzungen zu den Aufzeichnungsregelungen im Lohnkonto (s. § 19a Absatz 6 EStG) er-
leichtern die Uberwachung und Priifung der zutreffenden steuerlichen Behandlung entspre-
chender geldwerter Vorteile im Rahmen der aufgeschobenen Besteuerung durch das Fi-
nanzamt.

Zu Nummer 17 — neu —

Werden dem Arbeitnehmer flr beruflich veranlasste Fahrten, die keine Fahrten zwischen
Wohnung und erster Tatigkeitsstatte oder Familienheimfahrten sind, ein betriebliches Kraft-
fahrzeug zur Verfugung gestellt, fehlt es an einer wirtschaftlichen Belastung. Dem Arbeit-
nehmer steht damit insoweit kein Werbungskostenabzug zu. Zur Plausibilitatsprifung des
Werbungskostenabzuges hat daher der Arbeitgeber fir das dem Arbeitnehmer Uberlassene
betriebliche Kraftfahrzeug nach § 8 Absatz 2 Satz 2 bis 5 den GroRRbuchstaben D zu be-
scheinigen.

Zu Nummer 18 — neu —

Mit der neuen Nummer 18 sind die nach § 3 Nummer 21 EStG steuerfreien Einnahmen aus
der sog. Aktivrente auszuweisen. Diese waren bisher in Nummer 5 enthalten.

Zu Doppelbuchstabe cc (§ 41b Absatz 1 Satz 3 bis 7)

8§ 41b Absatz 1 Satz 3 und 4 — neu —

Durch die Anpassung wird den Arbeitgebern ermdglicht, das Lohnkonto mit Ablauf des letz-
ten Tags des Monats Februar des Folgejahres abzuschlieen und bis zu diesem Zeitpunkt
ohne Einschrankungen rechtlich zulassig geanderte Lohnsteuerbescheinigungen zu Uber-
mitteln. Korrigierte und gednderte Lohnsteuerbescheinigungen koénnen daher kinftig
— nicht nur wie bislang technisch moglich, sondern nun auch rechtlich zuldssig — ohne An-
gabe von Grunden bis Ende Februar des Folgejahres abgegeben werden.

Hierdurch sollen die in der Praxis bis Ende Februar bislang vielfach ohne rechtliche Grund-
lage eingereichten gednderten Lohnsteuerbescheinigungen an die Finanzverwaltung auf
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eine Rechtsgrundlage gestellt werden, wodurch u. a. ein personeller Aufgriff und entspre-
chend haufig durchzufiihrende Anderung durch die Finanzverwaltung vermieden werden.
Dies dient der Entlastung von Finanzverwaltung und Wirtschaft gleichermalen.

8§ 41b Absatz 1 Satz 5 — neu —

Zur Erweiterung der elektronischen Datenlieferung von steuerfreien Arbeitgeberleistungen
mittels elektronischer Lohnsteuerbescheinigung wird der amtliche Vordruck der elektroni-
schen Lohnsteuerbescheinigung zu einem amtlichen elektronischen Datensatz fortentwi-
ckelt. Dieser Datensatz soll kuinftig grundsatzlich alle an die Finanzverwaltung zu ubermit-
telnden, gesetzlich in § 41b EStG festgelegten Angaben aus dem Lohnkonto des Arbeit-
nehmers enthalten. Auf das amtlich vorgeschriebene Muster der elektronischen Lohnsteu-
erbescheinigung wird verzichtet.

& 41b Absatz 1 Satz6 und 7 — neu —

Es handelt sich um eine redaktionelle Anpassung.

§ 41b Absatz 1 bisheriger Satz 6 — gestrichen —

Zur Entlastung der Arbeitgeber und der Finanzamter ist es nicht mehr erforderlich, dem
Arbeitnehmer nicht ausgehandigte Lohnsteuerbescheinigungen dem Finanzamt zu Uber-
mitteln.

Zu Buchstabe b (§ 41b Absatz 3 Satz 3 — gestrichen -)

Fur Arbeitgeber; die ausschlie3lich geringfiigig beschaftigte Arbeitnehmer im Privathaus-
halt i. S. d. § 8a SGB IV beschaftigen, ist es nicht mehr erforderlich, nicht ausgehandigte
Lohnsteuerbescheinigungen dem Finanzamt zu Ubermitteln. Dies entlastet Arbeitgeber und
Finanzamter.

Zu Nummer 2 (§ 41c Absatz 3 Satz 1, 4 und 5 sowie Absatz 4 Satz 1 Nummer 2)

Die Anderungen in § 41c EStG sind notwendige Folgeanderungen, da eine Korrektur der
Lohnsteuerbescheinigung nunmehr bis zum letzten Tag des Monats Februar des auf den
Abschluss des Lohnkontos folgenden Kalenderjahres ohne Vorliegen eines gesetzlichen
Anderungsgrundes méglich ist. Insofern sind auch die Anderung des Lohnsteuerabzugs bis
zu diesem Stichtag — und damit auch nach Ubermittlung der Lohnsteuerbescheinigung —
zulassig.

Zu Nummer 3 (§ 52 Absatz 1)

Mit der Neufassung wird die allgemeine Anwendungsregelung in § 52 Absatz 1 EStG mit
Inkrafttreten 1. Januar 2028 auf den Veranlagungszeitraum 2028 bzw. auf den Lohnsteu-
erabzug 2028 fortgeschrieben. Die ab dem 1. Januar 2028 in Kraft tretenden Anderungen
des Einkommensteuergesetzes sind damit grundsatzlich erstmals ab dem Veranlagungs-
zeitraum 2028 bzw. fir den Lohnsteuerabzug 2028 anzuwenden.

Zu Artikel 6 (Anderung des Korperschaftsteuergesetzes [TnV])
Zu Nummer 1 (§ 8b Absatz 6 Satz 2)

Mit der Erganzung des § 8b Absatz 6 Satz 2 KStG um die Angabe ,oder eine nach § 5
steuerbefreite juristische Person des privaten Rechts, die ihre Rechtsfahigkeit durch staat-
liche Verleihung erlangt hat,“ wird die Protokollerklarung der Koalitionsfraktionen zum
Standortférdergesetz umgesetzt (vgl. Bundestagsdrucksache 21/3343, S. 176). Mit der An-
derung des § 8b Absatz 6 Satz 2 KStG durch Artikel 30 des Standortférdergesetzes vom
4. Februar 2026 (BGBI. | Nr. 33) wurden Sparkassen in der Rechtsform einer Kapitalgesell-
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schaft, die mittelbar Uber eine oder mehrere juristische Personen des offentlichen Rechts
an einer Kérperschaft beteiligt sind, insbesondere in Bezug auf die vermittelten Bezlige und
Gewinne den Sparkassen in der Rechtsform einer juristischen Person des o6ffentlichen
Rechts gleichgestellt. In Bezug auf die Ebene der die Bezlige und Gewinne vermittelnden
Korperschaften besteht vergleichbarer Anpassungsbedarf, der hiermit umgesetzt wird.

§ 8b Absatz 6 Satz 2 KStG ist in den neu in die Regelung aufgenommenen Fallen einer
nach § 5 steuerbefreiten juristische Person des privaten Rechts, die ihre Rechtsfahigkeit
durch staatliche Verleihung erlangt hat, nur erflillt, wenn die Leistungen auf3erhalb des steu-
erpflichtigen wirtschaftlichen Geschaftsbetriebs erfasst werden. Diese Voraussetzung kor-
respondiert mit der bisherigen Regelung, wonach bei Zufluss Uber eine juristische Person
des offentlichen Rechts die Leistungen nicht im Rahmen eines Betriebs gewerblicher Art
erfasst werden dirfen.

Zu Nummer 2 (§ 34 Absatz 5 Satz 6 und 7)

Die Anwendungsregelung knipft an die Regelung in § 34 Absatz 5 Satz 6 Satz 7 KStG in
der Fassung des Artikels 30 des Standortférdergesetzes vom 4. Februar 2026 (BGBI. |
Nr. 33) an (vgl. hierzu Bundestagsdrucksache 21/3343, S. 184) schreibt diese fort.

Zu Artikel 7 (Anderung des Gewerbesteuergesetzes [TnV])

§ 29 Absatz 1 Nummer 3

Es handelt sich bei der Anderung um eine redaktionelle Anpassung.

Durch das Gesetz zur Anderung des Energiewirtschaftsrechts zur Starkung des Verbrau-
cherschutzes im Energiebereich sowie zur Anderung weiterer energierechtlicher Vorschrif-
ten vom 18. Dezember 2025 (BGBI. 2025 | Nr. 347) wurde § 3 des Energiewirtschaftsge-
setzes (EnWG) geandert, der bisherige § 3 Nummer 15d EnWG wurde § 3 Nummer 36
EnWG. Der derzeitige Verweis in § 29 Absatz 1 Nummer 3 GewStG auf § 3 Nummer 15d
EnWG lauft durch die Anderung im EnWG ins Leere und ist daher dergestalt anzupassen,
dass zukunftig ein Verweis auf § 3 Nummer 36 EnWG erfolgt.

Zu Artikel 8 (Anderung des Investmentsteuergesetzes [TnV])
Zu Nummer 1 (§ 3 Absatz 3)

Durch Artikel 1 Nummer 51 und 52 des Entwurfs eines Gesetzes zur Begrenzung der Risi-
ken durch Investmentfonds und zur Umsetzung der Richtlinie (EU) 2024/927 im Hinblick
auf Ubertragungsvereinbarungen, Liquiditatsrisikomanagement, die aufsichtliche Berichter-
stattung, die Erbringung von Verwahr- und Hinterlegungsdienstleistungen und die Kredit-
vergabe durch alternative Investmentfonds sowie zur Umsetzung der Richtlinie (EU)
2024/2994 im Hinblick auf die Behandlung des Konzentrationsrisikos, das aus Risikoposi-
tionen gegenuber zentralen Gegenparteien erwéachst, und des Ausfallrisikos bei zentral
geclearten Derivategeschéften und zur Anderung weiterer Vorschriften (Fondsrisikobegren-
zungsgesetz) wird aufsichtsrechtlich die Abwicklung eines Investmentvermdgens neu ge-
regelt.

Kilnftig soll die Kapitalverwaltungsgesellschaft — und nicht die Verwahrstelle — regelmafig
zur vollstandigen Abwicklung eines Sondervermdgens im Fall der Kiindigung durch die Ka-
pitalverwaltungsgesellschaft verpflichtet sein. Dies erzeugt Folgednderungen bei den Re-
gelungen zur Abwicklung eines Investmentfonds im Investmentsteuergesetz.

Bislang regelt § 3 Absatz 3 InvStG, dass wahrend der Abwicklung eines inlandischen In-
vestmentfonds die inlandische Verwahrstelle oder der an ihrer Stelle bestellte Liquidator
gesetzlicher Vertreter des Investmentfonds ist. Dies spiegelt die bisherigen aufsichtsrecht-
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lichen Regelungen in § 100 Absatz 2 KAGB (alte Fassung) wieder, nach denen die Ver-
wabhrstelle das Sondervermdgen abzuwickeln und an die Anleger zu verteilen hat.

Da das Aufsichtsrecht durch die Anderungen in § 99 Absatz 1 und § 100 Absatz 2 KAGB-
E die Abwicklung von Sondervermdgen neu regelt, muss auch im Investmentsteuergesetz
die gesetzliche Vertretung neu geregelt werden.

Nach § 3 Absatz 3 — neu — InvStG ist die inldndische Verwahrstelle oder der an ihrer Stelle
bestellte Liquidator zuklnftig nur in den Fallen der gesetzliche Vertreter des Investment-
fonds, in denen das Recht der Kapitalverwaltungsgesellschaft zur Verwaltung des Invest-
mentfonds zuvor erloschen und die Pflicht zur Abwicklung des Sondervermégens auf die
Verwahrstelle Gbergegangen ist. Dies ist beispielsweise dann der Fall, wenn lber das Ver-
modgen der Kapitalverwaltungsgesellschaft ein Insolvenzverfahren eréffnet wird (§ 99 Ab-
satz 3 KAGB) oder die Kapitalverwaltungsgesellschaft aus einem nicht in § 99 Absatz 2
oder 3 KAGB genannten Grund aufgeldst wird (§ 99 Absatz 4 KAGB).

Wickelt die Kapitalverwaltungsgesellschaft selbst den Investmentfonds ab (§ 99 Absatz 1
KAGB-E in der Fassung des Fondsrisikobegrenzungsgesetzes), bleibt sie gesetzlicher Ver-
treter des Investmentfonds nach § 3 Absatz 2 InvStG.

Zu Nummer 2 (§ 17 Absatz 2)

§ 17 Absatz 2 InvStG regelt den Beginn der Abwicklung eines inlandischen Investment-
fonds. Bislang wurde fur den Beginn der Abwicklungsphase auf den Zeitpunkt abgestellt,
zu dem das Recht der Kapitalverwaltungsgesellschaft zur Verwaltung des Investmentfonds
erlischt.

Durch die Neuregelungen zur Abwicklung im Aufsichtsrecht gibt es zukinftig neben dem
Erléschen des Verwaltungsrechts auch die Bekanntmachung der Kindigung der Verwal-
tung durch die Kapitalverwaltungsgesellschaft als Zeitpunkt, zu dem die Abwicklungsphase
beginnt.

Zu Nummer 3 (§ 56 Absatz 3b)

Mit der Einflhrung eines § 56 Absatz 3b — neu — InvStG wird ein entsprechendes Petitum
des Bundesrats zum Steueranderungsgesetz 2025 umgesetzt (BT-Drs. 21/2470 Ziffer 13).

Durch das Investmentsteuerreformgesetz vom 19. Juli 2016 (BGBI. | S. 1730) wurde das
Investmentsteuergesetz zum 1. Januar 2018 grundlegend neugestaltet. Fir den Ubergang
vom alten zum neuen Recht wurden Ubergangsregelungen geschaffen, wonach zum Jah-
reswechsel 2017/2018 gehaltene Anteile an (Spezial-)Investmentfonds (sog. Alt-Anteile)
mit Ablauf des 31. Dezember 2017 als veraufRert und mit Beginn des 1. Januar 2018 als
angeschafft gelten (§ 56 Absatz 2 Satz 1 InvStG). Aufgrund dieses Systemwechsels wurde
es notwendig, zum 31. Dezember 2017 einen sog. fiktiven VeraufRerungsgewinn oder -ver-
lust zu ermitteln (§ 56 Absatz 3 InvStG).

Die Besteuerung des Gewinns oder des Verlustes aus der fiktiven VeraufRerung zum
31. Dezember 2017 erfolgt jedoch erst im Zeitpunkt der tatsachlichen VerauRerung der Alt-
Anteile. Zu diesem Zeitpunkt versteuert der Anleger somit zwei Veraulierungsergebnisse:
den fiktiven VerauRerungsgewinn oder -verlust nach § 56 Absatz 3 Satz 1 InvStG sowie
den nach neuem Investmentsteuergesetz angefallenen Gewinn oder Verlust.

In der Praxis wurde die Frage aufgeworfen, ob der fiktive VerauRerungsgewinn als zuge-
flossen gilt und von dem Ubertragenden Rechtstrager zu versteuern ist oder ob er durch
den ubernehmenden Rechtstrager steuerneutral fortgefiihrt werden kann, wenn die Invest-
mentanteile oder Spezial-Investmentanteile steuerneutral von einem Betriebsvermdgen in
ein anderes Betriebsvermégen Ubertragen wurden. Dies betrifft im Wesentlichen die unent-
geltliche Ubertragung eines Betriebs, Teilbetriebs oder Mitunternehmeranteils nach § 6 Ab-
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satz 3 EStG, die Uberfilhrung eines einzelnen Wirtschaftsguts von einem Betriebsvermo-
gen in ein anderes Betriebsvermdgen desselben oder eines anderen Steuerpflichtigen nach
§ 6 Absatz 5 EStG, Verschmelzungs- oder Vollibertragungsvorgange nach § 11 UmwStG,
Aufspaltungs-, Abspaltungs- und Teillbertragungsvorgange nach § 15 UmwStG, die Ein-
bringung eines Betriebs, Teilbetriebs oder Mitunternehmeranteils in eine Kapitalgesell-
schaft nach § 20 UmwStG und die Einbringung eines Betriebs, Teilbetriebs oder Mitunter-
nehmeranteils in eine Personengesellschaft nach § 24 UmwStG.

Die Verwaltungsauffassung (Rz 56.60 des BMF-Schreibens vom 21. Mai 2019, BStBI |
S. 527, zuletzt gedndert mit BMF-Schreiben vom 24. November 2025, BStBI | S. 2049), er-
modglicht bereits eine steuerneutrale Fortflihrung des fiktiven Veraulierungsgewinns durch
den Ubernehmenden Rechtstrager. Um die Rechtslage klarzustellen und um etwaige recht-
liche Risiken auszuschliel3en, ist eine explizite gesetzliche Regelung derartiger Falle sinn-
voll.

§ 56 Absatz 3b Satz 1 — neu — InvStG stellt dabei zunachst deklaratorisch fest, dass die
Ubertragung von einem Betriebsvermégen in ein anderes Betriebsvermdgen eine tatséch-
liche VeraduRerung ist, die im Grundsatz eine Zurechnung des fiktiven VeraufRerungsge-
winns auslost.

Von diesem Grundsatz macht § 56 Absatz 3b Satz 2 — neu — InvStG dann eine Ausnahme
fur Vorgange, bei denen der Buchwert fortgefuhrt wird. Bei derartigen steuerneutralen Vor-
gangen erfolgt keine Zurechnung des fiktiven Verauflerungsgewinns beim lUbertragenden
Rechtstrager. Dies betrifft bspw. die Uberfiihrung von Alt-Anteilen in ein anderes Betriebs-
vermdgen desselben Anlegers oder die Uberfiihrung in ein Betriebsvermégen eines ande-
ren Steuerpflichtigen (§ 6 Absatz 5 EStG), die Ubertragungsvorgéange nach § 6 Absatz 3
EStG, Verschmelzungs- oder Volluibertragungsvorgange nach § 11 UmwStG, Aufspal-
tungs-, Abspaltungs- und Teilibertragungsvorgange nach § 15 UmwStG und Einbringungs-
vorgange nach den §§ 20 und 24 UmwStG jeweils zu Buchwerten.

§ 56 Absatz 3b Satz 3 — neu — InvStG sieht vor, dass der fiktive VerauRerungsgewinn erst
bei einer tatsachlichen Veraullerung der Investmentanteile oder Spezial-Investmentanteile
durch den Ubernehmenden Rechtstrager bei diesem zu bertcksichtigen ist. D. h. bei diesen
Ubertragungen im Sinne des EStG und des UmwStG zu Buchwerten tritt der Rechtsnach-
folger in die FuRstapfen des Rechtsvorgangers. Mit der Ubernahme der Alt-Anteile gehen
auch die beim Rechtsvorganger gebildeten Riicklagen nach § 56 Absatz 3 Satz 1 InvStG
sowie Korrekturposten nach § 56 Absatz 2 Satz 5 und 6 InvStG (vgl. BMF vom 21. Mai
2019, BStBI | S. 527, zuletzt gedndert mit BMF-Schreiben vom 24. November 2025, BStBI
I S. 2049, Rn. 56.49 ff.) auf den Rechtsnachfolger tber.

§ 56 Absatz 3b Satz 4 — neu — InvStG schlie3t die Anwendung der Regelungen in § 56 Ab-
satz 3b Satz 2 und 3 — neu — InvStG aus, wenn der (ibertragende Rechtstrager fiir die Uber-
tragung der Alt-Anteile rickwirkend einen Einbringungsgewinn zu versteuern oder einen
hoheren Wert anzusetzen hat. In diesen Fallen, in denen (eventuell erst im Nachhinein)
festgestellt wird, dass die Voraussetzungen fur eine BuchwertfortfiUhrung nicht vorliegen,
bleibt es bei der Grundregelung in § 56 Absatz 3b Satz 1 InvStG: Der fiktive Verauflerungs-
gewinn gilt beim Ubertragenden Rechtstrager im Zeitpunkt der Ubertragung der Anteile in
ein anderes Betriebsvermdgen als zugeflossen.

Zu Nummer 4 (§ 57)

Zu Buchstabe a (§ 57 Absatz 12 — neu -)

Es handelt sich um eine Korrektur eines Redaktionsversehens.

Durch Artikel 7 des Gesetzes zur Anpassung des Mindeststeuergesetzes und zur Umset-

zung weiterer MalRnahmen (Mindeststeueranpassungsgesetz — MinStAnpG) vom 22. De-
zember 2025, BGBI. 2025 | Nr. 353 wurde das Investmentsteuergesetz dahingehend gean-
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dert, dass nach § 57 Absatz 10 ein neuer Absatz 11 mit den Anwendungsregeln flr dieses
Anderungsgesetz eingefligt wurde.

In engem zeitlichem Abstand zum Inkrafttreten des Mindeststeuergesetzes wurde vom
Deutschen Bundestag das Gesetz zur Forderung privater Investitionen und des Finanz-
standorts (Standortfordergesetz — StoF6G) angenommen. Durch Artikel 28 dieses Ande-
rungsgesetzes wurde nach § 57 Absatz 10 InvStG ebenfalls ein § 57 Absatz 11 InvStG ein-
geflgt.

Durch die Korrektur dieser Dopplung wird § 57 InvStG dahingehend geadndert, dass die
zeitlich vorhergehende Anderung des § 57 InvStG durch das Mindeststeueranpassungsge-
setz zukiinftig in § 57 Absatz 11 InvStG geregelt wird, wahrend die spater erfolgte Anderung
durch das Standortférdergesetz zukilinftig von § 57 Absatz 12 InvStG erfasst wird.

Zu Buchstabe b (§ 57 Absatz 13 — neu -)

Nach § 57 Absatz 13 Satz 1 — neu — InvStG sind die Anderungen in § 3 Absatz 3 und § 17
Absatz 2 InvStG ab dem Tag nach der Verkiindung des vorliegenden Anderungsgesetzes
anzuwenden.

Nach § 57 Absatz 13 Satz 2 — neu — InvStG ist § 56 Absatz 3b — neu — InvStG auf Falle
anzuwenden, in denen Alt-Anteile nach dem Tag nach der Verkindung des vorliegenden
Anderungsgesetzes in ein anderes Betriebsvermdgen (ibertragen oder tatsachlich verau-
Rert werden. Fur den (ibertragenden Rechtstrager ist damit der Zeitpunkt der Ubertragung
von einem Betriebsvermogen in ein anderes Betriebsvermdgen mafRgebend. Dagegen
kommt es bei dem lGbernehmenden Rechtstrager auf den Zeitpunkt der tatsachlichen Ver-
auRerung an. D. h. es kann Falle geben, in denen die Ubertragung in ein anderes Betriebs-
vermogen noch nicht unter die zeitliche Anwendbarkeit des § 56 Absatz 3b — neu — InvStG
fallt, aber bei denen die tatsachliche Veraulierung durch den ibernehmenden Rechtstra-
ger von der zeitlichen Anwendbarkeit erfasst wird.

Zu Artikel 9 (Anderung der Lohnsteuer-Durchfithrungsverordnung [01.01.2028])

§ 4 Absatz 3 Satz 1 — gestrichen —

Mit dem Wegfall der Aufzeichnungserleichterungen in § 4 Absatz 3 Satz 1 LStDV ab dem
Kalenderjahr 2029 sollen die Arbeitgeber verpflichtet werden, nach Ablauf des Kalender-
jahres bzw. wenn der Arbeitnehmer aus dem Unternehmen ausscheidet und der Datensatz
fur diesen Arbeitnehmer ausgestellt wird, die in § 41b Absatz 2 EStG genannten steuerfrei
erstatteten Betrage an die lohnkontenflihrende Stelle zu tGbermitteln und die insgesamt er-
forderlichen Angaben zusammenzufihren und den Datensatz an die Finanzverwaltung zu
ubermitteln.

Zu Artikel 10 (Anderung des Forschungszulagengesetzes [01.01.2026])
§ 4 Absatz 3

Die Forschungszulage darf nur in der Hohe festgesetzt werden, in der dies nach den bei-
hilferechtlichen Vorgaben zulassig ist. Eine Beihilfe nach dem FZulG ist mit der AGVO ver-
einbar, wenn die in Artikel 4 Nummer 1 Buchstabe i AGVO genannten Schwellenwerte flr
FuE-Beihilfen periodenlbergreifend pro Unternehmen und Vorhaben nicht Gberschritten
werden. Da die Forschungszulage fur forderfahige Aufwendungen in begunstigten FuE-
Vorhaben der Kategorien Grundlagenforschung, industrielle Forschung oder experimen-
telle Entwicklung gleichermalRen gewahrt wird, sieht § 4 Absatz 3 FZulG bisher in Anwen-
dung des Artikel4 Nummer 1 Buchstabe i Zifferii AGVO einen Schwellenwert von
15 000 000 Euro vor.
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Mit der Verordnung (EU) Nr. 2023/1315 der Kommission vom 23. Juni 2023 zur Anderung
der Verordnung (EU) Nr. 651/2014 zur Feststellung der Vereinbarkeit bestimmter Gruppen
von Beihilfen mit dem Binnenmarkt in Anwendung der Artikel 107 und 108 des Vertrags
Uber die Arbeitsweise der Europaischen Union wurde u. a. Artikel 4 Nummer 1 Buchstabe
i Ziffer i AGVO dahingehend geandert, dass der bisherige Schwellenwert von 15 000 000
Euro auf 25 000 000 Euro angehoben wurde.

Mit der Anhebung des Schwellenwertes im Rahmen des FZulG werden die beihilferechtli-
chen Méglichkeiten genutzt, die die AGVO mit der Anderungsverordnung vom 23. Juni
2023 bietet. Zusatzlich erhéht die Anhebung des Schwellenwertes nochmals die Attraktivi-
tat der Forschungszulage und tragt somit positiv zur Starkung des Standortes Deutschland
bei.

Zu Artikel 11 (Weitere Anderung des Forschungszulagengesetzes [TnV])
Zu Nummer 1

Zu § 12 (Anwendung der Abgabenordnung)

Zu Absatz 1

§ 12 Absatz 1 entspricht dem Wortlaut des bisherigen § 12 Satz 1 FZulG. Es handelt sich
um eine redaktionelle Anderung, die dazu dient, die in den Absatzen 2 und 3 neu hinzu-
kommenden Verfahrensregelungen an der systematisch richtigen Stelle zwischen verfah-
rensrechtlicher Grundregel und Rechtswegbestimmung zu platzieren.

Zu Absatz 2

Die Forschungszulage nach dem Forschungszulagengesetz (FZulG) kann — unter Vorlage
einer positiven Bescheinigung der Bescheinigungsstelle — nur bis zum Ablauf der geltenden
Festsetzungsfrist gewahrt werden. Die Festsetzungsfrist betragt grundsatzlich vier Jahre
und beginnt mit Ablauf des Kalenderjahres, in dem der Anspruch auf Forschungszulage
entstanden ist.

Mit der Neuregelung soll verhindert werden, dass Anspruchsberechtigte an der erfolgrei-
chen Beantragung der Forschungszulage gehindert sind, wenn die Bescheinigung der Be-
scheinigungsstelle erst nach Ablauf der fur die Forschungszulage geltenden vierjahrigen
Festsetzungsfrist ausgestellt wird. Solche Falle kébnnen derzeit in der Praxis vorkommen,
da der Antrag auf Bescheinigung grundsatzlich an keine eigene Frist gebunden ist.

Der Antrag auf Festsetzung der Forschungszulage nach § 5 FZulG setzt eine Bescheini-
gung nach § 6 FZulIG, fur die im Antrag aufgefihrten Forschungs- und Entwicklungsvorha-
ben, voraus (§ 5 Absatz 3 Satz 1 FZulG). Das Antragserfordernis des § 5 FZulG wird durch
die Bescheinigung nicht ersetzt bzw. vorbestimmt, sodass weder der Antrag noch die Ertei-
lung einer Bescheinigung nach § 6 FZulG den Ablauf der Festsetzungsfrist fur die For-
schungszulage aufhalten kann. Auch unter Hinzuziehung des § 171 Absatz 10 AO bleibt
das Erfordernis einer fristgerechten Antragstellung bestehen, da die Bescheinigung der Be-
scheinigungsstelle auf die Feststellung des Vorliegens eines begunstigten Forschungs- und
Entwicklungsvorhabens gemal § 2 FZulG beschrankt ist und nur insoweit eine Ablaufhem-
mung eintreten kann. Die Ablaufhemmung der Festsetzungsfrist nach § 171 Absatz 3 AO
kann hingegen erst durch einen wirksamen Antrag auf Festsetzung der Forschungszulage
in Gang gesetzt werden.

Zur Wahrung der Festsetzungsfrist fur die vom Finanzamt auf Antrag festzusetzende For-
schungszulage reicht es nach der Neuregelung aus, dass der Antrag auf Erteilung einer
Bescheinigung nach § 6 FZulG vor Ablauf der genannten Frist bei der zustandigen Beschei-
nigungsstellegestellt worden ist (mithin bis zum Ablauf der regularen Festsetzungsfrist der
Forschungszulage). Ist diese Voraussetzung erfilllt, ist die zugunsten des Anspruchsbe-
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rechtigten neu geregelte Ablaufhemmung fir den Forschungszulagenbescheid anwendbar.
Diese betragt zwei Jahre ab dem Ablauf des Kalenderjahrs, in dem die Unanfechtbarkeit
der Entscheidung der Bescheinigungsstelle (§ 6 FZulG) eingetreten ist.

Durch die Regelung wird sichergestellt, dass ein Antrag auf Erteilung einer Bescheinigung
nach § 6 FZulG bis spatestens vier Jahre nach Ablauf des Kalenderjahres gestellt werden
kann, in dem das nach § 5 Absatz 1 Satz 1 FZulG maRgebliche Wirtschaftsjahr endet, ohne
dass der Anspruch auf Gewahrung einer Forschungszulage verloren geht. Satz 2 stellt klar,
dass darlUber hinaus weitere, spater endende Ablaufhemmungen nach § 171 AO fur die
Festsetzung der Forschungszulage durch das Finanzamt unmittelbar gelten.

Zu Absatz 3

Aktuell ist fiir die Aufhebung oder Anderung einer Forschungszulagenfestsetzung oder ihrer
Berichtigung nach § 129 AO die Anlaufhemmung nach § 170 Absatz 3 AO zu bericksichti-
gen. Hiernach beginnt die Frist fir die Aufhebung, Anderung oder Berichtigung nicht vor
Ablauf des Kalenderjahrs, in dem der Antrag auf Forschungszulage gestellt wird.

Die Neuregelung tragt zur GleichmaRigkeit und Gesetzmaligkeit der Besteuerung sowie
zur Sicherung des Steueraufkommens bei und liegt daher im Uberwiegenden &ffentlichen
Interesse. So soll sie sicherstellen, dass in den Fallen einer Beantragung der Forschungs-
zulage unmittelbar nach deren Entstehung, mithin mit Ablauf des Wirtschaftsjahres, in dem
die Aufwendungen bezogen worden oder entstanden sind (§ 5 Absatz 1 Satz 1 FZulG), die
Anderungsmdglichkeit fiir einen daraufhin ergehenden Forschungszulagenbescheid nicht
vor dem Ablauf der flr die Veranlagungssteuern (Einkommensteuer/Kérperschaftsteuer)
geltenden Festsetzungsfrist entfallt. In der Praxis werden allgemeine Besteuerungsmerk-
male und die Voraussetzungen fir die Bewilligung der Forschungszulage haufig in einer
gemeinsamen Aulenprifung ermittelt. Da der regulare Prifungsturnus flr Einkommens-
teuer/Korperschaftsteuer-Sachverhalte drei Jahre betragt, soll in diesem Umfang auch eine
Prifung der Forschungszulage ermdglicht werden. Die Anlaufhemmung des § 170 Ab-
satz 3 AO wird fiir die Forschungszulage so angepasst, dass auch bei einer spaten Abgabe
der Einkommensteuer- bzw. Kérperschaftsteuererklarung (vgl. § 170 Absatz 2 Satz 1 Num-
mer 1 AO) die Frist, bis zu der eine AuRRenprifung angeordnet und begonnen worden sein
muss, fur die Forschungszulage nicht friiher endet als fir die Veranlagungssteuern.

Die Festsetzungsfrist fur die erstmalige Festsetzung der Forschungszulage bleibt von die-
ser Regelung unberlhrt. Daraus folgt u. a., dass - wie bisher - der Antrag auf Erteilung der
Bescheinigung i. S. d. § 6 FZulG bei der Bescheinigungsstelle innerhalb von vier Jahren
nach Ablauf des Kalenderjahres zu stellen ist, in dem die Forschungszulage entstanden ist.

Zu Absatz 4

§ 12 Absatz 4 FZulG entspricht dem Wortlaut des bisherigen § 12 Satz 2 FZulG. Es handelt
sich um eine redaktionelle Folgeanderung aus der Einfigung des neuen Absatzes 3.

Zu Nummer 2 (§ 16 Absatz 4 — neu -)

§ 16 Absatz 4 — neu — FZulG legt fest, dass die Neuregelung des § 12 Absatz 2 und Ab-
satz 3 FZulG fir alle Falle anzuwenden ist, in denen die Festsetzungsfrist am 31. Dezem-
ber 2026 noch nicht abgelaufen ist.

Zu Artikel 12 (Anderung des Umsatzsteuergesetzes [TnV])

Zu Nummer 1 (§ 14 Absatz 7 Satz 2)

Es handelt sich um eine redaktionelle Anpassung.
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Durch das Wachstumschancengesetz vom 27. Marz 2024, BGBI. | Nr. 108, wurden die Re-
gelungen zu umsatzsteuerlichen Gutschriften in § 14 Absatz2 UStG m.W.v. 1. Ja-
nuar 2025 von Satz 2 und 3 nach Satz 5 und 6 verschoben. Der Verweis in § 14 Absatz 7
Satz 2 UStG wurde dabei versehentlich nicht angepasst.

Zu Nummer 2 (§ 15 Absatz 5 Nummer 2)
Es handelt sich um eine redaktionelle Anpassung.

Mit dem Gesetz zur Vermeidung von Umsatzsteuerausfallen beim Handel mit Waren im
Internet und zur Anderung weiterer steuerlicher Vorschriften vom 11. Dezember 2018
(BGBI. I S. 2338) wurde § 10 Absatz1 Satz 3 UStG m. W. V. 1. Januar 2019 gestrichen und
der Regelungsinhalt in Satz 2 integriert. § 15 Absatz 5 Nummer 2 UStG verweist immer
noch auf § 10 Absatz 1 Satz 3 UStG, meint wegen der dargestellten Anderung mittlerweile
jedoch Satz 2.

Zu Nummer 3 (§ 16)
Zu Buchstabe a (§ 16 Absatz 1 Satz 4)

Mit dem Jahressteuergesetz 2020 (BGBI. | S. 3096) wurde nach § 17 Absatz 1 Satz 5 UStG
ein neuer Satz 6 eingefligt. Die Satze 6 bis 8 wurden die neuen Satze 7 bis 9. Durch die
Einflgung dieses Satzes ist der Verweis in § 16 Absatz 1 Satz 4 UStG fehlerhaft und in die
zutreffende Fundstelle § 17 Absatz 1 Satz 7 UStG zu andern.

Zu Buchstabe b (§ 16 Absatz 2 Satz 1)

Mit dem Jahressteuergesetz 2022 (BGBI. | S. 2294) wurde nach § 18 Absatz 9 Satz 2 UStG
ein neuer Satz 3 eingefugt. Durch die Einfligung dieses Satzes ist der Verweis in § 16 Ab-
satz 2 Satz 1 UStG fehlerhaft und in die zutreffende Fundstelle § 18 Absatz 9 Satz 4 UStG
zu andern.

Zu Nummer 4 (§ 22 Absatz 2 Nummer 1 Satz 6)
Es handelt sich um eine redaktionelle Anpassung.

Durch das Jahressteuergesetz 2020 vom 21. Dezember 2020 (BGBI. | S. 3096), wurde § 17
Absatz 1 Satz 6 UStG eingefugt. Die Satze 6 bis 8 wurden die neuen Satze 7 bis 9. Der
Verweis in § 22 Absatz 2 Nummer 1 Satz 6 UStG ist folglich nicht mehr korrekt und muss
angepasst werden.

Zu Artikel 13 (Weitere Anderung des Umsatzsteuergesetzes [01.01.2027])

Zu Nummer 1 (Inhaltsiibersicht)

Die Inhaltsubersicht wird redaktionell an den neu eingefigten § 3f UStG angepasst.

Zu Nummer 2 (§ 3)

Zu Buchstabe a (§ 3 Absatz 1b Satz 1 Nummer 1) und Buchstabe c (§ 3 Absatz 9a)

In der Vergangenheit ging das nationale Recht davon aus, dass im Umsatzsteuerrecht zwei
Spharen zu betrachten sind (unternehmerischer Bereich und nichtunternehmerischer Be-
reich). Der EuGH- und BFH-Rechtsprechung ist jedoch zu entnehmen, dass drei Sphéaren
zu berlcksichtigen sind: der unternehmerische Bereich, der unternehmensfremde (private)
Bereich und die nichtwirtschaftliche Tatigkeit i. e. S. Danach fallen in den Anwendungsbe-
reich der Vorschriften von § 3 Absatz 1b und 9a UStG nur unentgeltliche Abgaben in den
unternehmensfremden (privaten) Bereich.
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Der Wortlaut der Vorschrift basiert jedoch noch auf der Zwei-Spharen-Theorie. Besteuert
werden danach bestimmte unentgeltlich erbrachte Abgaben in den — gesamten — nichtun-
ternehmerischen Bereich, der den unternehmensfremden (privaten) Bereich und die nicht-
wirtschaftliche Tatigkeit i. e. S. umfasst. Dadurch steht der Wortlaut in Konflikt zur Recht-
sprechung, da unionsrechtlich nur eine Abgabe in den unternehmensfremden (privaten)
Bereich besteuert werden kann, nicht aber in den Bereich der nichtwirtschaftlichen Tatigkeit
i.e.S.

Soweit der bisherige Wortlaut von § 3 Absatz 1b und 9a UStG auch die Besteuerung einer
unentgeltlichen Wertabgabe in den Bereich der nichtwirtschaftlichen Tatigkeit i. e. S. zu-
|asst, ist er angesichts der Entwicklung der Rechtsprechung zu andern.

Daher werden in § 3 Absatz 1b Satz 1 Nummer 1 und Absatz 9a UStG die bisherigen Vo-
raussetzungen ,fur Zwecke, die aulRerhalb des Unternehmens liegen“ (was den gesamten
nichtunternehmerischen Bereich umschreibt) abgeandert in ,fir unternehmensfremde Zwe-
cke* (was nur den unternehmensfremden (privaten) Bereich umschreibt und dadurch die
nichtwirtschaftliche Tatigkeit i. e. S. ausspart). Dadurch werden Abgaben vom Unterneh-
men in den nichtwirtschaftlichen Bereich (z. B. vom unternehmerischen Bereich einer juris-
tischen Person des offentlichen Rechts in den eigenen Hoheitsbereich) zukulnftig nicht mehr
besteuert. Vielmehr ist fur diese Sachverhalte der Vorsteuerabzug nach § 15 UStG bzw.
eine Vorsteuerberichtigung nach § 15a UStG zu prufen. Wahrend die unentgeltliche
Wertabgabe keiner betragsmaRigen bzw. zeitlichen Befristung unterliegt, ist eine Vorsteu-
erberichtigung im Sinne des § 15a UStG lediglich im Rahmen des vorgeschriebenen Be-
richtigungszeitraumes bzw. unter Beachtung des § 44 UStDV maglich.

In der Folge waren noch geringfligige sprachliche Anpassungen erforderlich, wodurch der
Wortlaut gleichzeitig naher an den Wortlaut der Mehrwertsteuer-Systemrichtlinie herange-
fuhrt werden kann.

Zu Buchstabe b (§ 3 Absatz 3a Satz 1)

Zum 1. Juli 2021 wurde die Lieferkettenfiktion bei Warenlieferungen Uber elektronische
Schnittstellen, d. h. Marktplatze, Portale oder Plattformen, welche die Lieferung unterstit-
zen, eingefuhrt.

§ 3 Absatz 3a Satz 1 und 2 UStG regelt die Einbeziehung von Betreibern elektronischer
Schnittstellen in fiktive Lieferketten. Nach § 3 Absatz 3a Satz 1 UStG werden Unternehmer,
die mittels ihrer elektronischen Schnittstelle Lieferungen von Gegenstanden durch einen
nicht im Gemeinschaftsgebiet ansassigen Unternehmer an einen Nichtunternehmer unter-
stutzen, deren Beférderung oder Versendung im Gemeinschaftsgebiet beginnt und endet,
so behandelt, als ob sie diese Gegenstande flr ihr Unternehmen selbst erhalten und gelie-
fert hatten.

Gleiches gilt nach § 3 Absatz 3a Satz 2 UStG fur die Unterstlitzung von Fernverkaufen von
aus dem Drittlandsgebiet eingefuihrten Gegenstanden in Sendungen mit einem Sachwert
von hdchstens 150 Euro mittels einer elektronischen Schnittstelle.

§ 3 Absatz 3a Satz 1 UStG gilt bei Lieferungen durch nicht in der Gemeinschaft ansassige
Steuerpflichtige nur dann, wenn die Lieferung an Nichtsteuerpflichtige ausgefuhrt wird.

Eine Anderung mit Wirkung zum 1. Januar 2027 bezieht daher auch alle Lieferungen an
sog. Schwellenerwerber in die Lieferkettenfiktion ein. Dabei handelt es sich um bestimmte
Unternehmer und juristische Personen, deren umsatzsteuerrechtliche Behandlung beson-
deren Regeln unterliegt. Damit wird ein Gleichklang zur anderen Lieferkettenfiktion bei aus
dem Drittlandsgebiet eingefiihrten Gegenstanden erreicht.
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Zu Nummer 3 (§ 3a Absatz 5)

Zu Buchstabe a (§ 3a Absatz 5 Satz 1) und Buchstabe b (§ 3a Absatz 5 Satz 3 bis 5
— gestrichen -)

Es handelt sich um eine Folgednderung zum neuen § 3f UStG.

In Satz 1 ist klarzustellen, dass die Ortsregelung in § 3a Absatz 5 Satz 1 UStG unter dem
Vorbehalt des neuen § 3f UStG steht. Die bisherige Regelung in Satz 3 ff. geht inhaltlich
vollstandig dort auf und kann deshalb gestrichen werden. Inhaltliche Anderungen sind damit
nicht verbunden.

Die zum 1. Januar 2027 in Kraft tretenden Anderungen zur Bestimmung des Ortes elektro-
nisch erbrachter Dienstleistungen in Artikel 59¢ der Richtlinie 2006/112/EG Uber das ge-
meinsame Mehrwertsteuersystem werden im neuen § 3f UStG in nationales Recht umge-
setzt.

Zu Nummer 4 (§ 3c)

Zu Buchstabe a (§ 3c Absatz 1 Satz 1) und Buchstabe b (§ 3c Absatz 4
— gestrichen -)

Es handelt sich um eine Folgednderung zum neuen § 3f UStG.

In Absatz 1 Satz 1 ist klarzustellen, dass die Ortsregelung in § 3c Absatz 1 UStG unter dem
Vorbehalt des neuen § 3f UStG steht. Die bisherige Regelung in Absatz 4 geht inhaltlich
vollstandig dort auf und kann deshalb gestrichen werden. Inhaltliche Anderungen sind damit
nicht verbunden.

Die zum 1. Januar 2027 in Kraft tretenden Anderungen zur Bestimmung des Ortes inner-
gemeinschaftlicher Fernverkaufe in Artikel 59c der Richtlinie 2006/112/EG Uber das ge-
meinsame Mehrwertsteuersystem werden im neuen § 3f UStG in nationales Recht umge-
setzt.

Zu Nummer 5 (§ 3f — neu -)

Ziel ist die Konsolidierung zweier paralleler Regelungen und die Schaffung einer gemein-
samen Regelung zum Ort des innergemeinschaftlichen Fernverkaufs sowie von Telekom-
munikations-, Rundfunk-, Fernsehdienstleistungen und elektronisch erbrachter Dienstleis-
tungen.

In § 3a Absatz 5 Satz 3 ff. und § 3¢ Absatz 4 UStG bislang redundant vorhandene Rege-
lungen werden in der neuen Vorschrift zusammengefuhrt. Da in die Berechnung der Um-
satzschwelle einerseits bestimmte Dienstleistungen nach § 3a Absatz 5 Satz 2 UStG und
andererseits bestimmte innergemeinschaftliche Fernverkaufe nach § 3c Absatz 1 UStG
einzubeziehen sind und das Uberschreiten der Umsatzschwelle bzw. der Verzicht auf die
Anwendung der Umsatzschwelle sowohl Auswirkungen auf die Ortsbestimmung nach § 3a
Absatz 5 UStG als auch auf die Ortsbestimmung nach § 3c Absatz 1 UStG hat, werden die
Anwendungsfalle fir die Umsatzschwelle einheitlich in § 3f UStG geregelt.

Mit der Konsolidierung der Regelungen sind keine inhaltlichen Anderungen verbunden. Je-
doch werden die zum 1. Januar 2027 in Kraft tretenden Anderungen zur Bestimmung des
Ortes der in § 3a Absatz 5 Satz 2 UStG genannten Dienstleistungen bzw. innergemein-
schaftlicher Fernverkaufe in Artikel 59c der Richtlinie 2006/112/EG Uber das gemeinsame
Mehrwertsteuersystem ebenfalls im neuen § 3f UStG in nationales Recht umgesetzt.
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In Satz 1 Nummer 2 wird klargestellt, dass nur Lieferungen mit Beginn der Beférderung
oder Versendung im Ansassigkeitsstaat des Unternehmers in die Berechnung der Liefer-
schwelle einzubeziehen sind.

Die Regelung in Satz 4 dient der Fiktion des Verzichts auf Anwendung der Umsatzschwelle
in den Fallen, in denen der Steuerpflichtige flr das besondere Besteuerungsverfahren nach
§ 18j UStG (One-Stop-Shop EU-Regelung) registriert ist.

Dies flihrt zu den Folgeanderungen in den §§ 3a und 3c UStG.
Zu Nummer 6 (§ 4 Nummer 11b)

Nach Artikel 132 Absatz 1 Buchstabe a der Richtlinie 2006/112/EG des Rates vom 28. No-
vember 2006 Uber das gemeinsame Mehrwertsteuersystem (MwStSystRL) befreien die Mit-
gliedstaaten der Europaischen Union die von offentlichen Posteinrichtungen erbrachten
Dienstleistungen und dazugehoérigen Lieferungen von Gegenstanden mit Ausnahme von
Personenbefdrderungs- und Telekommunikationsdienstleistungen.

Die verbindlichen Vorgaben des Unionsrechts wurden national in § 4 Nummer 11b UStG
umgesetzt.

Nach der derzeitigen Fassung des § 4 Nummer 11b Satz 1 UStG sind Universaldienstleis-
tungen nach Artikel 3 Absatz 4 Richtlinie 97/67/EG des Europaischen Parlaments und des
Rates vom 15. Dezember 1997 Uber gemeinsame Vorschriften fur die Entwicklung des Bin-
nenmarktes der Postdienste der Gemeinschaft und die Verbesserung der Dienstequalitat
(Richtlinie 97/67/EG, ABI. L 15 vom 21.1.1998, S. 14, L 23 vom 30.1.1998, S. 39), die zu-
letzt durch die Richtlinie 2008/6/EG (ABI. L 52 vom 27.2.2008, S. 3) geandert worden ist, in
der jeweils geltenden Fassung, von der Umsatzsteuer befreit. Die in § 4 Nummer 11b
Satz 1 UStG derzeit enthaltene Bezugnahme auf Artikel 3 Absatz 4 der Richtlinie 97/67 ist
mit Blick auf die Rechtsprechung des Gerichtshofs der Europaischen Union (EuGH) nicht
mehr zutreffend.

Der EuGH stellte zuletzt in seinem Urteil vom 19. Juni 2025 in der Rechtssache C-785/23
(Bulgarian posts) klar, dass fur die Festlegung, ob eine Leistung unter die in Artikel 132
Absatz 1 Buchstabe a MwStSystRL vorgesehene Steuerbefreiung fur Post-Universal-
dienstleistungen fallen kann, die in Artikel 3 Absatz 1 der Richtlinie 97/67/EG enthaltene
Definition des Universaldienstes malfgeblich ist.

Ferner bestatigt der EuGH in der genannten Entscheidung seine bisherige Rechtspre-
chung, wonach die Steuerbefreiung flr Postdienste nur auf Leistungen von Anbietern an-
wendbar ist, die sich verpflichtet haben, in einem Mitgliedstaat den Universalpostdienst, wie
er in Artikel 3 der Richtlinie 97/67/EG definiert ist, zur Ganze oder zum Teil zu gewahrleis-
ten. Nach dieser Rechtsprechung ist als maf3geblich anzusehen, dass die erbrachten Leis-
tungen von dem in Artikel 3 der Richtlinie 97/67/EG definierten Universaldienst umfasst
sind. Im Umkehrschluss bedeutet dies, dass die jeweilige Leistung des Anbieters nicht zwin-
gend unter die engeren, in Artikel 3 Absatz 4 der Richtlinie 97/67/EG vorgesehenen Min-
destvorgaben des Universaldienstes fallen muss. Daher wird fur die Steuerbefreiung nach
§ 4 Nummer 11b UStG kunftig auf Artikel 3 der Richtlinie 97/67/EG verwiesen.

Daruber hinaus geht aus dem EuGH-Urteil hervor, dass allein der Umstand, Postdienste
aufgrund allgemeiner Geschaftsbedingungen zu erbringen, fur sich genommen nicht dazu
fuhrt, dass sie vom Begriff ,Universalpostdienst” (Artikel 3 Absatz 1 der Richtlinie 97/67/EG)
auszunehmen waren. Postdienstleistungen fallen aber dann nicht unter die Steuerbefrei-
ung, wenn deren Bedingungen von denen abweichen, die durch die zustandige nationale
Behorde genehmigt oder in Normen fir diese Leistungen vorgesehen sind, selbst wenn
diese aufgrund allgemeiner Geschaftsbedingungen erbracht werden. Insbesondere die in
allgemeinen Geschéftsbedingungen vorgesehene Abholung von Sendungen an anderen
Orten, zu anderen Zeitpunkten, in einer anderen Haufigkeit oder zu einem anderen Preis,
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als von der zustandigen nationalen Behdrde genehmigt oder in den einschlagigen Normen
vorgesehen, schliefl3t die Steuerbefreiung aus.

Von der Steuerbefreiung umfasst sind jedoch férmliche Zustellungen von Schriftstlicken
von Gerichten oder Verwaltungsbehoérden auf der Grundlage der Prozessordnungen und
der Gesetze, die die Verwaltungszustellungen regeln entsprechend einer seitens der Bun-
desnetzagentur zu diesem Zweck erteilten Lizenz, wenn sich der Lizenznehmer verpflichtet,
diese Zustellungen im gesamten Bundesgebiet anzubieten (vgl. EuGH-Urteil vom 16. Ok-
tober 2019, C-4/18 und C-5/18, Winterhoff u. a. sowie die Nachfolgeentscheidungen des
Bundesfinanzhofs vom 6. Februar 2020 — V R 36/19 (V R 30/15) und -V R 37/19 (V R
8/16).

Durch das Gesetz zur Modernisierung des Postrechts (Postrechtsmodernisierungsgesetz —
PostModG [BGBI. 2024 | Nr. 236 vom 15. Juli 2024]) sind die Vorgaben von Artikel 3 der
Richtlinie 97/67 zwischenzeitlich durch die §§ 15 ff. PostG in nationales Recht umgesetzt,
so dass neben der postrechtlichen Verpflichtung nach § 15 Absatz 2 PostG eine (zusatzli-
che) Verpflichtung des Anbieters gegenlber dem Bundeszentralamt fur Steuern und die
Erteilung einer Bescheinigung durch das Bundeszentralamt fur Steuern nicht mehr erfor-
derlich sind. Dies dient auch dem Burokratieabbau. Die Prifung der materiell-rechtlichen
Voraussetzungen fur die Inanspruchnahme der Umsatzsteuerbefreiung erfolgt kiinftig (wie-
der) durch die jeweils ortlich zustandigen Finanzbehdérden der Lander.

Durch die Bezugnahme auf § 15 PostG in § 4 Nummer 11b Satz 2 UStG wird zudem Kklar-
gestellt, dass der die Steuerbefreiung begehrende Unternehmer nach den Vorgaben des
Postgesetzes zur flachendeckend angemessenen und ausreichenden Versorgung mit
Post-Universaldienstleistungen nach § 16 Absatz 1 PostG zu erschwinglichen Preisen ver-
pflichtet sein muss.

§ 4 Nummer 11b Satz 3 Buchstabe b UStG wird entsprechend der o. g. EuGH-Rechtspre-
chung geandert und es wird klargestellt, dass nach der Rechtsprechung des EuGH Dienst-
leistungen, deren Bedingungen auf einer individuell ausgehandelten Vereinbarung beru-
hen, nicht befreit sind.

Zu Nummer 7 (§ 6 Absatz 3a Satz 2 — gestrichen -)

Mit dem Gesetz zur weiteren steuerlichen Férderung der Elektromobilitdt und zur Anderung
weiterer steuerlicher Vorschriften vom 12. Dezember 2019 (BGBI. I. 2019, Nr. 48 vom
17. Dezember 2019, S. 2451) wurde mit Wirkung zum 1. Januar 2020 eine zeitlich befris-
tete Wertgrenze i. H. v. 50 Euro flr umsatzsteuerfreie Ausfuhren im nichtkommerziellen
Reiseverkehr in § 6 Absatz 3a Satz 1 Nummer 3 und Satz 2 UStG eingeflhrt.

Far im Drittland ansassige Personen besteht seitdem nur dann die Mdglichkeit, die Umsatz-
steuer fir Einkaufe in Deutschland, deren Waren sie im Reisegepack in ein Drittland aus-
fuhren, von den jeweiligen Einzelhandlern erstattet zu bekommen, wenn der Wert des Ein-
kaufes 50 Euro (inklusive Umsatzsteuer) Ubersteigt.

Der Rechnungsprifungsausschuss (RPA) hat mit Beschluss vom 10. Oktober 2025 das
Bundesministerium der Finanzen aufgefordert, gesetzgeberische MalRnahmen dahinge-
hend einzuleiten, dass auch nach Einfihrung des IT-AKZ-Verfahrens eine h6chstmogliche
Wertgrenze, mindestens aber die etablierte Wertgrenze von 50 Euro, dauerhaft vorgesehen
ist.

Unionsrechtlich ist eine Wertgrenze von bis zu 175 Euro moglich (Artikel 147 Absatz 1 der
Richtlinie 2006/112/EG Uber das gemeinsame Mehrwertsteuersystem).

Eine Wertgrenze in der vom RPA geforderten unionsrechtlich maximal zulassigen Hohe
hatte jedoch erhebliche wirtschaftliche Auswirkungen insbesondere auf den Einzelhandel
in der Grenzregion zur Schweiz.
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Daher wird die bereits bei den Einkaufenden und bei der Zollverwaltung etablierte Wert-
grenze von 50 Euro zur Umsetzung der Mindestforderung des RPA fortgefiihrt und deren
Befristung aufgehoben.

Zu Nummer 8 (§ 6b)
Allgemein

Es handelt sich um eine Anderung des mit dem Gesetz zur weiteren steuerlichen Férderung
der Elektromobilitat und zur Anderung weiterer steuerlicher Vorschriften vom 12. Dezember
2019 (BGBI. | S. 2451) eingefuhrten § 6b UStG, der bisher die seit dem 1. Januar 2020
geltende EU-Regelung des Artikel 17a der Richtlinie 2006/112/EG Uber das gemeinsame
Mehrwertsteuersystem (MwStSystRL) zur umsatzsteuerrechtlichen Behandlung des inner-
gemeinschaftlichen Verbringens von Waren in ein Auslieferungslager in einem anderen EU-
Mitgliedstaat umsetzt. Durch die Richtlinie 2025/516 des Rates vom 11. Marz 2025 zur An-
derung der Richtlinie 2006/112/EG in Bezug auf die Mehrwertsteuervorschriften fir das di-
gitale Zeitalter werden eine Vereinfachungsregelung im One-Stop-Shop-Verfahren einfuhrt,
die fur unternehmensinterne Verbringungen von Gegenstanden und fur grenzuberschrei-
tende Beférderungen von Waren gilt, und die entsprechenden unionsrechtlichen Konsigna-
tionslagerregelungen (Artikel 17a MwStSystRL und der erganzenden Regelungen nach Ar-
tikel 243 Absatz 3 und Artikel 262 Absatz 2 MwStSystRL) schrittweise abgeschafft.

Gemaf Artikel 2 Nummer 2 der Richtlinie 2025/516 des Rates vom 11. Méarz 2025 zur An-
derung der Richtlinie 2006/112/EG wird Artikel 17a MwStSystRL dahingehend geandert,
dass zum 1. Januar 2027 eine schrittweise Abschaffung der Konsignationslagerregelung
vorzusehen ist. Nach der neuen Regelung des Artikel 17a Absatz 2 MwStSystRL ist die
Versendung oder Beférderungen von Gegenstanden in ein Lager im Sinne des Artikel 17a
MwStSystRL nur noch bis zum Ablauf des 30. Juni 2028 mdglich. AulRerdem ist mit Wirkung
zum 1. Juli 2029 die Konsignationslagerregelung endglltig aufzuheben (siehe
Artikel 15 Nummer 4 des vorliegenden Gesetzentwurfs).

Zu Buchstabe a
Zu Doppelbuchstabe aa (§ 6b Absatz 1)

Die Anderung regelt, dass entsprechend der unionsrechtlichen Vorgaben die Konsignati-
onslagerregelung nur noch ubergangsweise bis zum 30. Juni 2029 angewendet werden
kann.

Zu Doppelbuchstabe bb (§ 6b Absatz 1 Nummer 1)

Die Anderung der Vorschrift (Ergdnzung des Datums) regelt, dass nur Gegensténde unter
die Konsignationslagerregelung fallen, deren Beférderung oder Versendung spatestens am
30. Juni 2028 beginnt.

Zu Buchstabe b (§ 6b Absatz 7 — neu -)

Der neue Absatz 7 regelt, dass die in § 6b Absatz 2 bis 6 UStG genannten (12-Mo-
nats-)Fristen wegen des Wegfalls der Konsignationslagerregelung ab dem 1. Juli 2029 je-
weils spatestens mit Ablauf des 30. Juni 2029 enden.

Zu Nummer 9 (§ 13 Absatz 1 Nummer 1 Buchstabe f und g)

Die Anderung des § 13 Absatz 1 Satz 1 Nummer 1 Buchstaben f und g setzt zwingendes
Unionsrecht in nationales Recht um.

Artikel 66 Absatz 2 der Richtlinie 2006/112/EG Uber das gemeinsame Mehrwertsteuersys-
tem in der Fassung von Artikel 2 Nummer 5 der Richtlinie 2025/516 des Rates der Europa-
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ischen Union vom 11. Marz 2025 zur Anderung der Richtlinie 2006/112/EG in Bezug auf
die Mehrwertsteuervorschriften fir das digitale Zeitalter schlie3t die Besteuerung nach ver-
einnahmten Entgelten (§ 20 UStG) in den Fallen der One-Stop-Shops (besondere Besteu-
erungsverfahren nach § 18i UStG sowie § 18j UStG) aus.

Zu Nummer 10 (§ 18k Absatz 1 Satz 4 — neu -)

Unternehmer, deren Umséatze in einem Mitgliedstaat der Europaischen Union der Steuer-
befreiung fur Kleinunternehmer unterliegen, sind zur Vermeidung von Steuerausfallrisiken
von der Teilnahme am besonderen Besteuerungsverfahren fir aus Drittgebieten eingefihr-
ten Gegenstanden (Import-One-Stop-Shop — I0SS) ausgeschlossen. Die Rechtsanwen-
dung steht im Einklang mit einer zwischen der Europaischen Kommission und der Mitglied-
staaten abgestimmten Auslegung des Unionsrechts.

Durch Artikel 2 der Richtlinie 2025/516 des Rates vom 11. Méarz 2025 zur Anderung der
Richtlinie 2006/112/EG in Bezug auf die Mehrwertsteuervorschriften flr das digitale Zeital-
ter wird Artikel 369m MwStSystRL zum 1. Januar 2027 klarstellend dahingehend erganzt,
dass Kleinunternehmer von der Nutzung des besonderen Besteuerungsverfahrens fir
Fernverkdufe von aus dem Drittlandsgebiet eingeflihrten Gegenstanden in Sendungen mit
einem Sachwert von hdchstens 150 Euro ausgeschlossen sind.

Die Vorgaben zur Anderung der MwStSystRL sind in nationales Recht umzusetzen.

Hierflr ist vorgesehen, § 18k Absatz 1 UStG um einen neuen Satz 4 zu erganzen, in dem
die Klarstellung erfolgt, dass die Nutzung einer Kleinunternehmerregelung im Inland oder
in einem anderen Mitgliedstaat der Europaischen Union die Teilnahme am besonderen Be-
steuerungsverfahren nach § 18k UStG ausschlieft.

Zu Nummer 11 (§ 28 Absatz 7 — neu -)

Derzeit kann ein Unternehmer das besondere Besteuerungsverfahren nach § 18j UStG (be-
sonderes Besteuerungsverfahren EU-Regelung - One Stop Shop - OSS) u.a. fur innerge-
meinschaftliche Fernverkdufe in Anspruch nehmen. Lieferungen von Gas, Elektrizitat,
Warme und Kalte sind davon jedoch ausgeschlossen. Diese Umsatze sind im Regelbesteu-
erungsverfahren zu erklaren, fur das sich der Unternehmer ggf. in mehreren Mitgliedstaaten
anmelden muss.

Durch Artikel 2 der Richtlinie 2025/516 des Rates vom 11. Mérz 2025 zur Anderung der
Richtlinie 2006/112/EG in Bezug auf die Mehrwertsteuervorschriften fur das digitale Zeital-
ter wird zum 1. Januar 2027 ein neuer Artikel 369aa MwStSystRL aufgenommen.

Danach gelten Ubergangsweise vom 1. Januar 2027 bis zum 30. Juni 2028 bestimmte Lie-
ferungen von Gas Uber ein Erdgasnetz im Gebiet der Gemeinschaft oder ein an ein solches
Netz angeschlossenes Netz, die Lieferung von Elektrizitat oder die Lieferung von Warme
und Kalte Gber Warme- und Kaltenetze flir Zwecke der Inanspruchnahme des besonderen
Besteuerungsverfahrens (OSS-EU-Regelung) als innergemeinschaftliche Fernverkaufe.
Zum Zwecke der Besteuerung dieser Umsatze muss sich der Unternehmer nicht mehr in
mehreren Mitgliedstaaten registrieren lassen. Eine Registrierung im Ansassigkeitsstaat ist
ausreichend.

Die Vorgaben der MwStSystRL sind in nationales Recht umzusetzen.

Hierzu soll in § 28 Absatz 7 UStG eine zeitlich begrenzte Gesetzesvorschrift vorgesehen
werden, nach der Lieferungen im Sinne des § 3g UStG, die nach dem 31. Dezember 2026
und vor dem 1. Juli 2028 erbracht werden, fir Zwecke des § 18j Absatz 1 Nummer 1 UStG
als innergemeinschaftliche Fernverkaufe (§ 3c Absatz 1 Satz 2 und 3 UStG) behandelt wer-
den. Im Jahr 2028 wird sich eine Folgeregelung anschlielen, die den angestrebten neuen
Status quo auf anderer Rechtsgrundlage fortfihren wird.
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Zu Artikel 14 (Weitere Anderung des Umsatzsteuergesetzes [01.07.2028])

Zu Nummer 1 (Inhaltsubersicht)

Die Inhaltsubersicht wird redaktionell an den neu eingefigten § 2c UStG angepasst.

Zu Nummer 2 (§ 2 Absatz 2)

Zu Buchstabe a (§ 2 Absatz 2 Nummer 1)

Es handelt sich um eine redaktionelle Folgeanderung aus der Streichung der Nummer 2.
Zu Buchstabe b (§ 2 Absatz 2 Nummer 2 — gestrichen -)

Auf Grund der Einfihrung des § 2c UStG wird der bisherige § 2 Absatz 2 Nummer 2 UStG
gestrichen.

Bislang liegt eine Organschaft nach § 2 Absatz 2 Nummer 2 UStG vor, wenn eine juristische
Person nach dem Gesamtbild der tatsachlichen Verhaltnisse finanziell, wirtschaftlich und
organisatorisch in ein Unternehmen eingegliedert ist. Ein Wahlrecht hinsichtlich des Eintre-
tens der Rechtsfolgen der Organschaft ist nicht vorgesehen. Die Neuregelung der Organ-
schaft in § 2c enthalt im Wesentlichen die bereits bisher flir umsatzsteuerrechtliche Organ-
schaften geltenden Regelungen. Im Gegensatz zum bisherigen Recht treten die Rechtsfol-
gen der Organschaft jedoch zuklnftig nur auf ausdrickliche Erklarung ein. Daruber hinaus
stellt die Neuregelung klar, dass entsprechend der Rechtsprechung von EuGH und BFH
(EuGH-Urteil vom 16. Juli 2015, C-108/14 und C-109/14 und BFH-Urteil vom 1. Juni 2016
—XI R 17/11, BStBI 11 2017, 581), auch Personengesellschaften Organgesellschaften sein
konnen.

In Erganzung zum Erklarungsverfahren sieht die Regelung Mechanismen zur effizienten
Sicherung des Steueraufkommens vor. Dies betriff insbesondere den Fall unzutreffend er-
klarter Organschaftsverhaltnisse.

Zu Nummer 3 (§ 2c — neu -)
Zu § 2c (Organschaft)
Zu Absatz 1

Die Satze 1 bis 4 entsprechen weitestgehend der bisherigen Regelung des § 2 Absatz 2
Nummer 2 UStG. Jedoch wird durch die Einfigung des ,Begriffs* Personengesellschaft
klargestellt, dass auch Personengesellschaften Organgesellschaften innerhalb einer Org-
anschaft sein kdnnen, sofern die Eingliederungsvoraussetzungen vorliegen. Hierdurch wird
die entsprechende Rechtsprechung von EuGH und BFH (EuGH-Urteil vom 16. Juli 2015,
C-108/14 und C-109/14 und BFH-Urteil vom 1. Juni 2016 — XI R 17/11, BStBI Il 2017
S. 581) gesetzlich nachvollzogen und somit mehr Rechtssicherheit fur alle Beteiligten ge-
schaffen.

In Satz 5 wird geregelt, dass die Rechtsfolgen einer umsatzsteuerlichen Organschaft nur
durch Erklarung des Organtragers gegenuber der zustédndigen Finanzbehdrde mit Wirkung
fur die Zukunft eintreten. Die Erklarung tritt als weitere Voraussetzung zu den Vorausset-
zungen des Absatzes 1 Satz 1 UStG hinzu. Unabhangig von der Erklarung, kann auch zu-
kinftig eine Organschaft nur vorliegen, wenn die Gbrigen materiell-rechtlichen Vorausset-
zungen erfullt sind.

Die Erklarung des Organtragers dient sowohl der Rechtssicherheit als auch der Verwal-
tungsvereinfachung. Es verhindert, dass Organschaften entstehen, ohne dass den vom Or-
gankreis umfassten Unternehmen bewusst ist, Teil einer Organschaft zu sein (sog. uner-



-121 - Bearbeitungsstand: 19.05.2026 10:22

kannte Organschaften). Das Verhindern unerkannter Organschaften dient auch der Verwal-
tungsvereinfachung. Denn es vermeidet, dass steuerliche Sachverhalte nachtraglich Gber
viele Jahre hinweg zutreffend zu erfassen, hohe Steuerbetrdge nachzuerheben bzw. zu
erstatten und gegebenenfalls eine Vielzahl von Rechnungen zu korrigieren sind. Mit Blick
auf die Bedurfnisse der Wirtschaft, auf dynamische Veranderungen von Unternehmens-
strukturen zeitnah reagieren zu kénnen, wird sowohl die Begrindung der Organschaft als
auch die Aufnahme einzelner Organgesellschaften mit Wirkung fir die Zukunft kurzfristig
ermoglicht.

Soweit die Voraussetzungen fir das Vorliegen einer umsatzsteuerrechtlichen Organschaft
entfallen, sieht § 2c Absatz 1 Satz 6 eine unverziigliche Anzeigepflicht des Organtragers
vor. Dies ermdglicht es den Finanzbehdrden zeitnah die richtigen steuerrechtlichen Folge-
rungen bei der Steuerfestsetzung der betroffenen Unternehmen zu ziehen.

Um die Einzelheiten des Verfahrens uber die Abgabe der Erklarung im Verordnungswege
regeln zu kédnnen, enthalt § 2c Absatz 1 Satz 7 eine entsprechende Verordnungserméachti-

gung.
Zu Absatz 2

Liegen die materiell-rechtlichen Voraussetzungen einer umsatzsteuerrechtlichen Organ-
schaft nicht oder nicht mehr vor, sind die betreffenden Steuerfestsetzungen (rickwirkend)
zu korrigieren. Grundlage hierfur bildet die neue Korrekturvorschrift des Absatzes 2 zur
Ruckabwicklung fehlerhaft angenommener Organschaften.

Wird die betreffende Steuerfestsetzung durch die Finanzbehoérde aufgehoben, geandert o-
der erstmalig eine Steuer festgesetzt, so sind aus diesem Sachverhalt gegenlber den in
dieser Erklarung als Organtrager und Organgesellschaften benannten Personen durch Er-
lass eines Steuerbescheids oder Aufhebung oder Anderung des rechtswidrigen Steuerbe-
scheids die richtigen steuerrechtlichen Folgerungen zu ziehen.

Die Regelung stellt somit sicher, dass bei Anderung der Steuerfestsetzung gegeniiber ei-
nem Beteiligten der Organschaft die richtigen steuerlichen Folgerungen bei den anderen
Beteiligten der Organschaft gezogen werden kdnnen und Sachverhalte nicht unbertcksich-
tigt bleiben oder mehrfach berlcksichtigt werden.

In Satz 2 sieht die Korrekturvorschrift gleichzeitig klarstellend vor, dass § 176 AO der Auf-
hebung oder Anderung von Umsatzsteuerfestsetzungen nicht entgegensteht.

Ferner sieht Satz 3 eine Ablaufhemmung gegeniber dem Dritten vor. In der Konsequenz
kénnen die Steuerfestsetzungen fir die an der falschlich erklarten Organschaft Beteiligten
tatsachlich verfahrensrechtlich aufgehoben, geandert oder erstmalig erlassen werden. Die
Ablaufhemmung verhindert im Gegensatz zu einer Anlaufhemmung, dass die ggf. bereits
eingetretene Festsetzungsverjahrung zum Erléschen der Anspriche fihrt (§ 47 AO). Ein
echter Steuerausfall kann damit vermieden werden.

Zu Absatz 3

Ziel der Regelung ist es, unndtigen Blrokratieaufwand sowohl auf Seiten der Verwaltung
als auch der Wirtschaft zu vermeiden. Da es sich bei den Beteiligten in den Fallen der feh-
lerhaft angenommenen Organschaft um jeweils selbststandige Unternehmer handelt, setzt
Absatz 3 einen gemeinsamen und unwiderruflichen Antrag aller in der Erkldrung benannten
Personen voraus. Die Sicherstellung des Steueraufkommens ist durch die Antragssteller
nachzuweisen.



-122 - Bearbeitungsstand: 19.05.2026 10:22

Zu Absatz 4

Um ungerechtfertigte Zinsbelastungen, aber auch ungerechtfertigte Zinserstattungen nach
§ 233a AO zu vermeiden, sieht Absatz 4 vor, dass der Zinslauf abweichend von § 233a
Absatz 2 AO erst zu einem spateren Zeitpunkt beginnt. Die Erhebung von Nachzahlungs-
zinsen oder die Auszahlung von Erstattungszinsen fur teilweise schon langer zurucklie-
gende Verzinsungszeitrdume wirde sonst zu Wettbewerbsverzerrungen fihren. Der mit
der Verzinsung nach § 233a AO angestrebte Ausgleich ungerechtfertigter wirtschaftlicher
Vor- bzw. Nachteile wirde zudem ins Gegenteil verkehrt.

Der Zinslauf beginnt erst 15 Monate nach Ablauf des Kalenderjahres, in dem der Bescheid
erlassen worden ist. Das Gleiche gilt aber auch fir die gegeniber einem Dritten nachge-
holte, aufgehobene oder geanderte Steuerfestsetzung.

Zu Absatz 5

Um eine darlber hinaus verbleibende Gefahrdung des Steueraufkommens zu verhindern,
wird in Absatz 5 zusatzlich eine neue Haftungsvorschrift eingeflihrt. Der Anwendungsbe-
reich dieser Regelung umfasst im Wesentlichen Falle, in denen aufgrund der Rickabwick-
lung ein Beteiligter einen Erstattungsanspruch besitzt, wahrend der korrespondierende
Nachforderungsanspruch nicht mehr beigetrieben werden kann.

Die Haftungsvorschrift I1asst in diesen Fallen den Erstattungsberechtigten fir die Nachfor-
derungsanspriche der anderen erklarten Organschaftsbeteiligten haften. Voraussetzung
ist jedoch, dass Steuerverluste drohen.

Die Haftungsregelung des Absatz 5 orientiert sich an dem Grundsatz, dass sowohl Verant-
wortung, Pflichtverletzung und drohender Schaden, als auch Verschulden vorhanden sein
mussen. Dabei ist die Haftung der vermeintlichen Organgesellschaften auf den Verschul-
densbeitrag begrenzt.

Zu Nummer 4 (§ 27 Absatz 42 — neu -)

§§ 27 Absatz 42 — neu — UStG enthalt eine Anwendungsregelung fir die Neuregelung der
umsatzsteuerrechtlichen Organschaft im vorliegenden Gesetzentwurf.

Durch die Ubergangsregelung im neuen Absatz 42 Satz 1 ist die bisherige Rechtslage fiir
den Zeitraum von der Neufassung des § 2c¢ bis zur erstmaligen Anwendung der Neurege-
lung, also bis zum Ablauf des 31. Dezember 2028 weiterhin anzuwenden. Damit wird der
Wirtschaft ein Zeitfenster eingeraumt, um sich auf die neue Rechtslage einzustellen und
gegebenenfalls unternehmensinterne strategische Entscheidungen zu treffen.

Die Neuregelung in § 2c UStG ist erstmals ab dem 1. Januar 2029 anzuwenden.

Satz 3 ist erforderlich, damit der Organtrager bereits vor der erstmaligen Anwendung des
neuen Rechts die Erklarung zur Organschaft Ubermitteln kann. Durch die Mdglichkeit der
Ubermittlung der Erklarung bereits ab dem 1. Juli 2028 wird sowohl der Wirtschaft als auch
der Verwaltung ausreichend Zeit eingeraumt, die notwendigen administrativen Vorkehrun-
gen fur die Anwendung des neuen Organschaftsrechts in der Umsatzsteuer vorzunehmen.

Insgesamt wird durch die Regelungssystematik fur die Unternehmen ein reibungsloser
Ubergang vom bisherigen zum neuen Recht ermoglicht.

Zu Artikel 15 (Weitere Anderung des Umsatzsteuergesetzes [01.07.2029])

Allgemein
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Nach bisher geltendem Unionsrecht regelt Artikel 17a der Richtlinie 2006/112/EG Uber das
gemeinsame Mehrwertsteuersystem (MwStSystRL) das innergemeinschaftliche Verbrin-
gen von Waren durch einen Unternehmer in sein in einem anderen EU-Mitgliedstaat bele-
genes Konsignationslager bzw. call-off-stock oder Auslieferungslager. Die Umsetzung in
nationales Recht ist mit dem Gesetz zur weiteren steuerlichen Férderung der Elektromobi-
litat und zur Anderung weiterer steuerlicher Vorschriften vom 12. Dezember 2019 (BGBI. |
S. 2451) in § 6b UStG und den erganzenden Regelungen in §§ 1a, 3, 18a und 22 UStG
erfolgt.

Durch die Richtlinie 2025/516 des Rates vom 11. Marz 2025 zur Anderung der Richtlinie
2006/112/EG in Bezug auf die Mehrwertsteuervorschriften fiir das digitale Zeitalter werden
eine Vereinfachungsregelung im One-Stop-Shop Ver-fahren eingefiihrt und die entspre-
chenden unionsrechtlichen Konsignationslager-regelungen (Artikel 17a MwStSystRL und
der erganzenden Regelungen nach Artikel 243 Absatz 3 und 262 Absatz 2 MwStSystRL)
schrittweise abgeschafft.

GemaR Artikel 2 Nummer 2 der Richtlinie 2025/516 des Rates vom 11. Marz 2025 zur An-
derung der Richtlinie 2006/112/EG wird Artikel 17a MwStSystRL mit Wirkung zum 1. Juli
2029 nach einer ab dem 1. Januar 2027 geltenden Ubergangsregelung (siehe
Artikel 13 Nummer 8 des vorliegenden Gesetzentwurfs) aufgehoben. Gemal Artikel 4 die-
ser Richtlinie werden die Artikel 243 Absatz 3 und 262 Absatz 2 MwStSystRL mit Wirkung
zum 1. Juli 2029 gestrichen.

Mit der Aufhebung des § 6b UStG und der erganzenden Reglungen wird Unionsrecht in
nationales Recht umgesetzt.

Zu Nummer 1 (Inhaltsiibersicht)
Es handelt sich um eine Folgeadnderung aus der Streichung des § 6b UStG.
Zu Nummer 2 (§ 1a Absatz 2a — gestrichen -)

Die Regelung des § 1a Absatz 2a UStG wurde als erganzende Regelung im Zusammen-
hang mit der Konsignationslagerregelung nach § 6b UStG eingefuhrt. Mit Aufhebung des
Artikel 17a MwStSystRL und von § 6b UStG entfallt auch der Regelungsbereich dieser
Norm.

Zu Nummer 3 (§ 3 Absatz 1a Satz 3 — gestrichen -)

Die Regelung des § 3 Absatz 1a Satz 3 UStG wurde als erganzende Regelung im Rahmen
der Umsetzung der Konsignationslagerregelung nach § 6b UStG eingefihrt. Mit Aufhebung
des Artikel 17a MwStSystRL und von § 6b UStG entfallt auch der Regelungsbereich dieser
Norm.

Zu Nummer 4 (§ 6b — gestrichen -)

Die Aufhebung des mit Wirkung zum 1. Januar 2020 eingefuhrten § 6b UStG dient der Um-
setzung des Artikel 2 Nummer 2 der Richtlinie 2025/516 des Rates vom 11. Marz 2025 zur
Anderung der Richtlinie 2006/112/EG in nationales Recht. GemaR dieser Richtlinie werden
durch die Einflhrung einer Vereinfachungsregelung im One-Stop-Shop Verfahren, die fur
unternehmensinterne Verbringungen von Gegenstanden und fur grenziiberschreitende Be-
forderungen von Waren gilt, die bisherige Regelung des Artikel 17a MwStSystRL, dessen
Umsetzung in § 6b UStG erfolgt ist, obsolet und schrittweise abgeschafft. Die Konsignati-
onslagerregelung ist endgultig mit Wirkung zum 1. Juli 2029 aufzuheben, da die Geltungs-
dauer des Artikel 17a MwStSystRL am 30. Juni 2029 endet.
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Zu Nummer 5 (§ 18a)
Zu Buchstabe a (§ 18a Absatz 6)
Zu Doppelbuchstabe aa (§ 18a Absatz 6 Nummer 2)

Es handelt sich um eine redaktionelle Folgeanpassung an die Streichung des § 18a Ab-
satz 6 Nummer 3 UStG.

Zu Doppelbuchstabe bb (§ 18a Absatz 6 Nummer 3 — gestrichen -)

Die Regelung des § 18a Absatz 6 Nummer 3 UStG wurde als ergdnzende Regelung im
Rahmen der Umsetzung der Konsignationslagerregelung nach § 6b UStG eingefuhrt. Mit
Aufhebung des Artikel 262 Absatz 2 MwStSystRL und § 6b UStG mit Wirkung zum
1. Juli 2029 entfallt zu diesem Zeitpunkt auch der Regelungsbereich dieser Norm.

Zu Buchstabe b (§ 18a Absatz 7 Nummer 2a — gestrichen -)

Die Regelung des § 18a Absatz 7 Nummer 2a UStG wurde als ergédnzende Regelung im
Rahmen der Umsetzung der Konsignationslagerregelung nach § 6b UStG eingefuhrt. Mit
Aufhebung des Artikel 262 Absatz 2 MwStSystRL und § 6b UStG mit Wirkung zum
1. Juli 2029 entfallt zu diesem Zeitpunkt auch der Regelungsbereich dieser Norm.

Zu Nummer 6 (§ 22 Absatz 4f und 4g — gestrichen -)

Die Regelungen des § 22 Absatz 4f und 4g UStG wurden als erganzende Regelungen im
Rahmen der Umsetzung der Konsignationslagerregelung nach § 6b UStG eingefihrt. Mit
Aufhebung des Artikel 243 Absatz 3 MwStSystRL und § 6b UStG mit Wirkung zum
1. Juli 2029 entfallt zu diesem Zeitpunkt auch der Regelungsbereich dieser Normen.

Zu Artikel 16 (Anderung der Umsatzsteuer-Durchfithrungsverordnung [01.07.2028])
Zu Nummer 1 (Inhaltsuibersicht)
Zu den Buchstabe a undBuchstabe b

Es handelt sich um redaktionelle Anderungen im Zusammenhang mit der Einfiihrung des
neuen § 1 UStDV.

Zu Nummer 2 (Uberschrift zu § 2c des Gesetzes)

Es handelt sich um eine redaktionelle Anderung im Zusammenhang mit der Einflihrung des
neuen § 1 UStDV.

Zu Nummer 3 (§ 1 — neu -)

§ 1 Absatz 1 UStDV regelt die Voraussetzungen der Erklarung sowie den Inhalt der Erkla-
rung fur die Bildung einer Organschaft. Die Erklarung hat samtliche Angaben zu enthalten,
die eine eindeutige Identifizierung aller zukunftigen Mitglieder der Organschaft erméglichen.

Nach Absatz 2 gelten bei der Aufnahme einzelner Organgesellschaften die Voraussetzun-
gen des Absatzes 1 entsprechend.

Absatz 3 sieht vor, dass der Widerruf der Erklarung durch den Organtrager gegenuiber der
fur ihn zustandigen Finanzbehoérde zu erfolgen hat. Die Erklarung kann dabei sowohl hin-
sichtlich der Organschaft insgesamt als auch hinsichtlich einzelner Organgesellschaften wi-
derrufen werden. Der Widerruf ist nur mit Wirkung fur die Zukunft méglich.
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Absatz 4 regelt die unverzigliche Erklarungspflicht, soweit die Voraussetzungen nach § 2c
Absatz 1 Satz 1 UStG des Gesetzes nicht mehr vorliegen. Die Anderungen sind hierbei
durch den in der Erklarung benannten Organtrager anzuzeigen.

Absatz 5 bestimmt, dass die Erklarungen nach den Absatzen 1 bis 4 ausschliellich auf
elektronischem Wege Uber die amtlich bestimmte Schnittstelle zu Gbermitteln sind. Die Er-
klarungsdaten werden an die fir den Organtrager zustandige Finanzbehoérde Ubermittelt,
die dem Bundeszentralamt fiur Steuern die fur die Darstellung der Zusammensetzung des
Organkreises erforderlichen Daten meldet. Dort werden die Organschaftsverhaltnisse in der
nach § 139¢ AO zu fuhrenden Datenbank durch Speicherung der jeweiligen Wirtschafts-
Identifikationsnummern im Datenfeld ,verbundene Unternehmen® erfasst.

Absatz 6 sieht ferner eine Regelung fir die Falle vor, in denen der Organtrager seine Ge-
schaftsleitung im Ausland hat und somit der wirtschaftlich bedeutendste Unternehmensteil
im Inland als der Unternehmer gilt. Danach sind die Absatze 1 bis 5 mit der MalRgabe an-
zuwenden, dass an die Stelle der flir den Organtrager zustandigen Finanzbehérde die fir
den wirtschaftlich bedeutendsten Unternehmensteil im Inland zustandige Finanzbehdrde
tritt.

Zu Artikel 17 (Anderung des Bewertungsgesetzes [01.01.2029])
Zu Nummer 1 (Inhaltsuibersicht)

Es handelt sich um eine Folgeanpassung aufgrund der Einfllgung der neuen Anlage 27a
zum Bewertungsgesetz.

Zu Nummer 2 (§ 232 Absatz 4 Nummer 2)

Es handelt sich um eine Folgeanpassung zu den nachstehenden Anderungen in § 238 Ab-
satz 1 Nummer 1 und § 241 BewG.

Zu Nummer 3 (§ 238 Absatz 1 Nummer 1)

Zur Abgeltung ertragswerterhohender Umstande werden Viehzuschlage bei verstarkter
Tierhaltung auch fir die selbst bewirtschafteten Flachen der Nutzungen Hopfen und Spar-
gel erfasst. Auf die nachstehende Begriindung zu Nummer 3 wird verwiesen.

Zu Nummer 4 (§ 241 Absatz 1 Satz 1, Absatz 2 Satz 1 und 2 und Absatz 4)

§ 241 BewG entspricht weitgehend § 51 BewG der vorhergehenden Einheitsbewertung. Bei
der Einheitsbewertung gliederte sich die landwirtschaftliche Nutzung in die eigentliche land-
wirtschaftliche Nutzung und die Nutzungsteile Hopfen und Spargel, auch wenn fir deren
Flachen gesonderte Ertragswerte anzusetzen waren. Gemafk § 242 Absatz 1 Nummer 1
BewG gehdren Hopfen und Spargel wegen eines von der landwirtschaftlichen Nutzung ab-
weichenden Ertrags- und Aufwandsgefliges zur tbrigen land- und forstwirtschaftlichen Nut-
zung. Aufgrund der dargestellten Divergenzen geht aus dem Gesetz bisher nicht deutlich
hervor, dass bei der Abgrenzung der landwirtschaftlichen von der gewerblichen Tierhaltung
und Tierzucht sowie der Berechnung des Zuschlags fur verstarkte Tierhaltung die Flachen
der Nutzungen Hopfen und Spargel entsprechend der Regelungen in § 51 BewG zur Ein-
heitsbewertung weiterhin miteinzubeziehen sind. Mit der Anderung wird dies klargestellt.

Zu Nummer 5 (Anlage 27 zum Bewertungsgesetz)

Entsprechend der Begrindung zu Nummer 3 ist der Zuschlag fir verstarkte Tierhaltung
nicht nur bei der landwirtschaftlichen Nutzung, sondern auch bei den Nutzungen Hopfen
und Spargel zu erfassen. Da die Anlage 27 zum Bewertungsgesetz die Bewertungsfaktoren
zur Ermittlung des Reinertrags der landwirtschaftlichen Nutzung beinhaltet und sich der Zu-
schlag nicht nur auf die landwirtschaftliche Nutzung erstreckt, ist eine gesonderte Anlage
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erforderlich. Der Zuschlag fur verstarkte Tierhaltung wurde folglich aus der Anlage 27 zum
Bewertungsgesetz gestrichen.

Zu Nummer 6 (Anlage 27a zum Bewertungsgesetz — neu -)

Es handelt sich um eine Folgeanpassung zur Anderung der Anlage 27 zum Bewertungsge-
setz. Der Zuschlag fur verstarkte Tierhaltung ist in eine neue Anlage 27a zum Bewertungs-
gesetz aufgenommen worden, da er auch bei den Nutzungen Hopfen und Spargel zu er-
fassen ist. Auf die Begriindung zu Nummer 5 wird verwiesen.

Zu Artikel 18 (Anderung der Abgabenordnung [TnV])
Zu Nummer 1 (Inhaltsuibersicht)

Es handelt sich um eine redaktionelle Folgednderung aus der Einfligung des neuen § 309a
AO.

Zu Nummer 2 (§ 1 Absatz 2 Nummer 7)

Nach derzeitiger Rechtslage wird die Aussetzung der Vollziehung bei Realsteuern betrags-
mafig nicht begrenzt. Der Anwendungsbereich der AO ist auf Steuern beschrankt, die
durch die Landesfinanzbehodrden verwaltet werden. Soweit bei den Realsteuern die Ver-
waltung den Gemeinden Ubertragen wurde, gelten nur die in § 1 Absatz 2 AO aufgefiuihrten
Vorschriften der AO entsprechend. Die Vorschriften Uber das Einspruchsverfahren zahlen
grundsatzlich nicht dazu. Durch § 1 Absatz 2 Nummer 7 AO sind lediglich die §§ 351 und
361 Absatz 2 Satz 1 und Absatz 3 AO, die spezifische Regelungen zur Anfechtung von
Grundlagen- und Folgebescheiden treffen, fir anwendbar erklart worden. Dies hat zur
Folge, dass gegen Bescheide der Gemeinden zu den Realsteuern die Vorschriften Gber
das Widerspruchsverfahren nach § 68 VwGO anzuwenden sind. Anders als nach § 361
Absatz 2 Satz 4 AO, wonach die Aussetzung der Vollziehung auf die festgesetzte Steuer
vermindert um die Vorauszahlungen beschrankt ist, sieht die VwGO eine solche Beschran-
kung nicht vor. Das fuhrt bisher dazu, dass die Gemeinde bei Aussetzung der Vollziehung
mitunter die streitgegenstandliche Steuer in voller HOhe aussetzen und daher auch bereits
festgesetzte und geleistete Vorauszahlungen an den Widerspruchsfuhrer zuriickzahlen
muss.

Durch die Erganzung AO in § 1 Absatz 2 Nummer 7 AO wird geregelt, dass § 361 Absatz 2
Satz 4 AO von den Gemeinden bei der Verwaltung von Realsteuern anzuwenden ist. Hier-
durch wird es kunftig auch den Gemeinden beim Vollzug der der Vollziehung auf die fest-
gesetzte Steuer vermindert um die Vorauszahlungen beschrankt.

Zu Nummer 3 (§ 26 Satz 3)

Zu Buchstabe a (§ 26 Satz 3 Nummer 2)

§ 26 Satz 3 Nummer 2 AO wird redaktionell an die neu angefiigte Nummer angepasst.
Zu Buchstabe b (§ 26 Satz 3 Nummer 3 und 4 — neu -)

Nach der bisherigen Rechtslage wird der Zustandigkeitswechsel unterbunden, wenn sich
der Steuerfall voraussichtlich demnachst durch ein Ende der wirtschaftlichen Aktivitat des
oder der betroffenen Steuerpflichtigen erledigen wird. In diesen Fallen besteht aus Griinden
der Verwaltungseffizienz ein Interesse daran, die Bearbeitung bei der bislang befassten
Finanzbehdrde zu belassen und die Zustandigkeit festzuschreiben.

Dieses Anliegen besteht erst recht dann, wenn es sich nicht um eine geordnete und regel-
konforme Unternehmensabwicklung handelt, sondern um Konstellationen, bei denen dieser
Vorgang vernachlassigt oder verschleiert wird. Hierbei geht es zum einen um in jingerer
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Zeit gehauft auftretende Falle, in denen Steuerpflichtige ihre steuerrelevante Aktivitat auf-
geben, ohne die dafir eigentlich vorgesehene férmliche Liquidation — die an konkrete Vo-
raussetzungen gebunden ist (zum Beispiel Auflosungsbeschluss) — oder ein geordnetes
Insolvenzverfahren zu durchlaufen (faktische Einstellung des Geschaftsbetriebs). Zum an-
deren geht es um Félle, in denen ein oder mehrere Zustandigkeitswechsel mit dem Ziel
herbeigefuhrt werden sollen, dem Fiskus (und auch anderen Glaubigern) den Zugriff auf
Steuerschuldner und etwaige Haftungsschuldner zu erschweren (sogenannte ,Firmenbe-
stattungen®).

Bei Firmenbestattungen kommt es typischerweise zu einem MaRnahmenbundel, das den
Austausch von Gesellschaftern und Geschaftsfihrern sowie die Verlegung von Sitz und
Geschéftsleitung umfasst, wobei hierbei auch grenziiberschreitende Varianten unter Miss-
brauch der europarechtlich verburgten Niederlassungsfreiheit bekannt sind. Firmenbestat-
tungen werden haufig von professionellen Dienstleistern begleitet. Bereits die aktuelle Re-
gelung in § 26 Nummer 1 bis 3 AO wurde unter anderem mit dem Ziel geschaffen, derartige
Missbrauchsfalle zu unterbinden (BR-Drucksache 544/07, Seite 105). Mit der vorliegenden
Erganzung soll diesem Anliegen kinftig noch besser Rechnung getragen werden, damit in
den betreffenden Fallen auch ohne positive Sachverhaltsfeststellung eine zweifelsfreie Zu-
standigkeitsfestschreibung begriindet werden kann.

So wird mit der gesetzlichen Neuregelung eingeflhrt, dass bereits Anhaltspunkte flir eine
wirtschaftliche Abwicklung einer rechtsfahigen Personenvereinigung oder juristischen Per-
son als Tatbestandsvoraussetzungen fir einen Zustandigkeitsverbleib beim bisherigen Fi-
nanzamt ausreichen. Anhaltspunkte sind insoweit zum Beispiel konkrete Umstande oder
Tatsachen, die nach den Erfahrungen der Finanzverwaltung die Moglichkeit nahelegen,
dass ein solcher Sachverhalt vorliegt.

Fur einen Zustandigkeitsfestschreibung ist in den betreffenden Fallen damit keine positive
Sachverhaltsfeststellung erforderlich, die ein anderes Ergebnis mit an Sicherheit grenzen-
der Wahrscheinlichkeit ausschlie3t (Gewissheit); es genligt vielmehr ein geringerer Grad
der Wahrscheinlichkeit.

Eine solche Gewissheit ist bei Sachverhalten, bei denen die Steuerpflichtigen entweder
nicht mehr mitwirken oder sogar gezielt irrefihrende Tatsachen vorspiegeln, auch nicht im-
mer zu erlangen. Dieser Umstand darf dem Bedurfnis nach einer praxistauglichen und im
Streitfall gerichtsfesten Grundlage fur die Beibehaltung der bisherigen Zustandigkeit aber
gleichzeitig nicht im Wege stehen.

Im Ergebnis sichert die Neuregelung den Zustandigkeitsverbleib in den genannten Fallen
beim bisherigen Finanzamt bis der Steuerfall entweder geschlossen werden kann (steuer-
liche Vollbeendigung) oder die eine Zustandigkeitsfestschreibung begrindenden Anhalts-
punkte nicht mehr fortbestehen.

Im Zuge der gesetzlichen Anderung wird der personliche Anwendungsbereich der Zustan-
digkeitsfestschreibung in den Fallen der férmlichen bzw. faktischen Liquidation auf alle
rechtsfahigen Personenvereinigungen ausgedehnt. Die bislang erfassten Personengesell-
schaften bilden zwar die mit Abstand relevanteste Untergruppe der fur eine regulare oder
irregulare Liquidation infragekommenden Personenzusammenschlisse. Jedoch besteht
kein Anlass, die ubrigen Falle von der Regelung auszunehmen. Lediglich die nicht rechts-
fahigen Personenvereinigungen sind vom Anwendungsbereich ausgenommen, da sie kein
eigenes Vermogen haben kénnen, das im Wege einer Schlussabwicklung verteilt werden
konnte (§ 740 Absatz 1 des Burgerlichen Gesetzbuches).
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Zu Nummer 4 (§ 28)
Zu Buchstabe a (§ 28 Absatz 1 Satz 2 — neu -)

Absatz 1 wird um einen neuen Satz 2 erganzt und stellt sicher, dass wahrend der Klarung
der ortlichen Zustandigkeit kein Schwebezustand in der Bearbeitung des Steuerfalls eintritt.
Insbesondere konnen Falle auftreten, in denen zweifelsfrei feststeht, dass das bislang fur
den Steuerfall zustandige (abgebende) Finanzamt seine Zustandigkeit verloren hat, fir die
Aufnahme jedoch mehrere Finanzamter in Betracht kommen. In der Praxis verfahrt das
abgebende Amt dann haufig so, dass der Fall nicht weiterbearbeitet wird, da § 26 Satz 1
AO es auch in Fallen von Meinungsverschiedenheiten gentigen lasst, dass eine der beiden
Finanzbehdrden von den den Zustandigkeitswechsel begrindenden Umstanden erfahrt.
Die Klarung, welches neue Amt zustandig geworden ist, kann bei ungewoéhnlichen Fallkons-
tellationen jedoch mehrere Monate in Anspruch nehmen, insbesondere wenn eine weitere
Sachverhaltsaufklarung erforderlich wird und die Aufsichtsbehérde(n) eingeschaltet werden
mussen. Die Neuregelung bestimmt, dass das abgebende Finanzamt seine Zustandigkeit
behalt, bis Uber die Zustandigkeitsfrage eine abschliefende Entscheidung vorliegt.

Zu Buchstabe b (§ 28 Absatz 2 — gestrichen -)

Absatz 2 wird gemeinsam mit der in Bezug genommenen Regelung im Finanzverwaltungs-
gesetz gestrichen. Die Sonderaufgabe des Bundeszentralamts fur Steuern, Zustandigkeits-
konflikte und -unklarheiten bei Steuerauslandern durch Bestimmung des zustandigen Fi-
nanzamts aufzulosen, ist nicht mehr erforderlich. Diese Falle sind in der Praxis nicht anders
zu behandeln als Inlandsfalle. Die betroffenen Finanzamter versuchen zuerst, die Zustan-
digkeit miteinander zu klaren. Gelingt dies nicht, entscheidet die gemeinsame Aufsichtsbe-
hérde bzw. bestimmen mehrere zustandige Aufsichtsbehdrden das zustandige Finanzamt
einvernehmlich.

Zu Nummer 5 (§ 29¢ Absatz 1)
Zu Buchstabe a (§ 29c Absatz 1 Satz 1 Nummer 4)
Allgemeine Erforderlichkeit des Einsatzes von KI-Systemen

Die grundsatzliche Erforderlichkeit einer Verarbeitung und Weiterverbreitung personenbe-
zogener Daten durch Finanzbehérden auch im Rahmen von Kl-Systemen ergibt sich aus
dem Umstand, dass Finanzbehérden nach § 85 AO die Steuern nach Maligabe der Ge-
setze gleichmalig festzusetzen und zu erheben haben. Sie haben sicherzustellen, dass
Steuern nicht verkirzt oder zu Unrecht erhoben sowie Steuererstattungen und Steuerver-
gutungen nicht zu Unrecht gewahrt oder versagt werden. Aufgrund der grundlegenden und
einschneidenden Bedeutung der Besteuerung fir den Staat, die Volkswirtschaft, die Unter-
nehmen und fir jeden Burger ist es ein wesentliches Gebot der Gerechtigkeit, dass der
Staat die gesetzlich vorgesehene Besteuerung auch gegeniber jedermann gleichmaRig
durchzusetzen versucht und dadurch Ungleichbehandlungen und Wettbewerbsverzerrun-
gen so weit wie mdglich verhindert. § 85 AO Ubertragt die Verfassungsgebote der Gleich-
mafigkeit der Besteuerung (Artikel 3 Absatz 1 GG) und der Gesetzmaligkeit der Verwal-
tung (Artikel 20 Absatz 3 GG) insoweit in das Steuerverwaltungsrecht.

So verlangt der Gleichheitssatz des Grundgesetzes nach der stadndigen Rechtsprechung
des Bundesverfassungsgerichts flr das Steuerrecht insbesondere, dass die Steuerpflichti-
gen durch ein Steuergesetz rechtlich und tatsachlich gleich belastet werden.

Daraus folgt eine Pflicht des Gesetzgebers, zur Vermeidung der Verfassungswidrigkeit des
materiellen Steuergesetzes dieses in ein normatives Umfeld einzubetten, das die tatsachli-
che Lastengleichheit der Steuerpflichtigen gewahrleistet. So obliegt es nach § 88 AO des-
wegen auch bereits jetzt grds. der Finanzbehotrde, den Sachverhalt von Amts wegen zu
ermitteln und dabei alle fur den Einzelfall bedeutsamen Umsténde zu berlcksichtigen. Art
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und Umfang der Ermittlungen bestimmt dabei ebenfalls die Finanzbehérde nach den Um-
standen des Einzelfalls sowie nach den Grundsatzen der GleichmaRigkeit, Gesetzmalig-
keit und Verhaltnismanigkeit.

Die gesetzliche Ausgestaltung des Steuergeheimnisses gemall § 30 AO bildet dabei im
Zusammenhang mit den Ubrigen datenschutzrechtlichen Bestimmungen der AO und
DSGVO das den verfassungsrechtlichen Anforderungen genligende Gegenstuck.

Im Ergebnis handelt es sich beim Einsatz von KI-Systemen im Steuerverwaltungsverfahren
»nur um ein weiteres technisches Hilfsmittel, um den o. g. Grundsatzen unter Berlcksich-
tigung der technologischen Entwicklungen kunftig noch besser im Massenverfahren Rech-
nung tragen zu kénnen. Die letztendliche Entscheidungsbefugnis verbleibt weiterhin beim
jeweiligen Bearbeiter, sodass aus dieser neuen Form der Datenverarbeitung keine negati-
ven Entscheidungen oder Konsequenzen fir einzelne Steuerpflichtige resultieren.

Datenschutzrechlicher Rahmen

Nach Artikel 4 Nummer 2 DSGVO bedeutet die ,Verarbeitung“ jeden mit oder ohne Hilfe
automatisierter Verfahren ausgeflhrten Vorgang im Zusammenhang mit personenbezoge-
nen Daten. Dies wird erganzt durch Erwagungsgrund 15 der DSGVO, wonach der Schutz
naturlicher Personen technologieneutral und nicht von den verwendeten Techniken abhan-
gig sein soll. Danach ist die Befugnis zur Verarbeitung personenbezogener Daten grds.
unabhangig von dem Umstand, ob es sich um eine Verarbeitung im Rahmen eines auto-
matisierten oder nichtautomatisierten Verfahrens handelt. Sie richtet sich vorrangig nach
dem konkreten Verarbeitungszweck. Deswegen gilt fir die automationsgestitzte Datenver-
arbeitung — auch unter Rickgriff auf KI-Systeme — regelmafig derselbe rechtliche Rahmen
wie fur bereits etablierte ,manuelle* Datenverarbeitungsverfahren. Auch eine Datenverar-
beitung durch Finanzbehérden kann nach dieser MalRgabe daher mittels verschiedener
technischer Verfahren erfolgen, fir die jeweils der Anwendungsbereich des § 29b AO er-
offnet ist. Unberlhrt hiervon bleiben technisch-organisatorische Malhahmen des Verant-
wortlichen, um die Sicherheit der Datenverarbeitung je nach eingesetzter Technologie zu
gewahrleisten. In Bezug auf die Verarbeitung und Weiterverarbeitung personenbezogener
Daten im Rahmen von KI-Systemen bedeutet das insbesondere, dass diese nur auf Ser-
vern der Finanzverwaltung (On-Premise) und nicht auf Cloud-Servern auf3erhalb des An-
wendungsbereichs der DSGVO vorgenommen wird.

Auch eine Verarbeitung von personenbezogenen Daten durch Finanzbehérden zu einem
anderen Zweck als demjenigen, fir den die Daten urspruinglich erhoben wurden, ist derzeit
bereits u. a. fir die Entwicklung, Uberpriifung oder Anderung automatisierter Verfahren —
und damit auch fir das Training von Kl-Systemen — unter den im Gesetz vorgesehenen
Voraussetzungen zuldssig. Vor dem Hintergrund der Zweckbindung und Transparenz der
Datenverarbeitung sollen aber zumindest bei der Weiterverarbeitungsbefugnis die aktuellen
technologischen Entwicklungen mittels einer gesetzlichen Klarstellung nachvollzogen wer-
den. Hierdurch wird die datenschutzkonforme Nutzung von KI-Systemen im Besteuerungs-
verfahren rechtlich abgesichert. Dies gilt in gleicher Weise fur die Entwicklungsphase des
KI-Systems sowie fur den sich daran anschliefenden Echtbetrieb.

Mit der Anderung des § 29c Absatz 1 Satz 1 Nummer 4 AO soll dabei gewahrleistet werden,
dass im Besteuerungsverfahren eingesetzte KlI-Systeme auch dauerhaft funktionsfahig
sind. Anders als bei ,klassischen“ automatisierten Verfahren werden die Daten nicht ledig-
lich in der Entwicklungsphase bendtigt, sondern bilden in bestimmten Anwendungen die
Grundlage fur den Betrieb Kl-gestlitzter Systeme. So kann es zum Beispiel fur den fortlau-
fenden Betrieb erforderlich sein, dass im Rahmen der Bearbeitung eines Steuerfalls auch
personenbezogene Daten anderer Steuerpflichtiger fur Verprobungen und Analysen heran-
gezogen (und somit zweckandernd im Rahmen des KI-Systems verarbeitet) werden. Wie
fur die Ubrigen Verarbeitungsbefugnisse gilt dabei der Erforderlichkeitsmalistab. Wird ein
KI-System beispielsweise so weiterentwickelt, dass es auch mit anonymisierten Daten oder
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pseudonymisierten personenbezogenen Daten betrieben werden kann, oder kommt es be-
reits nach seiner Grundkonzeption ohne personenbezogene Daten aus, ist die Weiterver-
arbeitung unzulassig. Dementsprechend beginnt auch die Ldschfrist bei der Weiterverar-
beitung im fortlaufenden Betrieb in dem Zeitpunkt, in dem die Daten flir die Fortsetzung
eines ordnungsgemalien Betriebs des automatisierten Systems nicht langer erforderlich
sind. Diese explizite Weiterverarbeitungsbefugnis gilt gleichermalien fur die Entwicklung,
die Uberprifung, die Anderung oder den fortlaufenden Betrieb des als technische Grund-
lage fUr das jeweilige KI-System eingesetzten KI-Modells.

Gleichzeitig soll mit der gesetzlichen Anderung entsprechenden Forderungen der BfDI nach
einer expliziten gesetzlichen Regelung flr das Training von KlI-Systemen durch Finanzbe-
hérden nachgekommen werden.

Zu Buchstabe b (§ 29¢ Absatz 1 Satz 2)

Anlasslich der gesetzlichen Anderung wird zur sprachlichen Straffung die Erforderlichkeits-
klausel in § 29¢c Absatz 1 Satz 2 AO gestrichen, da sie bereits in gleicher Form und syste-
matisch richtig in dessen Absatz 1 Satz 1 Nummer 4 der Vorschrift enthalten ist.

Zu Nummer 6 (§ 30)
Zu Buchstabe a (§ 30 Absatz 4 Nummer 3)

Das Steuergeheimnis steht einem Auskunftsersuchen Dritter grundsatzlich entgegen, so-
fern die betroffene Person, deren Daten offenbart werden sollen, nicht nach § 30 Absatz 4
Nummer 3 AO zustimmt oder eine andere bundesgesetzliche Vorschrift eine Offenbarung
zuldsst. Durch die Anderung wird klargestellt, dass die Finanzbehorden nicht verpflichtet
sind, die betroffene Person um Zustimmung zu einer Offenbarung der sie betreffenden ge-
schutzten Daten gegenuber dem Dritten zu ersuchen.

Zu Buchstabe b (§ 30 Absatz 6)
Zu Doppelbuchstabe aa (§ 30 Absatz 6 Satz 1)

Der Abruf von nach § 30 AO geschutzten Daten ist nach § 30 Absatz 6 Satz 1 AO aktuell
nur fur die Durchflhrung eines Verwaltungsverfahrens, Rechnungsprifungsverfahrens, ge-
richtliches Verfahren in Steuersachen oder eines Strafverfahrens wegen einer Steuerstraf-
tat oder eines Buligeldverfahrens explizit geregelt. Die in § 29¢c Absatz 1 Satz 1 Nummer 4
AO (Entwicklung, Uberpriifung oder Anderung automatisierter Verfahren), in § 29c Absatz 1
Satz 1 Nummer 5 AO (Gesetzesfolgenabschatzung) sowie in § 29c Absatz 1 Satz 1 Num-
mer 6 AO (Wahrnehmung von Aufsichts-, Steuerungs- und Disziplinarbefugnissen) gere-
gelten Zwecke galten vor Inkrafttreten der DSGVO grundséatzlich als eine dem originaren
Zweck dienende Verarbeitung (vergleiche u. a. § 14 Absatz 3 BDSG in der Fassung vom
14. Januar 2003). Die Zulassigkeit des Abrufs fur diese Zwecke war daher bisher nicht se-
parat geregelt. Aufgrund der seit der Anwendung der DSGVO geltenden datenschutzrecht-
lichen Rechtslage handelt es sich aber nun ausdricklich um separate Verwaltungsverfah-
ren/Verarbeitungsvorgange. Diesem Umstand wurde mit der Anpassung der AO an die
DSGVO sowohl in Bezug auf die Offenbarungsbefugnis fir die entsprechenden Zwecke als
auch dem Umfang der geschutzten Daten Schutz mittels einer Anpassung in § 30 Absatz 2
und 4 AO Rechnung getragen. Gleichzeitig wurde auch die datenschutzrechtliche Zulassig-
keit der Weiterverarbeitung personenbezogener Daten durch Finanzbehdrden flr diese
Zwecke in § 29¢c Absatz 1 AO explizit geregelt (vgl. Gesetz zur Anderung des Bundesver-
sorgungsgesetzes und anderer Vorschriften vom 17. Juli 2017, BGBI. | 2017, S. 2541).

Eine dementsprechende Anpassung von § 30 Absatz 6 AO fiir die Zulassigkeit des Abrufs
dieser Daten steht noch aus und soll nun nachvollzogen werden. Es erfolgt daflr eine Klar-
stellung, dass nach § 30 AO geschutzte Daten auch zur Weiterverarbeitung fir die in § 29¢
Absatz 1 Nummer 4 bis 6 AO genannten Zwecke (weiterhin) abgerufen werden durfen. Es
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handelt sich insoweit um eine ausschlielliche Zulassigkeitsfrage des Abrufs geschitzter
Daten in Bezug auf die Vorgaben von § 30 AO, nicht um eine datenschutzrechtliche Rege-
lung zur Verarbeitungsbefugnis der Daten an sich.

Zu Doppelbuchstabe bb (§ 30 Absatz 6 Satz 2 — neu -)

Grundsatzlich ist der Abruf von dem Steuergeheimnis unterliegenden Daten, die in einem
automationsgestutzten Dateisystem fur steuerliche Zwecke gespeichert sind, ist nur zulas-
sig, soweit er der Durchflihrung eines Verwaltungsverfahrens, Rechnungsprifungsverfah-
rens, gerichtlichen Verfahrens in Steuersachen oder eines Strafverfahrens wegen einer
Steuerstraftat oder eines BuBgeldverfahrens oder der zulassigen Ubermittlung geschitzter
Daten durch eine Finanzbehorde an die betroffene Person oder Dritte dient (§ 30 Absatz 6
Satz 1 AO). Ein ausdricklicher Datenabruf durch Dritte ist schon jetzt teilweise bundesge-
setzlich (§ 6 Absatz 3 SchwarzArbG) oder europarechtlich (VO (EU) Nr. 904/2010) gere-
gelt. Eine entsprechende Anderung des § 30 Absatz 6 AO erfolgte jedoch nicht. Daher
kénnte man zu der Ansicht kommen, dass der Wortlaut des § 30 Absatz 6 Satz 1 AO dem
Datenabruf durch den Dritten entgegensteht. Durch den neu einzufiugenden Satz wird klar-
gestellt, dass ein Datenabruf Dritter zulassig ist, sofern er bundesgesetzlich ausdricklich
zugelassen oder europarechtlich vorgeschrieben oder zugelassen ist.

Zu Nummer 7 (§ 31b)
Zu Buchstabe a (§ 31b Absatz 2 Satz 4)

In § 45 des Geldwaschegesetzes vom 23. Juni 2017 (BGBI. | S. 1822), das zuletzt durch
Artikel 8 des Gesetzes vom 27. Dezember 2024 (BGBI. 2024 | Nr. 438) geandert worden
ist, hat sich durch das Gesetz zur Umsetzung der Anderungsrichtlinie zur Vierten EU-Geld-
wascherichtlinie vom 12. Dezember 2019 (BGBI. | S. 2602) die Nummerierung der Absatze
geandert. § 45 Absatz 4 des Geldwaschegesetzes, auf den bisher in § 31b Absatz 2 der
Abgabenordnung in der Fassung der Bekanntmachung vom 23. Januar 2025 (BGBI. 2025
| Nr. 24), die zuletzt durch Artikel 3 des Gesetzes vom 22. Dezember 2025 (BGBI. 2025 |
Nr. 369) geandert worden ist, verwiesen wird, ist mittlerweile zu § 45 Absatz 5 des Geldwa-
schegesetzes geworden. Mit der redaktionellen Anpassung wird diesem Umstand Rech-
nung getragen.

Zu Buchstabe b (§ 31b Absatz 2a und 2b Satz 1)

In § 28 des Geldwaschegesetzes vom 23. Juni 2017 (BGBI. | S. 1822), das zuletzt durch
Artikel 8 des Gesetzes vom 27. Dezember 2024 (BGBI. 2024 | Nr. 438) geandert worden
ist, wurde durch das Gesetz zur Starkung der risikobasierten Arbeitsweise der Zentralstelle
fur Finanztransaktionsuntersuchungen vom 13. November 2023 (BGBI. 2023 | Nr. 311) ein
neuer Satz 2 eingefiigt. Der bisherige Satz 2 wurde der neue Satz 3. Diese Anderung wurde
in der Abgabenordnung nicht nachvollzogen, so dass § 31b Absatz 2a und Absatz 2b
Satz 1 der Abgabenordnung verweist noch auf den alten Satz 2. Mit der redaktionellen An-
passung wird auf nunmehr zutreffend auf Satz 3 verwiesen.

Zu Nummer 8 (§ 89b Absatz 4 Satz 3)

Die Anderung des Absatzes 4 Satz 3 beinhaltet die richtige Verweisung auf den Satz 2 an-
statt auf den Satz 1. Es handelt sich um eine Korrektur eines Verweisfehlers.

Zu Nummer 9 (§ 93a Absatz 1 Satz 1 Nummer 1 Buchstabe e)

Mit dem Jahressteuergesetz 2020 vom 21. Dezember 2020, BGBI 2020 | Nr. 65, wurde
§ 93a Absatz 1 Satz 1 Nummer 1 AO um einen neuen Buchstaben e erweitert. Diese An-
derung schuf die Mdglichkeit zur Einfihrung einer Mitteilungspflicht des Bundesamtes fur
Justiz Uber festgesetzte Ordnungsgeldern nach § 335 des Handelsgesetzbuchs (HGB).
Hintergrund der Erweiterung war, dass Ordnungsgelder dem Betriebsausgabenabzugsver-
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bot des § 4 Absatz 5 Satz 1 Nummer 8 des Einkommensteuergesetzes (EStG) unterliegen
und ein rechtswidriger Ansatz der Ordnungsgelder vermieden werden sollte. Der Verord-
nungsgeber machte von der erweiterten Ermachtigungsgrundlage mit der Vierten Verord-
nung zur Anderung der Mitteilungsverordnung vom 12. Januar 2021, BGBI. | S. 67 Ge-
brauch. Nach § 4a der Mitteilungsverordnung (MV) besteht eine elektronische Mitteilungs-
pflicht des Bundesamts fiir Justiz Gber Ordnungsgelder nach § 335 HGB. Mithilfe der Mit-
teilungen nach § 4a MV sollen die Finanzbehdrden besser prifen kénnen, ob die betroffe-
nen publizitdtsverpflichteten Unternehmen das geltende Betriebsausgabenabzugsverbot
nach § 4 Absatz 5 Satz 1 Nummer 8 EStG beachtet haben. Die Mitteilungspflicht gilt aller-
dings nur, wenn das festgesetzte Ordnungsgeld mindestens 5 000 Euro betragt.

Die Zuordnung der Mitteilungen nach § 4a MV durch die Finanzbehérden soll weitgehend
automationsgestutzt erfolgen. Hierzu werden Daten aus dem Ordnungsgeldverfahren an
die Finanzbehdrden Ubermittelt, insbesondere auch Angaben zur ldentifizierung des be-
troffenen publizitatsverpflichteten Unternehmens. Mit der Anderung in der Verordnungser-
machtigung wird klargestellt, dass insbesondere diese Daten fur eine automationsgestutzte
Zuordnung von Bedeutung sind.

Zu Nummer 10 (§ 117 Absatz 4 Satz 3)

§ 117 Absatz 4 Satz 3 zweiter Halbsatz AO regelt bisher, dass bei der Rechts- und Amts-
hilfe, die Steuern betrifft, die von den Landesfinanzbehdrden verwaltet werden, grundsatz-
lich eine Anhorung nach § 91 Absatz 1 AO stattfinden muss. Eine Ausnahme ist u. a. fir
den Informationsaustausch auf Grund des EU-Amtshilfegesetzes vorgesehen. Diese Aus-
nahme wird auf den Bereich der Beitreibungsamtshilfe ausgeweitet, da in diesen Fallen
eine Anhoérung zum Auskunftsersuchen den Vollstreckungserfolg gefahrden wirde.

Die Anpassung setzt europarechtliche Vorgaben (Artikel 5 der Richtlinie 2010/24/EU des
Rates vom 16. Marz 2010 Uber die Amtshilfe bei der Beitreibung von Forderungen in Bezug
auf bestimmte Steuern, Abgaben und sonstige MaRnahmen (Beitreibungsrichtlinie)) um
und sorgt fur Rechtssicherheit.

Zu Nummer 11 (§ 122)

Zu Buchstabe a (§ 122 Absatz 5)

Zu Doppelbuchstabe aa (§ 122 Absatz 5 Satz 2)

Es handelt sich um eine redaktionelle Anderung aufgrund der Anfiigung des Satzes 5.
Zu Doppelbuchstabe bb (§ 122 Absatz 5 Satz 5 — neu -)

Nach § 122 Absatz 5 AO richtet sich die Zustellung von Verwaltungsakten vorbehaltlich der
Satze 3 und 4 nach den Vorschriften des Verwaltungszustellungsgesetzes (VWZG). Die
Regelungen in § 5 VWZG sind fur das vorgesehene Verfahren zur Zustellung einer elektro-
nischen Pfandungsverfligung durch die Finanzverwaltung nach § 309a AO (neu) allerdings
nicht kompatibel. § 309a AO enthalt eigenstandige Regelungen fir die Zustellung. So hangt
bei dem neuen Verfahren zur elektronischen Pfandung bei Kreditinstituten insbesondere
abweichend von § 5 Absatz 1 VWZG die elektronische Zustellung nicht von einer Zu-
gangseroffnung beim Empfanger ab; es besteht vielmehr nach § 309a Absatz 2 AO (neu)
eine Verpflichtung der Kreditinstitute ein elektronisches Postfach fur die Zustellung elektro-
nischer Pfandungsverfugungen zu eréffnen. Zudem erfolgt auch abweichend von § 5 Ab-
satz 5 Satz 3 VWZG keine Ubermittlung mit einer qualifizierten elektronischen Signatur und
auch der Nachweis der Zustellung weicht von § 5 Absatz 7 VwZG ab. Durch den neuen
Satz 5 Halbsatz 1 wird demnach geregelt, dass sich bei einer elektronischen Pfandung bei
einem Kreditinstitut die Zustellung der Pfandungsverfiigung abweichend von den Vorschrif-
ten des VWZG nach § 309a Absatz 1 bis 4 AO (neu) richtet.
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Nach Satz 5 Halbsatz 2 gelten die Regelungen aus § 5 Absatz 3 Satz 1 bis 3 VWZG zur
Pfandung zur Nachtzeit, an Sonntagen und allgemeinen Feiertagen im Inland entspre-
chend.

Zu Buchstabe b (§ 122 Absatz 7 Satz 2)

§ 122a AO in der gem. Artikel 3 Nummer 3 i. V. m. Artikel 74 Absatz 10 des Gesetzes vom
23. Oktober 2024 (BGBI. 2024 | Nr. 323) ist am 1. Januar 2026 in Kraft getreten. Demnach
soll die Bekanntgabe von Verwaltungsakten grundsatzlich mittels Bereitstellung zum Da-
tenabruf (elektronische Bekanntgabe) erfolgen, sofern der Beteiligte oder der von ihm Be-
vollmachtigte nicht widerspricht und eine elektronisch abgegebene Steuererklarung zu-
grunde liegt. Eine aktive Einwilligung in die elektronische Bekanntgabe ist nicht mehr erfor-
derlich.

Aufgrund dieses Wegfalls der generellen Einwilligung in die elektronische Bekanntgabe
wurde im Gesetz zur Anpassung des Mindeststeuergesetzes und zur Umsetzung weiterer
MafRnahmen vom 23. Dezember 2025 (BGBI. 2025 | Nr. 353) in vergleichbarer Weise auch
die bei Ehegatten derzeit noch zusatzlich erforderliche Einwilligung in die gemeinsame Be-
kanntgabe gestrichen. Mit der Gesetzesanderung sollte die Rechtslage, die bereits fur die
postalische Bekanntgabe an Ehegatten/Lebenspartner gilt, auch auf die elektronische Be-
kanntgabe ausgeweitet werden.

In diesem Zusammenhang wurde ebenfalls aufgenommen, dass der Inhaber des ELSTER-
Benutzerkontos bei der gemeinsamen Bekanntgabe nach § 122a Absatz 1 Satz 3 AO Uber
die Bereitstellung des jeweiligen Verwaltungsaktes zum Datenabruf informiert wird. Es hat
sich insoweit herausgestellt, dass diese — im Verhaltnis zu § 122a Absatz 1 Satz 3 AO —
sprachliche Doppelung fliir den Rechtsanwender schwer verstandlich ist und mitunter das
Vorliegen einer weiteren — vom Gesetzgeber nicht beabsichtigten — Tatbestandsvorausset-
zung in Form einer aktiven Information des Empfangers fur dir Wirksamkeit der elektroni-
schen Bekanntgabe suggerieren kdnnte.

Mit der sprachlichen Anderung wird dieses Missverstandnis ausgerdumt und klargestellt,
dass an die Wirksamkeit einer gemeinsamen elektronischen Bekanntgabe an Ehegat-
ten/Lebenspartner keine von § 122a Absatz 1 AO abweichenden Voraussetzungen ge-
knUpft werden. So ist nach der ab dem 1. Januar 2026 geltenden Rechtslage die abrufbe-
rechtigte Person zwar nach § 122a Absatz 1 Satz 3 AO am Tag der Bereitstellung zum
Abruf elektronisch Uber die Moglichkeit des Abrufs und ihre Rechtswirkungen zu benach-
richtigen. Diese Benachrichtigung hat aber ausweislich der damaligen Gesetzesbegrin-
dung nur noch eine Hinweisfunktion und ist abweichend von der bisherigen Rechtslage
nicht mehr Anknupfungspunkt der gesetzlichen Bekanntgabe-Vermutung (vergleiche BT-
Drs. 20/13015, S.101). Nichts anderes soll auch fur die gemeinsame elektronische Be-
kanntgabe an Ehegatten/Lebenspartner gelten.

Zu Nummer 12 (§ 122a)

Zu Buchstabe a (§ 122a Absatz 1 Satz 2 sowie 3 und 4 — neu -)
Satz 2

Elektronische Bekanntgabe an Bevollméchtigte

Die Mdglichkeit einer grundsatzlich elektronischen Bekanntgabe besteht derzeit in solchen
Fallen, in denen die Erklarung auf einer nach § 87a Absatz 6 AO elektronisch tUbermittelten
Steuererklarung beruht und sie vom Beteiligten selbst tGber ein von den Finanzbehdérden
bereitgestelltes Nutzerkonto oder durch eine Person im Sinne des § 80 Absatz 2 AO Uber-
mittelt wurde, der gegenuber der Bescheid nach § 122 Absatz 1 Satz 4 AO bekanntzuge-
ben ist.
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Von der Empfangsbevollmachtigung nach § 80 Absatz 2 AO sind nur Personen und Verei-
nigungen im Sinne der §§ 3 und 4 Nummer 11 des Steuerberatungsgesetzes erfasst. Der-
zeit fehlt es mithin noch an einer gesetzlichen Regelung flir eine grundsatzlich elektronische
Bekanntgabe auch in solchen Fallen, in denen eine Empfangsvollmacht an Personen im
Sinne des § 80 Absatz 1 AO erteilt wurde. In Betracht kommt insoweit zum Beispiel die
Bevollmachtigung eines Angehdrigen. Auch diese Bevollmachtigten sind zu allen das Ver-
waltungsverfahren betreffenden Verfahrenshandlungen erméachtigt, sofern sich aus dem In-
halt der Vollmacht nicht etwas anderes ergibt.

Daneben schlief3t die aktuelle Regelung in § 122a Absatz 1 Satz 2 Nummer 2 AO eine grds.
elektronische Bekanntgabe in den Fallen aus, in denen der Beteiligte zwar Gber ein von der
Finanzverwaltung bereitgestelltes Nutzerkonto verfligt, die Erklarung aber elektronisch von
einem Bevollmachtigten eingereicht wurde, der Gber keine Empfangsvollmacht verfugt. Ziel
der Neufassung von § 122a AO war eine grds. elektronische Bekanntgabe in moglichst
vielen Fallen. Um diesem Anliegen kinftig noch besser Rechnung zu tragen, soll es aus-
reichend sein, wenn die Erklarung durch den Bevollmachtigten elektronisch eingereicht
wurde. Fehlt es an einer Empfangsvollmacht ist der Steuerbescheid dem Beteiligten be-
kanntzugeben.

Mit der gesetzlichen Anderung wird mithin ermdglicht, dass auch in diesen Fallkonstellatio-
nen beim Vorliegen der Gbrigen Voraussetzungen grundsatzlich eine elektronische Be-
kanntgabe erfolgen soll.

Satz 3 - neu —
Elektronische Anzeige der Bevollméchtigung

Es ist technisch nicht mdglich, bei Vollmachtnehmern, die lhre Vollmachten noch nicht in
elektronischer Form (zum Beispiel Uber die Kammervollmachtsdatenbank oder Uber die
Vollmachtsdatenbank der Steuerverwaltung (erreichbar iber Mein ELSTER oder die ERIC-
Schnittstelle)) Ubermitteln, eine elektronische Bekanntgabe vorzunehmen.

Daher wird klargestellt, dass es in Fallen einer Bevollmachtigung und der gleichzeitig ge-
winschten Teilnahme an der elektronischen Bekanntgabe nach § 122a AO erforderlich ist,
dass die Empfangsbevoliméachtigung elektronisch nach amtlich vorgeschriebenem Daten-
satz Uber die amtlich bestimmten Schnittstellen angezeigt worden ist. Der Verweis auf die
schriftliche Vollmachtserteilung in § 122 Absatz 1 Satz 4 AO hat deshalb zu entfallen.

Satz 4 — neu —
Unterhaltung eines von der Finanzverwaltung bereitgestellten Nutzerkontos

Mit der Erganzung wird die elektronische Bekanntgabe auf die Falle ausgeweitet, in denen
der Beteiligte Uber ein von der Finanzverwaltung bereitgestelltes Nutzerkonto verfugt. Mit
der Eréffnung eines Zugangs zur elektronischen Kommunikation mit der Finanzverwaltung
erklart der Betroffene sein grundsatzliches Einverstandnis zur elektronischen Kommunika-
tion nach § 87a Absatz 1 Satz 1 AO, es sei denn er oder die bevolimachtigte Person hat
einen Antrag auf postalische Bekanntgabe gestellt. Erfasst sind beispielsweise Falle in de-
nen der Beteiligte zwar Uber ein Nutzerkonto verfligt, seine Erklarung aber noch in Papier-
form abgibt. Nach aktueller Rechtslage misste der Steuerbescheid dem Beteiligten noch
postalisch bekanntgegeben werden.

Zu Buchstabe b (§ 122a Absatz 2 Satz 1)

Nach der ab dem 1. Januar 2026 geltenden Fassung von § 122a Absatz 2 AO kann jeder
Empféanger eines Steuerverwaltungsakts, mit einmaliger oder aber auch mit dauerhafter
Wirkung fur die Zukunft eine postalische Bekanntgabe von Steuerverwaltungsakten nach
§ 122 AO beantragen.
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Zu dieser Neuregelung bedarf es erganzende rechtliche Anpassungen:
Méglichkeit der Antragstellung

Nach der Gesetzesbegriindung zur Anderung von § 122a AO soll es (weiterhin) jedem
Empfanger eines Steuerverwaltungsakts maoglich sein, mit Wirkung fur die Zukunft eine
postalische Bekanntgabe von Verwaltungsakten nach § 122 AO zu beantragen (vergleiche
BT-Drs. 20/13015, S.101). Das heif3t, nicht nur der Steuerpflichtige selbst soll den Antrag
auf postalische Bekanntgabe stellen kénnen, sondern auch sein Bevollmachtigter. Dieser
Umstand wird mit der Streichung der Woérter ,der Beteiligte® klargestellit.

Art und Weise der Antragstellung

Aufgrund der aktuell noch fehlendenden rechtlichen Vorgaben ist es grundsatzlich mdglich
Antrage nach § 122a Absatz 2 AO auf eine postalische Bekanntgabe formlos zu stellen.

Diese derzeit noch formlose Widerspruchsmdglichkeit soll durch ein rein elektronisches
Verfahren geordnet abgeldst werden. Antrage auf postalische Bekanntgabe nach § 122a
Absatz 2 AO sollen kinftig nur Gber ein von der Finanzverwaltung unter www.elster.de be-
reitgestelltes Nutzerkonto oder Uber eine kompatible eigene oder Drittanbieter-Software
Uber die entsprechende Schnittstelle (ERIC) gestellt werden kénnen. Eine formlose E-Mail
stellt insoweit keine zulassige Antragstellung dar.

Massenverfahren wie die Steuerverwaltungsverfahren sind besser, schneller, serviceorien-
tierter und sicherer zu bewaltigen, wenn Eingangs- und Ausgangskanale strukturiert orga-
nisiert sind. Die automationstechnische Erfassung und Bearbeitung von auf verschiedenen
Kommunikationswegen und ohne jedwede Formvorgaben eingehenden Antragen fliihren zu
vermeidbaren Fehlern und internen Bearbeitungsaufwanden, die mit Personalaufwand ab-
gebildet werden mussen, der in Service, Qualitat und Bearbeitungsgeschwindigkeit besser
investiert ist.

Die Moglichkeit einer grundsatzlich elektronischen Bekanntgabe besteht insbesondere nur
in solchen Fallen, in denen die Erklarung auf einer nach § 87a Absatz 6 AO elektronisch
ubermittelten Steuererklarung beruht und sie vom Beteiligten selbst Uber ein von den Fi-
nanzbehdrden bereitgestelltes Nutzerkonto oder durch eine Person im Sinne des § 80 Ab-
satz 2 AO Ubermittelt wurde, der gegeniber der Bescheid nach § 122 Absatz 1 Satz 4 AO
bekanntzugeben ist. In den betreffenden Fallen besteht also bereits ein elektronischer Kom-
munikationsweg mit der Finanzbehdrde (wie zum Beispiel ELSTER oder Zoll-Portal), so-
dass auch dessen verpflichtende Nutzung fur die Antrage nach § 122a Absatz 2 AO mit
dem Ziel einer postalischen Bekanntgabe fur zumutbar gehalten wird.

Von dieser ,Bundelung“ des Verfahrens profitieren nicht zuletzt auch die Beteiligten selbst,
indem ihnen vom Gesetzgeber ein Anspruch auf eine kostenlose, stets verfluigbare und au-
Rerst zeitnahe sowie sichere Mdglichkeit der elektronischen Antragstellung eingeraumt
wird.

Wirkung des Widerspruchs gegen die elektronische Bekanntgabe

Antrage nach § 122a Absatz 2 Satz 1 AO auf eine postalische Bekanntgabe kénnen nach
aktueller Rechtslage sowohl mit einmaliger als auch mit dauerhafter Wirkung gestellt wer-
den. Stellt der Empfanger einen Antrag auf postalische Bekanntgabe mit einmaliger Wir-
kung ergibt sich die praktisch relevante Frage, ob auch damit im Zusammenhang stehende
weitere Verwaltungsakte, Nachfragen seitens der Finanzbehorde oder ggf. auch erst viele
Jahre spéter ergehende Anderungsbescheide von der postalischen Bekanntgabe umfasst
sind.

Mit der Anderung wird § 122 Absatz 2 Satz 1 AO klarer gefasst. Der Antrag auf postalische
Bekanntgabe kann zeitlich nur noch ohne Begrenzung gestellt werden. Er gilt ab Eingang
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bei der Finanzbehdrde mit Wirkung fur die Zukunft und ist bis zu seinem Widerruf zu be-
rucksichtigen.

Die Anderung ermdglicht der Finanzbehdrde eine rechtssichere Bekanntgabe. Streitigkei-
ten zur ,richtigen” Bekanntgabe werden vermieden, da die Art und Weise der Bekanntgabe
zu dem jeweiligen Zeitpunkt zweifelsfrei der vom Empfanger gedufierten Willenserklarung
entspricht.

Zu Nummer 13 (§ 124 Absatz 1 Satz 3 — neu -)

An die wirksame Bekanntgabe eines Verwaltungsaktes sind wichtige Rechtsfolgen ge-
knUpft (zum Beispiel der Beginn der Einspruchsfrist und die Falligkeit einer Steuernachzah-
lung). Gleichzeitig sind nach derzeitiger Rechtslage Streitigkeiten iber eine wirksame Be-
kanntgabe denkbar, die ausschlieRlich aus dem Nebeneinander der Regelungen des § 122
AO sowie des § 122a AO resultieren.

So ist es z. B. moglich, dass sich ein Antrag auf postalische Bekanntgabe mit der elektro-
nischen Bekanntgabe so eng zeitlich Gberschneidet, dass er nicht mehr berticksichtigt wer-
den kann. Ahnliches gilt fir den umgekehrten Fall, dass die Finanzbehérde zum Beispiel
aus technischen oder organisatorischen Grinden von der intendierten Ermessenregelung
des § 122a Absatz 1 Satz 2 oder 4 AO (,soll“) abweicht und trotz Vorliegen aller rechtlichen
Voraussetzungen den Verwaltungsakt nach § 122 AO postalisch bekanntgibt.

Mit der Ergéanzung des § 124 Absatz 1 Satz 3 AO wird insoweit klargestellt, dass ein Ver-
waltungsakt auch dann wirksam bekanntgegeben wird, wenn die aus objektiver Sicht des
Empfangers falsche Form der Bekanntgabe gewahlt wurde.

In den betreffenden Fallen gelten jeweils die fir die tatsachlich erfolgte Form der Bekannt-
gabe einschlagigen Vorschriften.

Zu Nummer 14 (§ 138 Absatz 8 — neu -)

Die Einfugung des neuen Absatzes setzt eine Empfehlung der OECD um und erfolgt auf-
grund der Rickmeldung der Praxis, dass einzelne Unternehmensgruppen nicht die erfor-
derlichen Berichtigungen der landerbezogenen Berichte vornehmen, auch wenn sie das
Bundeszentralamt fur Steuern durch dazu auffordert.

Landerbezogene Berichte verschaffen der Finanzverwaltung einen Uberblick tiber die glo-
bale Aufteilung von Ertragen und Steuern sowie der geographischen Verteilung der Wirt-
schaftstatigkeit eines Konzerns. Auf dieser Grundlage kann die Finanzverwaltung steuerli-
che Risiken aufgrund der Gestaltung von konzerninternen Verrechnungspreisen und sons-
tigen Praktiken zur Gewinnverlagerung bzw. -kurzung identifizieren. Sind die die Informati-
onen in dem landerbezogenen Bericht unrichtig, kann die Finanzverwaltung keine belast-
bare Risikoabschatzung vornehmen. Die Einfihrung der Korrekturpflicht stellt damit sicher,
dass die Finanzverwaltung ihre Risikoeinschatzung auf Grundlage zutreffender Daten trifft.

Die Korrekturpflicht ist — analog der Regelung zu § 153 AO — entsprechend dem Ablauf der
Festsetzungsfrist, sofern der landerbezogene Bericht fur eine Steuerfestsetzung relevant
ist (§§ 84 ff. MinStG), und in allen anderen Fallen mit Ablauf von vier Jahren nach den ge-
setzlichen Abgabefristen des § 138 Absatz 6 AO zeitlich befristet. Sofern ein landerbezo-
gener Bericht fur eine Steuerfestsetzung relevant ist, bedarf es nach Ablauf der Festset-
zungsfrist keiner Korrektur mehr, da die Finanzverwaltung einen Steuerbescheid dann oh-
nehin nicht mehr andern kann. In anderen Fallen dient der landerbezogene Bericht der Ri-
sikoanalyse und den internationalen Informationsaustausch. Daflr ist eine vierjahrige Frist
ausreichend.
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Zu Nummer 15 (§ 152 Absatz 4)

Der Verspatungszuschlag nach § 152 AO soll den rechtzeitigen Eingang der Steuer- und
Feststellungserklarungen und damit den ordnungsgemafen Veranlagungsprozess und die
rechtzeitige Festsetzung und Entrichtung der Steuern sicherstellen. Im Rahmen des Geset-
zes zur Modernisierung des Besteuerungsverfahrens vom 18. Juli 2016 (BGBI. | S. 1679)
war die Regelung Uber die Erhebung von Verspatungszuschlagen neu gefasst worden.

Im Fokus der hiesigen gesetzlichen Anderung des § 152 Absatz 4 AO stehen klarstellende
Erganzungen im Hinblick auf die Austibung des Ermessens, die insbesondere die automa-
tionsgestutzte Bearbeitung sicherstellen sollen. Fehleranfallige Ermessensentscheidungen
sollen zur Gewabhrleistung einer leistungsstarken, modernen Verwaltung reduziert werden.

Satz 1

§ 152 Absatz 4 AO regelt Félle, in denen mehrere Personen zur Abgabe einer Steuererkla-
rung verpflichtet sind. Satz 1 stellt unverandert die Entscheidung, ob der Verspatungszu-
schlag nur gegen einen, gegen mehrere oder gegen alle Erklarungspflichtigen festsetzt
wird, in das Ermessen der Finanzbehdrden. Dieses Ermessen galt schon vor den Anderun-
gen im Rahmen des Gesetzes zur Modernisierung des Besteuerungsverfahrens vom 18.
Juli 2016 (BGBI. | S. 1679) und hangt auch nicht davon ab, ob es sich dabei um einen
fakultativen (§ 152 Absatz 1 AO) oder obligatorischen (§ 152 Absatz 2 AO) Verspatungszu-
schlag handelt (BT-Drucks. 18/8434, 113).

Satz 2

Die Neuregelung in Satz 2 regelt, dass es sachgerecht ist, einen Verspatungszuschlag vor-
rangig gegen denjenigen festzusetzen, gegen den auch die Steuer oder der Steuermess-
betrag festgesetzt wird (Nummer 1) oder gegen denjenigen, der die Steuer als Steuer- oder
Entrichtungsschuldner anzumelden und zu entrichten hat (Nummer 2). Durch die Vor-
rangregelung wird abweichend von Satz 1 gesetzlich vorgegeben, dass diese Personen
und Personenvereinigungen vorrangig fur den Verspatungszuschlag in Anspruch zu neh-
men sind. Aufgrund dieses intendierten Ermessens bedarf es damit in den genannten Fal-
len keiner Begrindung fur die vorrangige Inanspruchnahme. Auch bei der Zerlegung eines
Steuermessbetrags gilt Satz 2 entsprechend.

Die Regelung in Satz 2 schlie3t die Festsetzung eines Verspatungszuschlags gegenlber
einem nachrangig in Anspruch zu nehmenden Erklarungspflichtigen nicht aus. So kann der
Verspatungszuschlag beispielsweise im Falle einer Kapitalgesellschaft auch gegen den
Geschéftsfuhrer festgesetzt werden. Da der gesetzliche Regelfall in Satz 2 die vorrangige
Festsetzung des Verspatungszuschlags gegen die Gesellschaft selbst und nicht gegen den
gesetzlichen Vertreter vorsieht, bedarf es in diesen Fallen allerdings einer Begriindung die-
ser Ermessensauswahl. Dies entspricht im Ergebnis auch den Grundséatzen des Bundesfi-
nanzhofs zur Ermessensaustbung bei der Festsetzung von Verspatungszuschlagen (Urteil
vom 25. Juli 1991, BStBI Il 1991, 384).

Satz 3

Satz 3 bleibt unverandert und enthalt wie bisher Regelungen zur Festsetzung von Ver-
spatungszuschlagen bei rechtsfahigen und nicht rechtsfahigen Personenvereinigungen.

Satz 4

In Absatz 4 wird ein neuer Satz 4 aufgenommen, wonach der Verspatungszuschlag in den
Fallen der Zusammenveranlagung gegen alle erklarungspflichtigen Personen festzusetzen
ist. Die Regelung stellt sicher, dass in Fallen der Zusammenveranlagung der Verspatungs-
zuschlag stets im Rahmen einer gebundenen Entscheidung gegenlber allen Erklarungs-
pflichtigen festzusetzen ist. Es handelt sich dabei um Ausnahme von der Ermessensrege-
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lung in Satz 1. Die Neuregelung dient der gesetzlichen Klarstellung sowie der Sicherstel-
lung eines reibungslosen Ablaufs des automationsgestiitzten Veranlagungsverfahrens.

Zu Satz 5

Der bisherige Satz 2 wird inhaltlich unverandert zum neuen Satz 5 und enthalt Regelungen
zur Gesamtschuldnerschaft im Falle der Festsetzung des Verspatungszuschlags gegen
mehrere oder alle Erklarungspflichtigen.

Zu Nummer 16 (§ 154)
Zu Buchstabe a (§ 154 Absatz 2b Satz 4 — neu -)

Institute im Sinne des Zahlungsdiensteaufsichtsgesetzes sind nach § 27 Absatz 2 Satz 1 i.
V. m.§ 93b Absatz 1a und § 154 Absatz 2a AO wie Kreditinstitute verpflichtet, fir Konten-
abrufersuchen nach § 93 Absatz 7 oder 8 AO zusatzlich zu den in § 24c Absatz 1 KWG
bezeichneten Daten auch die Identifikationsnummer nach § 139b und § 139¢c AO fir jeden
Kontoinhaber, jeden anderen Verfigungsberechtigten und jeden wirtschaftlich Berechtigten
im Sinne des Geldwaschegesetzes zu speichern. Anders als Kreditinstitute haben Institute
im Sinne des Zahlungsdiensteaufsichtsgesetzes bisher jedoch keine Mdglichkeit geman
§ 154 Absatz 2b Satz 1 AO die Identifikationsnummer in einem maschinellen Verfahren
(MAV) beim Bundeszentralamt fir Steuern zu erfragen und mussen diese personell beim
Vertragspartner erheben. Mit der Erganzung von § 154 Absatz 2b Satz 4 AO wird geregelt,
dass § 154 Absatz 2b Satz 1 bis 3 AO fur Institute im Sinne des Zahlungsdiensteaufsichts-
gesetzes entsprechend gilt. Damit sind sie wie Kreditinstitute verpflichtet, bis zum Ablauf
des dritten Monats nach Begriindung der Geschaftsbeziehung die Identifikationsnummer in
einem maschinellen Verfahren (MAV) beim Bundeszentralamt fr Steuern zu erfragen, so-
fern der Vertragspartner oder gegebenenfalls fir ihn handelnde Personen dem Institut die
nach § 154 Absatz 2a Satz 1 Nummer 1 der Abgabenordnung zu erfassende Identifikati-
onsnummer einer betroffenen Person bis zur Begrindung der Geschéaftsbeziehung nicht
mitgeteilt hat und das Institut die Identifikationsnummer dieser Person auch nicht aus an-
derem Anlass rechtmaRig erfasst hat.

Zu Buchstabe b (§ 154 Absatz 2c Satz 2 — gestrichen -)

Die Regelung verpflichtet Kreditinstitute, bei Begriindung von Geschéaftsbeziehungen fir
jeden Kontoinhaber, jeden anderen Verfugungsberechtigten und jeden wirtschaftlich Be-
rechtigten im Sinne des Geldwaschegesetzes die Identifikationsnummer nach § 139b AO
(IdNr.) und bei wirtschaftlich Tatigen die Steuernummer oder die im Einzelfall vergebene
Wirtschafts-Identifikationsnummer nach § 139¢c AO (W-IdNr.) zu erheben und aufzuzeich-
nen. Lassen sich diese Identifikationsmerkmale mangels Mitwirkung der Beteiligten — bei
der IdNr. auch nicht durch eine Anfrage beim Bundeszentralamt fur Steuern (BZSt) — erhe-
ben, haben die Kreditinstitute eine Vergeblichkeitsmeldung an das BZSt zu Gbermitteln.

Die Ubermittlung der steuerlichen Identifikationsmerkmale ist fiir die Erfiillung der Melde-
und Informationspflichten gegenuber den Finanzbehérden des Bundes- und der Lander re-
gelmafig erforderlich. Nur so kdnnen die Ubermittelten Daten einer bestimmten Person o-
der einem bestimmten Unternehmen zugeordnet werden. Die Pflicht zur Ubermittlung einer
Vergeblichkeitsmitteilung sollte die Kreditinstitute dazu anhalten, die Identifikationsmerk-
male gewissenhaft und nachdricklich zu erheben.

Nach Mitteilung des BZSt wird mittlerweile zu mehr als 95 Prozent der Konten die IdNr. des
Berechtigten gespeichert. Bei wirtschaftlich Tatigen wird die Pflicht zur Erhebung und Auf-
zeichnung der W-IdNr. durch Artikel 97 § 5 Absatz 2 EGAO bis zur Einrichtung eines ma-
schinellen Anfrageverfahrens beim BZSt ausgesetzt. Der gesetzliche Zweck des § 154 Ab-
satz 2c Satz 2 AO hat sich damit im Wesentlichen erfiillt, so dass die Anregung der Kredit-
wirtschaft aufgegriffen wird, auf die Ubersendung der Vergeblichkeitsmeldungen an das
BZSt zu verzichten und Satz 2 des § 154 Absatz 2c AO gestrichen wird.
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Zu Nummer 17 (§ 238 Absatz 1a)

Mit dem Zweiten Gesetz zur Anderung der Abgabenordnung und des Einfiihrungsgesetzes zur
Abgabenordnung vom 12. Juli 2022 (BGBI. | S. 1142) wurde der Zinssatz flir Nachzahlungs-
und Erstattungszinsen nach § 233a AO fir Verzinsungszeitrdume ab dem 1. Januar 2019 rlck-
wirkend auf 0,15 Prozent fir jeden Monat, das heil3t 1,8 Prozent fir jedes Jahr gesenkt. Nach
§ 238 Absatz 1c AO ist die Angemessenheit des Zinssatzes nach § 238 Absatz 1a AO unter
Bertcksichtigung der Entwicklung des Basiszinssatzes nach § 247 des Birgerlichen Gesetz-
buchs zu evaluieren. Der Basiszinssatz ist seit dem 1. Januar 2022 deutlich angestiegen. Auf-
grund dieses Anstiegs und zur Sicherstellung der Angemessenheit des Zinssatzes wird der
Zinssatz bei der Verzinsung nach § 233a AO fir Verzinsungszeitrdume ab dem 1. Januar 2027
auf 0,3 Prozent je vollen Monat, also 3,6 Prozent fir ein volles Jahr angehoben. Wie in der
bisherigen Systematik handelt es sich bei dem Zinssatz um einen Mischwert, der dem Umstand
Rechnung tragt, dass dieser einheitlich fir die Verzinsung sowohl fiir Steuernachforderungen
als auch flr Steuererstattungen gilt. Wie bei dem im Rahmen des Zweiten Gesetzes zur Ande-
rung der Abgabenordnung und des Einfiihrungsgesetzes zur Abgabenordnung vom 12. Juli
2022 (BGBI 1 2022, 1142) festgelegten Zinssatz in Hohe von 0,15 Prozent, ermittelt sich dieser
fur Verzinsungszeitrdumen ab dem 1. Januar 2027 aus den in der Bundesbankstatistik verof-
fentlichen Zinssatzen. Hierzu wird auf den durchschnittlichen Zins fir Konsumentenkredite (be-
sichert/unbesichert) und Spareinlagen fiir den Zeitraum 2024/2025 abgestellt. Aus diesen Wer-
ten wird der Zinssatz fur die Vollverzinsung abgeleitet. Fir die Verzinsungszeitrdume der Ver-
gangenheit bleibt es bei den jeweils geltenden Zinssatzen. Aus Griinden der Ubersichtlichkeit
wird die Sonderregelung fir den Zinssatz in den Fallen des § 233a in Absatz 1a in einzelne
Nummern untergliedert. Kiinftige Zinsanderungen kénnen dann jeweils fortlaufend angefligt
werden. Im Gesetzestext ist die Angabe des auf den Jahreswert hochgerechneten Zinssatzes
nicht erforderlich und entfallt.

Zu Nummer 18 (§ 309a — neu -)

§ 309 Absatz 1 Satz 2 AO schliel3t die elektronische Pfandung aus. Dieser Grundsatz bleibt
auch weiterhin erhalten (z. B. fur Lohnpfandungen). Abweichend von diesem Grundsatz
wird aber fir Pfandungen bei Kreditinstituten eine Ausnahme gemacht. Durch den neuen
§ 309a AO wird die Mdglichkeit geschaffen, Forderungen, Anspriche und andere Vermo-
gensrechte aus bankmafigen Geschéaftsbeziehungen bei Kreditinstituten elektronisch zu
pfanden. Die elektronische Pfandung anderer Forderungen wie beispielsweise Arbeitslohn
eines Beschaftigten des Kreditinstituts ist hiervon nicht umfasst.

Absatz 1

Die elektronische Pfandung bei einem Kreditinstitut soll nach amtlich vorgeschriebenem
Datensatz Uber ein sicheres Verfahren im Sinne des § 87a Absatz 7 Satz 1 AO oder des
§ 87 Absatz 8 Satz 1 AO erfolgen. Als sicheres Verfahren gelten auch die Verfahren, die
Uber einen sicheren Ubermittlungsweg zwischen der Finanzbehérde und den in § 130a Ab-
satz 4 der Zivilprozessordnung bezeichneten Postfachern gefuhrt werden. Auch das Gebot
an den Schuldner, sich jeglicher Verfligung tber die Forderungen, Anspriiche und andere
Vermobgensrechte zu enthalten, kann im Falle einer Pfandung nach § 309a AO elektronisch
an den Schuldner ergehen.

Absatz 2

Fur das elektronische Pfandungsverfahren bei einem Kreditinstitut ist es notwendig, dass
die elektronische Pfandungsverfligung rechtssicher zugestellt werden kann. Die Kreditinsti-
tute werden daher in Absatz 2 verpflichtet, flir das elektronische Pfandungsverfahren ein
elektronisches Postfach zu eréffnen und vorzuhalten. Solche Postfacher sind das beson-
dere elektronische Bilrger- und Organisationenpostfach, das besondere elektronische Be-
hoérdenpostfach oder das Postfach in einem Organisationskonto nach § 2 Absatz 5 Satz 4
des Onlinezugangsgesetzes(OZG-Organisationskonto). Die Kreditinstitute haben, sofern
sie die jeweiligen Voraussetzungen der in Absatz 2 genannten Bestimmungen fur die Post-
facher erfillen (z. B. als juristische Person des o6ffentlichen Rechts organisiert sind), ein
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Wahlrecht, welches dieser Postfacher sie fir die Zwecke der Zustellung elektronischer
Pfandungsverfugungen eréffnen.

Zu den Abséatzen 3 und 4

Das besondere elektronische Blrger- und Organisationenpostfach sowie das besondere
elektronische Behdrdenpostfach unterscheiden sich technisch vom OZG-Organisations-
konto. Wahrend bei den beiden erstgenannten Postfachern die Daten an das Postfach des
Kreditinstituts Gbermittelt werden (Push-Verfahren), werden die Daten im OZG-Organisati-
onskonto bereitgestellt und mussen vom Kreditinstitut abgerufen werden (Pull-Verfahren).
Aufgrund dessen sind unterschiedliche gesetzliche Regelungen zum Zeitpunkt der Zustel-
lung der elektronischen Pfandungsverfigung und zum Nachweis der Zustellung erforder-
lich.

Absatz 3

Absatz 3 normiert Zustellungsregelungen fir das besondere elektronische Blrger- und Or-
ganisationenpostfach sowie flir das besondere elektronische Behérdenpostfach. Dabei wird
aufgrund der Ubermittlung von Daten an das elektronische Postfach fiir die Zustellung auf
die Eingangsbestatigung abgestellt, die der Finanzbehérde vom elektronischen Postfach
des Kreditinstituts automatisiert elektronisch Gbermittelt wird. So gilt nach Satz 1 als Nach-
weis des Zeitpunkts der Zustellung der elektronischen Pfandungsverfugung die automati-
sierte Eingangsbestatigung. Nach Satz 2 ist der Zeitpunkt der Zustellung der in der auto-
matisierten Eingangsbestatigung ausgewiesene Zeitpunkt des Eingangs der elektronischen
Pfandungsverfliigung in dem vom Kreditinstitut eréffneten elektronischen Postfach.

Absatz 4

Absatz 4 normiert die Zustellungsregelungen fir das OZG-Organisationskonto. Hier wird
fur die Zustellung auf die automatisierte Bestatigung tiber die Bereitstellung zum Datenabruf
abgestellt. So gilt nach Satz 1 als Nachweis der Zustellung die ebengenannte Bestatigung.
Als Zeitpunkt der Zustellung der elektronischen Pfandungsverfugung gilt nach Satz 2 der in
der automatisierten Bestatigung ausgewiesene Zeitpunkt der Bereitstellung der elektroni-
schen Pfandungsverfigung in dem OZG-Organisationskonto des Kreditinstitutes zum Ab-
ruf. Das Kreditinstitut ist nach Satz 3 am Tag der Bereitstellung elektronisch Uber die Ab-
rufmdglichkeit der bereitgestellten Pfandungsverfigung sowie Uber den dort enthaltenen
Zustellungszeitpunkt zu benachrichtigen. Diese Benachrichtigung hat nur eine Hinweisfunk-
tion.

Absatz 5

Sofern einem Kreditinstitut eine elektronische Pfandungsverfigung nach den o.g. Verfah-
ren elektronisch zugstellt wird, regelt Absatz 5, dass sowohl die Ubermittlung der Erklarung
nach § 316 AO als auch die weitere Abwicklung des Pfandungsverfahrens grundsatzlich
elektronisch uber das o0.g. Verfahren mittels amtlich vorgeschriebenem Datensatz zu erfol-
gen hat. Diese Regelung dient der Sicherstellung der elektronischen Kommunikation zwi-
schen Finanzverwaltung und Kreditinstitut ohne Medienbruche.

Absatz 6

Absatz 6 regelt, dass die amtlichen Datensatze fir die elektronische Pfandungsverfliigung,
fur die Drittschuldnererklarung nach § 316 AO sowie fur die weitere Abwicklung des Pfan-
dungsverfahrens vom BMF im Einvernehmen mit dem BMJV und den obersten Finanzbe-
hoérden der Lander durch BMF-Schreiben bestimmt werden. Im Bundessteuerblatt werden
sodann die Datensatze bekannt gemacht durch die Veroéffentlichung einer Internetseite, auf
der diese abrufbar sind.
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Zu Nummer 19 (§ 314 Absatz 1 Satz 2)

Es handelt sich um eine redaktionelle Anpassung an die Einfihrung des § 309a AO. Im
Falle einer elektronischen Pfandungs- und Einziehungsverfliigung bei einem Kreditinstitut,
gelten die Vorschriften des § 309a AO auch fir die Einziehungsverfiigung.

Zu Nummer 20 (§ 352 Absatz 1)

Durch das Kreditzweitmarktforderungsgesetz vom 22. Dezember 2023 (BGBI. 2023 |
Nr. 411) wurde die Abgabenordnung an das Gesetz zur Modernisierung des Personenge-
sellschaftsrechts vom 10. August 2021 (BGBI. | S. 3436) angepasst.

Dabei wurde u. a. § 183 AO dahingehend neugefasst, dass § 183 Absatz 1 Satz 1 AO bei
rechtsfahigen Personenvereinigungen abweichend vom bisherigen Recht bestimmt, dass
alle Verwaltungsakte und Mitteilungen, die mit dem Feststellungsverfahren und dem an-
schlieRenden Verfahren Uber einen Einspruch zusammenhangen, der rechtsfahigen Per-
sonenvereinigung in Vertretung der Feststellungsbeteiligten bekannt zu geben sind. Anders
als § 183 Absatz 1 AO in der bis zum 31. Dezember 2023 geltenden Fassung beschrankt
sich die Vorschrift nicht auf Feststellungsbescheide: im Interesse der Rechtsklarheit be-
nennt § 183 Absatz 1 Satz 1 AO nun alle Verwaltungsakte und Mitteilungen, die nach der
AO und den Steuergesetzen mit der gesonderten und einheitlichen Feststellung zusam-
menhangen. Hierzu zahlen nicht nur geadnderte Feststellungsbescheide oder Einspruchs-
entscheidungen, sondern auch sonstige das Feststellungsverfahren betreffende Verwal-
tungsakte wie etwa Zwangsgeldfestsetzungen sowie Mitteilungen, die kein Verwaltungsakt
sind. Eine inhaltliche Anderung gegeniiber der bis 31. Dezember 2023 geltenden Rechts-
lage ist damit nicht verbunden.

Gleichzeitig wurde die bis 31. Dezember 2023 geltende Fassung des § 183 AO in leicht
modifizierter Form in einen neuen § 183a AO verschoben.

Die vorgenannten Anderungen sind auch entsprechend in § 352 AO sowie § 48 FGO nach-
zuvollziehen, sodass sich die Einspruchsbefugnis nach § 352 AO sich nicht nur auf die
Feststellungsbescheide erstrecken, sondern — entsprechend der neugefassten §§ 183 und
183a AO - auf ,alle Verwaltungsakte und Mitteilungen, die nach diesem Gesetz und den
Steuergesetzen mit der gesonderten und einheitlichen Feststellung zusammenhangen®.
Gleiches gilt fur § 48 FGO (vgl. Artikel 22).

Zu Nummer 21 (§ 379 Absatz 2 Nummer 1c)

Die Sanktionierung der Nicht-Abgabe von berichtigten landerbezogenen Berichten soll ge-
setzeskonformes Verhalten der Unternehmen sicherstellen.

Zu Artikel 19 (Weitere Anderung der Abgabenordnung [01.01.2027])
Zu Nummer 1 (§ 52 Absatz 2 Satz 1 Nummer 9)

§ 23 UStDV enthielt eine Aufzéhlung amtlich anerkannter Verbande der freien Wohlfahrts-
pflege. Diese Regelung ist zum 1. Januar 2020 ersatzlos weggefallen. Die Bindungswirkung
des § 23 UStDV fur das Tatbestandsmerkmal der amtlich anerkannten Verbande der freien
Wohlfahrtspflege ist damit entfallen. Bei dem Verweis auf § 23 UStDV handelt es sich somit
um einen sogenannten ,Leerverweis®. Aus diesem Grund erfolgt die Streichung des Ver-
weises. Es handelt sich um eine redaktionelle Anderung, durch die sich keine materiell-
rechtliche Rechtsanderung ergibt.

Zu Nummer 2 (§ 53 Nummer 2 Satz 5)

Bei Personen, die Leistungen nach § 27a des Bundesversorgungsgesetzes erhielten,
wurde bislang die wirtschaftliche Hilfsbedurftigkeit nach § 53 Nummer 2 Satz 5 AO unter-
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stellt. Das Bundesversorgungsgesetz ist allerdings mit Wirkung vom 1. Januar 2024 aul3er
Kraft getreten (vgl. Artikel 58 Nummer 2 des Gesetzes zur Regelung des Sozialen Entscha-
digungsrechts vom 12. Dezember 2019). Bei dem Verweis auf § 27a des Bundesversor-
gungsgesetzes handelt es sich somit um einen sogenannten ,Leerverweis®. Aus diesem
Grund erfolgt die Streichung des Verweises. Es handelt sich um eine redaktionelle Ande-
rung, durch die sich keine materiell-rechtliche Rechtsanderung ergibt.

Zu Artikel 20 (Anderung des Einfiihrungsgesetzes zur Abgabenordnung [TnV])
Zu Nummer 1 (Artikel 97 § 15 Absatz 20 — neu -)

Satz 1 regelt, dass die Neufassung des § 238 Absatz 1a AO (vgl. Artikel 18 Nummer 17)
erstmals auf Verzinsungszeitraume, die nach dem 31. Dezember 2026 beginnen, anzuwen-
den ist. Die Anpassungsnorm in Satz 2 dient erganzend der Sicherstellung der einheitlichen
Umsetzung der Anpassung des Zinssatzes fir Verzinsungszeitrdume, die nach dem 31.
Dezember 2026 beginnen.

Zu Nummer 2 (Artikel 97 § 17f — neu -)

Die Vorschrift regelt die erstmalige Anwendung des § 309a AO. Da die notwendigen tech-
nischen MalRnahmen zur Umsetzung des Verfahrens der elektronischen Pfandung bei ei-
nem Kreditinstitut sehr aufwandig sind und die Umsetzung zu einem bestimmten Stichtag
nicht festgelegt werden kann, steht die erstmalige Anwendung unter der Bedingung der
Bekanntmachung im Bundesgesetzblatt. Danach ist die Vorschrift des § 309e AO erst an-
zuwenden, wenn das Bundesministerium der Finanzen im Bundesgesetzblatt Teil | bekannt
gibt, dass die technischen Voraussetzungen flir das Verfahren der elektronischen Pfandung
einer Geldforderung bei einem Kreditinstitut vorliegen.

Zu Nummer 3 (Artikel 97 § 26)
Zu Absatz 6 (Artikel 97 § 26 Absatz 6 — neu -)

Der neue Absatz 6 bestimmt, dass § 154 Absatz 2b AO (vgl.
Artikel 18 Nummer 16 Buchstabe a) erstmals auf Geschéaftsbeziehungen anzuwenden ist,
die nach dem 31. Dezember 2026 begrindet werden.

Fir bereits bestehende Geschaftsbeziehungen, die vor dem 1. Januar 2027 geschlossen
worden sind und am 1. Januar 2027 noch bestehen und bei denen der Vertragspartner oder
die fur sie handelnde Person die Identifikationsnummer einer betroffenen Person bisher
nicht mitgeteilt haben und das Institut die Identifikationsnummer dieser Person auch nicht
aus anderem Anlass rechtmaRig erfasst hat, hat die Abfrage der Identifikationsnummer
beim BZSt bis zum 31. Juli 2027 zu erfolgen.

Zu Absatz 7 (Artikel 97 § 26 Absatz 7 — neu -)

Es handelt sich um eine Folgednderung zur Abschaffung der Vergeblichkeitsmeldung nach
§ 154 Absatz 2c¢ Satz 2 AO (vgl. Artikel 18 Nummer 16 Buchstabe b). Eine Vergeblichkeits-
meldung ist letztmals fir im Kalenderjahr 2024 begriindete Geschaftsbeziehungen abzuge-
ben.

Zu Nummer 4 (§ 31 Satz 4 und 5 — neu -)

Die Sanktionsmaoglichkeit besteht ab Wirtschaftsjahren, die nach dem 30. Dezember 2023
beginnen. Dies stellt die effektive Sanktionierung ab dem Anwendungszeitpunkt des CbCR-
Safe-Harbour nach §§ 84 ff. des Mindeststeuergesetzes sicher. Aufgrund des Ruickwir-
kungsverbots nach Artikel 103 des Grundgesetzes greift die Sanktionierung erst ab dem
1. Juli 2027.Von der Ahndung erfasst werden nach § 4 Absatz 2 des Gesetzes uber Ord-
nungswidrigkeiten auch Falle unterlassener Anzeigen und Richtigstellungen vor Inkrafttre-
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ten des Gesetzes, wenn diese pflichtwidrig nicht unverziglich nach Inkrafttreten des Ge-
setzes angezeigt werden und ein Kkorrigierter landerbezogener Bericht abgegeben wird (vgl.
BGH, Urteil vom 19. November 1993 - 2 StR 468/93, NStZ 1994, 123 (124)).

Zu Artikel 21 (Anderung des Finanzverwaltungsgesetzes [TnV])
Zu Nummer 1 (§ 5 Absatz 1 Satz 1 Nummer 7 — gestrichen -)

Die Regelung im Finanzverwaltungsgesetz wird gemeinsam mit § 28 Absatz 2 AO gestri-
chen. Die Sonderaufgabe des Bundeszentralamts flir Steuern, Zustandigkeitskonflikte und
-unklarheiten bei Steuerauslandern durch Bestimmung des zustandigen Finanzamts aufzu-
I6sen, ist nicht mehr erforderlich. Diese Falle sind in der Praxis nicht anders zu behandeln
als Inlandsfalle. Die betroffenen Finanzamter versuchen zuerst, die Zustandigkeit miteinan-
der zu klaren. Gelingt dies nicht, entscheidet die gemeinsame Aufsichtsbehérde bzw. be-
stimmen mehrere zustandige Aufsichtsbehdrden das zustéandige Finanzamt einvernehm-
lich.

Zu Nummer 2 (§ 5 Absatz 1a Satz 2)

Es handelt sich um eine Folgeadnderung aufgrund der Streichung der Nummer 7 in Ab-satz
1 Satz 1.

Zu Artikel 22 (Anderung der Finanzgerichtsordnung [TnV])

§ 48 Absatz 1

Durch das Kreditzweitmarktférderungsgesetz vom 22. Dezember 2023 (BGBI. 2023 |
Nr. 411) wurden die Abgabenordnung und die Finanzgerichtsordnung an das Gesetz zur
Modernisierung des Personengesellschaftsrechts vom 10. August 2021 (BGBI. | S. 3436)
angepasst. Dabei wurden u. a. die Regelungen zur Bekanntgabe in den §§ 183 und 183a
AO an die geanderten zivilrechtlichen Vorgaben angepasst. Im Interesse der Rechtsklarheit
benennen die §§ 183 und 183a AO nun alle Verwaltungsakte und Mitteilungen, die nach
der Abgabenordnung und den Steuergesetzen mit der gesonderten und einheitlichen Fest-
stellung zusammenhangen. Hierzu zahlen nicht nur geanderte Feststellungsbescheide o-
der Einspruchsentscheidungen, sondern auch sonstige das Feststellungsverfahren betref-
fende Verwaltungsakte wie etwa Zwangsgeldfestsetzungen sowie Mitteilungen, die kein
Verwaltungsakt sind. Eine inhaltliche Anderung gegeniiber der bis 31. Dezember 2023 gel-
tenden Rechtslage ist damit nicht verbunden.

Nachdem Artikel 18 des vorliegenden Anderungsgesetzes bereits eine diesbezligliche Klar-
stellung in § 352 AO enthalt, sollte sich auch die Klagebefugnis nach § 48 FGO nicht nur
auf Feststellungsbescheide erstrecken, sondern auf ,alle Verwaltungsakte und Mitteilun-
gen, die nach diesem Gesetz und den Steuergesetzen mit der gesonderten und einheitli-
chen Feststellung zusammenhangen®.

Zu Artikel 23 (Anderung der Zivilprozessordnung [TnV])

§ 173 Absatz 2 Nummer 1

Durch die Erganzung des § 173 Absatz 2 Nummer 1 ZPO werden Kreditinstitute verpflich-
tet, einen sicheren Ubermittlungsweg nach § 130a Absatz 4 der Zivilprozessordnung zu er-
offnen und vorzuhalten. Infrage kommen hier ein elektronisches Blrger- und Organisati-
onspostfach oder ein besonderes Behdrdenpostfach. Hierdurch wird in der ZPO ein Gleich-
klang mit § 309a Absatz 2 AO hergestellt.
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Zu Artikel 24 (Anderung des Mindeststeuergesetzes [TnV])
Zu Nummer 1 (Inhaltsubersicht)

Es handelt sich um Folgeanderungen aus der Einfligung der neuen §§ 81a und 81b
MinStG.

Zu Nummer 2 (§ 7 Absatz 33b Satz 2)

Mit der Anderung wird Punkt 6 der vom Inclusive Framework on BEPS am 24. Mai 2024
angenommenen Verwaltungsleitlinien zur Administration der GloBE-Mustervorschriften kor-
rekt umgesetzt.

Zu Nummer 3 (§ 51 Absatz 4)

Es handelt sich um eine redaktionelle Folgeanpassung durch die Einfligung der §§ 87a
und 87b MinStG.

Zu Nummer 4 (§ 78 Absatz 1)

Es handelt sich um eine redaktionelle Folgeanpassung durch die Einfligung der §§ 87a
und 87b MinStG.

Zu Nummer 5 (§ 81 Absatz 1)

Die Anderung erfolgt, um gesetzestechnische Fehler bei der Nummerierung in Absatz 1 zu
bereinigen.

Zu Nummer 6 (Unterabschnitt 4 — neu —, §§ 81a und 81b — neu -)

Die §§ 81a und 81b MinStG setzen Punkt 5 der vom Inclusive Framework on BEPS am
5. Januar 2026 angenommenen Verwaltungsleitlinien zur Administration der GloBE-Mus-
tervorschriften um.

Zu Nummer 7 (§ 82c¢)

Es handelt sich um eine redaktionelle Folgeanpassung durch die Einfigung der §§ 87a
und 87b MinStG.

Zu Nummer 8 (§ 84 Absatz 1)

Die Verlangerung des Ubergangszeitraums dient der Umsetzung des sog. Side-by-Side-
Pakets, welches am 5. Januar 2026 vom Inclusive Framework on BEPS angenommen
wurde.

Zu Nummer 9 (§ 85 Absatz 1 Satz 4)

Es handelt sich um eine redaktionelle Folgeanpassung durch die Anderung des § 87 Ab-
satz 2 MinStG.

Zu Nummer 10 (§ 87)
Zu Buchstabe a (§ 87 Absatz 2 Satz 3 Nummer 1)

Die Anderung erfolgt, um eine versehentliche Streichung im Rahmen des Mindeststeuer-
anpassungsgesetz zu bereinigen.
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Zu Buchstabe b (§ 87 Absatz 10)
Es handelt sich um redaktionelle Korrekturen.
Zu Nummer 11 (§ 88 Absatz 4 Nummer 1)

Es handelt sich um eine redaktionelle Folgeanpassung durch die Einfligung der §§ 87a
und 87b MinStG.

Zu Nummer 12 (§ 99)
Zu Buchstabe a (§ 99 Absatz 4 Satz 1)

Mit der Neufassung wird sichergestellt, dass die Ermachtigungsgrundlage auch Safe Har-
bour umfasst, die nur eine teilweise Minderung des Steuererh6hungsbetrags vorsehen.

Zu Buchstabe b (§99 Absatz 5)

Hierbei handelt es sich um eine Folgeanpassung der Ermachtigungsgrundlage durch die
Einflgung der neuen §§ 81a und 81b MinStG, wodurch Steuerhoheitsgebiete mit aner-
kannten Side-by-Side- und UPE-Besteuerungsregimen in Rechtsverordnungen bestimmt
werden.

Zu Nummer 13 (§ 101)
Zu Buchstabe a (§ 101 Absatz 3)

Die Anderung betrifft die Anpassung des Ubergangszeitraums, der sich urspriinglich aus
§ 84 Absatz 1 MinStG ergab. Dieser wird durch die Umsetzung des sog. Side-by-Side-Pa-
kets flir Zwecke des CbCR-Safe-Harbour verlangert. Diese Verlangerung gilt allerdings
nicht fir den sog. Penalty Relief, der Zeitraum wird daher eigenstandig neu geregelt.

Zu Buchstabe b (§ 101 Absatz 5 — neu -)

Der neue Absatz 5 regelt den zeitlichen Anwendungsbereich flr die §§ 81a und 81b
MinStG. Diese gelten erstmals flir Geschaftsjahre, die nach dem 31. Dezember 2025 be-
ginnen.

Zu Artikel 25 (Anderung des EU-Beitreibungsgesetzes [TnV])

§ 5 Absatz 5 — neu —

In § 5 EUBeitrG wird das Erteilen von Auskunften an andere Mitgliedstaaten auf Ersuchen
geregelt. Nach geltender Rechtslage ist hierbei von einer Informationspflicht bei Vollstre-
ckungsverfahren oder Auskunftsersuchen zu Vollstreckungszwecken auszugehen. Bei ei-
nem Kontenabruf war somit bisher der Schuldner Giber den Abruf zu informieren, was den
Vollstreckungserfolg gefahrden wirde.

Der neue Absatz 5 entbindet von der Informationspflicht bei Vollstreckungsverfahren oder
Auskunftsersuchen zu Vollstreckungszwecken. Die Anpassung des Gesetzes im vorge-
schlagenen Sinne setzt europarechtliche Vorgaben (Artikel 5 der Richtlinie 2010/24/EU des
Rates vom 16. Marz 2010 Uber die Amtshilfe bei der Beitreibung von Forderungen in Bezug
auf bestimmte Steuern, Abgaben und sonstige MaRnahmen (Beitreibungsrichtlinie)) um
und sorgt fur Rechtssicherheit. Hierdurch wird auch die Folgefrage geklart, ob unter Um-
stadnden eine Unterrichtungspflicht Gber den erfolgten Kontenabruf nach Eingang eines spa-
teren Betreibungsersuchens und entsprechend eingeleiteter Vollstreckungsmafnahmen o-
der nach Ablauf einer gewissen Zeit ohne Beitreibungsersuchen (wenn also davon ausge-
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gangen werden kann, dass keine Kontenpfandung vorgenommen werden soll) wiederauf-
lebt.

Zu Artikel 26 (Anderung des EU-Amtshilfegesetzes [TnV])
Zu Nummer 1 (§ 3a Absatz 2 Satz 2 — neu -)

Mit der Erganzung wird klargestellt, dass die Regelung auch die Steuerarten umfasst, die
in die Zustandigkeit der Zollverwaltung fallen und vom Anwendungsbereich des EUAHIG
umfasst sind. Hierdurch wird auch ein Gleichklang zu § 5 Absatz 5 — neu — EUBeitrG her-
gestellt.

Zu Nummer 2 (§ 7 Absatz 15 Satz 1)

Es handelt sich um eine redaktionelle Folgeanderung, die aus der Einfigung des § 7 Ab-
satz 14c EUAHIG durch das Gesetz vom 22. Dezember 2025 (BGBI. 2025 | Nr. 353) resul-
tiert.

Zu Nummer 3 (§ 20 Absatz 2 Satz 1 Nummer 1 Buchstabe a)

Die Anderung setzt die Anpassung des Artikel 8b der EU-Amtshilferichtlinie um und regelt,
dass die zustandige Behérde im Sinne des EUAHIG der Europaischen Kommission jahrlich
Statistiken zum Umfang des automatischen Informationsaustauschs der Mindeststeuer-Be-
richte Ubermittelt.

Zu Artikel 27 (Anderung des Plattformen-Steuertransparenzgesetzes [01.01.2027])

Mit der Anderung des Plattformen-Steuertransparenzgesetzes werden die Voraussetzun-
gen fur den automatischen Austausch der nach diesem Gesetz erhobenen Informationen
mit Drittstaaten geschaffen, indem die Sorgfalts- und Meldepflichten entsprechend erweitert
werden. Neben dem bereits vorgesehenen unionsrechtlichen Informationsaustausch wird
es ermdglicht, diese Informationen auch auf Grundlage wirksamer volkerrechtlicher Verein-
barungen mit auslandischen Steuerbehérden auszutauschen.

Zu Nummer 1 (§ 1 Absatz 1)

Die Erganzung des § 1 Absatz 1 PStTG erweitert die Zweckbestimmung des Gesetzes um
den automatischen Austausch der nach dem Plattformen-Steuertransparenzgesetz erho-
benen Informationen auf Grundlage wirksamer vélkerrechtlicher Vereinbarungen. Die Re-
gelung stellt klar, dass das Gesetz neben der Erhebung der meldepflichtigen Informationen
auch deren internationale Weitergabe regelt.

Zu Nummer 2 (§ 3 Absatz 3 Nummer 2)
Der Begriff ,freigestellter Plattformbetreiber wird symmetrisch fur Drittstaaten erganzt.
Zu Nummer 3 (§ 4 Absatz 6)

Die neue Nummer 3 in Satz 1 erweitert den Kreis meldepflichtiger Anbieter um solche, die
in einem Drittstaat steuerlich ansassig sind, soweit mit diesem Staat ein automatischer Aus-
tausch vereinbart ist. Das ist technisch notwendig, um Daten zu generieren, die im Rahmen
des Drittstaatenaustauschs tbermittelt werden. Bei den (ibrigen Anderungen in Absatz 6
handelt es sich um Folgeanderungen.

Zu Nummer 4 (§ 6)

Die Erfassung einer Steueridentifikationsnummer oder eines funktionalen Aquivalents eines
Drittstaates stellt sicher, dass Identifikationsmerkmale auch fir Drittstaaten vorliegen.
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Zu Nummer 5 (§ 9)

Die Erganzung in Absatz 1 schafft die Rechtsgrundlage fur den Empfang von Informationen
aus Drittstaaten und deren Weitergabe; bestehende EU-Austauschmechanismen bleiben
unberuhrt.

Mit der Ergénzung des Absatzes 3 Satz 1 wird die zustandige Behorde ermachtigt, die nach
dem Plattformen-Steuertransparenzgesetz erhobenen Informationen auch an auslandische
Steuerbehdrden aufderhalb der Europaischen Union zu Ubermitteln, sofern eine wirksame
Vereinbarung Uber den automatischen Austausch besteht. Die Regelung erganzt die be-
stehende unionrechtliche Austauschverpflichtung um eine zusatzliche Austauschmoglich-
keit und lasst die bestehenden Tatbestéande und Fristen des unionsrechtlichen Austauschs
unberihrt. Der Austausch beschrankt sich ausschlieRlich auf nach diesem Gesetz erho-
bene Informationen.

Mit der Erganzung des Absatzes 6 werden die Verdffentlichungen auf der Internetseite des
Bundeszentralamts fir Steuern auf Drittstaateninformationen erweitert.

Zu Nummer 6 (§12 Absatz 2 Satz 1 Nummer 6)

Mit der Erganzung des § 12 Absatz 2 Satz 1 Nummer 6 PStTG werden die durch meldende
Plattformbetreiber dem Bundeszentralamt fiir Steuern bei Registrierung elektronisch mitzu-
teilenden Informationen auf Drittstaaten erweitert.

Zu Nummer 7 (§ 13 Absatz 1 Satz 2)

Nach aktuell geltendem Recht muss die Ubermittlung von Korrekturen nach § 13 Absatz 1
Satz 2 PStTG durch meldende Plattformbetreiber unverziiglich nach dem Zeitpunkt der
Kenntniserlangung erfolgen. Eine ,Sammlung“ von Korrekturdatensatzen und Abwarten der
Ubermittlung von Korrekturdatensatzen ist vom Gesetz nicht vorgesehen. Mit dem Ande-
rungsbefehl soll eine Sammlung von Korrekturdatensatzen und eine Ubermittiung zum
Ende des Kalenderhalbjahres ermdéglicht werden. Dies stellt eine operative Erleichterung
fur Plattformbetreiber dar und dient dem Bulrokratiertickbau.

Zu Nummer 8 (§ 14)

Die meldepflichtigen Informationen werden auf Informationen zu Anbietern, die in Drittstaa-
ten ansassig sind, mit denen ein automatischer Austausch wirksam vereinbart wurde, er-
weitert.

Zu Nummer 9 (§ 15 Absatz 2)
Es handelt sich um eine Folgednderung zu Nummer 7.
Zu Nummer 10 (§ 17 Absatz 4)

Mit der Erganzung in den Nummern 1 und 2 wird die Erhebung meldepflichtiger Informatio-
nen fir Drittstaaten angepasst.

Zu Nummer 11 (§ 18 Absatz 1 Satz 2)

Mit der Erganzung wird geregelt, dass auch Schnittstellen zur Uberpriifung der Gliltigkeit
von Steueridentifikationsnummern oder Identifikationsnummern fiir Umsatzsteuerzwecke,
die von Drittstaaten zur Verfiigung gestellt werden, von den Plattformbetreibern genutzt
werden missen.
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Zu Nummer 12 (§ 22 Absatz 1 Nummer 1)

Mit der Ergéanzung wird die Informationspflicht der meldenden Plattformbe-treiber vor einer
erstmaligen Meldung der Informationen nach § 13 Absatz 1 PStTG auf die Weiterleitung an
Drittstaaten erweitert.

Zu Nummer 13 (§ 29 Satz 4 — neu -)
Durch die Anderung wird bestimmt, dass die Erweiterung auf in Drittstaaten anséassige mel-
depflichtige Anbieter erstmalig flr das Kalenderjahr 2027 anzuwenden ist. Die erste Mel-

dung von Plattformbetreibern in Bezug auf in Drittstaaten ansassige Anbieter erfolgt damit
im Jahr 2028.

Zu Artikel 28 (Anderung des Finanzkonten-Informationsaustauschgesetzes
[06.12.2024])

§ 8 Absatz 2 Satz 4

In § 8 Absatz 2 Satze 2 und 3 Finanzkonten-Informationsaustauschgesetz (FKAustG) wur-
den mit dem Jahressteuergesetz 2024 (JStG 2024, BGBI | Nr. 387) parallel zur Einflhrung
der Bulgeldbewehrung nach § 28 Absatz 1 Nummer 7 FKAustG Regelungen geschaffen,
die die Pflichten konkretisieren sollten, denen Finanzinstitute gemal § 8 Absatz 2 Satz 2
FKAustG im Hinblick auf bestimmte bestehende Konten unterliegen. In Satz 3 wird be-
schrieben, was Finanzinstitute zu tun haben, um ihrer Verpflichtung zu angemessenen An-
strengungen zur Beschaffung der Steueridentifikationsnummer und des Geburtsdatums bis
zum Ende des zweiten Kalenderjahrs, das dem Jahr folgt, in dem bestehende Konten als
meldepflichtige Konten identifiziert wurden, zu entsprechen. In Satz 4 ist eine Nachholpflicht
fur Falle enthalten, in denen Finanzinstitute die Pflicht nach Satz 2 in Verbindung mit Satz 3
bereits vor Inkrafttreten des JStG 2024 hatten erfiillen missen, dieser Pflicht aber nicht
nachgekommen sind.

Im Zuge dieser Anderung durch das JStG 2024 wurde in Satz 4 allerdings versehentlich
auch eine Uberschielende Pflicht vorgesehen, die nun wieder zurickgenommen werden
soll. Nach aktuellem Wortlaut ist die Nachholpflicht nicht nur bis 31. Dezember 2025, son-
dern danach im Falle der Nichterlangung der zu beschaffenden Informationen auch noch
bis zum Ende eines jeden Folgejahres zu erfullen. Die Satze 2 und 3 hingegen, auf die sich
diese Vorschrift bezieht, verpflichten zu einer jahrlichen Bemihung um Beschaffung der
Informationen nur bis zu dem Ende des zweiten Kalenderjahrs, das dem Jahr folgt, in dem
bestehende Konten als meldepflichtige Konten identifiziert wurden. Dementsprechend en-
det im Regelfall die Verpflichtung nach spatestens 3 Jahren. Die Regelung des Satz 4 fuhrt
folglich zur Schlechterstellung von Finanzinstituten, die ihren Pflichten nach den Satzen 2
und 3 ursprunglich nicht entsprochen haben — sie missten sich nun jahrlich um Beschaf-
fung der Informationen bemiihen, ohne dass hierflir eine zeitliche Begrenzung vorgesehen
ist. Dieser Umstand soll durch die Streichung in Satz 4 korrigiert werden.

Von diesen Anderungen unber(ihrt bleibt die Verpflichtung nach § 8 Absatz 2 Satz 2 Num-
mer 2 FKAustG, die zeitlich unbeschrankt besteht. In diesen Fallen erfordern angemessene
Anstrengungen zur Beschaffung der Informationen allerdings auch nicht zwingend eine
jahrliche Kontaktaufnahme mit dem Kontoinhaber. Vielmehr richtet sich der Zyklus, in dem
die Bemihungen zu unternehmen sind, nach dem Zyklus fiir die Aktualisierung der Anga-
ben des Kontoinhabers gemal’ den geldwascherechtlichen Vorschriften.

Zu Artikel 29 (Anderung des Gesetzes zur weiteren steuerlichen Forderung der
Elektromobilitat und zur Anderung weiterer steuerlicher Vorschriften [TnV])

Artikel 2 Nummer 5 und Artikel 39 Absatz 7 — gestrichen —
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Die Regelung des § 7c EStG sollte durch das Gesetz zur weiteren steuerlichen Férderung
der Elektromobilitdt und zur Anderung weiterer steuerlicher Vorschriften vom 12. Dezem-
ber 2019 (BGBI | S. 2451) eingeflhrt werden. Sie ist wegen der ausstehenden beihilfe-
rechtlichen Genehmigung durch die Europaische Kommission bisher nicht in Kraft getreten
und konnte somit nicht in Anspruch genommen werden. Mit der im Rahmen des Gesetzes
fur ein steuerliches Investitionssofortprogramm zur Starkung des Wirtschaftsstandorts
Deutschland vom 14. Juli 2025 (BGBI. | Nr. 161) neu eingefiihrten arithmetisch-degressi-
ven Absetzung fur Abnutzung far nach dem 30. Juni 2025 und vor dem 1. Januar 2028 an-
geschaffte Elektrofahrzeuge (§ 7 Absatz 2a EStG) wurde eine vergleichbare Uber den ur-
sprunglichen Regelungsinhalt hinausgehende Ldsung zur flachendeckenden Férderung
der Elektromobilitat in Deutschland implementiert. Die Einfihrung der Sonderabschreibung
fur Elektronutzfahrzeuge und elektrisch betriebene Lastenfahrrader in § 7c EStG wird aus
diesem Grund von der Bundesregierung nicht weiterverfolgt.

Zur Sicherstellung von Rechtsklarheit und im Sinne einer Rechtsbereinigung sollen die fir
die Einfiihrung der Sonderabschreibung nach § 7c EStG vorgesehenen Anderungsbefehle
des Gesetzes zur weiteren steuerlichen Férderung der Elektromobilitdt und zur Anderung
weiterer steuerlicher Vorschriften vom 12. Dezember 2019 aufgehoben werden.

Zu Artikel 30 (Anderung des Gesetzes iiber Steuerstatistiken [TnV])

§ 7 Absatz 9 — neu —

Wissenschaftsgestlitzte Gesetzgebung und evidenzbasierte Politikberatung sind in zentra-
len Bereichen der Steuerpolitik auf hochwertige und kontinuierlich verfligbare Datengrund-
lagen angewiesen. Die gesetzliche Verankerung der Bereitstellung von Forschungsdaten-
satzen aus den Steuerstatistiken ist notwendig, um den Zugang der Wissenschaft zu diesen
Daten dauerhaft, verlasslich und planbar abzusichern.

Mit der Erganzung des § 7 StStatG um einen neuen Absatz 9 erhalt das Statistische Bun-
desamt einen gesetzlich verpflichtenden Auftrag, steuerstatistische Forschungsdatensatze
nach erfolgreicher fachlicher und technischer Eignungsprifung fir die Wissenschaft bereit-
zustellen. Die bereits im Netzwerk empirische Steuerforschung beim Statistischen Bundes-
amt bestehenden Kapazitaten fur die Bereitstellung von Forschungsdatensatzen in den For-
schungsdatenzentren werden auf eine rechtliche Grundlage gestellt. Zusatzlicher Erful-
lungsaufwand entsteht dadurch nicht. Absatz 9 tragt dazu bei, die bereits vorhandenen im
Steuerstatistikgesetz geregelten Steuerstatistiken fir die Wissenschaft umfassender zu-
ganglich zu machen, die Wettbewerbsfahigkeit der Forschung mit deutschen Daten zu star-
ken und dem deutschen Forschungsstandort auch mit zusatzlichen deutschen Steuerdaten
hochwertige Forschung zu erméglichen. Dies kommt einer wissenschaftsgestutzten Ge-
setzgebung und evidenzbasierten Politikberatung zu Gute.

Ein Forschungsdatensatz im Sinne des Absatz 9 umfasst sowohl Einzeldatensatze von
Steuerstatistiken nach § 1 Absatz 1 StStatG sowie deren zusammengefihrten Datensatze
nach § 7a Absatz 1 bis 4 StStatG. Fir die Bereitstellung solcher Forschungsdatensatze
muss ein Bedarf durch die Wissenschaft vorhanden sein. Die vorgelagerte Eignungspru-
fung gewahrleistet, dass die nachgefragten Forschungsdatensatze inhaltlich sinnvoll und
technisch umsetzbar sind. Dabei obliegt dem Statistischen Bundesamt die fachliche und
technische Eignungsprifung. Die Bereitstellung der Forschungsdatensatze erfolgt durch
das Forschungsdatenzentrum beim Statistischen Bundesamt.

Die Aufgaben der Statistischen Landesamter bleiben von Absatz 9 unberthrt. Insbeson-
dere entsteht keine Verpflichtung fir die Statistischen Landesamter, Aufgaben zu Gberneh-
men, die im Rahmen des Absatz 9 entstehen.
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Zu Artikel 31 (Neubekanntmachung des Gesetzes liber Steuerstatistiken [TnV])

Durch die umfanglichen aktuellen Anderungen des Steuerstatistikgesetzes ist eine Neube-
kanntmachung des Gesetzes Uber Steuerstatistiken vom 11. Oktober 1995 (BGBI. |
S. 1250, 1409), zuletzt gedndert durch Artikel 30 des vorliegenden Anderungsgesetzes an-
gezeigt.

Zu Artikel 32 (Inkrafttreten)
Zu Absatz 1

Die Artikel 3, 6, 7, 8, 11, 12, 18, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 29, 30 und 31 treten am Tag nach
der Verkindung in Kraft.

Die Anderungen des § 117 AO und des EU-Beitreibungsgesetzes sollen am Tag nach der
Verkindung in Kraft treten, um die europarechtlichen Vorgaben schnellstmdglich umzuset-
zen.

Zu Absatz 2

Die Folgeanderungen in Artikel 1, die sich aufgrund der Streichung der Anderungsbefehle
zur Einfihrung der Sonderabschreibung nach § 7c EStG im Gesetz zur weiteren steuerli-
chen Férderung der Elektromobilitdt und zur Anderung weiterer steuerlicher Vorschriften
ergeben, treten rickwirkend zum 1. Januar 2020 in Kraft, da dies dem urspringlichen In-
krafttretenszeitpunkt der aufzuhebenden Vorschrift entspricht.

Zu Absatz 3

Die Anderung des § 8 Absatz 2 Satz 4 FKAustG in Artikel 28 tritt mit Wirkung zum 6. De-
zember 2024 in Kraft. Dies gewahrleistet, dass der rechtssystematische Fehler in § 8 Ab-
satz 2 Satz 4 FKAustG rickwirkend zu seiner urspringlichen Einfihrung mit dem Jahress-
teuergesetz 2024 beseitigt wird. Die falschlicherweise unbefristete Nachholungspflicht fur
Altfalle wird durch die Anderungen in Artikel 28 in Gleichklang mit der fiir Neufélle beste-
henden Regelungslage entsprechend § 8 Absatz 2 Satz 1 Nummer 1 FKAustG gebracht
und somit auf die rechtssystematisch folgerichtige Pflicht zurliickgefiihrt, ndmlich, dass sich
nicht wiederholt und unbegrenzt jahrlich aufs Neue um die Beschaffung der Daten bemuht
werden muss. Diese gesetzliche Anderung fiihrt fiir die Normadressaten insofern zu keiner
Belastung, sondern ist ausschlieRlich rechtlich vorteilhaft.

Zu Absatz 4

Die Anderung des § 33b Absatz 5 Satz 3 EStG in Artikel 2 mit Wirkung zum 1. Januar 2026
in Kraft.

Die Anderung des § 4 FZulG in Artikel 10 tritt riickwirkend zum 1. Januar 2026 in Kraft. Der
geanderte § 4 FZulG ist daher auf alle ab diesem Zeitpunkt entstandenen Anspriche auf
Forschungszulage eines FUE-Vorhabens anzuwenden.

Zu Absatz 5

Die Neuregelung des § 3b Absatz 2 Satz 1 EStG in Artikel 4 ist erstmals auf den laufenden
Arbeitslohn anzuwenden, der flir einen nach dem 31. Dezember 2026 endenden Lohnzah-
lungszeitraum gezahlt wird und tritt am 1. Januar 2027 in Kraft.

Die Regelung in § 39a Absatz 1 Satz 1 Nummer 1b —neu — und Absatz 4 Satz 1 Num-
mer 1b — neu — EStG (Er6ffnung des Freibetragsverfahrens fur freiwillig gesetzlich kranken-
Ipflegeversicherte Arbeitnehmer) sowie die Anderungen von § 39 Absatz 4a Satz 1 (Daten-
austausch private Kranken-/Pflegversicherung flr weitere Einrichtungen, die Versiche-
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rungsleistungen anbieten) und § 39b Absatz 2 Satz 5 Nummer 3 Buchstabe a bis c und e
EStG (Ansatz der tatsachlichen Sozialversicherungsbeitragen bei der Vorsorgepauschale)
treten am 1. Januar 2027 in Kraft (Artikel 4 Nummer 4 bis 6). Siehe hierzu jedoch § 52 Ab-
satz 36 Satz 3 und 4 EStG in der Fassung dieses Anderungsgesetzes sowie die entspre-
chende Einzelbegrindung zur erstmaligen Anwendung ab dem 1. Januar 2028 bzw. 1. Ja-
nuar 2030 (Artikel 4 Nummer 9 Buchstabe b).

Die Anderungen des § 3 Absatz 3a sowie der §§ 3a, 3c und 3f UStG in Artikel 13 treten
zum 1. Januar 2027 in Kraft, weil die entsprechende EU-Richtlinie zu diesem Zeitpunkt im
nationalen Recht umgesetzt sein muss. Hinsichtlich der Anderungen von § 3 Absatz 1b und
9a UStG konnen sich Unternehmen und Verwaltung wegen des klaren Stichtags einfacher
auf den Systemwechsel einstellen. Die Anderung des § 4 Nummer 27 Buchstabe b UStG
tritt ebenfalls zum 1. Januar 2027 in Kraft. Auch die Anderung des § 6 Absatz 3a UStG tritt
zum 1. Januar 2027 in Kraft, da zu diesem Zeitpunkt die derzeitige Wertgrenze wegfallen
wiirde (§ 6 Absatz 3a Satz 2 UStG). Die Anderung des § 13 Absatz 1 Nummer 1 Buch-
stabe f und g UStG in Artikel 13 muss zum 1. Januar 2027 in Kraft treten, weil die entspre-
chende EU-Richtlinie zu diesem Zeitpunkt im nationalen Recht umgesetzt sein muss.

Die Anderung des § 6b UStG in Artikel 13 muss zum 1. Januar 2027 in Kraft treten, weil die
Vorgaben der EU-Richtlinie zu diesem Zeitpunkt im nationalen Recht umgesetzt sein mus-
sen (Artikel 6 Absatz 2 der Richtlinie 2025/516 des Rates vom 11. Marz 2025 zur Anderung
der Richtlinie 2006/112/EG).

Die Anderung des § 52 Absatz 2 Satz 1 Nummer 9 AO in Artikel 19 tritt am 1. Januar 2027
in Kraft.

Die Anderungen des Plattformen-Steuertransparenzgesetzes in Artikel 27 treten am 1. Ja-
nuar 2027 in Kraft.

Zu Absatz 6
Die Artikel 5 und 9 treten am 1. Januar 2028 in Kraft.
Zu Absatz 7

Die Neuregelung der Organschaft in § 2c UStG (Artikel 14) und die Anderungen der Um-
satzsteuer-Durchflihrungsverordnung (Artikel 16) treten am 1. Juli 2028 in Kraft.

Zu Absatz 8

Die Anderung des Bewertungsgesetzes (Artikel 17) tritt zum n&chsten Hauptfeststellungs-
zeitpunkt am 1. Januar 2029 in Kraft.

Zu Absatz 9

Die Streichung des § 6b und der §§ 1a Absatz 2a und 3 Absatz 1a Satz 3 UStG in Artikel 15
muss zum 1. Januar 2027 mit Inkrafttreten zum 1. Juli 2029 erfolgen, weil die unionsrecht-
lichen Vorgaben nach Artikel 6 Absatz 2 der Richtlinie 2025/516 des Rates vom 11. Marz
2025 zur Anderung der Richtlinie 2006/112/EG bis zu diesem Zeitpunkt im nationalen Recht
umzusetzen sind.

In diesem Zusammenhang werden die §§ 18a Absatz 6 Nummer 3 und Absatz 7 Num-
mer 2a sowie 22 Absatze 4f und 4g UStG mit Inkrafttreten zum 1. Juli 2029 in Artikel 15
gestrichen (Artikel 6 Absatz 4 der Richtlinie 2025/516 des Rates vom 11. Marz 2025 zur
Anderung der Richtlinie 2006/112/EG).
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	12. In § 44 Absatz 1 Satz 10 wird die Angabe „dem für ihn zuständigen Betriebsstättenfinanzamt nach Maßgabe des § 93c der Abgabenordnung“ durch die Angabe „den Finanzbehörden nach Maßgabe des § 93c der Abgabenordnung nach amtlich vorgeschriebenem Date...
	13. § 45a wird wie folgt geändert:
	14. § 45b Absatz 4 wird durch den folgenden Absatz 4 ersetzt:
	15. § 45e wird gestrichen.
	16. § 50b wird durch den folgenden § 50b ersetzt:
	„§ 50b
	Prüfungsrecht


	17. § 50c Absatz 2 wird wie folgt geändert:
	18. § 50e wird wie folgt geändert:
	19. § 52 wird wie folgt geändert:
	20. § 62 Absatz 1a wird durch den folgenden Absatz 1a ersetzt:


	Artikel 4
	Weitere Änderung des Einkommensteuergesetzes [01.01.2027]
	Das Einkommensteuergesetz, das zuletzt durch Artikel 3 dieses Gesetzes geändert worden ist, wird wie folgt geändert:
	1. § 3b Absatz 2 Satz 1 wird durch den folgenden Satz ersetzt:
	2. § 9 Absatz 4 Satz 3 wird durch den folgenden Satz ersetzt:
	3. § 34 Absatz 2 Nummer 1 wird durch die folgende Nummer 1 ersetzt:
	4. § 39 Absatz 4a Satz 1 wird durch den folgenden Satz ersetzt:
	5. Nach § 39a Absatz 1 Satz 1 Nummer 1a und Absatz 4 Satz 1 Nummer 1a wird jeweils die folgende Nummer 1b eingefügt:
	6. § 39b Absatz 2 Satz 5 Nummer 3 wird wie folgt geändert:
	7. Nach § 42g Absatz 3 Satz 1 werden die folgenden Sätze eingefügt:
	8. In § 50a Absatz 2 Satz 3 wird die Angabe „250 Euro“ durch die Angabe „500 Euro“ ersetzt.
	9. § 52 wird wie folgt geändert:


	Artikel 5
	Weitere Änderung des Einkommensteuergesetzes [01.01.2028]
	Das Einkommensteuergesetz, das zuletzt durch Artikel 4 dieses Gesetzes geändert worden ist, wird wie folgt geändert:
	1. § 41b wird wie folgt geändert:
	2. § 41c wird wie folgt geändert:
	3. § 52 Absatz 1 wird durch den folgenden Absatz 1 ersetzt:


	Artikel 6
	Änderung des Körperschaftsteuergesetzes [TnV]
	Das Körperschaftsteuergesetz in der Fassung der Bekanntmachung vom 15. Oktober 2002 (BGBl. I S. 4144), das zuletzt durch Artikel 30 des Gesetzes vom 4. Februar 2026 (BGBl. 2026 I Nr. 33) geändert worden ist, wird wie folgt geändert:
	1. § 8b Absatz 6 Satz 2 wird durch den folgenden Satz ersetzt:
	2. § 34 Absatz 5 Satz 6 und 7 wird durch die folgenden Sätze ersetzt:


	Artikel 7
	Änderung des Gewerbesteuergesetzes [TnV]
	Das Gewerbesteuergesetz in der Fassung der Bekanntmachung vom 15. Oktober 2002 (BGBl. I S. 4167), das zuletzt durch Artikel 4 des Gesetzes vom 28. Februar 2025 (BGBl. 2025 I Nr. 69) geändert worden ist, wird wie folgt geändert:
	In § 29 Absatz 1 Nummer 3 wird die Angabe „§ 3 Nummer 15d des Energiewirtschaftsgesetzes“ durch die Angabe „§ 3 Nummer 36 des Energiewirtschaftsgesetzes“ ersetzt.


	Artikel 8
	Änderung des Investmentsteuergesetzes [TnV]
	Das Investmentsteuergesetz vom 19. Juli 2016 (BGBl. I S. 1730), das zuletzt durch Artikel 28 des Gesetzes vom 4. Februar 2026 (BGBl. 2026 I Nr. 33) geändert worden ist, wird wie folgt geändert:
	1. § 3 Absatz 3 wird durch den folgenden Absatz 3 ersetzt:
	2. § 17 Absatz 2 wird durch den folgenden Absatz 2 ersetzt:
	3. Nach § 56 Absatz 3a wird der folgende Absatz 3b eingefügt:
	4. § 57 wird wie folgt geändert:


	Artikel 9
	Änderung der Lohnsteuer-Durchführungsverordnung [01.01.2028]
	Die Lohnsteuer-Durchführungsverordnung in der Fassung der Bekanntmachung vom 10. Oktober 1989 (BGBl. I S. 1848), die zuletzt durch Artikel 3 der Verordnung vom 19. Dezember 2025 (BGBl. 2025 I Nr. 372) geändert worden ist, wird wie folgt geändert:
	§ 4 Absatz 3 Satz 1 wird gestrichen.


	Artikel 10
	Änderung des Forschungszulagengesetzes [01.01.2026]
	Das Forschungszulagengesetz vom 14. Dezember 2019 (BGBl. I S. 2763), das zuletzt durch Artikel 3 des Gesetzes vom 22. Dezember 2025 (BGBl. 2025 I Nr. 363) geändert worden ist, wird wie folgt geändert:
	In § 4 Absatz 3 wird die Angabe „15 000 000“ durch die Angabe „25 000 000“ ersetzt.


	Artikel 11
	Weitere Änderung des Forschungszulagengesetzes [TnV]
	Das Forschungszulagengesetz, das zuletzt durch Artikel 10 dieses Gesetzes geändert worden ist, wird wie folgt geändert:
	1. § 12 wird durch den folgenden § 12 ersetzt:
	„§ 12
	Anwendung der Abgabenordnung


	2. Nach § 16 Absatz 3 wird der folgende Absatz 4 eingefügt:


	Artikel 12
	Änderung des Umsatzsteuergesetzes [TnV]
	Das Umsatzsteuergesetz in der Fassung der Bekanntmachung vom 21. Februar 2005 (BGBl. I S. 386), das zuletzt durch Artikel 62 Absatz 7 des Gesetzes vom 4. Februar 2026 (BGBl. 2026 I Nr. 33) geändert worden ist, wird wie folgt geändert:
	1. In § 14 Absatz 7 Satz 2 wird die Angabe „Absatz 2 Satz 2“ durch die Angabe „Absatz 2 Satz 5“ ersetzt.
	2. In § 15 Absatz 5 Nummer 2 wird die Angabe „(§ 10 Abs. 1 Satz 3)“ durch die Angabe „(§ 10 Absatz 1 Satz 2)“ ersetzt.
	3. § 16 wird wie folgt geändert:
	4. In § 22 Absatz 2 Nummer 1 Satz 6 wird die Angabe „§ 17 Abs. 1 Satz 6“ durch die Angabe „§ 17 Absatz 1 Satz 7“ ersetzt.


	Artikel 13
	Weitere Änderung des Umsatzsteuergesetzes [01.01.2027]
	Das Umsatzsteuergesetz, das zuletzt durch Artikel 12 dieses Gesetzes geändert worden ist, wird wie folgt geändert:
	1. In der Inhaltsübersicht wird nach der Angabe zu § 3e die folgende Angabe eingefügt:
	2. § 3 wird wie folgt geändert:
	3. § 3a Absatz 5 wird wie folgt geändert:
	4. § 3c wird wie folgt geändert:
	5. Nach § 3e wird der folgende § 3f eingefügt:
	„§ 3f
	Ausnahmeregelung für den Ort bei Telekommunikations-, Rundfunk-, Fernsehdienstleistungen und elektronisch erbrachten sonstigen Leistungen sowie innergemeinschaftlichen Fernverkäufen.


	6. § 4 Nummer 11b wird durch die folgende Nummer 11b ersetzt:
	7. § 6 Absatz 3a Satz 2 wird gestrichen.
	8. § 6b wird wie folgt geändert:
	9. In § 13 Absatz 1 Nummer 1 Buchstabe f und g wird jeweils die Angabe „Buchstabe b bleibt unberührt,“ durch die Angabe „Buchstabe b findet keine Anwendung,“ ersetzt.
	10. Nach § 18k Absatz 1 Satz 3 wird der folgende Satz eingefügt:
	11. Nach § 28 Absatz 6 wird der folgende Absatz 7 eingefügt:


	Artikel 14
	Weitere Änderung des Umsatzsteuergesetzes [01.07.2028]
	Das Umsatzsteuergesetz, das zuletzt durch Artikel 13 dieses Gesetzes geändert worden ist, wird wie folgt geändert:
	1. In der Inhaltsübersicht wird nach der Angabe zu § 2b die folgende Angabe eingefügt:
	2. § 2 Absatz 2 wird wie folgt geändert:
	3. Nach § 2b wird der folgende § 2c eingefügt:
	„§ 2c
	Organschaft


	4. Nach § 27 Absatz 41 wird folgender Absatz 42 eingefügt:


	Artikel 15
	Weitere Änderung des Umsatzsteuergesetzes [01.07.2029]
	Das Umsatzsteuergesetz, das zuletzt durch Artikel 14 dieses Gesetzes geändert worden ist, wird wie folgt geändert:
	1. In der Inhaltsübersicht wird die Angabe zu § 6b durch die folgende Angabe ersetzt:
	2. § 1a Absatz 2a wird gestrichen.
	3. § 3 Absatz 1a Satz 3 wird gestrichen.
	4. § 6b wird gestrichen.
	5. § 18a wird wie folgt geändert:
	6. § 22 Absatz 4f und 4g wird gestrichen.


	Artikel 16
	Änderung der Umsatzsteuer-Durchführungsverordnung [01.07.2028]
	Die Umsatzsteuer-Durchführungsverordnung in der Fassung der Bekanntmachung vom 21. Februar 2005 (BGBl. I S. 434), die zuletzt durch Artikel 7 der Verordnung vom 19. Dezember 2025 (BGBl. 2025 I Nr. 372) geändert worden ist, wird wie folgt geändert:
	1. Die Inhaltsübersicht wird wie folgt geändert:
	2. Die Überschrift „Zu § 3a des Gesetzes“ wird durch die Überschrift „Zu § 2c des Gesetzes“ ersetzt.
	3. Nach der Überschrift „Zu § 2c des Gesetzes“ wird der folgende § 1 eingefügt:
	„§ 1
	Erklärung der Organschaft




	Artikel 17
	Änderung des Bewertungsgesetzes [01.01.2029]
	Das Bewertungsgesetz in der Fassung der Bekanntmachung vom 1. Februar 1991 (BGBl. I S. 230), das zuletzt durch Artikel 36 des Gesetzes vom 2. Dezember 2024 (BGBl. 2024 I Nr. 387) geändert worden ist, wird wie folgt geändert:
	1. In der Inhaltsübersicht wird nach der Angabe zu Anlage 27 die folgende Angabe eingefügt:
	2. § 232 Absatz 4 Nummer 2 wird durch die folgende Nummer 2 ersetzt:
	3. § 238 Absatz 1 Nummer 1 wird durch die folgende Nummer 1 ersetzt:
	4. § 241 wird wie folgt geändert:
	5. Die Anlage 27 zum Bewertungsgesetz wird durch die folgende Anlage 27 zum Bewertungsgesetz ersetzt:
	„Bewertungsgesetz (BewG) Anlage 27 (zu § 237 Absatz 2) Landwirtschaftliche Nutzung

	6. Nach der Anlage 27 wird folgende Anlage 27a zum Bewertungsgesetz eingefügt:
	„Bewertungsgesetz (BewG) Anlage 27a (zu § 238 Absatz 1 Nummer 1) Zuschlag für verstärkte Tierhaltung



	Artikel 18
	Änderung der Abgabenordnung [TnV]
	Die Abgabenordnung in der Fassung der Bekanntmachung vom 23. Januar 2025 (BGBl. 2025 I Nr. 24), die zuletzt durch Artikel 3 des Gesetzes vom 16. April 2026 (BGBl. 2026 I Nr. 106) geändert worden ist, wird wie folgt geändert:
	1. In der Inhaltsübersicht wird nach der Angabe zu § 309 die folgende Angabe eingefügt:
	2. § 1 Absatz 2 Nummer 7 wird durch die folgende Nummer 7 ersetzt:
	3. § 26 Satz 3 wird wie folgt geändert:
	4. § 28 wird wie folgt geändert:
	5. § 29c Absatz 1 wird wie folgt geändert:
	6. § 30 wird wie folgt geändert:
	7. § 31b wird wie folgt geändert:
	8. § 89b Absatz 4 Satz 3 wird durch den folgenden Satz ersetzt:
	9. § 93a Absatz 1 Satz 1 Nummer 1 Buchstabe e wird durch den folgenden Buchstaben e ersetzt:
	10. § 117 Absatz 4 Satz 3 wird durch folgenden Satz ersetzt:
	11. § 122 wird wie folgt geändert:
	12. § 122a wird wie folgt geändert:
	13. Nach § 124 Absatz 1 Satz 2 wird der folgende Satz eingefügt:
	14. Nach § 138a Absatz 7 wird der folgende Absatz 8 eingefügt:
	15. § 152 Absatz 4 wird durch den folgenden Absatz 4 ersetzt:
	16. § 154 wird wie folgt geändert:
	17. § 238 Absatz 1a wird durch den folgenden Absatz 1a ersetzt:
	18. Nach § 309 wird folgender § 309a eingefügt:
	„§ 309a
	Elektronische Pfändung bei einem Kreditinstitut


	19. § 314 Absatz 1 Satz 2 wird durch den folgenden Satz ersetzt:
	20. § 352 Absatz 1 wird durch den folgenden Absatz 1 ersetzt:
	21. § 379 Absatz 2 Nummer 1c wird durch die folgende Nummer 1c ersetzt:


	Artikel 19
	Weitere Änderung der Abgabenordnung [01.01.2027]
	Die Abgabenordnung, die zuletzt durch Artikel 18 dieses Gesetzes geändert worden ist, wird wie folgt geändert:
	1. In § 52 Absatz 2 Satz 1 Nummer 9 wird die Angabe „(§ 23 der Umsatzsteuer-Durchführungsverordnung)“ gestrichen.
	2. In § 53 Nummer 2 Satz 5 wird die Angabe „, bei Empfängern von Leistungen nach § 27a des Bundesversorgungsgesetzes“ gestrichen.


	Artikel 20
	Änderung des Einführungsgesetzes zur Abgabenordnung [TnV]
	Das Einführungsgesetz zur Abgabenordnung vom 14. Dezember 1976 (BGBl. I S. 3341; 1977 I S. 667), das zuletzt durch Artikel 4 des Gesetzes vom 10. Februar 2026 (BGBl. 2026 I Nr. 39) geändert worden ist, wird wie folgt geändert:
	Artikel 97 wird wie folgt geändert:
	1. Nach § 15 Absatz 19 wird der folgende Absatz 20 eingefügt:
	2. Nach § 17e wird der folgende § 17f eingefügt:
	„§17f
	Elektronische Pfändung bei einem Kreditinstitut


	3. Nach § 26 Absatz 5 werden die folgenden Absätze 6 und 7 eingefügt:
	4. Nach § 31 Satz 3 werden die folgenden Sätze eingefügt:



	Artikel 21
	Änderung des Finanzverwaltungsgesetzes [TnV]
	Das Finanzverwaltungsgesetz in der Fassung der Bekanntmachung vom 4. April 2006 (BGBl. I S. 846, 1202), das zuletzt durch Artikel 7 des Gesetzes vom 10. Februar 2026 (BGBl. 2026 I Nr. 39) geändert worden ist, wird wie folgt geändert:
	§ 5 wird wie folgt geändert:
	1. Absatz 1 Satz 1 Nummer 7 wird gestrichen.
	2. In Absatz 1a Satz 2 wird die Angabe „7,“ gestrichen.



	Artikel 22
	Änderung der Finanzgerichtsordnung [TnV]
	Die Finanzgerichtsordnung in der Fassung der Bekanntmachung vom 28. März 2001 (BGBl. I S. 442, 2262; 2002 I S. 679), die zuletzt durch Artikel 18 des Gesetzes vom 22. Dezember 2025 (BGBl. 2025 I Nr. 349) geändert worden ist, wird wie folgt geändert:
	§ 48 Absatz 1 wird durch den folgenden Absatz 1 ersetzt:


	Artikel 23
	Änderung der Zivilprozessordnung [TnV]
	Die Zivilprozessordnung in der Fassung der Bekanntmachung vom 5. Dezember 2005 (BGBl. I S. 3202; 2006 I S. 431; 2007 I S. 1781), die zuletzt durch Artikel 2 des Gesetzes vom 22. Dezember 2025 (BGBl. 2025 I Nr. 349) geändert worden ist, wird wie folgt ...
	In § 173 Absatz 2 Nummer 1 wird die Angabe „Steuerberater“ durch die Angabe „Steuerberater, Kreditinstitute“ ersetzt.


	Artikel 24
	Änderung des Mindeststeuergesetzes [TnV]
	Das Mindeststeuergesetz vom 21. Dezember 2023 (BGBl. 2023 I Nr. 397), das zuletzt durch Artikel 1 des Gesetzes vom 22. Dezember 2025 (BGBl. 2025 I Nr. 353) geändert worden ist, wird wie folgt geändert:
	1. In der Inhaltsübersicht wird nach Teil 8 Abschnitt 3 Unterabschnitt 3 der folgende Unterabschnitt 4 eingefügt:
	2. In § 7 Absatz 33b Satz 2 wird die Angabe „keine“ durch die Angabe „nur dann eine“ ersetzt.
	3. In § 51 Absatz 4 wird die Angabe „§§ 84 bis 87“ durch die Angabe „§§ 84 bis 87b“ ersetzt.
	4. In § 78 Absatz 1 wird die Angabe „84 bis 87“ durch die Angabe „84 bis 87b“ ersetzt.
	5. § 81 Absatz 1 wird durch den folgenden Absatz 1 ersetzt:
	6. Nach § 81 wird folgender Unterabschnitt eingefügt:
	„Unterabschnitt 4
	Besondere Safe Harbour
	§ 81a
	Side-by-Side-Safe-Harbour

	§ 81b
	UPE-Safe-Harbour



	7. In § 82c wird die Angabe „§§ 84 bis 87“ durch die Angabe „§§ 84 bis 87b“ ersetzt.
	8. In § 84 Absatz 1 wird die Angabe „31. Dezember 2026“ durch die Angabe „31. Dezember 2027“ und die Angabe „1. Juli 2028“ durch die Angabe „1. Juli 2029“ ersetzt.
	9. In § 85 Absatz 1 Satz 4 wird die Angabe „qualifizierten Rechnungslegungsinformationen“ durch die Angabe „qualifizierten Rechnungslegungsdaten“ ersetzt.
	10. § 87 wird wie folgt geändert:
	11. In § 88 Absatz 4 Nummer 1 wird die Angabe „§§ 84 bis 87“ durch die Angabe „§§ 84 bis 87b“ ersetzt.
	12. § 99 wird wie folgt geändert:
	13. § 101 wird wie folgt geändert:


	Artikel 25
	Änderung des EU-Beitreibungsgesetzes [TnV]
	Das EU-Beitreibungsgesetz vom 7. Dezember 2011 (BGBl. I S. 2592), das durch Artikel 21 des Gesetzes vom 26. Juni 2013 (BGBl. I S. 1809) geändert worden ist, wird wie folgt geändert:
	Nach § 5 Absatz 4 wird der folgende Absatz 5 eingefügt:


	Artikel 26
	Änderung des EU-Amtshilfegesetzes [TnV]
	Das EU-Amtshilfegesetz vom 26. Juni 2013 (BGBl. I S. 1809), das zuletzt durch Artikel 3 des Gesetzes vom 22. Dezember 2025 (BGBl. 2025 I Nr. 353) geändert worden ist, wird wie folgt geändert:
	1. Nach § 3a Absatz 2 Satz 1 wird der folgende Satz eingefügt:
	2. In § 7 Absatz 15 Satz 1 wird die Angabe „14b“ durch die Angabe „14c“ ersetzt.
	3. In § 20 Absatz 2 Satz 1 Nummer 1 Buchstabe a wird die Angabe „14a“ durch die Angabe „14a, 14c“ ersetzt.


	Artikel 27
	Änderung des Plattformen-Steuertransparenzgesetzes [01.01.2027]
	Das Plattformen-Steuertransparenzgesetz vom 20. Dezember 2022 (BGBl. I S. 2730), das zuletzt durch Artikel 5 des Gesetzes vom 22. Dezember 2025 (BGBl. 2025 I Nr. 352) geändert worden ist wird wie folgt geändert:
	1. § 1 Absatz 1 wird durch den folgenden Absatz 1 ersetzt:
	2. § 3 Absatz 3 Nummer 2 wird durch die folgende Nummer 2 ersetzt:
	3. § 4 Absatz 6 wird wie folgt geändert:
	4. § 6 wird wie folgt geändert:
	5. § 9 wird wie folgt geändert:
	6. In § 12 Absatz 2 Satz 1 Nummer 6 wird nach der Angabe „Mitgliedstaaten der Europäischen Union“ die Angabe „und Drittstaaten im Sinne von § 1 Absatz 1 Nummer 2“ eingefügt.
	7. § 13 Absatz 1 Satz 2 wird durch den folgenden Satz ersetzt:
	8. § 14 wird wie folgt geändert:
	9. § 15 Absatz 2 wird durch den folgenden Absatz 2 ersetzt:
	10. § 17 Absatz 4 wird wie folgt geändert:
	11. § 18 Absatz 1 Satz 2 wird durch den folgenden Satz ersetzt:
	12. In § 22 Absatz 1 Nummer 1 wird nach der Angabe „Mitgliedstaaten der Europäischen Union“ die Angabe „und Drittstaaten im Sinne von § 1 Absatz 1 Nummer 2“ eingefügt.
	13. Nach § 29 Satz 3 wird der folgende Satz eingefügt:


	Artikel 28
	Änderung des Finanzkonten-Informationsaustauschgesetzes [06.12.2024]
	Das Finanzkonten-Informationsaustauschgesetz vom 21. Dezember 2015 (BGBl. I S. 2531), das zuletzt durch Artikel 3 des Gesetzes vom 22. Dezember 2025 (BGBl. 2025 I Nr. 352) geändert worden ist, wird wie folgt geändert:
	In § 8 Absatz 2 Satz 4 wird die Angabe „und danach im Falle der Nichterlangung der nach Satz 2 zu beschaffenden Informationen bis zum Ende eines jeden Folgejahres“ gestrichen.


	Artikel 29
	Änderung des Gesetzes zur weiteren steuerlichen Förderung der Elektromobilität und zur Änderung weiterer steuerlicher Vorschriften [TnV]
	Das Gesetz zur weiteren steuerlichen Förderung der Elektromobilität und zur Änderung weiterer steuerlicher Vorschriften vom 12. Dezember 2019 (BGBl. I S. 2451; 2020 I S. 597; 2021, 97), das durch Artikel 39 des Gesetzes vom 21. Dezember 2020 (BGBl. I ...
	Artikel 2 Nummer 5 und Artikel 39 Absatz 7 werden gestrichen.


	Artikel 30
	Änderung des Gesetzes über Steuerstatistiken [TnV]
	Das Gesetz über Steuerstatistiken vom 11. Oktober 1995 (BGBl. I S. 1250, 1409), das zuletzt durch Artikel 46 des Gesetzes vom 2. Dezember 2024 (BGBl. 2024 I Nr. 387) geändert worden ist, wird wie folgt geändert:
	Nach § 7 Absatz 8 wird folgender Absatz 9 eingefügt:


	Artikel 31
	Neubekanntmachung des Gesetzes über Steuerstatistiken [TnV]
	Das Bundesministerium der Finanzen kann den Wortlaut des Gesetzes über Steuer-statistiken in der am … [einsetzen: Datum des Tages nach der Verkündung des vorliegenden Änderungsgesetzes] geltenden Fassung im Bundesgesetzblatt bekannt machen.

	Artikel 32
	Inkrafttreten
	(1) Dieses Gesetz tritt vorbehaltlich der Absätze 2 bis 9 am Tag nach Verkündung in Kraft.
	(2) Artikel 1 tritt mit Wirkung zum 1. Januar 2020 in Kraft.
	(3) Artikel 28 tritt mit Wirkung zum 6. Dezember 2024 in Kraft.
	(4) Die Artikel 2 und 10 treten mit Wirkung zum 1. Januar 2026 in Kraft.
	(5) Die Artikel 4, 13, 19 und 27 treten am 1. Januar 2027 in Kraft.
	(6) Die Artikel 5 und 9 treten am 1. Januar 2028 in Kraft.
	(7) Die Artikel 14 und 16 treten am 1. Juli 2028 in Kraft.
	(8) Artikel 17 tritt am 1. Januar 2029 in Kraft.
	(9) Artikel 15 tritt am 1. Juli 2029 in Kraft.
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